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Veranlassung zu dieser Arbeit .

Endlich habe ich es gewaget , einen CnL>
^ wurf über die Politick aufzusetzen , un -
Mit selbigem aus Licht zu treten .

Nachdem ich mehrere Jahre an denm
dahin gehörigen Materialien gesammlet , und
zu wiederhohlten malen den Wunsch geäußert
hatte , daß eine dem gemeinen Wesen so nutz ,
bare Wissenschaft auf unsern Universitäten
nicht so gänzlich verabsäumet werden möchte,
und allenfalls ich selbst die Zeit finden
könnte , hierunter nach meinen wenigen Kräf¬
ten hiesiger Academie nützlich zu werden ; so
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IV Vorrede .
hat es sich gefüget , daß ich am abgewichenen
Ostern angegangen worden , Vorle sungen über
Lie Politick anzustellen . Und hiedurch bin
ich veranlasset worden , gegenwärtigen Aufsatz
zum Leitfaden derselben zu entwerfen .

§ . 2 .
Absicht Hiebey in Ansehung der äusserlichen Einrichtung :

Die anfängliche Absicht Hiebey ist über »
Haupt dahin eingeschränket gewesen , eine
blosse Anzeige aller zu dieser Wissenschaft gehö -
rigen Hauptmaterien in einer bequemen Ord -
nung zu liefern . Denn ein mehreres zu lei¬
sten , schiene mir nicht wohl möglich zu seyn,
da zu gleicher Zeit die Vorlesungen selbst , die
das Hauptwerk meiner eingegangenen Ver¬
bindlichkeit ausmachten , ausgearbeitet wer¬
den mußten . Wenn also kein wichtiger Ar -
tickel derStaatsklugheit hierinnen ausgelassen,
die dahin gehörige erste Grundwahrheiten be¬
merket , und die Materien in einer natürlichen
und faßlichen Ordnung mit einander verbun «
den worden ; so habe ich meinen Zweck bey die¬

sen



seti Blättern erfüllet . Daß ich inzwischen in
den mehresten Hauptstücken noch einen ziemli¬

chen Schritt weiter gegangen bin , ist nicht

so wohl meinen zum voraus gefaßtenEntschluß ,
als vielmehr dem ausnehmenden Fleiß und

Eifer meiner hochzuehrenden Herrn Zu¬

hörer beyzumessen , welcher mich hiczu gar

kräftigst aufgemuntert und angefeuert hat .

§ .
Absicht in Betreff der innerliche « Einrichtung .

Insbesondere ist aber meine Bemühung

Hiebey dahin gerichtet gewesen , die Theorie der

allgemeinen Politick , wie solche aus derVer .

fassung unserer heutigen Europäischen Staa¬
ten hergeleitet werden kann , zu entwerfen .

Es wird nöthig seyn , daß ich mich hierüber

etwas näher erkläre .

§ 4 »
Grundbegriff des Staats .'

Vor allen Dingen ist zu wissen , daß der

Begriff des Staats , den ich im ganzen Werke

zum Grunde setze, kein solcher bloß abstrakter
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Begriff sey , der nichts weiter enthält / als

diejenige allgemeine Kennzeichen und daraus

herfliessende allgemeine Eigenschafften , die in
allen nur irgend möglichen Staaten noth « ^

wenvlg angetroffen werden müssen . Sondern ^
< s ist ein Begriff von weit engern Grenzen , in !

welchem ich viele Bestimmungen , als zu seiner
Natur gehörig , annehme , die im allgemeinen

Verstände als solche dabey nicht gedacht
werden , z . E . die Christliche Religion , Gold
und Silber als Geld , die heutige Art des

Kriegwesens , den Handel und sonstigen be - ^
ständigen Umgang mit andern Staaten . Kurz l

ich betrachte den Staat so , wie unsere !
Staaten würklich sind , und stelle mir in dem

Begriff desselben zugleich solche Beschaffen¬

heiten vor , in welchen die heutige Staaten von
Europa mit einander übereinkommen .

§ - 5 .
Vortheil dieses Grundbegriffs .

Der grosse Vortheil von dieser Vorstel - l

lung besteht darinnen , daß aus einem solchen i

näher bestimmten und der jetzigen Europäischen I
Ver - ^



Verfassung angemessenen Begriff auch weit
näher bestimmte Grund - und Folge - Sätze
hergeleitet werden können , die sich auf unsre
Staaten besser schicken , das ist , die sich leichter,
genauer und sicherer auf die heutigen Staatm
anwenden lassen .

Es werden freylich auf solche Art eine
Menge Regeln der Staatsklugheit herausge¬
bracht , die eigentlich keine ganz allgemeine,
sondern nur untergeartete und hypothetische
Regeln sind , indem sie sich nur in Betracht
einer gewissenGattungvonStaaten behaupten
lassen . Aber diese Regeln sind desto brauch¬
barer , es sind Vorschriften , die von unsern
heutigen Reichen und Republicken beobachtet
werden müssen , es sind nicht blosserdingS
mögliche , sondern würkliche und in der That
gültige Staatsregeln . Wollte man den Staat
bloß nach seinem allgemeinstemBegriffbetrach¬
ten , und daraus die Regeln herleiten , wornach
dessen Grundverfaffung und Regierung ein¬
zurichten ; so würde man gar zu leicht auf
eine Platonische Republick verfallen , und viele
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VI » Vorrede .

Sätze herausbringen , die bloß in das Reich der
Möglichkeiten gehören möchten , und nirgends
in Ausübung gebracht werden tönten .

§ . 6 .
Unterschied der theoretischen Politick von der

praktischen .
Gleichwie ich nun in der Politick den

Staat aus diesem besondern Gesichtspunct
betrachte ; also ist zweytens meine Absicht dahin
gerichtet , die Theorie oder die Anfangs -
grünve der Staatsklugheit zu entwerfen . Diese
Theorie aber enthält die ersten Begriffe und die
allgemeinen Sätze und Regeln , mit einem
Wort vie Grundwahrheiten derselben . Sie ist
also von der Praxi noch sehr weit unterschie¬
den . Die Praxis oder die Ausübung der
Staasklugheit beschafftiget sich milder Anwen¬
dung der Regeln auf einzelne Fälle . Diese
Anwendung und Ausübung kann aber nimmer¬
mehr glücklich von statten gehen , wenn nicht
alle bey dem gegebenen Fall zusammentreffen¬
den Umstände zugleich in Betracht gezogen ,
Mit der allgemeinen Regel verglichen , und dar¬

aus
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aus der Schluß gezogen wird , ob ? und wie die
Regel in vorliegendem Fall anzuwenden sey ?
Die ausübendeStaatsklughett machteigentlich
die Staatskunst aus , welche in der theoretischen
Staatsklugheit so wenig mit begriffen ist , als
wenig man in den Institutionen oder andern
Anfanasgründen der Rechtsgelehrsamkeit ein
kelarorium oder kroLeüimle erwarten wird .

§ . 7 .
Unterschied der General « und SpeciaYPolitick .

Endlich ist noch zum dritten anzumerken ,
daß der Gegenstand meines Entwurfs die Po »
litick überhaupt oder die allgemeine Staats¬
klugheit ist . Es giebt im Staat vieleClassen von
Landes , und Staats -Beamten , deren eine .jede
in Betracht des ihnen anvertrauten Amts und
der ihnen obliegenden Verwaltung gewisser
Staatsgeschaffte ihre besondern Klugheitsre¬
geln zu beobachten hat , z . E . die Conferenz -
Kriegs Finanz -Rathe , der Feldmarschall , der
Gesandte , der Hof Justitz - Forst - Bergwerks -
Bediente . Diese besondere Klugheitslehren
gehören theils zur Special -Politick, die in viele
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Theile zerlegt werden kann , theils auch bloß

zur Lehre von der Privatklugheit gewisser
Stande , und dürfen in die allgemeine Staats¬

klugheit nicht nut eingemischet werden .

§ « 8 »
Wie weit alle besondere Einrichtungen im Staat

dabey in Betrachtung kommen ?

Uebrigens finden sich im Staat eine bey¬

nahe unzählige Menge von besondern Einrich¬
tungen und Anstalten , die alle , so fern sie
einen merklichen Einfluß in das Wohl des

Staats haben , in der Lehre der Etaatsklug -

heit betrachtet werden müssen . Wenn eine
jede dieser Einrichtungen , so wie solche an

und vor sich selbst beschaffen ist , nach ihrer

Natur , ihren wesentlichen Theilen , Eigen -
schafften , verschiedenen Gattungen u . s. w .
abgehandelt werden sollte ; so würde man kein
Ende von der Politick finden können . Es ist

solches auch zur Absicht der allgemeinenPolitick
Nicht nothwendig . Man betrachte daselbst

alle diese Anstalten und menschliche Erfindun¬
gen nur überhaupt nach ihrem Verhältniß zum

Staat ,

- *
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Staat , und so fern sich dabey einige allge -
meine Regeln der Staatsklugheit anbringen
lassen . Man kann von der Politick, eben si¬
nne von der Rechtsgelehrsamkeit , in einem
gewissen Verstände behaupten , daß sie rerum
cliumarum knmanarumyue noüria sey , daß
sie alle Kenntniß des menschlichen Geistes
unter sich begreife . Denn was giebt es für
Sachen , über welche man nicht , so bald sie sich
nur gedenken lassen , sowohl politische als
rechtlicheFragenaufzuwerfen imStandc wäre ?
Aber so wenig man im Teutschen Recht , z . C.
das Brauwesen , die Einrichtungen der Salz¬
werke , die Messen , nach ihrer ganzen Beschaf¬
fenheit beschreibet , ob man gleich die dahin
gehdrigen Gesetze erkläret ; weil man diese
Sachen nur nach ihrem Verhältniß mit den
Rechten betrachtet : so wenig würde eine
genaue Beschreibung aller Einrichtungen im
Staat in der allgemeinen Politick schicklich
noch thunstch seyen .

Unter andern gehören zu denen Einrich¬
tungen im Staat alle Nahrungsarten und

Pr » >
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Profeßionen . Es würde schon zu weitläuftig
seyn , nur alle diese besondere Nahrungsarten
in der Theorie der allgemeinen Polirick zu nen¬
nen , wie vielmehr , über eine jede derselben
besondere Anmerkungen zumachen ? Es giebt
freylich auch eine gewisse Klugheit , die der
Landmann , der Künstler , der Kaufmann beob¬
achten muß , wenn er seinen Ackerbau , seine
Kunst , seinen Handel mit Vortheil treiben will .
Aber wer wird solche in der Staatsklugheit su -
chen ? Alle die dahin gehörige Regeln sindTheile
der Privat ^ und besonders der Oeconomischen
Klugheit . Die Politick betrachtet diese Be -
schafftlgungen nur überhaupt , so ferne sie in
das gemeine Wesen einen Einfluß haben , und
des Landes Wohl dadurch merklich befördert
werden kann . Sollen die politischen Grund¬
sätze auf einzelne Nahrungsarten richtig ange¬
wandt werden , so wird dazu allerdings eine
genauere und selbst eine oeconomische Kennt¬
niß derselben erfordert ; allein daSistalsdenn
ein Werk der besondern und praktischen
Staatsklugheit .

§ . 9 .
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§ ' 9 »
Die wichtigere Einrichtungen verdienen eine

vorzügliche Betrachtung .

Doch verdienen diejenige Einrichtn »«
gen , die einen beträchtlichen Einfluß in das
Wohl oder Weh eines Staats haben , und
deren Kenntniß zugleich von einem allgemei¬
nem und beständigem Gebrauch ist, allerdings
ein näheres Augenmerk in Ansehung ihrer ei,
genen natürlichen Beschaffenheit , damit man
desto bestimmtere Regeln feststellen könne,
worauf bey Stiftung und Direction solcher
Einrichtungen zu sehen , um des dabey abge'
zielten Zwecks desto weniger zu verfehlen .

Wenn ich daher gleich z . E. vorn Kriegs,
Wesen ein mehreres hätte gedenken können^!
welches doch Niemand von einer Person mei¬
nes Standes erwarten wird , oder von gewissen
außerordentlichen Zuständen des Staals
weitlauftiger hätte handeln wollen ; so habe ich
solches doch vor weniger nöthig gehalten ,

als



als in Betracht mehrerer andern Materien .
Denn was das erstere , nehmlich das Kriegs¬

wesen anlanget , so betrifft solches eigentlich !

nur einen einzigen Stand , der sich von allen ^
übrigen Classen der Einwohner am merklich¬

sten unterscheidet , und daher auch dem

bürgerlichen Stande entgegengesetzet wird ;

und was das letztere , nehmlich den äusser -
ordentlichen Zustand anlanget , so ist es na¬

türlich / daß diejenige politische Regeln , !
welche sonst nicht als nur in einer solchen ^
ungewöhnlichen Beschaffenheit des Staats

gelten , von seltenerer Brauchbarkeit sind als ^

die übrigen , welche sich auf den ordentlichen ^
Zustand desselben , mithin so gut als beständig '
anwenden lassen . >

§ . ro .

Urberhaupt die Landesregierung im Ruhestände ,
betreffen .

Der Gegenstand meiner politischen

Grundsätze betriff dahero mehr die arce8 pacis
als die arres belli , mehr den Ruhestand als j

die Verwirrungen des gemeinen Wesens , !

mehr
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U mehr die Landesregierung als die auswärtigen
V - Staatsgeschäffre ; auch aus eben dem Grunde
Ah mehr die Regeln , wornach die Regierung
A eines Staats zu führen , als wornach die
H Grundvcrfassung eines Staats einzurichten ,
dein Denn die Staatsregierung wird eine bestän *

md ; rüge und immerwährende Beschaffngung blei »
Hr - den , so lange als es Staaten geben wuv ;
S w hergegen einen neuen Staat zu errichten,
ch'ch oder dessen Grundverfassung umzuschmelzen,
lochn ist in unserm heutigen Europa als ein solcher
Llaali Zufall anzusehen , der sich nur sehr selten
null ereignen kann .
O " § . n .
lsW Besonders das Nahrungs - Handels - und

Finanz ' Wesen .
Habe ich mich in die Betrachtung des

^ > Nahrungs - Münz . Handels - und Finanz»
M « Wesens tiefer als in andereArtickel eingelassen,

( welche Hauptstücke mit ihrem Zubehör ohn -
s Zefähr die Halbschied dieses Werkchens betra -

Smr ) so ist solches deßwegen geschehen ,
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weil dieses die vornehmsten Grundpfeiler
sind , worauf theils die allgemeine Glücksee«
ligkeit der gesammten Bürger , theils die
heutige innerliche Stärke der Staaten unmit¬
telbar beruhet ; weil ferner die darüber in
neuern Zeiten hauptsächlich entdeckten Grund¬
sätze und erfundene künstlichere Einrichtungen
gewisse Staaten in solches Aufnehmen , Flor
und Ansehen gebracht , daß alle andere Staa¬
ten , wenn sie nicht zu viel dabey verliehren,
und in Verhältniß mit jenen immer schwächer
werden , und nach und nach in grösser » Verfall
gerathen wollen , eben diese Maximen und
Einrichtungen , so viel eines jeden besondere
Verfassung zuläßt , annehmen und nachahmen
müssen ; weil überdas aus deren nähern
Kenntniß am leichtesten begreiflich wird , daß
verschiedene ältere Einrichtungen einer grossen
Reformation bedürfen , auch diese nunmehr je
länger je nothwendiger wird ; und weil endlich
die allgemeine und beständige Brauchbarkeit
derselbenhieund danunmehrso deutlich erkannt

wird ,
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wird , daß schon besondere ? rofeiIioner Oe -

^ Esre. conomiae priuarae Lc puklicae auf einigen
^ ^>r Teutschen Universitäten zu solchem Behuf ge -
' »"ch stifftet worden .
^ >n In dieser Absicht war ich anfangs
8« > Willens , dieStaatswirthschaft ( worunterim
!>M weitläuftigen Verstände das ganze Nahrungs -
n, Uvr und Handelswesen mit begriffen ist ( in einem

zweyten Theil besonders abzuhandeln , nach .-
kchrn , dem ich die ganze übrige Politick vorgangig
Wi kürzer zusammengefaßt hatte , und hatte ich
Mrsill deßhalb auch schon den erster » Theil : von der
m B Politick überhaupt , betitelt . Ich bin nur
HM deßhalb davon abgegangen , weil ich in der
chh « Ausarbeitung selbst bald gefunden , daß diese
n chi " Einrichtung die natürliche Ordnung der Ma «
M W terien zu sehr unterbrochen haben würde.
«O § . 12 .

Der Staat wird in der Theorie der Politick
stückweise betrachtet .

Ob nun gleich die verschiedene Einrich ,
tungen des Staats in der Theorie der Poli -

O b tick
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tick hauptsächlich nach ihrer Verhältniß und
Verbindung mit dem Staat gedacht werden ;
so lassen sich solche doch nicht in ihrer vollstän¬
digen Verbindung mit allen übrigen einzel¬
nen Einrichtungen und Theilen der Staats¬
verfassung , sondern nur nach ihrem Zusam¬
menhange mit dem Staat überhaupt darin¬
nen betrachten .

Es ist nehmlich der Staat eine aus sehr
vielen Theilen und Einrichtungen überaus
künstlich zusammengesetzte Maschine . Jeder
Theil , jede Einrichtung hat einen gewissen
Zusammenhang so wohl mit dem Staat im
Ganzen , als auch mit vielen andern Theilen
des Staats . Der Psliticus hat zu unter¬
suchen , nach welchen Regeln diese grosse Ma¬
schine am schicklichsten zu erbauen und zu re¬
gieren sey . Um diese Regeln herauszubrin¬
gen , ist es nothwendig , daß er anfänglich
ein jedes Theil und eine jede Anstalt , die zu
einem wohl verfaßten Staat erforderlich ist,
besonders betrachte , und nachspühre , wie

solche
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solche in den schicklichsten Zusammenhang mit

2E > dem Staat überhaupt zu bringen , oder deut -
^ licher zu reden , wie solche dem allgemeinen

^ Zweck des Staats gemäß einzurichten sey .
^ E ' Folglich müssen in der Theorie der Staats -
^ klugheit die einzelnen Theile und Einrichtun ,

gen des Staats ein jedes vor sich allein,
nehmlich zwar in seiner Verhältniß und Ver -

Wsch bindung mit dem Staat überhaupt , aber
> Ä« ausser seiner Verhältniß und Verbindung mit

W den übrigen besondern Theilen und Anstalten
WW betrachtet werden .

§ . l z .
N Daraus begreift man , in welchem Verstände die

^ politischen Satze zu nehmen sind .
aMv In der Theorie ver Staatsklugheit wird

j ^ e politische Regel von diesem oder
jenem Theil der Staatsverfassung als eine
Wahrheit gedacht , so fern durch deren
Beobachtung der Zweck des Staats , über¬

all, ! >c !> Haupt betrachtet , befördert wird . Weiter
behauptet man von einer solchen Regel nichts ,

D ^ und will und kann auch weiter nichts davon
^ b 2 be «
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behaupten . Ob also eben diese Regel auch
alsdenn noch als eine Wahrheit gelte , wenn
der benannte Theil in seinem Zusammenhan¬

ge mit den übrigen würklichen Theilen und

Einrichtungen dieses oder jenes einzelnen
Staats betrachtet wird , darauf läßt sich die

Theorie nicht ein .
§ . 14 .

Nicht ein jeder Satz laßt sich schlechterdings überallin Ausübung bringen .

Nun ist es bekannt , daß Dinge , wenn

sie mit andern Dingen in Verbindung ge «
bracht werden , neue und oft ganz entgegen »

gesetzte Bestimmungen erlangen . Demnach
kann auch in politischen Dingen vieles , an

sich betrachtet , dem gemeinen Wesen über »

Haupt ersprießlich seyn . Aber daraus folgt
nicht , daß eben dasselbe deßwegen auch unter
allen möglichen Umstanden nützlich sey . Un¬

ter gewissen Umstanden , die im Zusammen »

hange der verschiedenen würklichen Theile und ;
Einrichtungen eines Staats liegen , kann

es « « nützlich , unter gewissen andern Umstän¬
den

W L
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den gar schädlich werden . Und folglich im
Gegentheil wird etwas an sich betrachtet dem
gemeinen Wesen schädlich seyn , welches un -
ter besondern Umständen theils unschädlich ,
theils so gar nützlich werden kann . Dieses
ist um desto weniger zu leugnen , da die meh -
reste Anstalten , die man in einzelnen Staa¬
ten antrifft , als Merke der menschlichen Wlll-
kühr , sehr verschiedentlich eingerichtet sind ,
und sich daher auch nicht auf einerley Art zu¬
sammenhangen und in einander fügen lassen ,
wenn aus solchen ungleichgearteten Theilen
ein Ganzes zusammengesetzet werden soll .

§ . 15 .
Allgemeine Supposition und Ausnahme der

politischen Satze .
Es geht hierinnen mit den politischen

Wahrheiten nicht anders als mit vielen an¬
dern allgemeinen Sätzen der Philosophie und
Mathematick , daß sie an sich selbst und in
skttraäio betrachtet als Wahrheiten erwiesen
werden , und dennoch in concrero sich öfters
falsch befinden , oder eigentlicher zu reden,

b z daß
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daß wenn man solche in concreto betrachtet ,

sie sich nicht überall anwenden lassen . Denn
eine allgemeine Wahrheit blnbt immer eine

Wahrheit , und wird niemahls ein Ir «

thum ; aber sie kann wohl irrig und falsch
angewandt werden , weil sie nicht recht und

nicht genau genug verstanden wird . Es dür¬

fen also die politischen Satze , so wenig als

andere philosophische , nicht so schlechterdings
auf alle einzelne Fälle angewandt werden .
Und wie daher in andern allgemeinen Grund¬

sätzen öfters etwas gewisses als vorausgesetzt

gedacht wird , ob man gleich eine solche Sup «

Position oder nothwendige Bedingung nicht

ausdrücklich hinzufüget ; mithin dergleichen

Grundsätze alsdenn , wenn solche Voraus -

setzung nicht statt findet , ihre Abfälle leiden ,

und folglich gewisse Ausnahmen haben , die

darunter von selbst und stillschweigend ver¬

standen werden müssen : also sind dergleichen

Voraussetzungen , Bedingungen und Aus¬

nahmen auch bey den politischen Regeln zu
gedenken . Die
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^ tei, Die allgemeine Bedingung , die bey einer

Dknn jeden politischen Regel , die nicht der aller -
^ R erste Grundsatz selbst ist , in Absicht auf deren
^ Anwendung vorausgesetzt wird , besteht dar -
^ innen : so ferne sich solche füglich oder schick¬
em sjeh ausüben laßt . Folglich liegt in einer
EG > jeden solchen Regel die Ausnahme zum Grun -
H sö de : es sey denn , daß sich solche nicht füglich
leMgz anbringen lasse . Z . E . man stellt eine Regel
Mn , fest : dieses oder jenes muß zum Besten des

nE « Staats also eingerichtet werden : so wird
GG darunter stillschweigend verstanden : so fern
chEly in dem gegebenen Fall sich keine besondere
ingch Hinderniß findet , daß sich diese Regel ent -
chchl weder i ) ganz und gar nicht ausüben läßt
I « ( es sey nun solches eine physikalische oder

L M eine gesetzliche Unmöglichkeit ) , oder doch nicht
ir so ausüben lässet , daß die Wohlfahrt des

Staats dadurch würklich befördert werde .

Wich Kürzer : dieses , jenes ist zu thun , so fern
Bd A es sich füglich thun läßt .
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§ . i6 .
Warum in der Theorie der Staat stückweise , und die

Regeln ohne ihie besondern Ausnahmen
betrachtet werden ?

Einmal läßt es die vernünftige Methode ,

welche sich auf dieNatM der menschlichen ein -

geschränkten Erkenntniß gründet , nicht anders

zu , als daß , um ein Ganzes zu übersehen , man

mit Untersuchung der einzelnen Theile ausser

ihrer Verbindung den Anfang mache .
Und eben so würde man auch die Ge¬

danken zu sehr verwirren , und mit der Theo¬

rie nje fertig werden können , wenn man in

den Anfangsgründen bey Feststellung einer

Regel alle Hindernisse , die der Ausübung
derselben aus allen möglichen etwan damit

zusammenhangenden Umständen entgegen ste¬

hen , unmittelbar anhängen wollte .

Selbst die bloß nähere Bestimmungen

einer politischen Regel , die aus Vergleichung
mehrerer Staatsanstalten herzuleiten sind ,

können nicht eher als nach vollendeter Be¬

trachtung der einzelnen Staatsanstalten her -
ausge -
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ausgebracht werden . Denn so lange man die

^ einzelnen Sachen nicht verständlich einsieht ,

läßt sich auch kein vernünftiger Vergleich der -

chk , selben anstellen .
Dein, H '
' »„ -. z Daher muß ein ,'eder Staat nach seiner eignen

Etts Politick handeln .

man Daher laßt es sich behaupten , daß ein

Hr jeder Staat seine eigene Politick haben müsse .
Nehmlich es darf kein Staat in Beförderung

^ Tr> seines wahren Staatsinteresses weder bey den
'rrhco- allgemeinen Regeln der Staatsklugheit ste¬
mm in hen bleiben , noch auch diese so schlechterdings
iz M alle beobachten ; sondern er muß die allge -
Äuiiz meinen Regeln mit seiner individuellen Ver -

Al» fassung vergleichen , und daraus neue Regeln

W s» herleiten , welche nicht blos mehrere und genaue¬

re , sondern auch öfters andere und von der theo -

M « Mischen Regel abweichende Bestimmungen

M haben . Gleichwie ein 'jedes bürgerliches Gesetz -
W ßd buch sich auf das Natürliche Recht zwar grün -
^ K den , aber doch zugleich dergestalt eingerichtet

^ jN werden muß , daß das Nöthige dabey ab - und
jK b 5^ zu --
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zugethan werde ; so steht auch die Theorie der
allgemeinen Polilick in gleicher Verhältniß mit

der Politick einzelner Staaten .

§ . 18 .
Neuer Unterschied der allgemeinen theoretischen Politick

von der besondern und der praktischen
Politick .

Die Theorie der allgemeinen Politick
beschäfftiget sich also nur eigentlich mit Be¬

trachtung der einzelnen Theile der Staats -
Verfassung und der besondern Staatsanstal¬

ten , vergleicht solche mit dem Staat und

dessen Zweck überhaupt , und leitet daraus all¬

gemeine Regeln der Staatsklugheit her . Von

dem Zusammenhange der verschiedenen Theile
und Anstalten des Staats unter einander

kann in der Theorie höchstens nur das , was

am meisten und leichtesten merkich ist , er -

wehnet werden . Die nähere Betrachtung

des vielfachen Zusammenhanges , welchen

eine jede Staatseinrichtung in alle übrigen

besondern Staatöeinrichtungen hat , und der
dar «
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^ kr daraus herfliessenden besonderen Regeln mit

derselben besondern Ausnabmen muß der Spe -
ciabPolitick ; so wie die Anwendung derselben
in einem gegebenen Staat der ausübenden
Politick überlassen werden .

M -r
§ . i y .

Nutzen der Theorie in der Prari der Politick .

M Wenn wir nunmehr ernen nähern Blick
uiVe - auf die ausübende Politick oder die Praxin
LM der Staatsklugheit werfen , so können wir
WI - leicht begreifen , was solches für eine schwere
sl O und mühsame Kunst sey . Um eine im Vor -
UZ ck- schlag seyende Anstalt zum Besten des Staats
r>Von gehörig ins Werk zu richten , muß solche mit
mAch sehr vielen andern Theilen der Staatsverfas -
Mr sung und sonstigen Einrichtungen verglichen ,
^ die verschiedenen Verhältnisse der neuen An -
^ § stall zu selbigen untersucht , und alle Vortheil-

IichW haften und nachtheiligen Einflüsse , die in Be -
^ tracht dieser vielen Rücksichten dem Staat

^ daraus erwachsen werden , zum voraus ein »
gesehen und abgewogen werden . Denn an .

' N ders
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ders ist es nicht möglich , sich hinlänglich zu

überzeugen , daß der neue Vorschlag thunlich

oder unthunlich , nützlich oder schädlich ; und

wie solcher am fügltchsten und am nützlichsten

einzurichten sey .

An alles dieses laßt sich freylich in der

Theorie noch nicht gedenken . Aber es ist ge¬

nug , daß zu aller vernünftigen Praxi die Theo¬

rie unentbehrlich ist , daß sich jene auf diese

gründet und solche voraussetzt , und daß ohne

eine gründliche Kenntniß der Theorie man nie¬

mals gesichert ist , die Ausübung der Slaats -

klugheit glücklich und zum wahren Besten des

Staats treiben zu können .

§ . ro .

Von den Beweisen der politischen Sätze , und zwar
i ) den philosophischen ,

Es wird nicht undienlich seyn , noch et¬

was von den Beweisen in der Politick über¬

haupt anzumerken , da zumal bey diesem Ent¬

wurf meine Absicht nicht dahin gegangen , noch

wegen Zeitmangel dahin hat gehen können ,
einem
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einem jeden Satz seinen besondern Beweis
beyzufügen .

Die Beweise der politischen Sätze kön¬
nen theils 3 priori theils s poiieriori gesich¬
tet werden . Man kann solche nehmlich ent¬
weder aus allgemeinen Gründen oder aus der
Erfahrung herleiten . Die erstem , die man
im besondern Verstände die philosophischen
Beweise nennen kan , sind diejenigen , welche
aus der Erklärung , dem Wesen , dem Zweck ,
den nothwendigen oder doch gewöhnlichen
Eigenschafflen der Sache , z . E . eines Geschäff-
tes , einer Anstalt hergenommen werden , so
ferne alles dieses als eine allgemeine Wahrheit
erkannt wird . Ohne diese Beweise würde die
Politick keine philosophische Wissenschaft senn ,
sie würde mit den höhern Theilen der Welt -
weisheit keinen Zusammenhang haben , sie
würde viel unbegreifliches in sich enthalten ,
und auf einem unsicher » Fundament erbauet
seyn . Die ersten und allgemeinem Grundsä¬
tze müssen durch diese Beweißthümer festgestellt

werden.
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werden . Aber es lassen sich solche auch nur

bey diesen höhern Grundwahrheiten hauptsäch¬
lich anbringen . Je mehr man die politischen

Sätze specialisiert , je mehr man solche der

Praxi nähert ; je weitläuftiger und verwickel¬

ter werden die philosophischen Beweise . Von

verschiedenen Sätzen hat man , wenigstens

keine vollständigen Beweise , noch zur Zeit

nicht ausfündig gemacht . Diese Vollkommen¬
heit der Politick läßt sich erstlich von der Zu¬
kunft bey weiterer Bearbeitung dieses zwar

sehr fruchtbaren , aber noch wenig angebauten

Feldes erwarten .
§ . 2 l .

2 ) von den mathematischen Beweisen .

Die Beweise s priori , wenn sie eine ge¬

naue und gemessene Richtigkeit haben sollen ,

müssen öfters durch Rechnungen herausge¬

bracht werden . Diese kann man besonders die

mathematischen Beweise nennen . Die Anga¬

ben dazu werden gemeiniglich , wenigstens zum
Theil , aus der Probabilitäts - Logick entlehnet .

Die Engländer haben ganze politische Arithme -
ticken
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ticken geschrieben . Umer ven mathematischen
Beweisen giebt es einige , welche dw mühsamsten
und schweresten Beweise in der ganzen Staats¬
klugheit sind . Ein vortrefliches Exempel findet
manindes vn roi K. eÜLxiori ? poIirrchue3
surleZ k' lnan ^ über die politische Aufgabe :
ob die Münzerhdhung einem verschuldeten
Staat nützlich oder schädlich sey ? Die Auflö¬
sung und' ber Beweis , daß solche schädlich sey ,
beträgt zwey Bände in groß Duodez .

§ . 2 2 .
s ) von delsErfahrungs , und historischen Beweisen .

Die Beweise der politischen Sätze 3 potte -
riori beruhen auf eigenen oder fremden Erfah¬
rungen . Die eigene Erfahrungen werden theils
durch Experimente oder Versuche , theils durch
Observationen oder Wahrnehmungen erlangt.

Politische Versuche anzustellen ist ordent¬
licher Weise ( wenn man die oeconomtschen
und andern Privat Versuche davon absondert,
und sich eigentliche öffentliche Anstalten geden¬
ket ) , ein Vorrecht , so der Majestät eigen ,
und nur den höhern Staatsbedienten zur

Aus -
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Ausübung anvertrauet ist . Aber politische

Wahrnehmungen machen zu können gehört

zum allgemeinen Bürgerrecht der Vernunft ,
und steht einem jeden , der bey gewissen Vor «

fällen im Staat gegenwärtig ist, und sehen , hö¬
ren und nachdenken kann , frey und offen . Ein

jeder Einwohner , ein jeder Reisender , wer nur
fähig ist , politische Betrachtungen anzustellen ,

ckann von demStaate , in welchem er sich aufhält ,

dergleichen Erfahrungen machen , und eine
Menge politische Wahrnehmungen sammeln .

Die fremde Erfahrungen werden unS

durch mündliche oder schriftliche Erzählung
bekannt , und beruhen also auf Zeugnissen und

auf deren Glaubwürdigkeit .
Alle Beweise aus Erfahrungen kann

man historische Beweise nennen , sowohl des ,

wegen , weil sie aus der historischen Kenntniß ,

nehmlich derKemttniß einzelner Dinge , ihren

unmittelbaren Ursprung haben ; als auch , weil

alle diese Erkenntnißgründe , wenn man von

den politischen Versuchen , die so wenig Per¬

sonen

ZE -Wri,
H .W .>
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sonett anstellen können abgeht , mithin alle
Wahrnehmungen , wenigstens zum Theil , und

alle fremde Erfahrungen gänzlich auf der hi¬
storischen Glaubwürdigkeit beruhen .

§ . 2Z .
Dir historischen Beweise sind die s ) älteste Gar .

tung von Beweisen ,

Erfahrungen überhaupt sind die Leiter

zur allgemeinen Erkenntniß , das ursprüng¬

liche Erfindungsmittel aller praktischen und
theoretischen Wissenschaften .

Aus dieser Quelle sind besonders auch
die ältesten Lehrsätze aller Klugheit , sowohlder

Privat - als der Staats - Klugheit , entstanden .

Nachdenkende Leute , die in einer gewissen

Zeitlänge allerley Zufälle erlebten , zogen ge¬

wisse Regeln daraus , wornach sie zu Beför¬

derung ihrer Wohlfahrt ihr Betragen aufs
künftige einzurichten anfingen . Die Ersah ,

rung diente ihnen dabey zur Ueberzeugung .

Sie unternahmen oder unterliessen gewisse

Handlungen , je nachdem sie durch die Er¬

fahrung von einer ähnlichen Handlung be

c leh -
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lehret worden , daß ihnen solche nützlich oder

schädlich gewesen . Exempel , nehmlich nicht

erdichtete , sondern würklich geschehene , die

allezeit eine Erfahrung in sich halten , sind

daher auch in der Polltick die allerältcsten
Beweise . Erst nachher entdeckte man allmäh -

lig , mittelst Zusammenhaltung mehrerer ein¬

stimmigen Erfahrungen , aus den Folgen einer

Handlung den Grund derselben , aus den
Würkungen die Ursachen davon ; und so fing

man allererst an , die Wahrheit gewisser Le¬

bensregeln aus allgemeinen Gründen zu er¬

kennen . Die philosophischen Beweise find

also auch m der Politick weit jünger als die
historischen .

§ . 24 »

r>) sind sehr nützlich , als DestLrkungender
Beweise » priori ju gebrauchen ,

Die historischen Beweise sind auch als -

denn noch sehr Vortheilhaft , wenn man solche

auch bloß als eine Bestärkung den philoso -

?e

phischen hinzufügt . Dieses ist eine Wahr - ^

heit , die von allen prattischen Lehren behauptet " ^ ^
wer «
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werden kann . Wir wissen , daß wenn mo¬
ralische Regeln mit ausgesuchten Beyspielen
begleitet werden , solche durch die sinnliche
Vorstellung einen tiefern Eindruck , eine
stärkere Empfindung und eine gewisse leben¬
dige Erkenntniß würken , die nicht nur
den Verstand überzeuget , sondern zugleich
das Herz lenket , den Willen beweget , und
die Regeln dem Gedächtniß dauerhafter ein¬
präget . Eben so viel Kraft und Gewicht
kann man auch den Regeln der Staatsklug¬
heit durch wohlgewählte Exempel aus der
Staatsgeschichte verschaffen , und dieser
Grund ist hinlänglich , um überführt zu wer¬
den , daß man die historischen Beweise in Sa¬
chen , die das Wohl und Weh ganzer Lan¬
der betreffen , nicht zurücksetzen soll . Man
erkundige sich bey erfahrnen Staatsleuten ,
warum sie bey gewissen Maximen so stand¬
haft beharren . Mehrentheils wird es eine
Erfahrung seyn , die ihnen diese Regeln gleich¬
sam so tiefins Herz gegraben . Warum ist
man oft so steif auf Beybehaltung einer biß -

c 2 hcrk
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hmgen Einrichtung , und so wenig geneigt ,
darinnen etwas abzuändern , ungeachtet durch
mehrere allgemeine Gründe dazu angerathcn
wird ? Man hat sich bey bisheriger Einrich¬
tung wohl gefunden , das lehrt die Erfah¬
rung , das fühlt man . Ob mau bey einer
Aenderung besser fahren werde , das empfin¬
det man nicht , und die allgemeine bloß sym¬
bolische Kenntniß ist nicht hinlänglich , den
Trieb zur Aenderung rege zu machen .

§ . 25 .
c ) und öfters als die Hauptbeweise oder

sonst nothwendig ,

Aber man kann in politischen Sätzen
die historischen Beweise nicht nur als Bestär¬
kungen nützlich brauchen ; sondern man hat
den historischen Beweis öfters als den leich¬
tern Beweis , oder als den Hauptbeweis ,
wenigstens als die Ergänzung des Beweises
nothwendig . In vielen Sätzen , sonderlich
den specielleren , sind die historischen Beweise
viel leichter auszusenden und leichter zu fas-

. sei .

L ^ -
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sen . Daß die Errichtung einer öffentlichen

^ Girobank eine nützliche Anstalt sey , ist durch
die Erfahrung gar leicht und umvidersprech -

r i ' ch darzuthuir . Man werfe nur einen Blick

e Gi ^ die heilsame Würkungen der in verschie -
lk» M deuen Staaten würklich errichteten Banken ,
^ . so ist man davon sattsam überzeugt . Wollte

. man , ohne Rücksicht auf diese übereinstimmen ,

ick ts historischen Beweise , eben dasselbe bloß mit -
tclft einer strengen philosophischen Demon¬

stration ausführlich erweisen ; so müßte man
die Natur einer Bank nach allen ihren wesent -

lichen Theilen , die Natur und Würkungen
des Geldes , die Natur und Würkungen des

p Ä Handels ; und dieses alles sehr genau , und

zwar aus allgemeinen Gründen erkennen ,

rn MÜ Wie schwer , wie weitlauftig , wie mühsam ,
um alle dabey zusammentretende Beschaffen -

MD heilen richtig zu bestimmen , und alle dag .e -

nM gen zu machende Zweifel zu heben !
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§ . r6 .

haben auch überdas einen grossen Vorzug
bey der Praxi der politischen Regeln .

Sonderlich aber zeigt sich der Nutzen ,
der Vorzug und die Nothwendigkeit der hi¬

storischen Beweise in der ausübenden Poli «

tick , nehmlich in der Anwendung der politi¬
schen Regeln . Bey vielen neuen Einrichtung

gen oder deren Verbesserungen geht der
Staatsmann unstreitig weit sicherer , und

bringt solche viel leichter und vollkommener

zu Stande , wenn er die Regeln dazu aus

der Erfahrung und aus Exempeln entlehnt ,
als wenn er solche aus allgemeinen Gründen

heraussuchen , und durch Nachdenken gleich «
sam aus sich selbst erschaffen wollte . Wie

ist die im Vorschlag seyende Bank einzurich «

ten ? Man nehme z . E . die Hamburgische

Bank zum Muster , vergleiche sie mit der
Verfassung unsers Staats , ob eines oder

das andere vielleicht einiger Abänderung be¬
dürfe . Man wird so dann mit einer mäßigen

Sorgfalt und Behutsamkeit sein Werk gar

leicht glücklich vollenden » Woll -

ß «, 2

u lii M

tkNWkU

Nlkzlchcu
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Wollte man , der Erfahrung zum Trotz ,
die Regeln zu deren Einrichtung aus allge -

- memen Gründen feststellen / wie sehr würde
. man Gefahr laufen , sich in ferner Rechnung

^ ^ betrügen ! Es ist hundert gegen eines zu
^ setzen , dieser philosophische Projcclmacher

wird in der Ausführung seines Werks , wo
»Htun yjcht gar stecken bleiben , doch wenigstens

nicht so bald , so leicht , so vollkommen , nicht
ohne mehrmalige Abänderungen seine Bank

Eon» ^ Stande bringen . Im ersten Fall
braucht man ein in seiner Art vollkommnes

ltlilchi M ^ rk nur nachzumachen ; im letzten muß

chrrck man die ganze Einrichtung selbst erfinden .
Es stehen aber einer aus allgemeinen Grün ,

M . L d ^ erfundenen Anstalt , wenn solche ins
ikqM Mek gerichtet werden soll , allezeit mehrere

unübersehliche Schwürigkeiten entgegen ,
fi NÜ Künstliche Erfindungen sind im Anfange im -

mer voller Mängel und Fehler , und errei «
iiiM^ chen erst durch die Lange der Zeit nach vielen
,gtrM vergeblichen Versuchen und mehrmaligen
n ^ Verbesserungen ihre Vollkommenheit .

K c 4 Das ,
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Das , wovon man den Beweis aus ' der ^
Erfahrung hat , läßt sich gemeiniglich mit

geringerer Gefahr zu straucheln auch wieder
in Ausübung bringen ; da gegentheils , was
bloß mit allgemeinen Gründen erwiesen iß ,

rn der Anwendung immer allerley Abfälle

leidet . Es kann such nicht wohl anders seyn .

Denn diejenigen Einschränkungen , unter wek -

chen eine individuelle Wahrheit eine Wahrheit
ist , sehn wir leichterem , als diejenigen , diezu
einer allgemeinen Wahrheit erfordert werden :

well im ersten , Fall alle diese Einschränkungen

in die Augen fallen , und vor unsern Sinnen
vorliegen ; im letztem Fall aber nicht , son¬

dern erst durch eine sorgfältige Untersuchung

aller möglichen Fälle und durch ein scharfes
Nachsinnen des Verstandes ausgespähter
werden müssen .

Die Polikick hat in diesem Betracht mit

der Naturlehre mehr als eine Aehnlichkeit .

Diejenigen physicalischen Gesetze , dieaufEr -

fahrungen erbauet sind , sind gewiß ; viele

andere sind nur Hypothesen . Diejenigen
PS-
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politischen Gesetze , so ihren Beweis aus der

»»z tischen Gewißheit befolget werden . Ob an -
lÄ >j , dere , die man bloß aus allgemeinen Grün -

Wi den erkennt , sich auch in Ausübung bringen

Hscyn , lassen , lst nicht selten sehr zweifelhaft , und
wird dfters bey der Ausübung als eine fal -

VWi sche Hypothese erfunden .
Und gleichwie es überdicß verschiedene

k/ M «! xhysicalische Gesetze giebt , die man bloß aus
RikliM der Erfahrung , nicht aber aus einem allge »
i>ÄM meinen Grunde erkennt ; also kan man auch ,

H , p ohne Widerspruch der Vernunft , sich geden -
kcn , daß es in der Politick Regeln gäbe , die

nn W wenigstens noch zur Zeit nicht philosophisch ,

D 'H sondern bloß historisch erwiesen sind . Das
thut der Gewißheit der Regel so wenig , als

Wchll ihrer Brauchbarkeit , Abbruch . Wir kdn -
nen viel vortreffliches zu Stande bringen ,

tzltB oh " e die allgemeine winkende Gründe davon
angeben können . Denn wir können leichter

durch die Erfahrung bemerken , daß etwas

Erfahrung haben , können in der Ausübung
mit Gewißheit , wenigstens mit einer mora -

die
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die Ursache wovon sey , und daß sich zwo
Sachen als Ursache und Würkung gegen
einander verhalten ; als wir aus allgemeinen
Gründen erkennen , warum etwas die Ur .

fache dieser Würkung sey , das heißt , als
wir den hinlänglichen Grund des Zusammen »
Hanges zwischen der Ursache und der Wür »
kung einsehen können .

§ . - 7 -
Daraus erhellt die Nutzbarkeit der neuern Geschichte

der Europäischen Reiche .

Da NUN die historischen Beweise größ -
tentheils aus der Geschichtskunde hergenom¬
men werden müssen ; so ergiebt sich von selbst /
was für grossen Nutzen die Geschichtskunde
in der Politick leiste , und daß insbesondere
die neuere Geschichte der heutigen Europäi¬
schen Staaten ( mit Inbegriff der Statistick
oder der nähern Kentniß der Staatsverfas -
sung derselben ) eine unentbehrliche Haupt¬
quelle solcher politischen Regeln sey , die für
unsere Staaten die brauchbareste seyn sollen .

Die
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Die neuere Zeiten sind es hauptsächlich ,

in welchen allererst die vielen künstlichen Ein «

richtungen der heutigen Europäischen Staa -

tcn erfunden oder doch verbessert , und die

ganze Regierung nach sonst unbekannten

Staatsmaximen eingerichtet worden . Die
Geschichte ver alten Zeiten kann , in Absicht

aufeine Politick zum heutigen Gebrauch , weit

weniger Dienste leisten , und die der mitlern
Zeiten fast gar keine . Das mitlere Zeital¬

ter , worinnen eine allgemeine Finsterniß und

Barbarcy herrschte , giebt vornehmlich nur

Beyspiele von dem , was eine gesunde Po¬

litick zu vermeiden befiehlt , nicht aber Exem¬

pel und Muster zur Nachfolge . Die alten

vertilgten Reiche und Republicken aber sind

in vielen beträchlichen Theilen ihrer innern

Einrichtung von unsern heutigen Staaten so

weit unterschieden , daß man sie überhaupt

als Gebäude , die von ganz andern Mate¬

rialien nach einer ganz andern Bauart auf¬

geführet worden , kurz als Wesen von einer

ganz andern Natur anzusehen hat . Es
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Es ist schon sonsten bekannt , daß der
größte und wichtigste Nutzen der gesammten

politischen Geschichte eben darinnen besteht ,
daß daraus die Lehrsätze der ganzen Sraats -

wissenschaft überhaupt , besonders aber die

Regeln der Staatsklugheit theils erläutert ,

bestärket , erwiesen , theils selbst erfunden
werden können . Hier ist nur anzufügen ,

daß , wenn man die Geschichte studiren will ,

um daraus eine nähere Einsicht in die Poli ,

tick zu erlangen , es hauptsächlich und vor¬

züglich die neuere Geschichte der heutigen Eu¬
ropäischen Staaten ist , die zu diesem Zweck

nicht genug getrieben und nicht genug em¬

pfohlen werden kann .

§ . rg .
Von Beweisen , die in Denksprüchen

bestehen .

Es ist in dm zwey letzten Jahrhun¬

derten gebräuchlich gewesen , die politischen

Lehren statt der Beweise mit vielen Denk¬

sprüchen berühmter Schriftsteller und grosser
Staats -
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Staatsleute auszuschmücken . Dergleichen

Schriften sahen zu ihrer Zeit sehr gelehrt

aus , denn man setzte damals die Gelehrsam¬

keit hauptsächlich in der Belesenheit . Ich

verwerfe deren Anführung und Gebrauch

überhaupt nicht . Die kurzen , körnichten ,

sinnreichen , erhabenen Denksprüche sind zur

Erläuterung und zum bessern Eindruck der

politischen Lehren überaus nützlich Ver¬

schiedene davon , die von weltbekannten gros¬

sen Staatsleuten als Maximen angenom¬

men worden , dienen auch zu deren Bestär¬

kung . Im Grunde aber sind selbige nicht

so wohl ein Beweis , daß eine Regel wahr

sey , als vielmehr , daß solche von Jemanden

für wahr gehalten worden . Das ist ihr ei¬

gentlicher Werth , höher darf man sie nicht

gelten lassen.
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§ . 29 .

Don Beweisen , die in witzigen Gedanken und
Gleichnissen zu finden seyn sollen .

Statt dieser veralteten Mode , die po¬

litischen Lehren mit einer Menge dffters ohne

Wahl zusammengeraffter fremden Sprüche

zu verschantzen , reißet eine andere Mode ein ,

den philosophischen , und besonders auch den

politischen Sätzen durch witzige Einfälle und

Gleichnisse den Anstrich eines Beweises zu

geben . Es sind selbige aber sehr verführe «

risch , wenn sie zu diesem Zweck gebraucht
werden .

Diese Französischen Beweise gefallen ,

darum blenden sie . Sie sind oft sehr ge «

schickt , einen erwiesenen oder sonst schon als

eine Wahrheit bekannten Satz auf eine leb¬

hafte Art zu erläutern . Aber das sist auch

ihr



Vorrede . X1. VU

l>W

kiche

Uche

ihr ganzer Ruhen für den , der gründlich

denket . Nimt man sie für Beweise an , so

wird man dffters das für eine Person an.

sehen , was nur eine ausgeputzte Spiel -

docke ist .

§ . zo .

Beschluß .

fllltM 24 war willens noch einige Armer -

^ ^ kungen anzufügen von dem ehemaligen Flor

mHe. der Politick auf den Teutschen Universitä -

;Ach von dem nachherigen Verfall dersel.
ben und von dem verschiedenen Ursachen ,

welche bey der zeitherigen allgemeinen Ver -

besserung der Wissenschaften gehindert ha -

ben , daß dennoch die Politick auf unsern

Akademien bißher noch nicht wieder in

«' Mlil Aufnahme hat kommen können. Es wird

sich
i-



XL. VIH Vorrede .
sich aber künftig , so Gott will , bequemere
Gelegenheitzeiyen , bievon zu handeln . Gdk
tingen , den - i . Februar 1761 .



Ordnung und Inhalt
dieses Werks .

Ordnung
der Materien im ganzen .

§ . r . E ^ he die Politick odcr dieStaatöklugheitnach
ihren einzelnen Theilen betrachtet werden
kann , ist es nöthig , theils diese Wissen -

schaft, und theils auch den Ursprung und die Verände -
tung der Staaten überhaupt kennen zu lernen . Es ist

t daher eine Vorbereitung vorangcsetzt , und solche han -
^ delt in zween Abschnitten :

i ) von der Wissenschaft der Staatsklugheit über¬
haupt , worinnen der Begriff der Politick , ihr Ver¬
hältniß gegen die übrigen Theile der praktischen
Weltweisheit , ihr Nutzen und die Geschichte die¬
ser Wissenschaft entworfen wird ; Seite >.

t ) von, Ursprungs und Wachsthum der Staaten ,
worinnen diese Materien nebst den S aatsvcrän -
deruugen der heutigen Europäischen Staaten über¬
haupt historisch betrachtet werden . S : io .

§ . 2 . Die Politick selbst bat zum Gegenstände ihrer
Betrachtung den Staat , und beschäfftiget sich , dieMit -
tel ausfindig zu machen , wie der Eudzwe . k des Staats
zu erreichen , mithin wie zur Beförderung der gemein¬
schaftlichen Glückseeligkeit derStaatsowohlzn gründen ,

. < d ursprüng -



Inhalt .

ursprünglich einzurichten , als auch zu regieren ist . Hie¬
raus entstehen die zwey Hauptthcile der Politick :

1 ) von der Grundvcrfassung , S . 18 .

2 ) von der Regierung eines Staats . S . 49 .

§ . Die Regierung besteht darinnen , daß aller¬
ley Anstalten oder Einrichtungen angeordnet , aller¬
ley Geschaffte ausgeführet , und überhaupt alles , was
zum gemeinen Besten erforderlich ist, besorget werde .
Eine jede solche Anstalt , Beschafftiqnng , Erfordcruiß
und Besorgung ist eine Staatsangelegenheit .

§ . 4 . Man kann aber einen Staat theils vor sich
allein , tbcils im Verhältniß mit andern Staaten betrach¬
ten Diese Eintheilung laßt sich auch auf die Staatö -
regicrung und die Staatsangelegenheiten anwenden .
Einige Staatsangelegenheiten können gedacht werden ,
wenn man den Staat vor sich allein betrachtet , ohne an
andere Staarcn zugleich und an ein gewisses Verhält¬
niß unter mehrern Staaten zu gedenken ; andere können
dagegen nicht gedacht werden , ohne dergleichen Verhält¬
niß anzunehmen . Jene heißen die einheimischen , diese
die auswärtigen Staatsangelegenheiten . Hieraus ent¬
stehen also die zween Hauptzweigc der Regierung eines
Staats 1 ) in einheimischen und 2 ) in auswärtige »
Staatsangelegenheiten . S . 49 . und S . 226 . Die
Regierung in einheimischen Staatsangelegenheiten wird
auch im besondern Verstände die Landesregierung ge¬
nannt .

tz . 5'. Und also kann man die ganze Lehre der
Staatsklughcit in drey Theile zerlegen :

1 ) von der Grundverfastung des Staats , S . 18 .

2 ) von der Landesregierung , S . 49 . und

g ) von den auswärtigen Staatsangelegenheiten
oderStaarsgeschäffren . S . 226 .

6 .
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Inhalt .

K. 6 . Die Staatsangelegenheiten und damit ver¬

knüpften Einrichtungen , welche in der Betrachtung der

Landesregierung begriffen werden , sind zwar größten -
tbeils allen Reichen und Republick ' en gemein ; jedoch
giebt es deren einige , die bloß den Reichen und Mo »

nsrchien eigen sind , und daher nach Abhandlung der
crch ' rn S . 5 . besonders angemerkt zu werden verdienen ,S . 2 - Z . Z5 .

§ . 7 . Und da die allgemeine Regeln der Regie -

rungsklugheit bißweilen eine Abweichung leide » , wenn
sich nehmlich der Staat in einem außerordentlichen Zu¬

stande befindet ; so hat man bey der einheimischen
Staatsregierung nicht nur

i l anfänglich auf den ordentlichen Zustand , worin -

nen sich ein jeder Staat gemeiniglich befindet , zu
sehen ; 51 . sondern

2 ) anch den außerordentlichen Zustand in Erwä¬

gung zu ziehen . S . ras . tz . 32 - 34 -

tz . 8 . Der allgemeine Zweck der Regierung geht

auf das Wohl aller und jeder Mitglieder des Staats ,
» nd um solches gehörig zu besorgen , ist eine gewisse Ein¬

richtung derRegierung selbst , als das allgemeine Mit¬

tel dazu , erforderlich . Es müssen also die nöthigen
Einrichtungen , welche

1) zur eigentlichen Besordcrungdes Wohls allerund

jeden Mitglieder gehören , und sodann

2 ) diejenigen , welche zu besserer Besorgung der Re¬

gierung gehören , betrachtet werden . S . 217 . 3 . 15 ,

§ . y . Diese Nebenabtheilungeu der zur Landesre¬

gierung gehörigen Stücke , nehmlich 1 von den Einrich¬
tungen zu besserer Besorgung der Regierung , r ) vom
gusserordentlichen Zustande der Staaten , und 3 ) von

den besondern Einrichtungen in Monarchien sind nebst

gndern kürzern Materien in dem XVIten oder letzten
d L Haupt -



Inhalt

Hanptsiück des Uten Theils S . 214 . unter dem allge¬
meinen Titel : von den übrigen Einrichtungen einer
wohlverfaßten Landesregierung , zusammen gefaßt wor¬
den .

tz. i -s . Uebrigens sind die Einrichtungen zur ei¬
gentlichen Beförderung der Glückseeligkeit der Bürger
von einer doppelten Gattung ; indem einige derselben
mehr die Glückseeligkeit der einzelnen Personen , andere
mehr daS Wohl des gesummten Volks zur Absicht habe » .

§ . 11 . In Ansehung der erster » Gattung bemer¬
ket man weiter den Unterschied , daß einige Einrichtun¬
gen den eigentlichen Endzweck des Eckaats , nehmlich
die Sicherheit und den Ueberfluß an zeitlichen Gütern ,
unmittelbar , andere aber nur mittelbar befördern .

tz. 12 . Hieraus wird also dieOrdnungdcrHaupt -
matericn , die in der Abhandlung von denen znr Lan¬
desregierung gehörigen Einrichtungen begriffen sind ,
leicht ersichtlich werden .

8 . Inhalt ,

der einzelnen Haupttheile .

I. Theil von der GrundverfassunI
eines Staats .

A . Dom Staat und der obersten Gewalt . I . Hanptsiück ,
S . >8 .

8 . von den verschiedenen Regierungsformen
1 . überhaupt I ! . H . S . - y .
L . insbesondere

» . von der Monarchie , III . H . S . gg .
b . von der Democratie , IV . H . 37 .
c von der Aristccrat e , V . H . 40 .
ck. von den vei mischt . n Regicrungsforme » .



n . Theil von der Landesregierung .
-z . überhaupt I . H . S . Z i .
ö . insbesondere von den verschiedenen dazu gehörigen

Einrichtungen

I . znm Wohl der einzelnen Bürger ,
A . unmittelbar

a . zu ihrer Sicherheit , oder vom Jusiitzwe -
sen , II . H . 6z .

b . zu ihrer Glückseeligkeit , oder vom Nah¬
rungswesen

a . überhaupt , III . H . 72 .
h . insbesondere

1 . von der Landwirthschaft , I V . H . 8 l .
2 . v . Handwerken , Manufacturen ,

Fabri ken , V . ' H . 85 .
Z . v . Handel , VI H . 89 .
4 . v . Fuhrwesen u . Schiffahrt , VII .

H . ryr .
5 . v . Gelde und Münzwesen , VIII . H .

ior .
6 . v . andern Beförderungsmitteln des

Handels . IX . H . 120 .
B . mittelbar

3 . überhaupt vom Erziehungs - und Schulwes
sen , ^

b . besonders von Beförderung
a . der Wissenschaften ,
b . der guten Sitten ,
c . der Religion X . H , igr ,

II . zum Wohl des gesummten Staats .

A . vom Kriegswesen , Xi . H . i g8 .
B . von der Bevölkerung , XII . H . 147 .
k . vom Fiuanzweseir

d 3 s . über -



Inhalt .

» . überhaupt , XIH . H . 158 .
b » insbesondere

a . von den Staatseinkünften , XIV .
H .

b . von den Staatsausgaben . XV .

H . 202

III . von den übrigen Einrichtungen einer rvohl -
verfaßten Landesregierung . XVI . H . 214 .

III . Theil von den auswärtigen Staats -
geschafften .

überhaupt von dem klugen Betragen eines Staats

gegen andere Staaten , l . H . S . 22s .
8 . absonderlich in Betracht

I . der Staasvertrage und Bündnisse , II . H . sz6 .
II . der Gesandschassten , i ! I . H . 242 .
III . der Streitigkeiten , IV H . 2Z3 »

IV . des Krieges , V . H . 269 .



Vorbereitung
ic - tsr

Staatsklugheit .

I . Abschnitt.
Von der

Wissenschaft der StaatSklugheie
überhaupt .

» > . . ' . . . — -<»

§ . r .
^ Ader Staat ist eine Gesellschaft von Familien ,

die ihrer äußerlichen Glückseligkeit we «
gen unter einer Oberherrschaft vereini «

get leben .

§ . 2 .

Die Staatslehre , das ist die Disciplin , deren
Gegenstand der Staat ist , betrachtet entweder eh
» er, einzelnen Staat oder den Staat überhaupt «

A Di -



s Vorbereitung zur Sraarsklugheir .

Die letztere heißet die Staatswissenschaft oder die
philosopische Staatslehre .

§ - 3 -

Die Staatswissenschaft , so ferne selbige die
Mittel untersucht , wodurch der Zweck des Staats
erreichet werden kann , ist ein Theil der practischen
Weltweisheit . Denn sie beschäfftiget sich , die Re¬
geln festzustellen , nach welchen die Mitglieder ei¬
nes Staats ihre freye Handlungen überhaupt ein¬
zurichten haben , um ihre allgemeine Glückseligkeit
zu befördern .

§ - 4 -

Aus der Grundregel der practischen Philoso¬
phie : suche deine Glückseligkeit durch erlaubte
Handlungen auf die schicklichste Weise zu befördern ,
erwachsen zwo Wissenschaften ; das natürliche
Recht , und die Klugheitslehre . Jene untersucht ,
ob Handlungen , die man als Mittel der Glückse¬
ligkeit ansieht , erlaubt seyn ; diese , wie man er¬
laubte Handlungen auf die schicklichste Weise zu
Beförderung seiner Glückseeligkeit vornehmen kann ,
oder wie man sich zu diesem Zweck erlaubter Mit¬
tel auf die schicklichste Weise bedienen kann . Man
gedenket sich aber unter dieser schicklichsten Weise
diejenige , dadurch der Zweck am vollkommensten
erreichet wird . Gleichwie also das Naturrecht die
Mittel unserer Glückseeligkeit betrachtet , so weit
sie , erlaubte und rechtmäßige , mithin in so ferne
wahre Mittel sind ; also weiset die KlugheitSlehre ,

ÄM

«Viüv , ^

'̂ <T'
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I . Abschn - v . dieser Wissenschaft überhaupt , z

welches Mittel unter den erlaubten daö schicklich «
sie , beste , nützlichste sey .

§ . 5 -

Wenn man in der KlugheitSlehre sein Augen¬
merk auf denjenigen Zustand der Menschen richtet,
den man den bürgerlichen (Stand nennt , da sie nehm¬
lich Mitglieder eines Staatö sind ; und Hiebey die
schicklichsten Mittel untersucht , wie ein Staat seine
Glückseeligkeit befördern kann ; so entstehet daraus
die Staatö -Klugheitslehre oder Politick , die man
auch bißweilen die Staatsklugheit zu nennen pflegt.

§ . 6 .

Die Politick ist also die Wissenschaft der schick «
lichsten Mittel , den Zweck des Staats zu erreichen ,
oder die äußerliche Glückseeligkeit aller und jeder
Mitglieder eines Staats , das Wohl des gemeinen
Wesens , die Landeöwohlsahrt, daö gemeine Beste
zu befördern .

§ . 7 .
Die Politick ist demnach ein Theil der StaatS «

Wissenschaft ( doch werden beyde Wörter von eini¬
gen vor einerley genommen ) , und hat zu ihrem
Nebentheil daö natürliche oder allgemeine Staats «
recht . Beyde Wissenschaften beschäfftjgen sich mit
Betrachtung des StaatS überhaupt ; die leztere
Untersucht , was in Ansehung des StaatS recht
oder unrecht , die erstere , was in eben diesem Be «
«rächt nützlich oder schädlich ist .

A 2 § . 8 .



4 Vorbereitung zur Gtaatsklugheit .
§ . 8 .

Die Politick gründet sich auf das Naturrecht
und besonders auf das natürliche StaatSrecht , weil
keine unerlaubte Handlung jemals ein wahres Mit .
tel der Glückseligkeit werden kann , sondern viel¬
mehr nothwendig eine Hinderniß davon ist ; mit¬
hin ungerechte Handlungen , wenn man solche als
vermeintliche Mittel zu Beförderung des gemeinen
Besten ausüben wollte , nicht nur unnühlich , son¬
dern auch schädlich seyn würden . Mittelst deö na¬
türlichen Rechts werden folglich auch die wesentli¬
che Grenzen der Staatöklugheit bestimmt . Eine
jede politische Regel, welche diese Grenzen über .
schreitet , mit einem natürlichen Gesetze streitet ,
und die Probe des allgemeinen Rechts nicht aus¬
halten kann , ist keine politische Regel , sondern ein
Jrthum , eine Hinderniß in der Glückseligkeit des
StaatS , welche höchstens ein Scheingut wirken
kann , und allemahl zur falschen Politick und zur
StaatSthorheit gerechnet werden muß .

§ . 9 .
Aus diesem Grunde wird in der Abhandlung

der Lehre von der Staatöklugheit die Kenntniß des
NaturrechkS vorausgesetzt , und die dahin gehöri¬
gen Hauptbeqriffe und Grundsätze allhier als be¬
kannt angenommen .

§ . ro .
Wenn man die Klugheit nach der philosophi¬

schen Strenge untersuchet , so ist eine jede freye
Handlung thöricht , die nicht mit dem göttlichen

Willen ,

irc> ' .

!ü M lv?



I . Abschn - v . dieser Wissenschaft überhaupt . §

H Willen , wenigstens so weit wie solchen aus dem

<jcht der Vernunft zu erkennen im Stande sind ,

möglichst genau übereinkömmt . Denn alle diese

MU Handlungen sind unerlaubt . Das Nakurrecht be -

^ greift nehmlich in seinem vollständigen Umfange so
. ' ^ wohl die Gewissens - als die Zwang -Pstlchten , und

Ü daher in das natürliche Zwangrecht oder das

' DüN Naturrecht im engern Verstände und in die Moral

M sw oderSittenlehre eingetheilet . Gleichwie man aber

dem äußerlichen Umgänge der Menschen mit

" AM einander , um Ruhe und Frieden zu erhalten , viele

E Handlungen nicht als unerlaubte , wenigstens äus -

« serlich , tadeln darf , nehmlich alle diejenigen , die

ch uoch nach dem Zwangrecht entschuldigen lassen :

i§ mchlO also muß man auch in derPolitick danrit zufrieden

, Ml>« sey ,, , daß die äußerlichen Handlungen eines StaatS

Wilde noch als erlaubt angesehen werden , wenn solche

Gl M wenigstens nicht ungerecht sind , das ist mit dem

WMjr natürlichen Zwangrecht nicht streiten . Und dieses

h. muß man daher auch von den politischen Regel »

gelten lassen .

k§WlO gehörige Anwendung der Pokitick beför -

k ' derk unmittelbar die Glückseeligkeit der Staaten ,

Gil l> inithin des allergrösten Theils der Menschen , weil

fast daö ganze menschliche Geschlecht heut zu Tage

in bürgerlichen Gesellschaften lebt . Aus der Men -

ge dieser Menschen und aus der Grösse des Vor -

theils ein - und des Nachtheils anderer Seite ,

den sie alle zu erwarten haben , nachdem die Lan «' Kl A z deSver-



6 Vorbereitung zur Staarsklugheit .

deSverfassung den Vorschriften der Staatsklugheit

gemäß oder entgegen eingerichtet ist , und die

Staatsregierung nach vernünftigen StaakSregeln

geführek wird oder nicht ; laßt sich die Grösse des

Nutzens dieser Wissenschaft hauptsächlich aus .

Messen .

§ . ! 2 -

Die gründliche Kenntniß der Politick ist daher

Vorzüglich allen denen Personen , die in Regie -

rungsgeschäftsn zu befehlen , Rathschläge zu geben

und zu beurtheilen , und überhaupt dabey etwas

zu sagen , anzuordnen und auszuführen haben ,

unentbehrlich . Es ist selbige und soll die Haupt .

Wissenschaft aller dererjenigen seyn , die mit der

obersten Gewalt bekleidet sind oder Antheil daran

haben , und denen die ganze Regierung oder ein¬

zelne Staats - und Reglerungsgeschäfte anvertrauet

sind : Regenten , Landesstande , Magistrats - Per¬

sonen und alle öffentliche Beamten oder Staats ,
bedienten nach allen ihren verschiedenen Classen .

§ . - 3 -

Und da diejenige Gattung von Gelehrten , wel¬

che nach der Einrichtung unsrer Universitäten weder

von der GotkeSgelahrheit noch der Arzneykunst noch

der Philosophie Profcßion machen , nehmlich die

RechkSgelehrten , hauptsächlich zu allerley Regie -

rungSgeschäffcen gebraucht werden , und also die

RechtSbcstissenen die Pstanzschule der StaatS - und

Civil - Bedienten sind , auch daö Band der Besitzeund

jllUÄtt - x

ich ^
MÄkrrch -
K kÄe .-,

diiü ' xE -



O , I , Abschn . v . dieser Wissenschaft überhaupt 7

„ nd der Politick unzertrennlich ist , indem beyde ek »

nen so vielfachen Einfluß in einander haben , daß

die eine Wissenschaft ohne die andere weder in der

Theorie gründlich eingesehen , noch in der Prari

Och P gehörig angewandt werden kann ; so sind es unter

denen , die sich der Gelehrsamkeit widmen , vorzüg¬

lich die Juristen , denen die Erlernung der StaatS -

klugheit nothwendig ist .Wch -
iliAitgi! § ' 1 4 >

PW !« So bald als Staaten in der Welt entstanden ,

ch « « so bald war es auch nöthig , gewisse Einrichtungen

zu Beförderung des gemeinen Besten zu ersinnen

LÄhq und festzustellen . Diese sind in der Folge der Zeit

k M d vermehrt , durch allerley Wahrnehmungen und ver -

UMd « schiedene Versuche verbessert , durch lange Ersah »

mgtkktk rungen bewahret , durch mündliche Erzählungen

liMit » und schriftliche Aufsäße der Nachwelt in der Geschich -

Haisch >e aufbehalten , zu bequemern Gebrauch gesam -
ünTw - melt , allgemeine Regeln daraus abgesondert , und

MÄiijl » durch Philosophen nach und nach geordnet , unter
einander verbunden , daraus weiter allgemeine Sa¬

he herausgezogen , u id selbige mit den obern

Wissenschaften verknüpft worden . Solchergestalt

pxx Erfahrung und Geschichte politische

rnsMM Materialien nach und nach erwachsen , und hier -

fgniiM aus ist sodann das Lehrgebäude der Staatöklugheit

„ aufgeführet worden

Man hat die Politick gar zeitig aufden acade «

mischen Lehrstuhl gebracht ; doch ist von denUniver ., A 4 sttäten



« Vorbereitung zur Stastsklugheit .

sitäten zur Aufnahme dieser Wissenschaft weit we »
niger , als in Betrachtung der mehresten übrigen
Wissenschaften , beygetragen worden / welches un ,
ter andern der versäumten nähern Kenntniß der
neuern Geschichte und der jetzigen Staatsverfas»
funZ der Europäischen Reiche zuzuschreiben ist .

§ . i6 .

Es haben aber die Engländer seit ohngesehr
einem Jahrhundert her und hiernächst dieFranzo -
ftn in diesem Felde so viel und mit solchem Fort ,
gange gearbeitet , und dadurch auch andere Na .
kionen , die Teutsche nicht ausgeschlossen , zu gleichen
Bemühungen dergestalt aufgemuntert , daß die
wichtigsten Theile der Staatöklugheit seit nicht gar
langer Zeit in ein grosses und ganz neues Licht ge ,
setzet worden .

§ .

Das erste System der Politick hak die Welt
dem Aristoteles zu danken . Doch hat sich unter
den Alten noch besonders Senophon durch seine
Cyropädie , und TacituS durch die seinen Geschlchts ,
büchcrn eingemischten politischen Denksprüche um
die Staatöklugheit verdient gemacht .

§ . 18 .
In den neuern Zeiten hat man den Vortrag

der Politick in allerley Formen eingekleidet .

r ) Mau
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I . Abschn . v . dieser wissenschafcübechaupt . 9

, ) Man hat Anmerkungen und Erklärungen über
die Aristotelische Politick und die historischen
Werke des TacituS verfertiget .

s ) jipsius hat eine Politick aus lauter Denkiprü -
chen der alten LlstÜccirum , andere aus Bibli¬
schen Sprüchen gesammlet .

g ) Auch ist die Politick in allerley besondern An¬
merkungen , Briesen , politischen Testamenren ,

4 ) in Lebensbeschreibungen berühmter Fürsten ,
als so vieler Muster der Staatöklugheit ,

5 ) in Erdichtungen und politischen Romanen ,

6) und in Sinnbildern vorgetragen worden .
§ - i 9 .

Unter den allgemeineren Schriftstellern de»
Staatöklugheit haben sich in Teutschland im vori¬
gen Jahrhundert Conring , von Seckendorff und
der Canzler Hert eine vokzügliche Achtung erwor¬
ben .

Z . 20 .

In der Mitte des jeßigen Jahrhunderts gab
der Französische Baron von Montesquieu seinen
^ spric äes L. oix heraus , durch welches mit einer
grossen Menge neuer Gedanken durchaus anqef 'ill-
te Werk er alle seine Vorgänger in der Politick
weit hinter sich gesetzet hat .

,) N A 5 § . 2l .



10 Vorbereitung zur Gtaarsklugheic .

§ . 2l .

Noch neuer sind folgende Schriften ; i ) kla -

novü kkilotnpkig ( .' ivili5 , welches WerkeineFort -

seHung des Wölfischen Systems enthalt , 2 ) die

Intticuciun ; policigues des Freyherr « von Bielfeld ,

und Z ) lo 6es ? rince > ou la sciencs äu

Louvememenc por Nr . cle keal .

II . Abschnitt .
Von dem

Ursprünge und Wachsthum der Staaten
und den Sraarsveranderungen der

Europäischen Sraaren
überhaupt .
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Z . l .

Nach der Verwirrung der Sprachen und Zer .

streuung der Noachischen Nachkommenschaft ver¬

fiel der gröste Theil des menschlichen Geschlechts
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in Unwissenheit und Barberey , und verwilderte
gänzlich . Hieraus entstand ein allgemeines Elend ,
und dieses erhielte noch einige Spur von Gott und
dem natürlichen Recht im Andenken .

§ . 2 .
Einige Familien blieben in der Ebene des Lan¬

des Sinear , dem ersten Sitz der Noachiten , zu ,
rück . Diese pflanzten die von ihren Vorfahren er ,
langte Kenntniß einiger Maassen fort , und legten
sich zu beguemern Unterhalt , sonderlich bey mehre «
rem Anwachs der Familien , auf Viehzucht und
Ackerbau .

§ - 3 .

Diese Festsetzung einiger Familien in einem
Strich Landes nahe bey einander hat die Errich¬
tung von grössern Gesellschaften oder Gemeinden ,
und nachher die Errichtung der Staaten veran¬
lasset . Nimrod ist der Stifter des allerältesten
Reichs in der Welt , des Babylonischen .

§ . 4 -

Dieser Staat , so wie alle bekannte älteste
Staaten , Egypten , Persien , Syrien u . a . waren
Monarchien , als welche Regierungsart wegen der
herkömmlichen hausväterlichen Gewalt die bekann¬
teste war .

§ - 5 -

Die wilde Nationen haben viel spater und zu
Verschiedenen Zeiten angefangen , sich in einen

Staat
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Staat zu vereinigen , je nachdem sie sich zeitiger
oder langsamer auf den Landbau gelegt , oder
durch allerhand andere Umstände , besonders auch
durch das Beyspiel der Machbaren , dazu bewogen
worden -

§ . 6.
Der anfängliche Zweck der Menschen bey Er .

kichtung eines Staats ist mehr auf die Verhütung
eines Uebels , als auf Erlangung eines neuen Vor¬
theils , mehr auf Abwendung der bisherigen Noth
und Unsicherheit , als auf Bewürkung eines blü¬
henden Wohlstandes gerichtet gewesen .

§ - 7 -

Die ersten Monarchen waren daher Richter
und Heerführer . Die innerliche Ruhe und äusse »
re Sicherheit erforderte solches .

§ . 8 .
Ohne Gesetze und ohne nähere Vereinigungen

der Kräfte konnte die neue Verbindung keine Stär¬
ke und Dauer erlangen , zu diesem letzten Behuf
baute schon Nimrod die Stadt Babel .

§ > 9 .

Die ersten durch Gesetze festgestellten Einrich ,
tungcn , so man in den ältesten Staaten findet,
betrafen den öffentlichen Gottesdienst , den Ehestand ,
das Eigenthum und die Erbfolge , sonderlich in lie¬
genden Gütern , die Verträge und Contracten
und die Strafen gegen Verbrechen .

§ . io .
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§ . 10 .

Der Landbau hauptsächlich veranlaßte zugleich
die Erfindung einiger Künste und allgemeiner Lehr«
sahe, den Anfang der Wissenschaften .

§ . n .

Die Arbeitsamkeit wurde mannigfaltiger , es
entstund allmahlig ein grösseres Gewerbe , und
durch Erfindung des Geldes eine förmliche Hand "
lung .

§ . 12 .
Der Fischfang , der Handel und die Wissen¬

schaften legten bey einigen Völkern den Grund zur
Schiffahrt .

§ . - 3 -

Selbst die Kriege mit den Nachbarn veranlaß¬
ten die Erfindung einiger Künste , oder beförder¬
ten deren Fortgang .

§ . 14 -

Diese neuen Geschäfte wurden durch neue Ge -
sehe nach und nach in eine gewisse Form gebracht ,
um Zank und Unordnung zu verhüten , theils auch
um solche zum Besten des gemeinen Wesens in
Aufnahme zu bringen .

§ - ' 5 -

Die älteste Staaten waren von kleinem Um¬
fange , und die älteste Regenten eingeschränkt , je¬
doch hatten sie ihre Landesregierungen erblich .

§ . i6 .
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§ . 16 .

Die Staaten vergrößerten sich nach und nach
durch die Vermehrung der Menschen und den im¬
mer weiter ausgearbeiteten Landbau .

§ . r ? -

Mit dem allmähligen Wachsthum der Erkennt ,
niß des menschlichen Geistes , welcher hauptsächlich
der Errichtung der Staaten zu danken ist , erwuch -
sen zugleich die menschliche Leidenschaften , sonder ,
lich die Herrschsucht . Dre Monarchen stetigen an ,
durch Eroberungen ihre Landeshoheit zu erweitern ,
und hierncchst durch Unterdrückung der Freyheit
der Unterthanen sich unumschränkt zu machen .

§ . - 8 .
Dieses gab den nechsten Anlaß zu Empörun¬

gen . Einige Monarchien zerfielen in mehrere
kleinere , in andern schrieb man den Regenten be -
stimmte Bedingungen ihrer Regierungsrechte vor ,
in andern behielte das Volk die nach abgeschüttet ,
tem Joch erhaltene Freyheit vor sich selbst bey .
Und dieses ist der Ursprungrder Republicken .

5 . ' 9 .
Die Griechen haben den Egnpkern ihre ersten

Geseße und Einrichtungen zu danken . Sie haben
große Verbesserungen und Erweiterungen darinnen
gemacht . Die Römer haben solche von ibnen er .
lernt , und nachher mittelst ihren Eroberungen durch
den größten Theil der Welt ausgebreitet .

§ . so .



!it>

schlich
>>!Wch,
t scadkr.

Nm ,
minn ,

>W

Enichli»-
> IUkhm!

MlM lül

W !l«-
! W

Pk -Ws

üil ^

II . rl . v . Ursprünge » wachsrh . d . Staaten 15

§ . 20 .

Und dieses ist die Ursache , daß , ungeachtet die
Barbaren in den mittlern Zeiten viele herrliche
Werke und Stiftungen vernichteten , dennoch
keine grosse Erfindung des klugen Alterthums gänz¬
lich verlohren gegangen , und wir daher noch ver -
schieden « bey uns gültige Gesetze und Einrichtun .
gen aus den alten Zeiten übrig haben .

§ - 21 .

Es giebt aber in Ansehung der heutigen Euro -
päischen Staaten noch besondere Gründe , woraus
ein anderer Theil ihrer jehtüblichen Gesetze und
Verfassungen herzuleiten ist .

§ . 22 .

Die Christliche Religion wurde seit den letzten
Jahrhunderten des Römischen Reichs in dem gan¬
zen Stück von Europa , so dessen Hoheit erkannte ,
ausgebreitet , und zur herrschenden Kirche gemacht .
Die barbarischen Ueberwinder , die ihre neue Mo¬
narchien auf die Trümmern der Römischen erbau¬
ten , nahmen das Christenthum ebenfalls an , die
übrigen freyen Völker bequemten sich in der Folge
der Zeit zu einem gleichen .

§ - 2 g .
Die Römischen Bischöfe drungen den christli -

chcn Reichen allmählig das Pabstthum oder die
Hierarchie auf.

§>. 24 .
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§ . 24

Die Teutschen Nationen führten das Lehn «

recht ein .
§ - - 5 -

Das Römisch « Recht wurde wieder hervorge -

sucht , und unter Vorschub der Römisch - Teutschen

Kayser fast in ganz Europa in Gang gebracht .

§ . 26 .

Gleich darauf schoben die Pabste das Canoni¬

sche Recht überall mit ein , und befestigten dadurch

ihre allgemeine Oberherrschaft über die ganze Chri¬

stenheit .

§ . 27 .

Ueberdas veranlaßte nachher die Erfindung

des Pulvers ,

§ . s8 .

die Erfindung der neuen Welk ,

§ . 29 «

die Entdeckung der Seestrasse nach Ost - Zn «

dien ,

§ - 30 .

die Wiederherstellung der Wissenschaften ,

welche durch die neue Kunst der Buchdruckerey

überall schnell verbreitet ward , und

AÜtkKlttü
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§ . 3 ' .
die Reformation zur Folge hatte ; sehr wichti¬

ge Veränderungen und Verbesserungen in den Ein¬
richtungen der Europäischen Staaten .

§ - 32 .

Handlung , Schiffahrt , Kriegswesen , Reich¬
thum vermehrten die innerliche Stärke der Staa¬
ten . Mit den Wissenschaften erweiterte sich die
Kenntniß der Regierungökünste . Der Geist der
Herrschsucht stieg fast überall wieder empor .

. ^

^ Endlich so hat der gewaltige Anwachs des Oe¬
sterreichischen Hauses und nachher die auf dessen
Verfall erbaueke Uebermacht der Krone Frankreich
nicht nur nähere Verbindungen anderer Staaten
veranlasset , sondern auch nach und nach ein ganzes
System einer neuen Politick in Betracht der aus -
wattigen Staatsangelegenheiten hervorgebracht »

4-
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I . Theil .
Von der

G r u n d v e r f a s s u n g
des Staats .

I . Haupt stück .
Von dem Sraat und der obersten Gewalt

überhaupt .

* > ' " ' ^ . — . —

Die Natur und das Wesen der Sraaten von
Jvh . Heinr . Gottlob v . Justi , Berlin , Stettin
und Lcipz . 17Ü0 . gr . 8 .

§ .
Ein Staat bestehet aus Familien .

§ . s .
Diese Familien bewohnen ein gewisses jand

als ihren festen und beständigen Siß .
§ . 3 .

Sie suchen ihre ausserliche und zeitliche Glück-
seeligkeit , als ihren gemeinsamen Endzweck .

Um dessen Willen sind sie in eine Gesellschaft
zusammengetreten ,

§ . 5 .

8 Ä lt
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§ . 5 -

und haben sich einer gemeinschaftlichen Ober¬
herrschaft unterworfen .

§ . 6 .
Diese Gesellschaft soll ihrer Absicht nach zu

ewigen Zeiten in ihrer einmahl festgestellten Ver¬
bindung fortdauern ,

und übrigens von aller fremden Oberherrschaft
— unabhängig seyn , daß ist im ursprünglichen Stan -

^ de der natürlichen Freyheit gegen alle Auöwärti -
gen beständig fort verbleiben .

Äv ^ 0

Weil also der Staat eins Gesellschaft ist , so
muß man sich in selbigem eine Vereinigung vieler

. einzelnen Willen in einen einzigen und vieler ein¬
zelnen Kräfte in einer einzigen gedenken .

§ . 9 .
§kM ! >- Und weil der vereinigte Wille aller Mitglieder
^ des Staats die gemeinsame Glückseeligkeit zum

Endzweck hat , mithin die vereinigte Kraft aller
MN " ^Mbürger auf die Erlangung desselben gerichtet ist ;
^ . so würbet also die vereinigte Kraft aller Mitbürger
^ Zu einerley Zweck .

§ . to .
Durch die Vereinigung vieler Willen und Kräf¬

te in Eins kann eine grössere Thätigkeit oderWürk-
B » samkeit
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samkeit und eine grössere Würkung überhaupt ,
folglich auch eine grössere Vollkommenheit für ein
jedes Mitglied der Vereinigten hervorgebracht
werden , als diejenige Thätigkeit und Würkung ist ,
die Jemand durch sich allein und durch den beson¬
dern Gebrauch seines Willens und seiner Kraft
erlangen kann .

§ .

Indem also ein jeder Bürger als Unterthan ei¬
nen Theil seiner Freyheit , eines ihm angebohrnen
Kleinods , aufopfert , so geschichk solches in der Ab¬
sicht , um durch seine Unterwürfigkeit ein grösseres
Gut zu erlangen , um sein Wohl zu befördern .

§ . 12 .

Der Endzweck eines jeden einzelnen Mitgliedes
des StaakS ist und bleibt seine eigene Glückseelig -
keit , zu dessen Erreichung er den Eintritt in den
Staat als ein Mittel anstehet . Der Endzweck
des Staats , die gemeinschaftliche Glückseligkeit
im ganzen betrachtet , laßt sich von dem Endzweck
eines jeden besondern Mitgliedes in Gedanken ab¬
sondern , darf aber in der That selbst davon nicht
getrennt werden . Die Staatöklugheit bestehet
eben in der Geschicklichkeit , das Beste des ganzen
Staats dergestalt zu besorgen , daß dadurch die
Glückseeligkeit aller und jeder Mitglieder sammt
und sonders wörtlich befördert werde .

§ . lZ .

j« M Dr§
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§ - lZ -

Die Beförderung der äußerlichen Glückseelig -
keit eines Menschen besteht überhaupt in der Er¬
haltung und Vergrößerung seiner äußerlichen Voll -
kommenheit ; in Absicht auf den Staat aber be¬
steht solche besonders in der Sicherheit und dem
lleberfluß an zeitlichen Gütern aller Mirglieder
des Staats sammt und sonders : folglich daß ein
jeder Bürger in Ansehung seiner Person , seiner
Freyheit , seines Eigenthums , seiner Gerechtsamen
gesichert , und ihm die Erlangung der Mittel seiner
Wohlfahrt erleichtert werde ; der ganze Staat aber
jn einer ungekränkten Ruhe und Freyheit erhal¬
ten , und seine innerliche Starke und äußerliche
Sicherheit befördert werde .

§ > > 4 .

Der Staat ist ein von einem vernünftigen We¬
sen beseelter oder moralischer Körper , weil in dem
Staat vereinigte Kräfte von Einem Willen zu ei¬
nerley Zweck geleitet werden , und wird deßwegen
auch eine moralische Person genannt , und als Eine
Person angesehen . Zu seiner Vollkommenheit ge¬
hört seine Dauer und seine zweckmäßige Würksam ,
keit .

§ - 15 -
Seine Dauer besteht in dem Leben seiner Bür¬

ger , als so vieler Glieder des Staatskörpers , in
deren beständigem Zuwachs und in derUnzertrenn -
lichkeit ihrer bürgerlichen Vereinigung , als wodurch

B 3 sie
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sie alle mit einander in einer solchen Verbindung

und solchem Zusammenhange stehen , daß sie ein

Eines , den Staatökörper ausmachen .

§ . 16 .

Seine Würksamkeit oderThätigkeit beruhtauf

seinen Kräften , und besteht in der Anwendung der

gestimmten Kräfte der Mitglieder zueinerleyZweck

nach einerley Willen .

§ . r ? .

Der Staatökörper kann sich , gleichwie ein je¬

der anderer Körper , nicht anders als nach dem

Maaß seiner Kräfte , nach der Stelle , worauf er

sich befindet , und nach dem Widerstände , den er

an andern Staatökörpern findet , von aussen thä¬
tig und würcksam erweisen .

§ . 18 .

Der Staat muß seiner Selbsterhaltung wegen

weder etwas über seine Kräfte unternehmen , noch

in Unthätigkeit bleiben .

§ » * 9 »

Det Staat muß sich seiner Kräfte ^Pveckmäßig

bedienen , und kann durch deren rechten Gebrauch

solche nicht nur erhalten , sondern auch vergrößern ,

und zugleich seine Fortdauer verewigen .

§ . 20 .

Der Staat entstehet durch einen Vertrag ,kraft dessen die zusammentretendeFamilien sich
eil »
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einander versprechen , ihre gemeinsame Glückseelig --
keit gemeinschaftlich zu befördern , und deßwegen
sich einer gemeinschaftlichen Oberherrschaft zu un¬
tergeben . Aus diesein Vertrage entstehet ein Ge¬
setz für alle Mitglieder des Staats .

§ . 21 .
lkitpZn^

Durch diesen Vertrag oder dieses Gesetz wird
also eine Oberherrschaft und oberste Gewalt odee
Souveränität errichtet, welche ursprünglich den ge -
stimmten Familien oder dem Volk über seine einzel-

Mitglieder zugehöret , und die , eben sowohl
i , mich als die übrigen zu einem Staat erforderlichen Ver -
Äk ik« ' anstaltungen von dem Volk als einer freuen Ge -

stllschaft nach ihrem Gutfinden näher bestimmt,
' oder eingerichtet werden kann .

§ . 22 .

Ilebcrhaupt bestehet die Einrichtung des StaatS
chm , k oder die Staatsversastung in der bestimmten Art

und Weise , wie das gemeine Beste mittelst einer
obersten Gewalt beständig befördert werden soll.
Sie wird durch eine nähere Vereinigung der Wil -
len und anderweitige Verträge der gekämmten

KiiM " Familien , mithin durch neue Gesetze bewürbet .

Da das Volk seine Gesellschaft und oberste
^ HK Gewalt nach freyen Belieben einrichten kann : so

hängt es bloß von ihm ab , ob cö die oberste Ge -
^ l B 4 walt
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walt vor sich behalten , oder an Jemanden über¬

tragen , und wie es solche übertragen will , ob an

einen oder an mehrere zusammen , ob unter gewis¬

sen Bedingungen oder ohne alle Bedingungen ,

u . s. w .

§ . 24 .

Da aber die Ausübung dieser obersten Gewalt

vom ganzen Volk nicht füglich bewerkstelliget wer¬

den kann ; so hat das Volk diese Ausübung meh -

rentheils an Jemanden übertragen , und ihm da -

durch das Recht gegeben , die oberste Gewalt aus¬

zuüben , das ist zu regieren .

§ ? 25 .

Die Regierung eines Staats oder die Landes ?

regierung , welche von einer Person geführetwird ,

die nicht das Volk selbst ist , heißt noch die oberste

Pewalt , so ferne diese Person berechtiget ist , sol¬

che unabhängig vom Volk zu führen - Sie besteht

also eigentlich in dem Recht der Ausübung der ober¬

sten Gewalt , und muß daher mit der ursprünglichen

obersten Gewalt des Volks , die man zum Unter¬

schiede die Grundgewalt nennt , nicht verwechselt
werden .

§ - - 6 ,

Die Vertrage § wodurch ein Staat seinen Ur¬

sprung und seine besondere Einrichtung erlangt ,

heißen Grundverkrage ; die Gesetze , welche aus

diesen Vertragen unmittelbar herstammen , heißen

Grundgesetze ; die ganze Einrichtung des Staats ,so
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so fern solche durch Grundgesetze festgestellt ist ,
heißt die Grundverfassung des Staats .

§ . 27 ,

Zur Grundverfassung eines Staats gehört der
Zweck des Staats , welcher dessen höchstes Gesetze
ist , die Verträge der gesummten Familien mit
einander , die Verträge des Volks mit ihrem Lan -
desherrn , die Einrichtung der obersten Gewalt und
der Regierung , oder die Regierungs - Form , die
Rechte und Verbindlichkeiten des Souveräns ge¬
gen das Volk . Aus der Grundverfassung wird
hauptsächlich die besondere Natur und das Wesen
eines einzelnen Staakö erkannt . Doch begreift
die Natur eines StaatS noch ein mehreres unter
sich , und besonders auch die natürliche Beschaf¬
fenheit des Landes und der Einwohner desselben .

§ . 28 .

Die oberste Gewalt ist ein Inbegriff vieler
Gerechtsame , welche man MajesiätSrechte nennt ,
weil die oberste Gewalt überhaupt, so fern sie als
unabhängig gedacht wird , die Majestät heisset .

§ - 29 .

Die wichtigsten Majestätsrechte sind erstlich
die allgemeinere , nehmlich die gesetzgebende , die
pollziehende und oberaufsehende Macht .
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§ . Zv -

Ferner das Recht über die Bedienungen und
Aemter im Staat , nebst dem Recht über die öf¬
fentlichen Einkünfte und Abgaben der Unterthanen .

§ . Z i .
Sodann die höchste Gerichtbarkeit , dasSkraf -

und das Waffcnrechk ,

§ . Z2 -
wie auch das Policey - Recht und das Recht

über das Kirchenwesen .

§ . 33 -

Endlich die Majestäcsrechts in auswärtigen
Staatögeschäfften , die Krieg lind Frieden , Skaatö .
Verträge und Gefandschaften betreffen .

§ - 34 -

Wenn alle Majestätsrechte unzertheilt und un .
bedingt in einerley Handen find , so hat eine solche
Person die oberste Gewalt unumschränkt ; wenn
ober die Majestakörechte entweder unter niedrere
vertheilt sind , oder doch zu deren Ausübung die
Beystimmung andrer wenigstens gewisser Maassen
nöthig ist , so heißt das eine eingcschrenkte oberste
Gewalt .

§ - 35 -

Die übertragene unumschränkte Gewalt ist dem
Mißbrauch am meisten unterworfen , und kann

also



IH . v . Sraae u . obersten Gewalt überh . 27

also am leichtesten in eine Tyrannei ) und zum Ver¬
derben des StaatS auöschlagen . Sie würkt als -
denn bey den Unterthanen Furcht , welche sich öfters
in Haß und Empörungen verwandelt , oder sie
bringt den Staat in eine Schwäche , daß er ein
Raub auswärtiger Feinde wird .

§ - 36 .
Um diesem Uebel vorzukommen , muß die un¬

umschränkte Gewalt durch festgestellte Grundregeln
sich selbst mäßigen , oder wenigstens durch die Re¬
ligion eingeschränket werden .

§ . 37 .
Jedoch kann dergleichen Gewalt das Glück

ihres StaatS leichter bewürben und höher empor
heben , als eine jede eingeschränkte Gewalt in dem
Fall , wenn sich solche in den Händen einer vor¬
züglich staatSklugen Person befindet .

§ . 38 .
Die Theilungen und Bedingungen der Maje -

stäkörechte sind auf gar vielerley Arten möglich .

§ - 39 .
Ueberhaupt würkt die Einschränkung der ober¬

sten Gewalt mehr Sicherheit der Unterthanen ge ,
gen den Mißbrauch derselben ,

§ . 40 .

und kann auch die Glückseligkeit des StaatS
auf eine dauerhafte Art befördern , wenn sie weis¬
lich eingerichtet ist .

§ . 4 >.
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5 . 4 ' .
Dazu ist aber nöthig , daß die zertheilten Ma .

jestätsrechte , ohne die Wirksamkeit in den Reichs -
geschafften zu hemmen , in ein richtiges Gleichge¬
wicht gesetzt werden ,

42 .

Dieses Gleichgewicht wird dadurch erhalten ,
daß die eine Gewalt die andere allemal leichtlich
hindern kann , so oft sie der Grundverfassung oder
übrigen Wohlfahrt des Staats entgegen handeln
will , weiter aber solche zu hindern nicht vermag ,

§ - 43 -

Je weiter sich die Theilung der MajestätSrech -
te von diesem Gleichgewicht entfernt , je unsiche¬
rer wird die Grundverfassung , Eine fehlerhafte
Theilung drohet dem Staat beständig den Um -
stürz , und kann ihm eben so viel Unheil bringen ,
als von einer unumschränkten Gewalt nur immex
zu erwarten stehet .

H H H H ^
^ 4 ° 4 °
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II . Hauptstück .
Von den
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verschiedenen Regie rungs formen
überhaupt .

§ » l .
Wenn ein Staat kraft seines Grundgesetzes

iinter der unumschränkten Gewalt eines Einzigen
stehet , so nennt man solchen eine Monarchie im ei .
gentlichen Verstände , oder eine unumschränkte
Monarchie .

§ . 2 .

Wenn das Volk kraft seines Grundgesetzes die
oberste Gewalt , so wie ihm solche ursprünglich am
gehöret , selbst besitzet , so heißt der Staat eine De «
mocratie , eine unumschränkte Democrakie .

Wenn aber ein Staat kraft seines Grundgese¬
tzes unter der unumschränkten Gewalt eines hohen
Raths , das ist einer besondern Gesellschaft gewisser
Bürger steht, heißt er eine Aristokratie , eine uns
« mschränkte Aristokratie «

§. 4 .



Zv I . Th . v . d . Grundverfassung eines Staats .

§ . 4 -

Diese philosophischen Begriffe leiden in Absicht
onf die wirkliche Beschaffenheit der Europäischen
Staaten einige Abänderung .

§ - 5 -

Man rechnet Staaten noch zu den Democra -
ticn , wo wenigstens der größre Theil der Häupter
der gesummten Bürger - Familien die oberste Ge .
walt besitzet .

§ . 6 .
Und folglich nennt man Aristokratien , wo der

kleinere Theil der Häupter der 'gesammten Familien
die oberste Gewalt hak .

§ - 7 -

Aus diesen Regierungsformen kann eine Mi¬
schung in so ferne gemacht werden , als die oberste
Gewalt zwischen einem Einzigen und einem hohen
Rath oder dem Volk vertheilet werden kann . Und
daher heißt eine solche Grundverfassung des StaatS
in Ansehung der Einrichtung der obersten Gewalt
eine vermischte Regierungsform , und wird ihr die
unvermischte oder reine Regierungsform entgegey
gesetzt , wozu die Monarchie , Aristocratie undDc -
mocratie , alle drey im eigentlichen und engern
Verstände genommen , gehören .

§ .
Vermöge der Anzahl der unvermischtenReqie -

rnngsformen giebt es also vier Arten der vermisch¬
ten Regicrungsform .

§ . 9 -
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§ - 9 .

Deßwegen kann man aber nicht sagen , daß die
eine vermischte Regierungssorm aus der Mo¬
narchie und Aristokratie , die andere aus der Mo¬
narchie und Democratie , die dritte aus der Aristo¬
kratie und Demoeracie , die letzte auö allen dreyen,
nehmlich der Monarchie , der Aristokratie und der
Democratie zusammengesetzt sey .

§ . io .

Es können auch noch mehrere Gattungen von
Vertheilung der obersten Gewalt , nehmlich unter
mehrere einzelne und unter mehrere moralische Per¬
sonen gedacht werden . Auch diese Regierungöfor -
men werden zu den vermischten gerechnet .

§ . n .
Ueberdas kann die Art und Weise dieser Ver.

theilung gar mancherley seyn , weil das ganze Thei¬
lungswesen von den Grundvertragen , mithin vom
menschlichen Gutdünken abhänget »

§ . 12 .

Hieraus begreift man die Schwürigkeic ,
welche hindert , daß man die vermischten Regie -
rungsformen nicht genau und vollständig claßifi-
ciren , oder in eine bestimmte Zahl von Gaktun -
gen richtig eintheilen kann .

l -'
§ . l Z .
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§ . iZ .

Uebrigens kann man einem Staat noch den

Namen einer Monarchie mit dem Zusah : einer

eingeschränkten , beylegen , wenn ein Einzelner nebst

der persönlichen Majestät den überwiegenden Theil

der obersten Gewalt besihek , oder wenn wenigstens

sein Antheil daran mit dem Antheil des Volks in

einigem Gleichgewicht stehet .

§ . 14 .

In Gleichförmigkeit mit diesem Begriff heißt

der Staat eine eingeschränkte DeMocratie , wenn

das Volk ;

§ - 15 .

so wie eine eingeschränkte Aristocratie , tvenii

die Vornehmen oder der hohe Rath den überwie¬

genden Theil an der obersten Gewalt besitzet .

§ . ik

Die eingeschränkte Monarchie , die eingeschränk¬

te Democratie , und die eingeschränkte Aristocratie

gehören also zu den vermischten Regierungsformen .

§ . 17 .

Eine jede eingeschränkte oder uneingeschränkte

Monarchie wird auch überhaupt ein Reich oder

Fürstenthum ; eine jede Aristocratie und Democra¬

tie , sie sey rein oder vermischt , eingeschränkt oder

Unumschränkt , eine Republick genannt .

M ' -

M ' ' "
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, H . 18 .

Es giebt sonst noch Völker , die unter der will «

njtImG ki'ihkiichen Gewalt eines Einzigen , das ist unter ei -
nein Despoten stehen , und daher Despotien , oder

NtkMn eigentlicher um solche nehmlich von den haußlichen

Und so findet man auch Staaten , die ihrer

Vffüch gemeinsamen Sicherheit halber in einem ewigen

Bunde stehen . Dieses sind verbundene oder ver¬

einigte Staaten oder mit einem Wort ein Staa «

tensystem »

Ungeachtet aber einer Landes - Despotie auch

^ der Name eines Reichs , so wie einem Staatensy¬
stem der Name einer Republick beygelegt zu werden

pflegt , so ist doch weder die eine noch das andere

ein Staat . Denn sie sind ihrem Zweck , und folg «

ihrer Natur nach von einem Sraat unterschie «

B 'Ä - Despotie oder einem Skaatensystem nähern -

^ Despotien zu unterscheiden , Landeö - Despotien heissen .

§ - ! 9 .

§ . 20 .

den .

MÄ »' Es giebt aber Staaten , die sich einer Landes -

-H -

C M . Haupt »



Z4l - Tl ) . v . d . GmndverfasstMI eines Sraaes .

III . Haupt stück .
Von der Monarchie .

§ . l -

In einem jeden Reich giebt es einen Einzigen ,
nehmlich den Monarchen oder den Fürsten , der in
einer vollständigen natürlichen Freyheit lebet , und
eine persönliche Majestät besitzet .

§ . 2 .

In der Monarchie hak der Fürst die oberste
Gewalt unzerkheilk und unbedingt , und kann also
Majestatsrechce zur LandeSwohlsahrt nach seinem
Gutdünken ausüben .

§ - 3 -

Nur in Ansehung der Grundgesetze , ohne wel¬
che kein wohleingerichkeker Staat gedacht werden
kann , ist der Fürst in keinem Reiche jemahls Herr
und Meister ; sondern er ist vielmehr an deren
Beobachtung , so weit sie ihn betreffen , und an Hand ,
habung derselben gebunden .

§ . 4 -

In einem jeden Reich muß eine Einrichtung
wegen der Thronfolge festgestellt seyn .

§ - 5 .
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Nach der Verschiedenheit dieser Einrichtung
wird ein Reich entweder ein Wahlreich oder ein
Elbreich , oder ein Reich von einer vermischten

" > Thronfolge .
§ - 6 .

In einem Wahlreich muß eine Einrichtung
^ iiiziD theils wegen der wahrenden Inkerregni zu führen .
!«>, tu >'« den Reichsverwaltung ,
l-iki, m) ^

theils auch wegen der Wahl selbst des künftigen
Fürsten festgestellt seyn .

schkmE § . >ch

rlbwö In einem Erdreich ist die Thronfolge berge .
!>i§ W stc.lt eingerichtet , daß derjenige , welchen das Grund¬

gesetz dazu bestimmt , bey Abgang des Thronbest .
Hers ipio iuro den Thron besteigen kann .

Das Grundgesetz von der Erbfolge in derKro -
^ ^ uß also beschaffen seyn , daß der Kronerbe alle -

, W ^ ik gewiß sey , um den innerlichen Unruhen und
' ' . den Kronansprüchen mehrerer Personen , die auS

^ der Ungewißheit entspringen , vorzukommen .

§ . ic >-

Ein Reich von einer vermischten Thronfolge
wo das Grundgesetz Jemanden zwar ohne

, Wahl aber doch nicht iplo iurs dazu bestimmt,
s : C 2 son .
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sondern noch eine neue Genehmigung des Volks
vor dem würklichen Antritt der Regierung erfor¬
derlich ist -

§ . n .
Die Erblichkeit der Thronfolge haftet ordent¬

lich auf einer gewissen Familie , die daher das rs -
gierende Haus genannt wird .

§ . l 2 .

Und alsdenn kann der regierende Fürst seinen
Nachfolger nicht nach Belieben ernennen , weil er
kein Grundgesetz abändern kann .

§ - - Z .
Beruhet aber das Erbrecht einer Krone in der

willkührlichen Ernennung des jedesmal regieren¬
den Landesherr » , so nennt man dergleichen Reich
ein Patrimonial - Reich .

§ . 14 .
In einem Familien - Erbreich muß festgestellt

seyn , was für Eigenschaften der jedesmalige Thron¬
folger haben , und in welcher Ordnung eine jede
Person des regierenden Stammes in Ansehung des
Grades oder der Linie den Thron erlangen soll .
Und deßwegen nennt man die dahin gehörigen
Grundgesetze SucceßionS -Ordnungen .

§ - 15 .
Die SucceßionS - Ordnungen können gar ver¬

schiedentlich eingerichtet seyn .
§ . 16 .

I



37III . H . von der Monarchie.

Uebrigens erfordert die Reichswohlfahrt annoch,
baß in einem jeden Reiche eine Einrichtung wegen
der Reichsverwaltung währenderUnmündigkeitdeS
Fürsten , oder während dessen sonstigem Unvermö-

r " ^ gen zu regieren festgestellt werde .

§ . ' 7 .

Auch , wenn allenfalls ein Streit unter Krön »
Prätendenten entstünde, wie solcher auszumachen .

. . § - i8 .

Vortheile und Nachtheile der verschiedenen
Einrichtungen der Thronfolge .

§ . is ) .

Anmerkungen über die Monarchie , und beson -
r" " ^ ders die erbliche Monarchie .

der mehreste Theil der Häupter der gesummten Fa¬
milien zusammengenommen die oberste Gewalt,

Von der Democratie .

iv . Hauptstück.

§ . r .
In der Democratie besißt das Volk ober doch

> und zwar ordentlich mit deren Ausübung zugleich
die Grundgewalt .s C Z § . 2 .



z 81 . Tl) . v - d . Grundverfassung eines Staats .
§ . 2 .

Diese Ausübung der obersten Gewalt kann
nicht anders als mittelst einer Versammlung und
einem gemeinsamen Entschluß des Volksgeschehen .

§ . 3 .
Um diesen Besiß der obersten Gewalt zu be .

Häupten , muß das Volk in seinen Versammlun -
gen , mithin durch sich selbst alles verrichten , was
es ohne Abbruch seiner Wohlfahrt und nach der
Natur der Geschäfte selbst ausrichten kann .

§ . 4 -
Weil aber das Volk nicht beständig versamm¬

let seyn kann , so wird solches die Besorgung der
alltäglichen , der geringern und der unverschiebli .
chen Staarsgeschäfte gewissen Personen als StaE
bedienten auftragen müssen .

§ . 5 -

Daraus entstehen gemeiniglich zwey Collegia :
ein RegierungS - Collegium oder Staatsrath und
ein Hustih - Collegium oder Gerichtshof.

§ . 6 .
In einer jeden Republick muß durch Grund '

gest he festgestellt seyn , wer ? und unter welchen
Bedingungen ein Jeglicher in der Versammlung
der Theilhaber der obersten Gewalt , mit einem
Wort auf dem Landtage der Ncpubiick , Sih und
Stimme haben soll ; ferner , wenn ? wo ? und

.-F
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IV . H . von der Democrane . 39

wie die ordentlichen Versammlungen zu halten , und
die gemeinsamen Abschlüsse zu fassen ?

§ - 7 -

Weiter erfordert das Wohl einer jeden Nepu -
blick, daß die mehresten Stimmen gelten ,

§ - 8 -

und daß in wichtigen Fallen eine gewisse An¬
zahl von Stimmen gegenwärtig , und eine bestimm¬
te beträchtliche Mehrheit der Stimmen vorhanden
seyn muß , ohne welche nichts gültiges beschlossen
werden kann .

§ - 9 -

Insbesondere ist e 6 der Grundvcrfassung der
Democratie gemäß , daß diejenigen Staatöbedien .
ten , die von dem Volk selbst gesetzt werden , durch
Wahlstimmen , und nicht durch das L00S benennet
werden .

§ . io .
Das Stimmrecht auf den Democratischen

Landtagen ist übrigens natürlicher Weise nicht nur
ein beständiges oder lebenöwahriges , sondern auch
erbliches Recht , und zwar letzteres , in dem Ver¬
stände , daß es auf gewissen Familien , oder auf
dem Besitz eines gewissen Vermögens , hauptsäch¬
lich in Grundstücken, oder auf beyden zugleich
haftet .

C 4 § . n .



4VI . Th . v . d . Grundverfassung eines Staats .
§ . n .

Endlich ist es vorrheilhast , wenn auf den Fall
eines offenbaren Mißbrauchs der obersten Gewalt
oder eines Zwiespalts unter dem Volck ein schick ,
liches Mittel festgestellt ist , diesen gefährlichen Ge¬
brechen abzuhelfen .

§ . 12 .

Ueberhaupt schickt sich die Democratie nur für
Staaten von einem kleinen Umfange und am be¬
sten hir eine Stadt .

v . Hauptstück.
Von der A r i st o c r at i e .

tz. i .
In der Aristokratie hat der hohe oder souve¬

räne Rath oder die Vornehmen zusammen die ober¬
ste Gewalt , die folglich von der Grundgewalt des
Volks unterschieden ist .

§ . 2 .
Es soll also die Regierung des hohen Raths

an gew - ffe Grundgesetze gebunden seyn , die nicht
nach seinem eigenmächtigen Gutdünken abgeändert
werden können ,

§ ' ? «



von der Aristocratie . 41
§ . 3 .

Allein die Vornehmen , die man auch den
Adel zu nennen pflegt , sind gemeiniglich im Besitz

kiM auch dieses Rechts , und vereinigen also in ihrer
Hich Versammlung die Grundgewalt mit der thäci'gen

obersten Gewalt ,

In der Aristocratie muß festgestellt seyn die
Beschaffenheit der Personen , welche Mitglieder
des souveränen Raths seyn , und in dessen Ver¬
sammlungen Sitz und Stimme haben können , fer .
iier die Art und Weise in den souveränen Rath zu
gelangen , nicht weniger , ob das Stimmrecht auf
gewissen Familien oder auf dem Besih eines gewis¬
sen Vermögens haften , oder durch Wahl erhalten
werden soll , und endlich ob das Stimmrecht auf
Lebenslang oder auf eine gewisse Zeit dauren soll .

Daher kann man sich eine Erb - Aristocratie ,
Wahl - Aristocratie , und eine Aristocratie von
r vermischten Succession gedenken . Diese

^ ere bestehet darinnen , wenn die Wählbarkeit
auf gewisse Familien oder auf den Besitz gewisser
Landgüter eingeschränkt ist .

§ . 6 .

Die Erbliche Aristocratie ist eine der unglück¬
lichsten Regierungöformen .

§ . 4 -

CZ
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§ - 7 -
Sie hat einen beständigen Feind an ihrem Volk .

§ .
Es ist auch keine erbliche Aristocratie durch ei¬

nen freywilligen Entschluß des Volks entstanden .
Diese Regierungsform ist durch Eroberungen , Un¬
terdrückung der Freyheit des Volks , oder durch
allmählige Vergrösserung des Staats an Land und
Leuten errichtet worden . Eine Demorratie ver -
wandelt sich durch Eroberungen von selbst in eine
Aristocratie .

§ - 9 .
Um sich zu erhalten , muß der souveräne Rath

mit grosser B Iligkeit regieren , außerordentlich
wachsam seyn , und alle innerliche Bewegungen
mit Strenge unterdrücken .

§ . io .
Dabey müssen die Vornehmen den Gebrauch

ihrer Vorzüge , sofern solcher dem Volk in die Au¬
gen fällt, äusserst mäßigen .

§ . n .
Die Aemter können am füglichsten durchs

iooö besetzt werden .

§ - ' 2 .
Und keinem Staaksbedienten darf eine grosse

Md langdaurende Macht anvertrauet werden .

§ . - 3 -
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§ - iZ .

Die 2lristocratie wird dem Volck nicht nur er¬
träglicher , sondern verliehet mich alles gehästige ,
wenn das Volk selbst der freye Wahlhcrr der Mit¬
glieder des hohen Raths , oder wenigstens die
Wählbarkeit nicht in gewissen Familien erblich ist .

VI . Hauptstück .
Von den

vermisei ) ren Regierungsfor in e n .

§ . r -

In einer eingeschränkten Monarchie müssen
Reichsstande seyn , und Reichstage gehalten wer¬
den , um diejenigen Staatsgeschäffte zu bestimmen ,
deren Anordnung dem Gutdünken des Fürsten nicht
überlassen worden .

§ . 2 .

Damit ein solcher Fürst seine oberste Gewalt
nicht über die gesetzliche Gränzen erweitern könne ,
muß ein hinlängliches Hinderungs - Mittel festge¬
stellt seyn .
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§ . 3 -

Es sind zu diesem Behuf allerley Cautelen er¬
dacht und ausgeübet worden , davon aber die meh -
resten in die Lange unkräftig geworden .

§ . 4 .

Wenn die Gewalt des Fürsien bloß durch den
Ade ! eingeschränkt wird , so ist für die Freyheit des
Volks vieles zu fürchten , und die Grundverfas-
sung in Unsicherheit .

§ - 5 -
Ein solcher Staat verwandelt sich bey dem

Uebergewicht deö Adels über den Fürsten gar leicht
in eine Anstocratie , oder bey dem Uebergewicht des
Fürsten so wohl , als bey dem Mißbrauch der über .
wiegenden Gewalt des Adels aus Verzweiflung
des Volks , in eine Monarchie .

§ . 6 .
Wenn die Gewalt des Fürsten bloß durch das

Volk oder dessen Repräsentanten eingeschränkt ist,
so wird es dem Fürsten gemeiniglich weniger schwer,
sich unumschränkt zu machen , zumal wenn er Mäs-
sigung besitzt , und die Grenzen seiner Majestäts¬
rechte allmählig und gleichsam nur Schritt vor
Schritt zu erweitern sucht .

§ - 7 -

Wenn die Gewalt des Fürsten durch den Adel
und das Volk zugleich eingeschränkt wird , so ist

ein
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ein solcher Staat gemeiniglich in seiner Grundver -
sassung dauerhafter .

§ . 8 .
Und wenn diese Mischung der dreyen Regie -

rungssormcn , nach einer klugen Verhältniß der
, Majesiätörechte dcö Fürsten mit den Vorzügen des
^ Adels und der Freyheit des Volks abgemessen ist ;

^ katm dadurch die Glückseeligkeit einer Nation
überaus sehr in die Höhe gebracht werden .

§ - 9 «

^ Eine Aristocratie , die durch das Volk eknge -
schränkt wird , ist ihrer Natur nach dauerhafter
und zu grösser » Dingen geschickt , als eine Demo -.

dl !-ük uatie , die durch einen hohen Rath eingeschränkt

§ . io .

Ueberhaupt daß ein Staat von einer vermlsch -
stM " " Regierungsform in Betracht seiner Gcundver -
ÄitiE stssung dauerhaft , würksam und blühend genug

styn könne , ist erforderlich , daß die vollständige
berste Gewalt in dreyen verschiedenen Subjecten
( wohin sowohl einzelne als moralische Personen ge .

Wi » hören ) zusammen ruhe .

§ .

^ Ferner , daß dem einen Subject die Regierung
b >>̂ jiy engern Verstände oder die vollziehende Macht ,dem
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dem andeni die Rechtspflege oder gerichtlicheMacht ,

dem dritten die Gesetzgebung oder gesetzgebende

Macht vorzüglich zustehe .

§ . 12 .

Sodann , daß die Regierung in den Handen

eines Einigen oder weniger Personen , die Rechts¬

pflege in den Handen mehrerer , die Gesetzgebung

aber in den Händen aller zusammen oder der Re¬

präsentanten des ganzen Volks sey .

§ . > 8 -

Weiter , daß die Grenzen der Regierung und

der Rechtspflege genau bestimmt , und von cinan .

der abgesondert , übrigens aber die gesetzmäßige

Ausübung beyder Gewalten von einander unab¬

hängig sey .

§ . 14 .

Endlich daß die Gesetzgebung mit Inbegriff

der Grundgewalt allen dreyen Theilhabern der

obersten Gewalt dergestalt gemeinschaftlich zukam -

ine , daß ohne Uebereinstimmung aller dreyen Ge¬

walten , solche nicht ausgeübet werden könne -

§ - 15 -

Es haben übrigens verschiedene Philosophen

allerley Entwürfe zu Errichtung einer vollkomme¬

nen StaatSgrundverfaffung gemacht .
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§ - - 6 .

Es ist aber niemals ein Staat auf der Welt

gewesen , der sich einer in allen Betracht volikom -

menen Grundverfassiing hätte rühmen können .

§ - - 7 .

Die Fehler undGebrechen der Grundverfassiing

gehören zu den natürlichen und wesentlichen Gebre¬

chen eines Staats , weil die Grundverfassung eines

StaakS feine besondere Natur und Wesen haupt¬

sächlich ausmachet . Daher sind solche entweder

gar nicht oder doch sehr schwer zu heben und zu

verbessern .

§ . > 8 .

Daß die Grundverfassung in ihrer innerlichen

Sicherheit ungestöhrt sortdauren möge , wird er¬

fordert , daß Niemand im Scaat die Kräfte habe ,

solche umzustoßen , und daß vielmehr alle und jede

Mitglieder des StaalS oder wenigstens der größre

Theil derselben geneigt und willig sey , solche bey¬

zubehalten . Letzteres wird dadurch bewürkt , wenn

die mehresten Mitglieder bey Erhaltung der Grund¬

verfassung ihren eignen Vortheil finden , und noch

mehr , wenn sie solche lieben .

§ . 19 .

Furcht , Eigennutz und Liebe des Staats oder

des Vaterlandes , welche mit einem Wort der Pa¬

triotismus und die politische oder bürgerliche Tu -

gend genannt wird , sind die Grundsäulen der Er¬

haltung
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Haltung der Negierungsform und Grundverfassung
eines StaatS .

Eigennutz und Patriotismus sind überdies zu .
gleich die Triebfedern , welche den Staat vorzüg¬
lich würksam zu seinem Zweck machen - Wenn
Liefe mit der Ehre und Religion können verknüpft ,
und dadurch gleichsam gefpannet werden , so ist der
Staat zu grossen Unternehmungen fähig .

Man hat angemerkt , daß noch besonders in
Democratien die Liebe der Gleichheit , so wie in
Monarchien vorzüglich die Ehrbegierde und in ver¬
mischten Regierungsformen die Liebe der Freyheit
die herrschende Neigung des Volks , mithin der
Hauptgruudsiein der Dauer und die Haupttriebfe -
der des StaatS zu seyn pfleget .

§ . 25 ,

§ . 2l .
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und besondere

in einheimischen Landes r Angelegenheiten
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§ . l .
Um den Zweck des Staats , die Beförderung

der gemeinschaftlichen Glückseligkeit , zu erreichen ,
ist es nicht hinlänglich , daß die Grundverfassung
des Staatö schicklich eingerichtet sey . Diese macht
eigentlich nur den Grund der Möglichkeit da «
bey aus .

§ . 2 .

Damit der Staat seine Glückseligkeit wört¬
lich erlange , wird annoch erfordert , daß der Staat
klüglich regieret werde .

§ . 3 .
Die Regierung eines Skaars besteht überhaupt

in der Ausübung der obersten Gewalt , folglich in
D dek
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der Anwendung der gestimmten Kräfte des Staats
zu Erreichung des Endzwecks der vereinigten Wil¬
len aller Mitglieder des StaakS , oderzum Besten
des gemeinen Wesens .

§ - 4 -

Die Staatsregierung wird also mit Klugheit
geführet , wenn die schicklichsten Mittel zu Beför -
derung der allgemeinen Glückseligkeit von der ober¬
sten Gewalt beständig angewandt werden .

§ - 5 -
Gleichwie aber der Staat theils vor sich al¬

lein , theils in Verhältniß mit andern Staaten be -
trachtet werden kann , und die Glückseligkeit des
Staats in beyden Absichten besörderkwerdenmuß ;
die Mittel aber , wie dieser Zweck zu erreichen ,
nach der Verschiedenheit dieser beyden Gegenstände
gar sehr von einander unterschieden sind : also muß
auch die kluge Einrichtung der Staatsregierung
hiernach eingetheilet werden .

§ . 6 .

Es ist also erstlich von der Regierung in Be¬
tracht der innern Landes -Angelegenheiten oder der
einheimischen Staatssachen , und sodann von der
Regierung in Absicht auf die auswärtige StaatS -
sachen zu handeln . Die erstere nennt man auch
die Landesregierung im besondern Verstände .

I . Haupt»
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I . Haupt stück .

Von der Landesregierung
überhaupt .

Ich . Heinr . Gottlob v . Justi Grundriß einer
^ guten Regierung , Franckf. und Leipz . 1759 . gr. 8 .

§ . l .
^ Da zur Glückseligkeit des Staats nothwen .

Ä » ! l)aß solcher klüglich regieret werde ; so
daß zu Erreichung dieses Endzwecks erfor.

? - derlich ist , daß die Regierung so wohl an sich selbst
^ klüglich verfaßt , als auch daß solche von geschick.

Z<zE ten Handen geführet werde .
d: chm § . 2 .
li-Mi ! Die Regierungsverfassung besteht in der durch

Ersehe bestimmten Einrichtung der StaatSregie .
rung . Es ist also die Regierung eines StaatS

^ klüglich versaßt oder eingerichtet , wenn in Anst .
hung der Regierung solche Gesetze festgestellt sind,

IM « tzgß dadurch der Zweck und das gemeine Beste des
^ Staats auf die schicklichste Weise befördert wird .

§ . Z .
choit Die Grundverfassung hat einen grossen Einfluß

in die Regierungsverfassung . In vermischten Re »
Sierungsformen ist die letztere ordentlich in der er .

j D s stem
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stern enthalten , und gehört als ein unzertrennli¬

cher Theil dazu , soferne nehmlich die Einrichtung

der Regierung durch Grundgesetze festgestellt ist .

§ ' 4 -

In den unvermischten Regierungsformen hangt

die Negierungsverfassung ordentlich , wenigstens

großentheils , von dem Gutdünken derjenigen

Person ab , welche mit der obersten Gewalt beklei .

det ist , und welche mithin auch in der Regierung «.

Verfassung nach Belieben allerley Abänderungen

vornehmen kann .

§ - 5 -

Jedennoch ist keine wohleingerichteke Regie ,

rungsform , wo nicht einige Grundregeln der Re .

gierung , entweder vermöge eines Herkommens

oder aus eigener Mäßigung , als unveränderliche

Negierungs -Gesehe , mithin gleichsam als Grund¬

gesetze , von der obersten Gewalt beobachtet werden .

§ . 6 .
Die Glückseligkeit des Staats besteht theils

in der Sicherheit , aller einzelnen Bürger sowohl

als des ganzen Staakö , theils auch in dem sott -

daurenden Zuwachs an Vollkommenheiten wie der

einzelnen Mitglieder des Staakö also auch des

Staatö im ganzen betrachtet , mit einem Wort

in dem Flor des Staats . Die RegierungS - Der -

fassung hat also ein doppeltes Ziel .

8 . 7 ,
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! . H . von der Landesregierung überhaupt . §z
§ - 7 - >

Die ?lnwendung der gesammten Kräfte des
StaatS ist das Hauptmittel der Glückseeligkeit des
Staats . Diese Kräfte liegen in den Menschen
und den Sachen , die zum Staat gehören .

§ . 8 .

In der Anwendung der Kräfte besteht die
Wirksamkeit, und um durch gewisse Kräfte und
derer Wirksamkeit einen bestimmten Zweck zu er¬
reichen , wird Ordnung , Zusammenhang und Ue¬
bereinstimmung erfordert .

§ - 9 -

Zu einer klugen Regierungsverfassung gehört
also erstlich eine schickliche Wirksamkeit,

§ - 10 .

ferner eine schickliche Ordnung in Ansehung
der Personen , Sachen und aller Geschäffte im Staak,
damit keines das andere ( es mögen solche neben
einander stehen , oder auf einander folgen ) in sei¬
nem Daseyn und Würksamkeit hindere,

§ . n .

weiterem schicklicher Zusammenhang der Per¬
sonen , Sachen , Geschäffte , damit durch ein jedes
zum Vortheil der übrigen so viel als thunlich bey¬
getragen werde ,

D 3 "
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§ . 12 .

und endlich eine allgemeine Uebereinstimmung
aller einzelnen Personen , Geschaffte , Sachen und
deren Wirksamkeit und Gebrauch zu einerley
Zweck , nehmlich zu der möglichst größten Beförde .
rung der Glückseligkeit des Staats .

§ - 13 .

Nach diesen Grund - und den daraus herflies-
senden Folge - Sahen müssen besonders wie dir
Regierung überhaupt , also auch die einzelnen
Staatsgeschafte und gleicher Maassen auch die
Privatgeschäfte der Bürger , sofern solche das ge .
meine Wohl betreffen , angeordnet , und in dieser
Einrichtung beständig erhalten werden .

§ . » 4 .

Diese Anordnung geschieht mittelst gewisser
Geseße , die allem , was den Staat betrifft , ein
vor allemal eine gewisse Form und Einrichtung ge -
ben , und daher auch Landesordnungen , oder Ver¬
ordnungen genannt werden .

§ .

Die Erhaltung und Handhabung dieser geseh -
mäßigen Form aber geschiehtmittelst gewisserVer -
fügungen , die bey allerley vorfallenden Verände¬
rungen jedesmal bloß vor den dermaligen Fall ge¬
troffen werden . Hierdurch wird die zweckmäßige

Be .
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Bewegung der Staatsmachine in ungehindertem
Gange erhalten .

su !>I!̂

! MM

mdl » Ä
H.

§ . 16 .
In allen diesen Veranstaltungen und Gesehen,

sie mögen Landeöordnungen oder blosse Verfügum
gen seyn , muß die gemeinschaftliche Wohlfahrt zum
Grunde liegen ; übrigens aber dabey auch die ei¬
gentliche Beschaffenheit des Landes und der Chara -
cter, die DenkungSart und Sitten der Bürger nebst
der Regierungsform in Betrachtung gezogen , und
alles selbigen so gemäß als möglich eingerichtet wer .
den . Sonst können Gesehe und Verfügungen ihre
Kraft nicht äußern , oder gar zum gemeinen Scha¬
den gereichen ; da sie gegentheils auf diese Art in
ihrer Kraft gar merklich verstärkt , und dadurch die
Triebfedern einer heilsamen und gemeinnützigen
Thätigkeit gespannt werden .

Eg » § . 17 .
dM « Glöckseekigkeit des Staats wird endlich

noch erfordert , daß die Regierung von geschickten
»/ Händen geführet werde .

§ - 18 .
Man stelle sich besonders einen Fürsten vor,

öem die oberste Gewalt , mithin die Regierung
überkragen worden . Indem er solche übernom -
wen , s° hat er sich verbindlich gemacht , das ge -
weine Beste , so viel in seinen Kräften steht , zu
^ sorgen . Die Regierung des Staats , wenn sol-

D 4 che
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che von dieser Seite , nehmlich als eine schuldig «
Sorgfalt für die Beförderung der gemeinschaftlj .
chen Glückseeligkeit betrachtet wird , heißt die Ver .
walcung des gemeinen Wesens , die Reichöver .
waltung .

§ .
Ein Fürst ist also kraft der ihm obliegenden

Re ' chsverwalkung schuldig , in allen seinen öffenk .
lichen Handlungen die Gl .' ckfeeligkeit feines Volks
zu seinem unverrückcen Augenmerk zu haben , und
solche nicht bloß zu seiner Nebenabsicht , sondern
vielmehr zu seinem Hauptzweck zu machen .

§ - 20 .

Es erfordert solches aber auch sein eigenes
Bestes . Denn ohne die Glückseeligkeit seines
Volks kann er seine eigene , als dessen Beherr¬
scher, nicht erlangen . Der allgemeine Wohlstand
der Unterthanen befestiget und befördert seinen
eigenen .

§ - 21 .
Eö erfordert solches auch besonders seine Ehre .

Denn nur der kluge Eifer in Beförderung des ge¬
meinen Besten macht die wahre Fürftenehre aus.

§ . 22 .

So fern ein Fürst vermöge der Grundversas-
sung keine gebundene Hände in der Regierung hat,
kommt es bey einer gucen Regierung hauptsächlich

auf
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auf dessen Geschicklichkeit zu regier en an , und diese
gründet sich vorzüglich auf seine Liebe gegen den
Staat und auf seine Weisheit . Denn um die Re¬
gierung mit Klugheit zu führen , muß er die dazu
gehörige Bereitwilligkeit und Einsicht besitzen .

§ . 2 Z .

Zur Weisheit des Fürsten gehöret vornehm¬
lich , daß er sein Volk und sein Land , die Grund ,
und RegierungS - Verfassung , mithin auch seine
Verbindlichkeiten und Gerechtsame ) ferner des
Landes Interesse , Starke und Schwäche , nebst
dem Verhältniß seines Staats gegen die benach¬
barte Staaten , einfolglch auch die Staatöverfas.
sung , Stärke , Schwäche , das Interesse und die
Absichcen der Nachbarn genau kenne , damit ihm
kein Mit el und keine Hinderniß der Glückseelig «
keit seines Staatö , auch keine Gelegenheit , diese
Mittel anzuwenden und die Hindernisse wegzuräu¬
men, verborgen bleibe .

§ . 24 .

Die Liebe gegen fein Volk besteht in der Be -
reitwilligkeit , die Glückseligkeit desselben bestens
zu befördern , und also in dem beständigen Wil¬
len , das ist in dem festen Vorsatz und angestreng -
ken Eifer , das Wohl seines Staatö möglichst zu
besorgen , folglich auch sich hiezu immer geschickter
ju machen , immer weiser zu werden .

D s
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§ . 25 .

Ein solcher mit Weisheit und Liebe regierender
Herr ist ein patriotischer , ein vollkommener Fürst
und ein wahrer Landesvater , in dessen Regierungg .
Handlungen sich Leutseeligkeit , Güte , Berechtig ,
keit , Billigkeit, Redlichkeit und Sorgfalt für das
gemeine Beste beständig äusser » .

§ . 26 .
Die Liebe des Fürsten gegen sein Volk ist das

gewisseste und leichteste Mittel , die Gegenliebe der
Unterthanen zu erlangen .

§ - - 7 -

Der Patriotismus der Unterthanen wird da .
durch erst zu seiner Vollständigkeit gebracht , wenn
selbige nicht nur die Grund - und Regierungö - Ver -
fassung des Staats , sondern auch die Person , wel.
che der Regierung vorsteht , lieben . Auf solche
Weise wird die grosse Triebfeder des Staats ge¬
spannt .

§ . 28 .
Diese Liebe des Vaterlandes und Landesvaters

strengt die Unterthanen an , daß sie nicht bloß aus
Pflicht , sondern zugleich aus Neigung das Ihrige
zum allgemeinen Wohl beytragen , und daß sie Je¬
der das wirklich sind , was ein jeder rechtschaffener
Unterthan seyn soll : treu , hold und gehorsam .

§ . 29 .
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§ . 29 .

Die Liebe gegen den Landesherrn muß erkal*
ten , und sich in eine Abneigung verwandeln , wenn
« r ihre Gerechtsame kränkt , ihre bürgerliche Frey .
heit beschneidet , ihnen die Mittel sich beguemlich
zu nähren erschweret , und sie mit unnökhigen Ab .
gaben und Kriegen belästiget . Dieser Mangel der
Liebe des Volks gegen ihre Obrigkeit gehört uri -
ter die gefährlichsten Gebrechen des Staats .

§ . zo .

Weil ein Fürst vor sich allein , so wenig als ein
einziges souveränes Collegium , die ganze Regie ,
rung unmittelbar besorgen kann ; so sind in allen
Staaten Beamten nöthig , denen die Verwaltung
einzelner oder mehrerer Negierungögeschäffte von
der obersten Gewalt anvertrauet werde .

§ - Zl .
Ohne tüchtige Staats - und LandeS -Bedienten

kann also die Wohlfahrt des Staats , nicht gehörig
besorget werden . Von selbigen hängt die Unterre .
gierung ab , und wenn diese in ungeschickten Hän «
den ist , so fehlt es der obersten Gewalt an demje¬
nigen Instrument, welches ihr zu Ausführung der
Absichten ihrer Oberregierung unentbehrlich ist .

§ > Z 2 -
Es ist daher ein wesentlicher Theil der Regie »

rungs -Klugheit, welche sich in der Wahl geschickter
Beam «
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Beamten in allen Gattungen der Regierungsge .
schäffte äußert .

§ - 33 -
Zum Glück der Staaten lehret die Erfahrung ,

daß nicht eben eineausserordentlicheWeisheiterfor .
dert werde , um die Aemter mit tauglichen Leuten
zu besehen , und daß die gehörige Anwendung einer
mäßigen Fähigkeit hinlänglich sey , das Beste des
Staats durch fürtreffliche Minister in einem sehr
hohen Grade zu befördern .

§ - 34 .
Die Bedienten müssen überhaupt rechtschaffe¬

ne Bürger und ihrem Amt gewachsen seyn , mithin
auch ihre Berufsgeschäffte gehörig kennen und lieben .

§ - 35 -
Nach der Verschiedenheit der Aemter und der

Verfassung des Staats können sonst noch allerley
und theils verschiedene Beschaffenheiten der Beam¬
ten erforderlich seyn .

§ . 36 .
Es ist nützlich und theils nothwendig , die Be¬

dienten besonders zu verpflichten , und mit einer
bestimmten Jnstruction , mit hinlänglicher Macht,
Ansehen und Auskommen zu versehen ;

§ - 37 .
Auch ihre vorzüglichen Verdienste nicht unbe -

lohnt , so wie ihre Amtsverbrechen nicht unbestraft
zu lassen . kj k- ^

§ . 38 .
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§ . 38 .
Deßwegen muß eine genaue Aufsicht über alle

Classen der Bedienten gehalten werden .

§ - 39 .

Wie ferne Bedienungen auf Lebenslang , oder

auf eine bestimmte kurze , oder bloß auf eine beste ,

bige Zeit zu vergeben ?

§ . 40 .

Ob Aemter zu verkaufen oder zu verpachten ?

§ - 4l .

Wichtigkeit des MajestatS - RechtS , die Aemter

im Staat zu besehen .

§ . 42 .

und Mißbrauch desselben ,

§ . 43 .

Auch dagegen genommene Maaßregeln einiger

ich ,
Völker . ,

M 'r » § . 44 .

Da nun zur Glückseeligkeit des Staats noth .

!>', « endig ist , daß selbiger klüglich regiert werde , und

die Regierung , so wie die Grundverfassung , einen

allgemeinen Einfluß in den ganzen Staat hat ; so

ist es als ein Hauptgebrechen des StaatS anzuse -

^ hen , wenn die Regierung unschicklich verfaßt ist ,

oder von unschicklichen Händen gesühret wird .

l / § . 45 -
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§- 45 -
Ueberhaupk ist eine jede merkliche Hinderniß

der Glückseligkeit deö Staats ein Gebrechen und
Fehler desselben ; es liege nun solcher in der Natur
des Staats oder in dessen Zufälligkeiten . Beson .
Vers gehören alle Gebrechen der Grund - und Re -
gierungS -Verfassung und der M itglieder des Staats
sowohl der regierenden als der gehorchenden , hier¬
hin .

§ . 46 .
Gewisse Gebrechen , die ohne ein größreö Uebel

zu verursachen nicht abzustellen sind , müssen gedul¬
det , und nur ihr weiterer Anwachs verhütet , und
ihre nachtheilige Würkungen gehemmel werden .

§ - 47 .
Und gleichwie alle menschlichen Werke so be¬

schaffen sind, daß sie eine gewisse Grösse nicht über.
steigen können , ohne an sich selbst oder im Verhält¬
niß mit andern Dingen unvollkommener zu werden :
also ist auch in allen Unternehmungen , die den
Staat betreffen , in allen öffentlichen Anordnungen
und Veranstaltungen ein gewisses Mittel zu hal.
ten , damit das abgezielte Gute nicht übertrieben,
mithin mehr schädlich als nützlich werde .

ll . Haupt .
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H . Hauptstück .
Von dem Juscicz wesen .

Rechtliche Untersuchung , wie die Fehler bey
heutiger Bestellung der Aemter und Verwaltung
der Justitz verbessert werden können , nebst dem
Königl . Preuss . Justitz - Reglement vom 1 . 1747 ,
- 747 . 8 .

I) . Joh . Leonh . -Hauschr' lss Prüfung verschiede¬
ner Rathschläge zur Verbesserung der Justitz ,
Dreßden 1749 . 8 .

I . Z . E . praktische Vorschlage zur Abkürzung
des gemeinen Reichs - Processes , nebst einer beson¬
dern Abhandlung von dem Concurs - und Poffeffo -
rischen Processe, Franks . undLeipz . 1749 . 4 .

M . S . von Vskr 'erka Versuch eines Entwurfs
zur endlichen Verbesserung desJustitzwesen , Bern¬
burg 1756 . 4 .

§ . ! .

Unter dem JustiHwesen wird allhier die Ein¬

richtung des Civilrechks im engsten Verstände , der

Rechtspflege und des Criminalwesens begriffen .

§ . L .

Es erfordert nehmlich das Wohl des StaatS ,

besonders der innerliche Ruhestand und die Si¬

cherheit



64 n . Th . von der Landesregierung .

cherheit sowohl eines jeden Bürgers gegen einen

jeden Mitbürger , als auch des ganzen Staats ge¬

gen seine einzelne Unterthanen , daß die Gerech¬

tigkeit im Staat gehandhabet , das heißt einem

jede » Beleidigten zu seinem Recht verholsen , und

keine Handlung eines Unterthanen , dadurch die

Landeswohlfahrt merklich gestöhret werden kann ,

gedultet werde ; folglich daß die Streitigkeiten unter

einzelnen Unterthanen entschieden , und die Ver .

brechen bestraft werden . Diese Tilgung der Strei .

tigkeiren und Bestrafung der Verbrechen ist der

Zweck des Iustitzwesenö im Staat .

§ . 3 -

Die Vollkommenheit also des Iustißwesenr

besteht darinnen , daß derjenigen Hinderniß der ge¬

meinen Wohlfahrt , oder derjenigen Unsicherheit ,

Unruhe und Unordnung , die aus dergleichen Strei¬

tigkeiten und Uebelthaten entstehet , aufdie billigste

und schicklichste Weise abgeholfen , folglich auch be¬

sonders , daß Niemand im Staat , der im Besitz des

Seinigen und in dem Genuß seiner bürgerlichen

Rechte und Freyheit von seinem Mitbürger gekränkt

wird , hülflos gelassen werde .

§ » 4 »

Was nun erstlich die Entscheidung der Strei¬

tigkeiten anbetrift , so ist zu solchem Behuf vor

allen Dingen nöthig , die Rechte und Verbindlich¬

keiten der Unterthanen gegen einander dergestalt

genau zu bestimmen , daß ein Jeder die Grenzen

seiner
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seiner Schuldigkeit und seiner Freyheit hinlang .
lich wissen , folglich auch ohne Unbilligkeit darnach

gerichtet werden könne «

§ . 5 .

kckkij, ^ Vorzüglich muß das Eigenthum und der Haus -

^ stand der Unterthanen eine gewisse Einrichtung er «

Wliiii ! halten . Es sind also Gesehe erforderlich , wodurch

>dlk K ^jn für allemal festgestellt wird , was in Ansehung

!^ §m dxr Habe und Güter , der Vertrage und Contra -

clen , der häuslichen Gesellschaften und Erbfolge

unter den Unterthanen allgemeinen Rechtens seyn

soll . Der Inbegriff dieser Gesehe macht Haupt «

sächlich das Civilrecht im engsten Verstände aus <

Mr «: . 2
iknDn o .

LW Die gesetzgebende Klugheit , so ferne sich ssl «

MuL « che mit schicklicher Einrichtung dieser Privatsachen

vsdiiM beschäftiget , macht wegen der Allgemeinheit der «

Hibwti selben einen wichtigen Theil der Staatsklunheik

st «, V aus . Die Theorie davon gehört aber bisher Noch

xftzck säst gänzlich zu den » » gebauten Feldern der Po «
^ Kit .

Z . 7 '

Ueberhaupk ist in Ansehung der Privqtgesetze

zu wünschen , daß ein jedes derselben , ausser den

obangesührten innerlichek Eigenschaften guter Ge¬

sehe ( feite Zz ) , auch in dem Ausdruck wohl ein¬

gerichtet , das ist so deutlich , so genau bestimmt

und s» kurz als möglich seyn möge ,E l§ - 8 ;
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§ . 8 .

und daß das ganze Gesetzbuch vollständig , or¬
dentlich und zusammenhangend verfaßt , allgemein
bekannt und allgemein verbindlich seyn möge .

§ - 9 -

Geschriebene Gesetze sind daher den rechtlichen
Gewohnheiten vorzuziehen .

lO .

Wenn ein einzelnes Gesetz entweder , weil es
an sich selbst fehlerhaft ist , oder weil es durch den
veränderten Zustand des Staats fehlerhaft gewor -
den , eine Abänderung erfodert ; ist es besser , mit
dessen Aufhebung ein ganz neues Gesetz zu geben ,
als an einem alten Gesetz mehrmalen zu flicken .

§ . n .
Wenn die Verfassung des Privatrechts über .

Haupt fehlerhaft gefunden wird ; ist es sehr be¬
denklich , und kann zur offenbaren Ungerechtigkeit
ausschlagen , ein fremdes Gesetzbuch neben dem
einheimischen oder auch mit dessen Aufhebung
einzuführen .

^ -hü

§ . 12 .
Und noch unschicklicher ist es , mehrere fremde

Gesetzbücher zugleich neben den einheimischen Der -
« rdflungen und Gewohnheiten gelten zu lassen .

§ .
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§ . ' 3 .

Es ist alsdenn weit zuträglicher, ein eigenes
neues Gesetzbuch , allenfalls mit Zuziehung auslän¬
discher Gesetzbücher , verfertigen zu lassen .

uchG Wobey aber grosse Behutsamkeit und eine
mehrmalige Prüfung nöthig ist , um nichts D
übereilen »

Achill Eich entstehen , so ist zu deren Tilgung ferner
kdiiiM Rechtspflege nöthig »

t» j« D Da die oberste Gewalt die Iustißpflege nicht
selbst besorgen kann ; so ist solche gewissen Perso¬
nen als ein öffentliches Amt anvertrauet . Diese
tandesbedienten sind die Richter .

^ -K Die Haupktugend eines Richters , ausser den
, HidA ^ gemeinen Eigenschaften , die er als ein guter Lan -

desbedienter haben soll , ist die Liebe der Gerech¬
tigkeit .

Die Menge und Wichtigkeit der Rechtssachen ,
die Mühsamkeit und Schwierigkeit , solche gehörig
jli untersuchen und zu entscheiden , nebst andern

§ .

§ . r§ »

!Nl kch ! Wenn nun Streitigkeiten über Mein und Dein

§ . l6 .

§. 18 .

E 2
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Ursachen haben veranlaßt, daß eine grosse Anzahl
von Richter » gesetzt , daß für besondere Classen
von Rechtssachen und von Personen besondere
Richter ernennet , daß ganze Collegia von Rich .
kern oder GerichtScollegia , auch mehrere einander
subordinirte Richter und Gerichte und mehrere In .
stanzen errichtet worden .

§ - - 9 .
Die Richter müssen ihre gemessene Jnsiru -

ction , die Iustitz Collegia zugleich ihre gewisse collc .
gialische Verfassung haben . Zu diesem Behuf sind
Gerichts - Ordnungen erforderlich .

§ . 20 .

Zugleich muß das gerichtliche Verfahren in
der Unterjuchung der Streitsachen , in der Spruch -
Ertheilung und Vollstreckung der Rechtsprüche sei.
ne gerechte Einrichtung und schickliche Form haben .
Zu diesem Zweck sind besonders Proceß . Ordnun¬
gen nöthig .

§ . ui .
Der Mangel hinlänglicher Kenntniß der Rech¬

te und besonders auch der Gerichts - und Proceß-
Ordnungen nebst anderen Ursachen machen , daß
die streitende Partheyen Sachwalter und Anwälte
haben müssen .

§ . 22 .
Und so sind auch , zumal bey den obern Ge¬

richten , allerley Subalternen nöthig .
§ - - 3 '

r -eV

ix« ««! >'' '

Wie, K
WMs -

Mm »
«»eidnss
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§ . 2Z .

Der Advocaten und Procuratoren wegen so¬

wohl als der subalternen Justitzbedienten halber muß

das nöthige in den Proceß - und Gerichts - Ordvun -

gen festgestellt werden .

§ - 24 .

In den mehresten Europäischen Staaten fin¬

det man , daß die zum JustiHwesen gehörige Per -

sonen eine beträchtliche Classe von Menschen aus¬

machen , und daß das JustiHwesen überhaupt un¬

ter die künstlichsten Einrichtungen zu rechnen ist .

§ . 25 .

Nichts desto weniger sind die Klagen über die

Vielheit , die Langwührigkeit , die Kostbarkeit und

den ungewissen Ansgang derProcesse fast allgemein .

§ . 26 .

In der That hat ein unschicklich eingerichtetes

JustiHwesen einen äusserst schädlichen Einfluß in

alle übrige Theile der SkaatSverfassung .

§ - 27 .

Es sind daher mehrere Vorschlage zur Verbes¬

serung des JustiHwesen gemacht worden .

§ . - 8 .

Aber dieses Uebel hat so tiefe Wurzel geschla -

j gen , und die Abänderung desse .lbm findet so man .

cherley Hindernisse und Bedenklichkeiten , daß eine
hiz> , , Ez von
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von Grund aus und im ganzen zu bewerkstelligen ,
de Iustiß -Reformation , sonderlich in Staaten von
vermischter Regicrungssorm , mit fast unüberwind . '
lichen Schwürigkeiten verknüpft zu seyn scheinet .

§ . 29 .

Jedoch lasse « sich in Europa schon einzelne
Privatrechce , Proceß - und Gerichts - Ordnungen
vorfinden , die als Muster einer schicklichern Ein .
fichtung angesehn und nachgeahmet werden könnten .

§ . 30 '

In Ansehung der Bestrafung der Verbrechen
ist noch besonders anzumerken , daß zu diesem Zweck
peinliche Gesehe und eine besondere Proceß . Ortz ?
nung erfordert werden , welche zusammen dagpein ,
liehe oder Criminal -Recht ausmachen .

§ . 3 ' .

Die Einrichtung der peinlichen Geseße , bet
peinlichen Processes und der peinlichen Gericht «
wird das Criminal - Wesen genannt .

§ . S - .
Das Criminalwesen ist also dazu angeordnet,

damit kein Verbrechen im Staat ungestraft bleib «,

§ - 33 -

folglich , daß die begangene Verbrechen gehö¬
rig untersucht , und die gesehliche Strafe an den
Thätern vollstrecket werde .

, 5 . 34 .

1'«

chiiM

Äst
« « «

ich
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^ § . Z4 .
Auch gegen das Criminal - Wesen , so wie es

sein? ' gewöhnlicher Vkaassen verfaßt ist , werden grosse Be -

M schwerden geführt .

l'lstn !>I>̂

§ . 35 .

Es sind aber bey deren anzustellenden Aban .

derung ebenfalls viele Schwürigkeiten .

§ . 36 .
Es könnten aber auch zu diesem Behufdiepein .

liche Einrichtungen einiger Staaten von andern ge¬

nutet werden .

» pkchü' § . 37 .

itiWiK . - Die höchste Gerichtbarkeit mit Einschluß des

souveränen Strafrechks ist eine der wichtigsten Zwei .

ge der obersten Gewalt , sonderlich so fern sie mit

der gesetzgebenden Macht und dem Ernennungsrecht

« Wr zu den Iustitzbedienungen in einer Person vereini -WU gxxjft .
§ . g8 .

Der Mißbrauch dieses Majestätsrechts - zieht

WHkkk sehr üble Folgen nach sich , und kann eine allgemei¬

nst Zerrüttung im Staatswesen anrichten .

§ - 39 -

Daher ist dieses Recht , sowohl was die Civil -

s, , ! als Criminal . Sachen betrift , in vermischten Re -

^ ^ gierungsformen allezeit sehr eingeschränkt -

ii , E 4 § . 40 .
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§ . 40 ,

Und ein - unumschränkte Gewalt muß , ihr « -
eigenen sowohl als der Sicherheit des Staats we¬
gen , sich äusserst hüten , die Hand in die Iustih
einzuschlagen .

in . Hauptstück.
VdM rTsahrungsroefen und

Gew erbe .

v Ioh . Joach . Beckers politisier Discours
von den Ursachen des Auf - und Abnehmcns der
Städte und Lander . zte Anst . ) , verbessert und
vermehrt von 0 Georg Heinrich Zinken , Frf. und
Leipz . 1754 . l l . Theile , nebstJnhalc und doppelten
Registern 1759 . 8 .

Wilhelms Freyherrn von Schröder fürstliche
Schatz - und Rentkammer, Leipzig 1686 . 8 ; auch
1704 . L . und 17Z2 . 8 .

t von Boden ) Zürstlicke LNacklkunst oder Ge¬
danke » , wie ein Fürst sich und sein Land könne
glücklich machen , ist 170g . besonders gedruckt, nach¬
her als ein Anhang der Schrift : Kunst zu leben
und zu herrschen , wie auch des v Ludewig Dis -
courö über v . Seckendorff Fürstenstaat, angefügt,
auch unter dem Titel : Von Mannfactur .cn und
Commcrcio Franks und Leipz . 1742 . 4 . und sonst
mehrmalen wieder aufgelegt worden .

Ioh .
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Joh George Leibs vier Proben , wie ein Re «

gcnte Land n >id Leute verbessern , des Landes bie -
wube und Nahrung vermehren , seine Gefalle und
Einkommen billigmaffigcr Weise erhöhen , und sich

dadurch in Macht und Ansehen sehen könne , Leip¬

zig und Franks . i ? vz . auch 1708 . 4 .

/ e <7v »Es ^ eLp3rIVl . Ei .ort ,
nouv . echtion , ^ mft .: i6 . 1742 . 8 .

L / eme » r e/ u ( ? smmsres spsr ^ Ir . üe k ' onr -

ronor /cis ) nouv . eäic . revne er corritchs , T'tm -

kisrcj 1755 >i . p ^ rrie ? 8 - , übersetzt unter dein Ti¬

tel : der vernünftige Raufmann , Hamb . 1755 . gr . 3 .

/ » >- /.« Oamm ^ res » Leners /
spar d /Ir . äe ni . i . ore , rr ,; 6uic 6e I ' ftNAloi »

I . on6on >755 . rs ; auch eingerückt in den / ) r / co « / v

/ >o / ft / ^ r, rr rom . III . p . 15 e . ( chmliorci . 1756 . 8 . )

/ >/ K / » nsfte » » / vee ' / e / Eer -r ^ - reep !VIr . ? di -

lemcm T -ouft 8 z v s n v , nouv oäic . suAmenrss ,
6enevo >7Zl . IV . romestvl und avsc nowbres
ö ' gll ^ iric ' n ^ . ( ? np ? nk >i§noo ^ Orneve 176z . V . co -

mes ftl . Die allgemeine Sciiaykammer der Rauf ,

Mannschaft . Leipz . i ^ i . und i 42 . i V . Theile tot .

ist eine Ucbcrsehnng einer altern Auflage .

Earl Günthers Ludovici eröffnete Acadenüe der

Kaufleute , oder vollständiges Kanfmanno - Lezicop ,

V . Theile Leipz . i ? Z r - 1756 . gr . 8 .

D / rkw » 1 » ^ « v </ s ?on »-

meree rranslgrecl krön « tl >e ffrenek oklLtr . 8sv /u >v

tvick larAe Rciciitionssnä lmprovsllientLbzr lVlals -
cbzi ? o .8 'l ' l .LH ' />. ii ' bWg . , rbs II . eclic . T . r>ncjou

1757 . II . Vol , Ar . tol .

A 'a « r » s / i/ s Oom -nsree , Lruxelles 8 . cineMo -

pathsschrist seit 1759 -

E 4 § < r .
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§ . i .

Ein Hauptmittel der zeitlichen Glückseligkeit
besteht in dem hinlänglichen Verrath an denenje .
n gen Sachen , die zurNothdursr und zur Bequem¬
lichkeit des Lebens gehören .

§ . 2 .
Der Erdboden ist die allgemeine Schahkam -

mer dieser menschlichen Bedürfnisse , und liefert
uns solche mittelst einer gewissen Bemühung , die
wir dabey anwenden müssen .

§ - 3 -
Einige Sachen sind von der Natur zum or¬

dentlichen Gebrauch hinlänglich oder doch größten -
theils schon zubereitet .

§ . 4 .
Andere müssen erst dazu durch einen besondern

Fleiß zubereitet oder bearbeitet werden . Dahin ge¬
hören sonderlich alle rohe Materialien .

§ - 5 -

Aus der Beschäftigung mit Gewinnung der
Erdproducte ist hauptsächlich die Landwirthschaft
entstanden .

' § . 6 .
Aus der Bearbeitung der rohen Materialien

sind allerley Handwerker entsprungen .

§ - 7 -
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§ - 7 -

Aue Vertuschung des Ueberflüßiqen gegen
haS Benöthigte ist der Handel erwachsen .

§ - 8 .

Einige Hausvater erwarben sich durch ihren
Fleiß in Gewinnung der Erdproducce oder deren
Bearbeitung vorzüglichen Uebcrfluß , sie wurden
reich , und durch den Reichthum verschafften sie sich
mittelst des Handels vorzügliche Bequemlichkeiten .

§ - 9 -

Dieses munterte den Fleiß anderer auf , der
Handel vergrößerte sich , man erfand zu dessen Er¬
leichterung den Gebrauch des Geldes . Das Geld
verschaffte eine bißher unbekannte Art des Reich ,
thumö .

§ . i o .
Mit der Zunahme des Fleisses , des Handels

und des Reichthums erlangte man neue Begriffe
von mehreren theils wahren theils eingebildeten
Bedürfnissen und Bequemlichkeiten , woraus end .
lich der Pracht entstand .

§ . l > .

Und solcher Gestalt entstunden noch mehrere
Arten von Veschafftigungen , mehrere Mittel sich
durch eine gewisse Arbeitsamkeit zu ernähren , meh¬
rere Gelegenheiten eine eigene Haushaltung zu füh .
ren . Mithin gewann der Staat zugleich in der

Bevöl -



76 II . Th . Von der Landesregierung .

Bevölkerung ; man kann mit Grunde hinzufügen ,
auch in den Sitten und Wissenschaften .

§ . 12 .
Der Handel zwischen Bürger und Bürger .

breitete sich über die Grenzen des Staats aus ,
nach und nach entstand der ausländische Handel .

§ . lZ .

Der fleißige Staat zog mittelst des Handels
das Geld des benachbarten « « fleißigen Staats an
sich , und vermehrte also auf vielerlei) Art seine in¬
nerliche Starke und auswärtiges Ansehen .

§ . 14 .
Der benachbarte Staat nahm den Geschmack

der Bequemlichkeiten und des Prachts an , er fühl¬
te sodann seine Armuth und Schwäche . Er suchte
also ebenfalls reich zu werden , und deßwegen mußte
er arbeitsam werden .

§ .
Ehemals gierig die Absicht der mehresten Staa - !

ten in Ansehung der Nahrungögeschäffre ihrer
Bürger nur dahin , dem Mangel der ersten Be -
dmffnisse des Lebens abzuhelfen , oder höchstenösol -
chem vorzubeugen , und übrigens bekümmerte sich
die Landes -Obrigkeit wenig um das Nahrungswe -
fen und Gewerbe der Unterthanen .

§ . - 6 .
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§ . 16 .

In der Folge aber hat eines Theils der allge .

meine Umgang und Handel der Europäischen Na¬

tionen den Gebrauch einer Menge von Bequem¬

lichkeiten und einen gewissen Pracht überall einge¬

führt und zur Gewohnheit gemacht , und andern

Theils ist der vielfach - heilsame Einfluß eines blü -

henden Nahrungsstandes in den Flor des ganzen

GtaatS erkannt worden -

§ . i7 -

Und also ist eö anseht einer der grossen Zwecke

der Europäischen Staarsklugheit , die Unterthanen

reich zu machen , fo ' glich sie auf eine dahin abzie¬

lende Art zu beschäftigen und arbeitsam zu machen .

Der Kaufmann , der Handwerksmann , der Land¬

mann wird nunmehr in den Augen eines weisen

Fürsten eine beträchtliche und sehr schätzbare Person .

§ - r8 .

Was der Landmann durch seine Beschäfftigun -

gen an Erdproducten einsammelt , zieht und her¬

vorbringt , der Handwerkemann und Künstler durch

seine Bearbeitung und Geschicklichkeit sich verdient ,

und der Handelsmann durch den Absatz der Waa¬

gen an Geld und Geldeswehrt erwirbt ; das ist ei -

nes Jeden sein Gewinst und sein Einkommen

oder seine Einnahme , und was er davon nicht

verzehrt oder sonst verbraucht / das vermehrt

sein Vermögen .
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§ . l9 .

Was aus dem ganzen Lande und durch die
Arbeitsamkeit aller Bürger eines Staats zusam «
men erworben wird , macht die Landes - Einnahme
aus .

§ . 20 .

Was von dieser Einnahme nicht verbraucht
wird , das vermehrt den Landeöreichthum oder daS
allgemeine Vermögen des Staats , und wird auch
insbesondere das bereiteste Vermögen des StaatS
genannt .

§ . 2l .
Der Grund eine » Gewinst zu erlangen , liegt

also hauptsächlich in dem Erdboden und in dem
Fleiß der Menschen . Der Staat hak daher ein
doppeltes Grund - oder Stammvermögen : das eine
besteht in seinem Lande , das andere in der Arbeit«
samkeit und Geschickiichkeit seiner Bürger .

§ . 22 .
Aus diesen Begriffen können eine Menge frucht«

barer Sahe und Regeln gefolgert werden , unter
welchen alhier einige vorzüglich zu merken sind .

§ - 2Z -

Man muß aus dem Lande alle mögliche Pro «
ducke zu gewinnen ,

§ . 24 .

die Arbeitsamkeit der Unterthanen in den Nah «
» ungsgeschäfften bestens zu befördern ,

§ . r5 .
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und durch den Fleiß seiner eigenen Unterthanen

selbst zu verschaffen , ;

und aus dem Handel mit Auswärtigen den

möglichst größten Gewinn zu ziehen suchen .

§ - 27 .

Man muß also das Grundvermögen des StaatS

dergestalt benuhen , daß man dadurch den möglichst

größten Ueberfluß von den besten Waaren allerley

PirlM Man muß seinen Ueberfluß den Fremden selbst

MM zuführen ,

M . §̂ - 29 .

und dagegen die von Fremden benöthigteWaa -

IHfch ren selbst abhohlen .

Man muß die rohen Materialien nicht unbe .

arbeitet ausführen ,

und , was man von ausländischen Waaren

nätbi -, kne . nicbt bearbeite ^ sondern in rohen Ma -

^ ^ H alle Bedürfnisse sich aus seinem eigenen Lande

§ . 26 .

Arten im wohlfeilsten Preise erlange .
Md i» t«

^ chi «»
§ . L8 .

§ - Zl .

kerialien einführen .
§ - 32 .
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§ » 32 .

auch überhaupt dafür sorgen , daß Ueberfluß

und Geld sich beständig im Sraal mehre , und daß

besonders das im fände vorräthige Geld zu Beför¬

derung des Gewerbes , so viel möglich , circulire ,

§ - 33 -

nicht weniger , daß das bereiteste Vermögen , als

ein neues Grundvermögen ebenfalls wieder bestens

benutzt , und zu fernerem Gewinst angelegt werde .

§ - 34 »

Es verdient noch angemerkt zu werden , daß die

Wohlfeile einer Waare durck deren Ueberfluß ,

durch den Wetteifer oder die Concurrenz der Ver .

kaufet und durch die mäßige Fracht oder Fuhrko -

sten ; die Wohlfeile der bearbeiteten Waaren über .

das durch die Wohlfeile des Arbeitslohns , diese aber

durch die Menge der Arbeitsleute und die wohlfej .

len Lebensmittel hauptsächlich befördert wird .

§ - 35 »

Uebrigens ist der Gewinst der einzelnen Bür -

ger aus ihrem Fleiß von dem Gewinst und überhaupt

von dem Nutzen des StaatS aus eben demselben

wohl zu unterscheiden .

§ . 36 .

Alle diese und daraus ferner zu folgernden

Sähe gehören eigentlich in die StaatSwirkhschaft

im allgemeinen Verstände genommen , das ist indie

S

l

K' - Kc .

LiP

!lMl >

ds iÄir
Nskimli,
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die Wissenschaft , das allgemeine Vermögen des
^ Staats zu erhalten , zu vei grösser n und wohl zu

brauchen . Und ist also die Staatswirthschaft oder
die Staats - Oeconomie ein wichtiger Theil der

MG , Staatsklugheik .

Von- der Landwirchftdafc und andöM
Anstalten zu Gewinnung der

- M ,«« Unter der Landwirthschaft werden eigentlich alle
)lrkcn von Ackerbau Und Viehzucht , und was dem

Ädlimf a „ hzngjg , verstanden . Es gehören aber in diese
MB , Betrachtung zugleich aüe übrige Beschäftigungen

des Landmanns , um die Lebensmitkel und rohL
, Materialien aus der Erde unmittelbar einzusam -

alle Sachen aus allen dreyen Reichen der Natur-
^ ^ bem Thier - Gewächs - und Mineral -Reich- die sos

^ °hl aus Land als Wasser gewonnen werden -.

IV . Hauptstück .

M NchiMjkch
jiciüM

Erdproducce .

§ .

' »«/ Kiidc aieln , hervorzubringen , zuziehen , oder sonst auf
irgend eine Weise zu gewinnen »

Man begreift hier also unter den ErdproduckM

M z F 5 5
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§ - 3 -
Man rechnet folglich auch das Forst - und

Jagdwesen und die Fischereyen nebst den Beschaff,
tigungen in Berg . Salz - und übrigen Mineral.
Werken hierhin .

5 - 4 -
Ein jeder Zweig dieser Beschäftigungen des

Landmanns kann nach Beschaffenheit der Umstän .
de dem Staat sehr vorkräglich und beträchtlich wer .
den .

§ - 5 -

Ueberhaupt ist eine wohleingerichkete Landwirth¬
schaft das Hauptmittel , dem Staat einen hinlängli -
chen Verrath an allerley Lebensbedürfnissen zu ver¬
schaffen , zugleich aber auch der natürlichste und dauer¬
hafteste Hauptgrund zur Aufnahme der Manufactu -
ren und Commercien .

§ . 6 .
Die Vollkommenheit der allgemeinen Land -

wirthschaft wird darinnen bestehen , daß alle mög¬
liche Erdproducte in solcher Menge und Güte , als
thunlich , beständig gewonnen , und solche sowohl
als Grund und Boden selbst bestens benutzet werden .

§ - 7 -

Das Kennzeichen hievon ist hauptsächlich in
der Menge volkreicher Dörfer und Flecken zu finden .

N«
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Seitdem Handel und Geld ein Object der
>!» Staatsklugheit geworden , und die eingeführte Le -

bensart eine solche Menge Sachen zum anständigen
Unterhalte erfordert ; muß die Beförderung des gan¬
zen Land - Nahrungswefens als eine der nothwen -
digsten vorzüglichsten Absichten und Beschäffti -

tirlleiffM der Staatöregierung angesehen werden »

'ächilichnik § .

Es sind auch seit hundert Jahren in verschiede¬
nen Europäischen Staaten hicrinnen sehr merkwür »

MMus dige Verbesserungen gemacht worden .

ichMtt « Man muß nicht nur die vorhandene und bekann -
klIWsW teNakurgaben des Landes auf das Vortheilhafteste

zu gewinnen suchen , sondern auch denen noch un -
bekannten und verborgenen fleißig nachspühren .
Dazu dienen allerley physikalische Untersuchungen .

cheiMkl !

>, U ' Ä ^

-

§ . l t .
Man muß nicht allein die gewöhnliche Arte »»

der Landwirthschoft zu verbessern , sondern solche
auch durch neue bisher im Lande unbekannte Nah »
tungöarten zu bereichern , und mehrere Arten von
Producten zu ziehen und zu gewinnen suchen . Da¬
zu können mancherley Versuche mit Nutzen ange¬
stellt werden .

F -
§ . " ,
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§ . 12 .

Ueberhaupt betrachtet ist es ohnehin bester , meh .

rerlcy Produkte als nur einige wenige Arten dersel¬

ben zu bauen und zu ziehen .

§ - iZ .

Eine der grossen Hindernissen in Verbesserung

der Landwitkhschast liegt in der Denkungsart des ge¬

meinen Landmanns , vermöge deren er ein Feind al¬

ler Neuerungen ist .

§ . 14 .

Eine andere Hinderniß , die besonders den

Ackerbau betrift , ist in dem bißher angenommenen

Grundsatz zu suchen , daß man in Landern , die or¬

dentlich keinen Uebcrfluß an Getraide zu haben ,

und öfters daran Mangel zu leiden pflegen , die

Ausfuhr , ja die Aufschüttung des GerraideS zum

Handel für beständig verbiethen müßte . Es ist

nunmehr erwiesen , daß diese vermeintliche Vor¬

sorge , um der Theurung und Hungersnoth vorzu¬

beugen , die Ursachen dazu vermehret hak .

§ - 15 -

Den Irthum hiei innen hat man nicht eher er¬

kannt , biß die Erfahrung in Engelland gezeigek , daß

die beförderte Ausfuhr desGekraides dcn Ueberfluß

und die Wohlseile desselben befördert hat .

' pralrä -/ s parM -

vU « -emrrr . r >u Paris 1753 . 8 -

übersetzt : Abhandlung von Erhaltung des Getrau

deS und besonders des Weizens , nebst einem Bor -

bericht von Joh . Will , . Ticins , Leipz . 1755 . 8 .
L / ai

j> Rb 'iN.

! z» irrrl

kk r -

M 'L.'
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V. von Handwerke »: , Manns u . Labrick . 85
L/ u / / ttk- //r / ' sst' cs Z-sere ^ a /s r/ei 6rar '» i

/ e « ri / ir -Tr er / « e- / er ê e / i r/ s ( par
l^ lr . nicironk r 1754 . nouv . e6ic . su ^ msmäs )
Lerlin ( ? ilr !8 ) 175z . 12 . Man hat hieven eine

Ukbcrsetzung von I . S . Waller Versuch einer all¬

gemeinen Korn - Policey , Berlin : 75h . 8 . )

V . Hauptstück .
Don den Handwerken , Manufakturen

und Labricken .

Joh . H . G . von Juski vollständige Abhandlung
von den Manufakturen und Fabricke » , Kopenha¬

gen lrcrTH . 1758 , lltcrTH . 1761 . gr . 8 .

Eben Desselben Abhandlung von den Manu¬

faktur - und Fabricken - Reglcn '. ents zur Ergänzung
seines Werks von Manufakturen und Fabricke »»,

Berlin , 1762 . gr . 8 .

§ - 1 -
Die Zubereitung der Erdproducke und die Be¬

arbeitung und Verarbeitung der rohen Materialien
zum bessern Gebrauch geschicht hauptsächlich durch
den Handwerksmann , als welcher durch derglei¬
chen Beschäftigung , das ist durch ein Handwerk ,
seinen Lebensunterhalt suchet . Einige vorzügliche
Arten von Handwerken pstegen Manufakturen und
Fabricken genannt zu werden .

F 3 § - r -
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§ . r .

Die zubereiteten Erdproduete werden überhaupt
zu den künstlichsten Sachen und Waaren gerechnet,
so fern man solche den rohen Materialien und übst .
gen natürlichen Produkten entgegen sehet .

§ ' 3 . '
Diese Zubereitung giebt den bearbeiteten Erd -

producten einen Hähern Wehrt , welcher den Arbsttö .
lohn und Gewinst des Handwerkers und Künstlers
ausmachet , dessen Fleiß und Geschicklichkeit die rohe
Materie veredelt .

§ ' 4 . ^ Wiii
Nach der Verhältniß deö Preises der rohen

Materie zum Preise der daraus verfertigten Waa - >Vitw
re kann die Grösse der Veredlung berechnet wer . lm, ^
den , welche in einigen Kunstarbeiten biß über das HiMl, ia
hundertfache steigt . - l«schzi

§ . 5 -
Die vielerlei) Bedürfnisse des menschlichen Ge¬

bens , sie mögen zur eigentlichen Nothdurst oderz »r
Bequemlichkeit , zur wahren oder eingebildeten Be >
quemlichkeit gehören , die Verschiedenheit der Ma¬
terialien aus allen Reichen der Natur , und diever -
schiedene Arten solche zu bearbeiten , haben so vie -
serley Arten von Handwerken und Manufakturen
hervorgebracht .

§ . 6 .

Äs i«
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§ . 6 .
Man setze , daß solche in einem Staate blühen ,

und in den benachbarten gleichen Staaten fehlen ;
so wird ersterer durch die solcher Gestalt bewürkte
Vermehrung seiner Erdproducte so wohl als der
Beschäfftigungen und Nahrungöarten seiner Bür -
ger ; und ferner durch die Vermehrung seinerkünst -
lichen Waaren und selbst seiner Einwohner eine
vorzügliche Starke erlangen , die durch den Han¬
del mit seinen Nachbarn zum Nachtheil der letz¬
tem noch weit beträchtlicher werden wird .

§ - 7 -
Und also werden diejenige benachbarte Staa¬

ten , die das Manufacmrwesen verabsäumen , in
Vergleich mit jenem je länger , je schwächer wer¬
den , sonderlich wenn sie diese fremde künstliche
Waaren bey sich einführen lassen , und sich an
die prächtige Lebensart ihres Nachbaren gewöhnen .

§ . 8 .
Das ist aber der jetzige Fall in Europa , und

demnach erfordert es nicht nur der Flor , sondern
nunmehr auch die Nothdurft des Staats , die Auf¬
nahme des gesammken Handwerks - und Manufa¬
ktur - Wesens bestmöglichst zu befördern .

§ . 9 -
Anmerkungen überdiebekannteren und ordent¬

lich in allen Städten befindlichen Handwerke .
F 4 S . K>.
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§ - - o .
Besondere 'Anmerkungen über allerley Arten

von Wollen - FlachS -Hanf- Baumwollen - und Sey .
den - Manufakturen ; ferner über Farbereyen , Pa ,
xiermühlen , Gerbereyen , Gold - rind Silber - Fabrj .
cken , Metallfabricken im engern Verstände , Eisen -
und Stahl - auch Poreellan - und Glast - Fabrickei,
und andern Fabrickakuren von allerhand Mineralien .

§ - rl '

Ob die Handwerkö ' Innungen abzuschaffen ?
§ . 12 .

Wir ferne besondere Jnnungsgeseße unhHanh-
»verksgebrauche in Betracht zu ziehen ?

§ . l Z .
Ob ? und wie weit Handwerker ausser den

Städten zu dulden ?
§ . - 4 «

Bey Anlegung neuer Manufacturen und Fa -
bricken ist auf die Geschicklichkeit und Ehrlichkeit
der Fabrickanten und Kunstarbeiter , aufdie rohc
Materialien , den Verlag und den Absatz diverser ,
tigten Waaren hauptsächlich zu sehen ,

§ . - 5 ,
Ob es besser ist , Manufacturen und Fabricken

SNf Landesherrliche Kosten anzulegen , oder durch
Unterstützung der Privat - UnternehniunM zu
gründen ?

§ . , 6

§

l

> AÄ -)
-

^ LÄ»
Wita -d

ii
- !>?!>>!>.

s. ilr

M - Ä

i-



« 9

^ Mch.

X'ch »M
;<»?

tät ach k

« ) HD -
-^ " j-

^ r-ttchl
t

s «>:!AW«'
!dik!l '

!/ ?

j ,i
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§ - 16 ,
Wie ferne den Entrepreneurs und Fabrickan --

ten Monopolia und ausschlüßige Prihilegia zu er¬
theilen ?

VI . Hauptstück .
)) om Handel .

Ausser den oben ( Seite 72 . ) angeführten Schrif¬
ten gehören noch besonders hiehin :

/ . ei ,- »» e ^ esror / rr »-sLtir , ,' » /? , or clic : hl / s » e ^ a « r ' r
/ ) r> eüo ^A l>̂ VV ^ nükam nkavLS , 1. vnäoa
1754 . 8 .

/ ) r / es » r'7 Ss // r /^ « ee ste lVlr , I) av >6 n v ine rr » -
6uic öe 1' ^ nAois pur IVIr . 6e lVI * ' ^ msssrä . 1754 . 8 ,

/ « >- /.? « eceM ^ !7eco «/ >̂ e » ^ s / ' Lr « -
«ie cttt Lo « « err « er / ^ » a « cei e/ n <75 rs / / s
/ -» ^ o /»'r / ^ « s in den / ) -/('« » , '§ rom . il .
P . 2i2 ,

Grundriß eines vollständigen Kaufmanns - Sy -
siems nebst den Anfangsgräuden der Hand -nngs -
Wissenschaft und kurzen Geschichte der Handlung,
zu Wasser und zu Lande von Carl Günther Luvovlck
Lcipz . 1756 . gr . 8 , Ast der Anhang seines Kauf¬
manns - LeHcons ,

§ . i .

Der Handel besteht überhaupt in Vertauschunq
des Ueberflusses gegen die Bedürfniß, im genauern

Z S Ver^
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Verstände aber gedenkt man sich darunter den Kauf
und Verkauf in beweglichen Gütern , um einen Ge . ^ x-s
winst daraus zu ziehen . Diese Güter , so ferne
sie der Gegenstand deö Handels sind , werden
Waaren genannt . ^ <"

§ . 2 .
Seitdem die Beschäftigung mit dem Handel

eine besondere Lebens . und NahrungS - Art gewor - '
den , hat es erst eigentlich Handelöleute oder Kauf.
leuke gegeben .

§ ' 3 » ^ Tn 'rL
Diese Beschäftigung besteht hauptsächlich in

den Contracten , wodurch man Waaren erwirbt ^
und Waaren absetzt . Mkl Ä

- ! dir Smu ,
4 '

Der Zweck des Kaufmanns zielt dahin ab ,
durch den Vertrieb oder Absatz der Waaren seinen
Gewinst zu suchen , folglich auch Geld zu erwerben ,
und Reichthum zu erlangen . ^

§ §

^ ' e grösser also der Absaß , je grösserer Gewinst ^
ist zu machen ; und ein kleiner Gewinn , der oft
kommt , ist mehrenkheilö einem grösser » , aber selte -
uern vorzuziehen . ^ ^

§ . 6 .

Ein Kaufmann , der seine Waaren im Kleinen
absetzt , heißt besonders ein Krämer , undsein Han -

del
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del eine Kramerey . Und alödenn wird nur derje -
nige , weicher seine Waaren im Grossen absetzt , ei¬
gentlich ein Handelsmann , ein Großhändler , und
seine Beschäftigung eigentlich der Handel oder die
Großhandlung genannt «

§ . 7 .
Der Großhändler kann seine Waaren wohl¬

feiler geben , und dennoch dabey mehr Gewinst ma¬
chen , als der Krämer .

§ . 8 .
Der innländische Handel zwischen Bürger und

Mitbürger kann ohne Krämerey nicht geführt wer¬
den . Der ausländische Handel zwischen einem
Bürger und einem Fremden wird auch , zumal an
der Grenze , öfters als eine Krämerey getrieben .
Doch versteht man hierunter eigentlich den Groß¬
handel zwischen Nation und Nation .

§ - 9 -
Der ausländische Handel heißt ein Activhan -

del , wenn eine Nation ihren Ueberfluß durch ihre
eigene Bürger ausführt , und durch ihre eigene
Bürger , sie mögen die Eigenthümer der Waaren
oder blosse Commißionären seyn , verkaufet ; und
eben so auch ihre Bedürfnisse selbst einkaufet und
einführt .

§ . io .
Der ausländische Handel wird im Gegentheil

ein Paßiv - Handel , wenn es Fremde sind , welche
einem
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einem Staat die benöthigte Waaren einkaufen ober
zuführen , oder welche den Ueberfluß des Staats
einhandeln und abführen .

§ . n .
Durch den Activhandel gewinnt eine Nation

die Fracht , die Commission und den Vortheil des
Einkaufs aus der ersten Hand : da gegenkhcilö im
Paßivhandel die Fracht , die Commission und der
Gewinn der ersten Hand verlohren gehet . Man
begreift hieraus den CommjßionS . Handel als eine
besondere Handelsakt »

§ . 12 .
Der ausländische Handel hak drey Hauptzwek -

ge : die Ausfuhr , der inländischen Waaren ; die
Einfuhr , der ausländischen ; und die Ueberfuhr
der ausländischen Waaren von Fremden an
Fremde ,

§ . - 3 .

Die Ueberfuhr kann mit und ohne Durchfuhr
geschehen .

§ > 14 .

Die blosse Durchfuhr von ausländischen Wam
» en , so ferne solche Ausländern zugehyren , heißt
auch der Transiko . Aus dem Transito entsteht eine
besondere Art der Handlung für die Bürger desje¬
nigen Staats , durch welchen die Durchfuhr ge¬
schieht , man nennt solche den Speditlonöhandel ,

AB '
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§ . ' 5 .

Die Ueberfuhr ausländischer Waaren , welche
mittelst einer Durchfuhr geschieht , heißt die Rück .
aussuhr oder Reepportation , wenn diese Waaren den
Bürgern desjenigenStaatSeigenthümlichgehören ,
durch dessen Land die Waaren durchgeführet werden .

§ . » 6 .

Wenn ein Handelsmann mit allerley Waaren
nach Gelegenheit dergestalt handelt , daß er ohne
vorgängig erhaltene Bestellung Waaren so wohl
einkauft als zum Verkaufabsendet , so treibt er einen
Epeculakionö . Handel .

§ . - 7 -

Der Sperulations - Handel gehört hauptsäch¬
lich zur Reexpsrtation , und verdient als der wich¬
tigste Zweig des grossen Handels angesehen zu
werden «

§ . 18 .
Nicht aller Handel ist dem Staat vortheilhaftj

er kann auf mancherley Art schädlich seyn .

§ - 19 .

Zu allem Handel werden Waaren und deren
Vertrieb erfordert .

§ . 20 .
Die zwey Hauptquellen eines Vortheilhaften

Handels in Absicht auf die Waaren sind der Acker .
bau
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bau und die Manufacturen , oder eigentlicher zu re¬
den der Fleiß einer Nation in Gewinnung der
Erdproducte und in Bearbeitung derselben »

§ .

Ohne den leßtern Fleiß sind viele Erdproducte
ohne Wehrt , und ohne den Fleiß in Gewinnung
der Erdproducte fehlt der Stoff zum Handel »

§ . 22 .

Ohne diesen doppelten Fleiß ist kein Volk je¬
mals eine Handels - Nation , mithin auch keine
reiche Nation gewesen .

§ . 2 Z .
Es macht aber erst der Handel, als wodurch

der Absah der Waaren geschieht , daß der von Ge¬
winnung der Erdproducken und Bearbeitung verro¬
hen Materialien verhafte Nutzen würcklich erlanget
wird .

§ - 24 .

Mit dem Steigen oder Fallen des Handels
wird also der Fleiß in der Landwirthschaft und bett
Manufacturen steigen oder fallen , weil er dort er¬
muntert , hier niedergeschlagen wird .

5 'rirN ^

B ' ' '
HA 6 '-
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§ . ^
Diese drey Stücke sind demnach Glieder einer . , , ^ 1«

Kette , und in einem unzertrennlichen Bande mit
einander verknüpft . Und daher ist es nothwendig ,

daß
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daß zwischen diesen dreyen Arten der Geschäftigkeit
„ nd des Gewerbes ein gewisses Gleichgewicht fest .
gestellet werde , dergestalt das kein Gewerbe das
andere zu Grunde richte , sondern vielmehr eines
das andere unterstütze und befördere .

§ . - 6 .
Der Handel erfordert ferner einen Vertrieb der

Waaren , nnd dieser Vertrieb muß mit einem Ge¬
winst verknüpft seyn , sonst kann der Handelsmann
nicht bestehen . Wenn also der Absatz oder der vor «
theilhafte Absatz fallt oder aufhört, so muß der Han¬
del fallen und aufhören .

§ - 27 .
Der Vertrieb der Waaren erfordert zuletzt ei»

nen Abnehmer , der die Waaren zu seinem unmit¬
telbaren Gebrauch erhandelt . Dieser Gebrauch heißt
die Consumtion oder der Verbrauch derWaaren .

§ . 28 .
Die Hauptquelle des Handels in Absicht auf

den Vertrieb der Waaren besteht demnach in der
Consumtion . Was die Consumtion vermehrt oder
vermindert , das vermehrt oder vermindert den Han¬
del . Man muß zur Beförderung des Handels einen
Markt für die Arbeit , und Arbeit für den Markt
schaffen .

§ . 29 .
Die Consumtion der Waaren ist entweder die

inländische oder die ausländische . Je grösser beyde
Arten der Consumtion , je grösser der Handel .

§ . 30 .
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Der Betrag der ganzen inländischen Consunn ^ ^
tion macht den Betrag des ganzen inländischen Han -
dels eines StaatS aus , wenn man den Wehrt der
consumirten ausländischen Waaren davon abzieht .

§ . Zl .
Ueberhaupt vermehrt der inländische Handel

mit einheimische » Waaren den Fleiß , mithin den
Reichthum und die innerliche Stärke eines Staats , ^
und diese wird mit jenem zugleich fortdauern ; wenn Minsk
gleich kein Handel mit Ausländern hinzu kommt.

In diesem Betracht verdient ein solcher infam
bischer Händel den Vorzug vor dem ausländischen . mD -M
Denn dieser hängt aus mehrerley Art von denen /»AMzi
Nationen , mit welchen man handelt , ab , und iß
in so fern ausser der Gewalt einer Nation , milhiit ^
weniger sicher und dauerhaft .

ach
Der erste Grad des Reichthums einer Natioii

besteht darinnen , daß sie keine oder doch wenige auSi
landische Waaren zu ihrem Verbrauch nöthig hat .
Diesen kann eine Nation durch die Beförderung
des einheimischen Handels erlangen , und sich alss
dadurch den sichersten Reichthum erwerben ,

§ - 34 -
Es wird aber dieser Handel uNd mithin der

inländische Absatz und Verbrauch befördert durch die
Güte und Wohlfeile der Waaren ;

§ . 5 §<
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§ . 35 -
durch die Leichtigkeit , die allen Handelsge «

sä ' äffcen gegeben wird , wohin sonderlich eine gutL
Einrichtung deö Iustihwesensin Handlungssachen ,
ferner des Münz - Credit - rwd Fuhr - Wesens , wie
auch der Jahrmärkte gehöret ;

§ . 36 .
durch die Menge und den Wohlstand der Ab «

uehmer , folglich durch die Bevölkerung des StaatS
und -den Fleiß der Einwohner ;

H . 37 .
durch die Concurrenz der Handelsleute , mithin

durch die Freyheit und Unterstützung , die demgan «
M Handlungöwesen verliehen wird .

§ . 38 .
Der zweyte Grad des Reichthums einer Na «

tivn besieht in dem Ueberfluß von einheimischen
Waaren zur Ausfuhr , so fern sie solche mit Vor «
theil ausserhalb Landes absehen , folglich sich die aus «
ländische Consumtion verschaffen kann .

§ - 39 -
Der Zweck des ausländischen Handels ist,

die benöthigte Waaren einzutauschen , und , wo
möglich , baar Geld ins Land zu ziehen ,

§ . 40 .
folglich die Handelsbilanz zu gewinnen . Diese

Bilanz besteht in der Vergleichung der gegenseiti «
G gen
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gen Handelsschulden zweyer oder mehrerer Na¬

tionen . Sie wird von derjenigen Nation gewon . ^ 1.'

nen , welche Geld herausbekommt , und dieses muß

geschehen , wenn sie mehr Waaren an Wehrt aus . ^

giebt , als empfangt .

Das grosse Augenmerk der Staatsklugheit in

Rücksicht auf den ausländischen Handel geht dahin ,

die Bilanz überhaupt zu gewinnen , wenn solche gleich

gegen diese oder jene einzelne Nation verlohnn

werden sollte -

Das erstere kann theils durch Verboth oder

Einschränkung des Gebrauchs fremder Waaren ,

oder daraufgelegte höhere Abgiften , theilsauchdurch M

Ermunterung des cinheimijchen Fleisses bewürkl

Das letztere Mittel , wenn man damit auskam -

men kann , ist allezeit dem ersten vorzuziehen , allen -

falls aber bey Anwendung des erster » viele Behüt - 11«̂ ^

samkeit zu brauchen . Denn überhaupt sind Zwang - des

Mittel Hiebey nicht ohne Schwürigkeiten , und öf -

terö gefährlich .

§ . 42 .

Um die Bilanz zu gewinnen , muß der Ausfluß ^
des Geldes aus dem Staat gemindert , und dage -

genderEinflnß des fremdenGeldeö gemehret werden .

§ - 4Z .

werden .

Z . 45 -
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§ . 45 -

Die Ausfuhr des Geldes zu diesem Behuf zu
verbiethen , wäre ein völlig unwürksames und wi »
dersinniges Mittel .

§ . 46 .

Die Gewinnung der Bilanz durch vermehrten
Einfluß des ausländischen Geldes ist durch Zwang
ganz und gar nicht zu erlangen ; sondern es ist die
Belohnung eines angestrengten Fleisses , um unsre
Waaren den Ausländern annehmlich zu machen .

§ - 47 -

Hauptsächlich kommt es also Hiebey auf die
vorzügliche Güte und Wohlfeile der Waaren an .
Und hieraus erhellet , daß einwohleingerichteterin .
ländischer Handel die Grundlage eines voriheilhaf .
ken ausländischen Handels ist .

§ . 48 .

Die Minderung oder Aufhebung der Zölle und
die Prämien der Ausfuhr können dabey wichtige
Beförderungsmittel abgeben , die Messen gleichfalls »

k . 49 .

Zu diesem Behuf muß übrigens auch in allen
Unterhandlungen mit Ausländern die Beförderung
des Handels als ein wichtiges Staats - Interesse
angesehen werden .

G 2 § . 50 .
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§ . 5 ° -
Ob zu Beförderung des Handels Monopolia

ertheilet werden dörfen ?

§ - 5 ' .
Wie ferne Handelsgesellschaften den Eommer.

« ien vorrräglich seyn ?

§ - 52 -
Das Kennzeichen eines wohleingerichteten Han-

dels besteht in der Menge wohlhabender Städte .
§ - 53 .

Aus einem blühenden Handel pflegt der Pracht
oder der übermäßige Aufwand in den Bequemlich .
keiten des Lebens zu entsteh » . Die Moden gehö .
ren dazu .

Iberers lur le Imxe ( par lVlr . Ossi - L ^ oes ) ,I , onclres ( ? aris ) 1746 . ei .

§ - 54 .

Der Pracht an lsich selbst ist dem Staat nicht
schädlich . Er vergrößert vielmehr das innerliche
Gewerbe , und schafft vielen Menschen Nahrung .

§ - 55 -

Allen Pracht überhaupt zu verbiethen , ist also
eben so viel , als einen Theil des Fleisses der Armen
zu unterdrücken , und den Wohlhabenden die Frey¬
heit im Genuß des Ihrigen zu beschneiden .

§ . 56 .
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§ - 56 .
Aber es giebt eine Gattung von Pracht , die

dem Staat auf mehrerley Art schädlich werde«
kann . Alödenn wird der Pracht eigentlich zur Uep »
pigkeit .

§ . 57 .
Diesem Mißbrauch des Prachts muß ein

Riegel vorgeschoben werden . Und in so fern sind
SpahrgeseHe heilsam .

VII . Hauptstück.
Von dem Fuhrwesen und der

Schiffahrt .

vl !U !M
§ . I .

Der Handel erfordert , daß die Waaren von
einem Ort zum andern verführet werden , und
überhaupt ist es eine Nothwendigkeit , die sich im

§. KS,» ch ganzen gesellschaftlichen Leben alle Augenblick auss-
sert , daß Leute sich und ihre Sachen von einem
Ort zum andern bringen lasten .

Dieser Transport geschicht durch Menschen ,
Lastthiere und Machinen , theils zu Lande , theils zu
Wasser .
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§ - 3 .

Die Einrichtung des Transports von Perso .

nen und Sachen zu Lande wird das Fuhrwesen ge >
nannt .

§ . 4 .
Je sicherer , geschwinder und wohlfeiler der

Transport ist , desto besser ist er eingerichtet , und

desto vollkommener ist mithin auch besonders das

Fuhrwesen .

§ . 5-
Einfluß des Fuhrwesens in den Handel , in den

gesammten Nahrungsstand und die ganze übrige

Verfassung des Staats .

P ,

§ . 6 .

Zu einem guten Fuhrwesen gehören tüchtige

Fuhrleute , schickliche Lastthiere und gutes Fuhrwerk
von allerley Gattung ,

§ - 7 »

überdas aber auch wohleingerichtete Wege und

Heerstrassen ,

§ . 8 .

Brücken und Fahren ,

§ - 9 .

Wirthshäuser und Gasihöfe .

«UWlj

da

§ . ro .
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§ . lo .
Zur Erleichterung des Handels - und anderer

Geschaffte sind in neuern Zeiten die Posten einge¬
führet , und als eine öffentliche Anstalt eingerichtet
worden , wodurch sonderlich der Briefwechsel und
Transport der Personen theils beschleuniget , theils
mehr gesichert wird .

§ - n -
Eine wichtige Erfindung , indem das Postwe¬

sen der Wirksamkeit des Staats eine Geschwin¬
digkeit verschaffet , die es vorher nicht hatte , noch
haben konnte ;

§ . 12 .
wenn nehmlich das Postwesen so eingerichtet

ist , wie es nach dem Muster einiger grossen Staa¬
ten eingerichtet werden soll .

§ - iZ .

Der Transport zu Wasser geschicht hauptsäch¬
lich durch Schiffe .

LlOAS kilboriqus 6s la I^ rviZrkion , oü I ' on

psrls 6e les caules , ton orizins , tes progrds , er
les » vanrgZes psr ^ 4r . vLLvx nv L /roiLL »
? srir 1758 .

§ - 1 ^ -
Der Transport zu Wasser ist um ein vieles

wohlfeiler als der zu Lande .

G4 § . l§ -
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§ . - 5 .
Hieraus ist der qrosse Vortheil ersichtlich , wel ,

cher dem Handel und ganzen Nahrungöwesen au ?
schiffreichen Flüssen und Seen erwachset . ji<̂ '

Und daher ist es eine überaus gemeinnützig , , ^
obgleich öfters sehr mühsame und kostbare Vcran - ^
staltung , wenn die innländischen Ströme schiffbar
gemacht , und schiffbare Canäle gegraben werden . ^ ^

Aber noch weit wichtigere Vortheile gemessen sM «
alle diejenige Staaten , welche an die offene See
grenzen , weil sie durch diese sage in den Stand
gesetzet werden , sich die Seeschiffahrt zu Nutze zu A r

Die Seeschiffahrt nehmlich ist es , welche ei , N-M «
nem Staat nicht nur die Gelegenheit verschaffet ,
grosse Fischereyen zu treiben , und andere Seepro ,

bare , , nur uuen Pier Svenen oer '̂ vcir er - ,

Der Vorzug , eine grosse Handels - Nation zu
werden , ist daher eigentlich nur denenjenigen Sraa -
ttn vorbehalten , welche an den Hcean grenze » ;

machen .

hucte zu gewinnen .

ly .
«

sondern auch zugleich die Thüre zum unmittel .
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§ , 21 .

und cö bat nicht eher eigentliche Handels . Na .
tionen gegeben , biß die Seeschiffahrt beträchtlich
geworden .

§ . 22 .
Zur Seeschiffahrt werden Schiffe und Seeleute

erfordert ,
§ . - z .

Um tüchtige Schiffe in hinlänglicher Anzahl
zu haben , werden viele Bau - Materialien verschie .
dencr Arten , mehrerley Handwerker und die Schiff,
baukuust erfordert .

§ - 24 .
Die Seeleute können nur durch mehrjährige

Gewohnheit , auf der See zu leben , und durch lange
Uebung in Regierung des Schiffes zu tüchtigen
Matrosen und Steuermännern gezogen werden .

§ . 25 .

Die Seeschiffahrt vermehrt das Gewerbe in ei «
nein Staat auf vielerlei) Art , als in Erzeugung
und Gewinnung der Schiffs -Materialien , in deren
verschiedentlicher Bearbeitung durch allerley Hand «
werker und Kunstverständige , in Herbeyschaffung
der zur Schiffahrt erforderlichen Lebensmittel und
Geräthschaft - Sie bereichert den Staat mitneuen
Zahlungsarten , wozu auch die Rhederey zu rech .
neu ist ; kurz sie giebt dem Staat durch die viel¬
fältige neue Veschäfftigungen ein neues Leben .

G z H ,
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deren kluge Einrichtung , Tlnwachs und Ausbrei -

tung die Macht der Haupt , oder Mutter - Staaten ^ ^

ansehnlich , und theils zum Erstaunen verstärket ^

heutigen Nationen einer der größten Artikel des

Staats . Interesses geworden . b«

Vom Gelde und Münzwesen .

A7o » e)> « « sl conlläereä bz» ^ okn I > ^ vv, ,, ,
Lsinburzk 170z . ic . 6Isscovv 175s . 12 ; Franze - " V " " "
fisch : Lonüfieraclons lur le Lommerce er Ibr
l ' ^ rxsnr psr IVlr . I ^ ^ vv , ä ! a ?lsve 1720 . 12 .
Man hat auch eine Teutsche Uebersetzung . Hm ^

Abhandlung des Marchese Lieronymi Bclloni
vom Commercien - und Münzwesen , aus dem Jta - » O <,
lienischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert
von M . Gottlieb Schumann , Leipz . 1753 . 4 . An¬
dere Anmerkungen dazu findet man im allgemei - h,

§ . 26 .

Die Seeschiffahrt hat auch die Anlegung von

Colonien in entfernten Gegenden veranlaßt , durch

worden .

§ . - 7 -

Die Beförderung der Seeschiffahrt , der See -

fischereyen und des Seehandelö ist also bey vielen

LOIi

VIII . Haupt stück.

nen Magazin , Th . U . S . 25c ».
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' ? ke Vniverlsl IVlercbrnc , Don6on 175z . gr . 4 .

liebst den b ' srcsier klxplsnstions ob lome 1 ubjeLtz

relscin ^ ro 1 > säe , Loin sn6 Lxcsisngesconrsineä
in rlm Vnivei -ssl lVIerckanc bz ^ l>l . lV4 . D -onclon

1756 . 4 . Diese beyde Schriften sind eine voll¬

ständigere Ausführung der Teutschen Schrift :
Die gute Nachbarschaft durch die Zunahme von

Handlung und Reichthum sowohl in der Nähe als

Ferne erwogen von einem Kaufmann ( Nikolaus
Magens ) , Landen 1751 . 4 .

Kllsv upon Uone ^ snä Oolns . Donäon

gr . 8 . psrr . l . 1757 . , Part . II . 1758 .

7^ n on Loln b ^ Brisn R . o§i nsoie ,
B .onäon 1758 . 8 .

§ . r .

hinter dem Gelde wird überhaupt dasjenige
» erstanden , was von dem Menschen als der allge¬
meine Maasstab des Wehrts und dasAequivalent
oder Vergütungsmittel aller schätzbaren Sachen
angenommen worden . Das Geld ist also Hauptfach ,
sich erfunden worden , um die Schwürigkeiten des
Tausches der Waaren gegen Waaren zu heben ,
mithin den Handel zu erleichtern .

§ . 2 .

Zum einheimischen Handel konnte sich eine je¬
de Nation die Materie , die sie zum Gelde bestim¬
men wollte , nach Belieben wählen .

§ - 3 .
Aber der ausländische Handel erforderte eine

Materie , die als eine zum Gelde schickliche Mate .
rie



o8 II . Th . von der LandesregierunA . A -

rie allgemein anerkannt würde . Und hi' ezu hat
man hauptsächlich die beyden edlen Metalle , Gold
und Silber , als eine an sich selbst nutzbare , sil .
kene , theilbare und dauerhafte Materie durch eine
allgemeine Uebereinstimmung angenommen .

§ . 4 .
Um nun ferner in allerley Arten des Handelt

aus einander zu kommen , auch die Feine und das
Gewicht eines jeden Stücks dieser Metalle gewiß
zu machen , hat man solche durch eine öffentliche
Anstalt auf eine bequeme Art gestückelt und be-
zeichnet . Durch diese Ausstückelung und Bezeich .
nung , mit einem Wort durch die AuSmünzung oder
Ausprägung , erlangen die Metalle allererst die
Form des Geldes , und die einzelnen Stücke davon
werden sodann Münzen ,

Als

.kX '-

qÄrm
§ ' 5 - LüÄou

Die Feine und das Gewicht einer Münze wer,
den ihr Korn und Schroth genannt . Das Korn « >«
und Schroth einer Münze machet ihren innerlichen M s,ö!
Wehrt oder ihren Gehalt aus , da gegentheilö der
ausserliche Wehrt einer Münze derjenige ist , der mÄM
aus dem Gepräge erkannt wird , oder welcher durch Lftiü
den Stempel bezeichnet ist . iMzir

§ . 6 .
Aus dem Verhältniß zweyer Münzen von ei - ^

nerley Metall an Korn und Schroth wird also das i,̂ ^
Verhältniß ihres innerlichen Wehrtes bestimmt,

wel « '



'ykrsv . .

i!«»! lichte

^ kkiilt̂
>l"! cs!iiG

»Ä chküjt
- -rcÄd

Ä >

VIII . H- vom Gelde und Hlünzwestn . 129

welches von dem Verhältniß ihres äußerlichen

MehrtS sehr verschieden seyn kann -

§ - 7 .

Da das Gold überhaupt viel seltener ist als das

Silber , so ist auch der Wehrt des Goldes weit hö¬

her als der Wehrt des Silbers . Man seht gemei¬

niglich das Verhältniß des MehrtS zwischen Gold
und Silber wie 1 - 14 . biß 15 , das ist , man pflegt

1. Mark fein Gold ungefähr mit 14 . biß 15 . Mark

fein Silber zu bezahlen .

§ . 8 .

Wenn man einen Staat vor sich allein betrach¬

tet : so ist es zu seinem innerlichen Handel gleich¬

viel , ob sein Geld in Gold - oder Silber - oder auch

in Kupfer - Münzen bestehe ; ob er bloß Goldmün -

zen , oder nur Silbermünzen , oder Münzen von

allen beyden edlen Metallen habe ; ob in letzterem

Fall der Wehrt beyder Metalle gegen einander in

einer cntsernetern oder nähern Proportion mit ein¬

ander stehe ; ob diejenigen Metalle , die er zur

Ausmünzung gebraucht , in grösserer oder in gerin¬

gerer Quantität im Lande vorhanden seyn ; ob die

Münzen in der höchsten Feine oder mit einem gross

fern oder geringern Zusatz ausgepräget werden .

§ - 9 -

Der Hauptnutzen des Geldes im Handel be¬

steht darinnen , daß die Handelsgeschäffte dadurch

beschleuniget und vervielfältiget werden . Daraus
enk -
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entspringt ein häustgerer Vertrieb der Waaren ,
und eine öfftere Wiederhohlung des Umsatzes der
Waaren gegen Geld und des Geldes gegen Waa¬
ren . Dies nennt man die Circulation oder den
Umlauf des Geldes und der Waaren . ,'L>-

§ . 10 .
Je grösser dieser Umlauf, je starker und lebhaf.

ker ist der Handel . Und was die Cireulation hemmt,
das hindert und schwächt den Handel .

§ - ir .

§ - iZ .

Aus diesem Grunde muß dafür gesorgt werden ,
baß eine hinlängliche Geldmasse im Staat und in
der Circulation vorrathig sey , nehmlich so viel als
erforderlich ist , daß der innerliche Handel alle Stärke
und Lebhaftigkeit erhalte , deren er fähig ist ;

§ . 12 .

und daß von der Geldmasse , welche einmal im
Lande umlauft , nichts aus der Circulation heraus
gehe .

ich « <
jittiMa
§M, ii « <>

Uebrigens ist e§ leicht begreiflich , daß , wenn
sich die Geldmasse , die bißher im Umlauf gewesen ,
merklich mindert ; nicht nur der Handel dadurch
geschwächt wird , sondern auch die Waaren nach
und nach im Geldpreise fallen ,

!W , u

kMli
Hrchih
Glicht

§ . 14 .
und daß im Gegentheil , wenn eine beträchtlich

grössere Geldmasse in den Umlaufgebracht wird , der
Han -
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Handel dadurch lebhafter wird , und die Waaren
nach und nach im Geldpreise steigen .

§ - » 5 -
Wenn man das Geld betrachtet , wie es zum

ausländischen Handel gebraucht wird , so erfordert
das Münzwesen eine weit künstlichereEinrichtung »

§. 16 .
Ueberhaupt seitdem das Geld zum ausländi -

schen Handel gebraucht wird , sucht eine jede Na «
tion an Geld reicher zu werden . Denn die Ver -
Mehrung des Geldes vermehrt die Kräfte des Staats
im Verhältniß mit den Machbaren , weil man mit
mehreren: Gelde auch mehr bey ihnen und gegen
sie ausrichten kann . Und daher wird der Reich¬
thum , den eine Nation im Geld besitzt, der relative
Reichthum genannt .

§ . 17 -
Solcher Gestalt erweitert sich der Zweck des

Geldes , und das Münzwesen ist nunmehr also
einzurichten , daß dadurch nicht nur der einheimi¬
sche Handel lebhafter , sondern auch der ausländi¬
sche vortheilhafrer gemacht , und besonders die Geld¬
masse im Staat beständig vermehret werde .

§ . 18 .
Diejenige Einrichtung also des Münzwesens

und überhaupt alle diejenigen Operationen mit dem
Gelde und den edlen Metallen , wodurch einerseits

der
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der Umlauf des Geldes gehemmt , oder das Geld ^
und die edlen Metalle gar zum Lande herausge -
trieben , oder andrerseits der Einfluß des Geldes
und der edlen Metalle von aussen verstopfet wird ,
sind schädlich und fehlerhaft .

kr>
§ - 19 .

Und deßwegen muß sich ein Staat ,' n feinem §^ .-
Münzwesen nothwendig einiger Maassen nach sei .
nen Nachbaren , mit welchen er in Handel und '
Verkehr steht, richten .

§ . 20 . TmL

Gleichwie daher nur die edlen Metalle undkei .
ne andere Materie zum Gelde gebraucht werden
können ; also müssen es auch beyde edle Metalle
seyn , die als der allgemeine Maaßstab des Hau -
dels und das allgemeine Aequivalent der Waaren ' « cm
angenommen werden . Wollte man nur das eine
Metall als Geld annehmen , und das andere dafür
zu erkennen verweigern , würde man sich im aus¬
ländischen Handel grossen Nachtheil zuziehen . , NnK

Und eben so muß auch die Proportion zwischen Äll ; Mj
Gold und Silber , so wie solche von den Nachba -
ren allgemein angenommen ist , in der Auömünzung -̂ »lchi
genau beobachtet werden . Die AusserachtseHung
dieser Regel würkt einen offenbaren Verlust .

§ - 2S .
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§ . 22 .

Die Münzen der verschiedenen Europäischen

Staaten sind verschieden , l ) im Korn , a ) imMark -

geivicht , z ) in der Auöstückelung , auch einiger

Maaßen in der Proportion zwischen Gold und Sil¬

ber . Die festgestellte Einrichtung der Münzen ei¬

nes Staats in 'Ansehung dieser Bestimmungen

heißt der Münzfuß ; Die Verschiedenheit des

Münzfußes der Europäischen Staaten macht grosse

Schwürigkeiten im Handel .

tz . - 3 :

Wenn alle Europäische Staaten ihre Münzen

ivenigstenS in dem feinsten , oder auch nur sonst in

einerley Korn ausprägten ; so würde solches den

Handel unglaublich erleichtern . Denn dieser Un¬

terschied in der Feine der Münzen macht die allere

größte Schwüngkeit und Verwirrung im Handel -

iind veranlaßt öfters die schädlichsten Betrügereyen :

§ - 24 .

Ein jedes ausgeprägtes Stück Metall ist , an

sich selbst betrachtet , mehr wehrt als ein an Feine
und Gewicht gleiches , aber unauögeprägtes Stück
Metall ; weil die Ausmünzung Kosten erfordert -

und das gemünzte Metall , als Geld , einen grösser »

Nutzen leistet . Diese beyden Stücke verhalten sich

gegeneinander wie ein roheS Materials zu einer

Kunstwaare :
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§ . - Z .

§ - - 7 -

Der Wehrt einer Münze , den solche kraft der

Landesherrlichen Verordnung haben soll , ist ihr ge -

seßlicher oder rechtlicher Wehrt ; der Handelöwehrt

aber derjenige , für welchen eine Münze im Han -

del angenommen zu werden psiegt .

§ . 28 .

Der Handelöwehrt ist von dem Gehalt einer

Münze unterschieden , so fern sich im Handel von

einer Münze mehr oder weniger Gebrauch machen

läßt ,

Dieses ist der ursprüngliche und billigste Grund ,

weßwegen man den Metallen bey der Ausprägung

einigen Zusatz an schlechterem Metall gegeben , und

den äußerlichen Wehrt in Verhältniß mit dem in .

nerlichen erhöhet hat .

§ . 26 .

Nachher hak man das Münzrecht als ein Fj .

nanz - Regal betrachtet , und der Münzherr hatnebst

dem Ersatz der Müuzkosteu noch einen Gewinst

aus der Ausprägung zu ziehen gesucht . Dadurch

ist der äußerliche Wehrt der Münzen allmählich

noch mehr erhöhet worden . Der Betrag dieser

Münzkosten und dieses Gewinstes werden zusam¬

men der Schlage - oder Präge - Schatz genannt .

Der Schlageschatz macht folglich die Differenz zwi¬

schen dem Gehalt und dem äußerlichen Wehrt

der Münzen aus .

c- -

Mus ' '
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laßt , als von einem ungemünzten Stück Metall

n gleichen GehaltS .

§ . 20 .

Und eben so laßt sich der ausser l - che Wehrk

eines Stück Geldes von seinem gesetzlichen Wehrt

unterscheiden ; sofern einer Münze durch Landes -

chlchmK ordnungen ein anderer Wehrt bestimmt wird , als
das Gepräge anzeigt .

mLM Ausländer schätzen unsre Münzen im grosser )

«r ^ Rjtz Handel ordentlich nur nach ihrem innerlichen

M Wehrt , so daß der Zusatz , der sich im Gelde be -

findet , nicht mitgerechnet wird . Ueberhaupt sind

ße - auch nicht schuldig , miste Münzen nach ihrem

ßilchu K äußerlichen und rechtlichen Wehrt anzunehmen .
Und in so ferne ist das Geld im grossen ausländi¬

schen Handel als eine Waare zu betrachten .

hAM § ' 3 ^

Es können aber Ausländer von dem gefehlt -

^ Wehrt unsrer Münzen öfters einen Gewinst

machen , und im Gegentheil können sie auch darum

ZI, ter öfters Nachtheil leiden ; zumal bey Abänderung

unsres Münzfußes , im ersten Umlauf des neuen

, Geldes und im kleinen Grenzhandel . Und in ss

ferne ist das Geld im ausländischen Handel keine
Waare .

§ - ZS .
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§ - 3 - .

Ueberhaupt so bald und in so weit sich der Han » '
delswehrt einer Münze von ihrem innerlichen oder
gesetzlichen Wehrt entfernt ; so bald hört die Münze
auf eine Waare zu seyn , und in so weit verlieh «
sie die Eigenschaften einer Waare , äußert ihre
Würkung als Geld , und muß als Geld betrachtet
werden .

§ - 33 . ^
Zur Vollkommenheit des Münzfußes , gehöret ,

vornehmlich , daß der äußerliche Wehrt der Mün-
zen ( allenfalls mit einiger Ausnahme der geringern ^
Scheidemünzen , ) mit dem innerlichen , und der ge -
setzliche Wehrt niik dem Handelswehrc so genau
übereinstimme , als möglich ist ,

8 . 34 - M - l
ferner daß nur einheimische Münzen als Geld , ^ ^

ausländische aber bloß als eine Waare im Staat
circuliren ,

§ - 35 -
und daß endlich überhaupt in allen Handels¬

und Zahlungs - Geschaffte « der Münzfuß durchgän¬
gig einerley sey .

Z - 36 .
Daher ist es für einen Staat , welcher die

Handlungsbilanz gewinnt , rathsamer , das auslän -
dische Geld , wenigstens so viel davon zum auslän¬

dische »

iÄa.

ÄSN
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bischen Handel nicht gebraucht wird , die Landes ,
münzen ausprägen , als solche im Lande als Geld
circuliren zu lassen .

§ . 37 .
Ferner ist es dem Staat nachtheilig , imknlan .

bischen Handel Münzsorten gelten zu lassen , die in
den öffentlichen (Lassen nicht angenommen werden -

§ - 38 .
Noch schädlicher ist es , wenn zweyen Münz -

sotten von einerley Gehalt ein verschiedener gesetzli¬
cher Wehrt beygeleget , oder umgekehrt zweyen
Münzsorten von verschiedenem Gehalt einerley ge¬
setzlicher Wehrtbeygeleget , oder doch verstattet wird .

§ - 39 -
Nichts ist aber gefährlicher , als wenn allerley

fremden geringhaltigen tAeldsorken der Weg im
Lande zu circuliren , offen stehet .

§ - 40 .
Ein Zeichen eines unvollkommenen Münzfußes

ist in dem Agiotiren mit dem curranten Gelde zu
finden .

§ . 4 i .
Das Münzregal ist öfters durch Umprägungen

und Erhöhungen des Geldes zum unersetzlichen
grasten Nachtheil des Staacs gemißbrauchet wor¬
den . Frankreich sonderlich und Schwedengebenda -
von die traurigsten Beyspiele .

H Z § . 4 -r
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§ . 42 .
Und deßwegen ist es in verschiedenen Staaten

ein Grundgesetz geworden , daß ohne Bewilligung
der Stände der Münzfuß nicht geänderc werden
kann .

§ ' 43 -
Uebechaupt ist alle Abänderung des Münzfus-

ses , sie mag in einer Erhöhung oder Abwürdigung
der Münzen bestehen , schädlich .

§ . 44 .
Besonders aber ist alle Münzerhöhung , die

den Vortheil des Münzherrn zur Absicht hat , dein
Staat äusserst nachtheilig ; und der Verlust , wel¬
chen die Unterthanen aus dergleichen Münzopera -
tionen leiden , fällt allezeit aus den Münzherrn mit
zurück .

§ . 45 .
Und daher sollte es überall ein Grundgesetz

oder eine freywillig angenommene Grundregel des
Münzherrn seyn , keinen Vortheil aus dem Schla .
geschah zu suchen ,

§ . 46 .

Die Münzerhöhung laßt sich ohnedem in kei¬
nem andern Fall rechtfertigen , als wenn sie zur

' Verhütung eines osstubar grossem Schadens , oder
zur Abhklsung der äussersten Noch des Staats un¬
ternommen wird

§ - 4 ? -
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L- 47 -

Es ist übrigens noch anzumerken , daß Gold -
rind Silber - Bergwerke ein vortheilhaster Handel
mir Ausländern , Aufwand der fremden Reifenden ,
Subsidien - Tractaten und von Fremden aufgenom¬
mene Capitalien , die Haupkmittel find , das Geld
im Lande zu vermehren .

§ . 48 .
Ferner , daß der Ueberfluß des Geldes im Han¬

delden Fall des Geldzinses nach sich ziehet . Der
niedrige Geldzins aber wird eine neue StüHe des
Handels , weil dadurch die Wohlfeile der Waaren
und der Handelsgewinst befördert wird .

Ulllli leir les caulss 6e la 6ivsrln6 6ss raux 6s
I ' jncsrdräe l ' argsin cchex 1- 8 ? eupl 68 , ? srls 1758 . 8 .

§ - 49 -

In England ist schon die Frage entstanden , ob
nicht die gar zu grosse Nermehrnng des Geldes im
Handel dem ausländischen Handel endlich nach¬
teilig werden könne ?

§ - 50 .

Und ob nicht überhaupt die gar zu grosse Aus¬
breitung des Handels und Vermehrung des Reich¬
thums dem Staat in andern Betrachtungen schäd¬
lich werden könne ?

1^68 lVIoeur8 /Vnjgoiles ou Appreoistlon 6ss
lVI 'i <; ur8 er 6s8 Principe gmcarsÄsrllenc sökuel -
lemenr la kricsnnlgns ( par lVIr . Uir 0 er
rrsäuic 6s l ' ^ .r>Aloi8 ) , a labiale 1758 . gr . 8 -

H 4 IX .
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IX . Hauptstück.
Vyn einigen vorzüglichen Beforderungs -

Mitteln des Handels .

§ . i .
Da der Scehandel astcrley Unglücköfällen un-

ttrworffen ist ; so ist man auf die Erfindung der
Affecuranzen gerathen , woraus ein neuer Handele
zweig entsprungen .

§ . 2 .

Es besteht aberdie )lssecuranzindemConkrack ,
vermöge dessen Jemand gegen eine verglichene Geld .
summe sich verbindet, im Fall das Schiff oder die
Waaren verkehren gehen sollten , dem Eigenthümer
den Wehr§ derselben baar zu vergüten .

§ . 3 .
Der schriftliche Conkract heißt die Pokize , der

Vortheil, welchen sich der Afiecurircr für die über¬
nommene Gefahr bezahlen laßt, die Assecuranz -
Prämie . -

§ - 4 -

Die Assecuranz -Prämie steigt und fällt haupt¬
sächlich nach der Grösse der Gefahr , welcher die
Schiffahrt ausgesetzt ist . ^ ' '
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§ - 5 -
Da die Assecuration ein grosses Capital erfor *

bert , so wird solche mehrentheils durch ganze Ge¬
sellschaften geleistet .

?§ . 6 .
Die 2lssccuranzen sind dem Seehandel überaus

Vortheilhast . Nur muß kein Monopolium daraus
gemacht werden .

§ - 7 »
In der Assecuranz kann der Affecurirer den

Eigenthümer nicht leicht betrügen , hergegen gar
leicht von ihm betrogen werden .

§c 8 ,

Daher in Streitigkeiten über die Asseenvanz
perdient der Asseyurirer vorzügliche Begünstigung .

( Nicolai Magens ) Versuch über Asseeuranzen,
Havcreycu und Bodmereyen insgemein ; und über
verschiedene Hiebey gefügte würkliche Vorfälle und
deren Berechnungen insbesondere , nebst einer
Sammlung der chornehmstcn Verordnungen re,
Hamburg 1753 . ü . Bande 4 . Die Englische ver¬
mehrte Ucbersetrung ist betitelt : elLv on lukw-

I ^onclon 1755 . U . V0I . 4 .

§ - 9 -
Man hak die Assecuranzen aufvielerkey ander «

Gefährlichkeiten und Unglücksfällß angewandt .

4 z ' °l
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§ »

Eine der nützlichsten Assecuranzanstalten ist die¬
jenige , wodurch Häuser und Mobilien gegen Feuer¬
schaden versichert werden -

§ . n .

Die Großavanture aber gehört nicht zur Asse¬
kuranz . Der Großavantur - Handel gründet sich auf
einen ganz andern Conkract , und hat daher auch ei -
ne ganz andere rechtliche Würkung zwischen dem
Geber und NehmcraufGroßavanture , als die Asse¬
kuranz zwischen dem Assecurirer und Astecurirten .

§ . . 12 .

Es ist kostbar , und öfters langweilig , auch wohl
gefährlich , baarcs Geld an entlegene Plätze zu
überwachen .

§ - iZ .

Seit dem sich der ausländische Handel vergrös -
serte , und mehrere Activ - und Passivschulden un¬
ter zwoen Nationen entstanden , wurde es möglich ,
durch schriftliche Anweisungen undUebertragungen
der gegenseitigen Schukdforderungen sich auf einen
kürzern Weg zu bezahlen .

.izk«, >

ÄfMl !

iittK '..,
V- >..

§ , 14 .

Man sahe nach und nach die Vortheile ein , so ^
die Zahlungögeschaffte durch solche Handschriften

zu erlangen fähig wären , wenn man sie dergestalt ^
einrichtete , daß man damit eben so gut als mit baa - ^
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rein Gelde bezahlen , und sie also die Stelle des

Geldes vertreten könnten .

§ . - 5 .

Zu diesem Behuf war es nöthig , dergleichen

Handschriften in ein gewisses Formular einzukleiden ,

und ihnen sodann eine besondere rechtliche Würkung

beyzulegen . Das ist der Ursprung der Wechselbriese .

§ . >6 .
Man konnte nunmehr seine Schuld an einem

entfernten Orte mittelst eines Wechselbriefes eben

so gut und noch leichter als mit baarem Gelde til¬

gen ; also kaufte man Wechselbriefe . Man konnte

andrer Seits die Bezahlung einer in der Ferne

Abstehenden Schuldforderung dadurch bequemer er¬

langen , daß man gegen baareS Geld einen Wech¬

selbrief auf seinen Schuldner ausstellte ; also ver¬

kaufte man Wechselbriefe . Solchergestalt entstund

ber Wechselhandel ,

§ . 17 .

D ' !' W chstlhandel , wie er von den grossen

Wechslern oder Banquiers anseht getrieben wird ,

ist der wichtigste , nachdenklichste und gefährlichste

Zweig des Speculacions - Handels .

l § . - 8 .

Seit der Erfindung des Wechselhandels ist die

Dßch oberste Gewalt weniger Meister über dos Vermö ,

M --' M ihrer Kaufleute .

^ , 5 ' 9 .
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§ . 19 .

Ein Staat , welcher die Handelsbilanz ver .
liehrt , verliehrt auch im Wechsel ; so wie gegenkheilz
derjenige Staat , welcher die Handelsbilanz gewinnt , ^ ik
auch im Wechsel gewinnt . Und daher kann man , ^
wie aus den Zollregistern , also auch aus dem Wech .
selcouxs die Handelsbilanz einiger Maassen berech ,
nen .

§ ' tzLtsAl
Von diesem eigentlichen Wechselhande ! oder

Wechsel ist der Handwechsel unterschieden , welcher
jn dem Umsatz einer baarcn Geldsorte gegen dir
andere bestehet . Der Geldwechsler , welcher bloß
den Handwechsel im kleinen treibt , verhält sich zuin
Banquier , wie der Krämer zum Großhändler .

§ . 21 .
Ucberhaupt wird aller Handel mit baarem

Gelde oder Geldbriefen , das ist mit Handschrif¬
ten , die sich statt des Geldes gebrauchen lasten , W
zum Wechsel gerechnet , kH «»z

Ech U
§ « 22 ,

Da die Handelsleute öfters grosse Summen
Geldes beysammen haben , weiche sie nicht bequem
oder nicht sicher genug in ihren Privarhausern auf- ^ w
heben können , und es überdieß im grossen Handel E Lii>
beschwerlich fällt , die Zahlungen jedesmal in Na '
für an einander zu leisten ; so hat man zu die -
fem Proust die Girobank erfunden , ,

^ >A !!
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P . I . Marpergers Beschreibung der Banquen,
Leipzig l7 » z . 4 .

1 . 2 Langue renäuL kscile aux prinoipales
rion8 cle l ' Luropo par kisrrs OiLL ^ OL ^ v

" ' » Z 174° .
Mim: § . 2Z .

Die Girobank besteht in derjenigen öffentlichen
Anstalt , da Jedermann sein Geld an einen gewis¬
sen Ort verwahrlich niederlegen kann .

'tMKMich

K,t l«
Pftii

§ . 24 .
In der Girobank liegt das Geld an eineni

sichern Orte unter öffentlicher Gewährleistung , und
die Eigenthümer können darüber nach Belieben ,
auch durch Anweisung , disponiren .

§ . 25 .
Mittelst dieser Anstalt können folglich die größ¬

te Zahlungen in der Geschwindigkeit , ohne baares
Geld , bloß durch Ab - und Zuschreiben , oder durch-
Bankzettel geschehen .

§ . 26 ^
Da auch die Verschiedenheit der Geldsorteii

grosse Schwürigkeit in den Handels - und Zah -
lungsgeschäfften macht ; so hat man Luden Ban -
ken eine gewisse Geldsorte , die bey der ersten Ein -

k Bs ' i richtung als das Hauptcapital eingeleget worden ,
, zum unveränderlichen Maaßstabe aller andern

>'. Geld »
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Geldsorken auf beständig festgestellt , und auch da¬

durch dem Handel eine neue wichtige Erleichterung

verschaffet .

§ . 27 .

Weil nun die Bankzettel dem Handel einevor -

zügliche Bequemlichkeit vor dem baaren Gelde ver¬

schaffen , so werden daher solche Zettel in allen Fallen ,

wo sich dieser Vorzug aussert , in höherm Preise ste¬

hen als baares Geld .

§ . 28 .

Da es aber auch Falle giebt , wo baares Geld

mehr als Geldbriese gesucht werden , welches sich

besonders auch bey gewissen Gefährlichkeiten erei¬

gnet , so können auch Bankzettel bißweilen niedriger

stehen als baares Geld .

§ - 29 .

Der Preist der Bankzettel gegen baar Geld ist

also abwechselnd , bald steigend bald fallend , und die¬

se Abwechselung veranlasset einen neuen Handels¬

zweig . Eben dieses Steigen und Fallen und Ver¬

kehr läßt sich auch bey denjenigen Girobanken ge¬

denken , wo die eingelegten Summen durch Ab - unS

Zuschreiben übertragen werden .

§ - 30 .

In der Folge ist der Gebrauch der Girobanken

auf mehrerley Art erweitert worden . Hierhin ge¬

hört die Einrichtung , da man ein bestimmtes Ca¬

pital

> .r >

Art «

M , »»'

« Du «

1« A

-lssitz
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pikal als den Fond der Girobank durch Unterschrift
einiger reichen Personen zusammen bringt , die nur
einen Theil der versprochenen Summe baar zahlen ,
und sich zu Bezahlung der übrigen Summe erfor -
derlichen Falls bloß anheischig machen . Dafür
bekommen die Einleger einen Bankzettel über die
ganze Summe , und jeder Inhaber des Zettels
kann die baare Zahlung davon nach Belieben aus
der Bank heben .

§ . Zl .
Zu leichterer Berechnung pflegt man daöGrund -

capical auch wohl in gleiche Portionen zu ver¬
theilen , und alsdenn wird ein solcher bestimmter
Antheil des ganzen Fonds eine Actie genannt .

§ . Z 2 .
Diese Zettel und Actien vertreten solcher Ge¬

stalt im Handel die Stelle des Geldes , und werden
ihrer Bequemlichkeit wegen öfters lieber angenom¬
men , mithin in höherm Preise gehalten als baares
Geld , so ferne Iederman das Vertrauen hat , daß
er seinen Bankzettel nach Gefallen allezeit wieder
in baares Geld verwandeln kann . In diesem
Zutrauen besteht der Credit einer solchen Bank
lind ihrer Zettel .

§- 53 -
Man sieht leicht , daß eine solche Girobank nie¬

mals so viel Geld in Cassa hat , als die Summe
betragt , die auf allen Bankzetteln zusammen gs .

nom -
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nommen ausgedruckt ist , und es ist überdies mög . ^ ^

lich , daß die Einleger , wenn sie vorkommenden Fall « ^ ,

den versprochenen Nachschuß leisten sollen , soviel

Haares Geld alle auf einmal zu bezahlen , ausser

Stand seyn . Ein grosser Theil des Fonds fehlt

also beständig , und dieser kann öfters so gar in ei -

per blossen Einbildung bestehen : Inzwischen gel .

ten alle Zettel und Actien vermöge ihres Credits

nach ihrem vollen Inhalt als baares Geld , mithin >

ist es eben so viel , als wenn eine neue Geldmasse liü ^ '

in den Handel gekommen wäre . Dieser Credit riß """

würkt also eine Vermehrung des Reichthums , den schi !''»

man den eingebildeten Reichthum nennt : W ,

. shn ^
> 34 » ^ ^ li

Da aber der vornehmste Grund einer solchen

Anstalt auf dein Vertrauen der Inhaber der Bank -

Zettel beruht , so kann diese Bank auch nicht langer

bestehen , als dieses Vertrauen oder der Credit der

Bankzettel dauert . Sollte das Zutrauen fallen -

und die Einleger können ihren versprochenen Nach¬

schuß nicht baar liefern ; so kann die Bank ihre

Schulden nicht bezahlen , und der eingebildete

Reichthum verschwindet : Das allgemeine Miß¬

trauen kann alsdcnn eine gänzliche Stockung des

Umlaufs und Zerstörung des Handels würkem

§ . 35 -'

IHM

« iltMü

P / lHü

IMW

Eine andere Erweiterung des Gebrauchs der Hchn

Girobank besteht darinnen , daß von dem baaren

Fond der Bank Capitalien auf Zins angeleget «-
wer -
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werden , und nichts desto weniger die vorige An .
zahl der Bankzettel und Ackien im Cours bleibet ;
oder , wenn keine Zettel eingeführet sind , und der
Umlauf im Ab - und Zuschreiben besteht , dennoch
ein jeder Theilhaber an der Bank über seine ganze
Einlage nach wie vor disponiren kann .

§ . 36 .
4

« jch
btckkA
Mchzr
Mlkr
» s«d ,

! ««!>»«

Dergleichen Girobank , welche alsdenn auch
eineLeih - oder Lehn -Bank genannt wird , hat mit der
vorigen einerley Würkung , nehmlich die Vermeh .
rung des eingebildeten Reichthums , und einerley
Grund , das Zutrauen und den Credit . Ihr Flor
und ihre Erhaltung beruhen also aufeben den Grund -
sähen . Fällt das Vertrauen , so werden die In .
teressenten den baaren Fond der Bank bald er¬
schöpfen , und die Bank zu Grunde richten .

§ . 37 .
Wollte man bey entstehenden Mißtrauen dein

» eitern Verfall einer solchen Bank dadurch vorbeu -
gen , daß man ihr dieAuözahlung des baaren Gel¬
des an die Interessenten untersagte , oder auch nur
einschränkte ; so würde ein solches Zwangmittel
nicht nur ungerecht seyn , sondern auch wegen des
dadurch vergrößerten Mißcredits den Wehrt der
Bankzettel , der Ackien oder der durch Ab - und
Zuschreiben zu überkragenden Summen verringern ,
folglich allen Interessenten der Bank , mithin der
Cirkulation und dem Handel äusserst schädlich wer -
den .

Ä § - 38 .
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§ . 3 « .
ÄZentt aus der Lehnbank dem Staat grosse

Summen dergestalt vorgeschossen werden , daß die
deßhalb ausgestellten Staatsobligationen im Han .
del umlaufen , so entsteht ein neuer eingebildeter
Reichthum . Solche öffentliche Schuldverschreibun¬
gen steigen oder fallen ebenfalls im Preise nach
Maaßgebung deö grösser » oder geringern Der.
krauens . Ihr Fall aber ist dem Staat noch weit
nachtheiliger als der Fall anderer Geldbriefe . Denn
bey dem öffentlichen Credit ist der Sraat unmit¬
telbar , und folglich weit mehr als bey dem Credit
einiger Privat - Personen oder einzelner Gesell¬
schaften interessirt .

§ . 39 .
Ueberhaupt ist der öffentliche Credit ein Hei.

ligthum , an dessen unverletzter Aufrechthaltung dem
Staat alles gelegen ist .

Ul Kk I

§ . 40 .
Man kann endlich die Giro -und Lehnbank auch

mit einer Wechselbank verbinden , so ferne nehmlich
der Bankfond auch zum Umsatz verschiedener Geld- .
sorten und zum Handel mit Geldbriefen gebraucht , E "
» Ich .
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X . Hauptstück.
Vorn Schul - und Religions »

lVesen .

« UHU ^ ^

AM Durch ^ gute Einrichtung des Iustiß - NNh
^ . NahrungS . Wesens wird die Sicherheit undäusser ^

Ä« N liche Glückseeligkeit aller einzelnen Mitbürger eine -
Staats gegründet , Mithin der Zweck , weötvegett
die Menschen unter sich einen Staat errichtet , un »
mittelbar befördert . Es kann aber überdies das

s . > Wohl der einzelnen Mitglieder auch mittelbarer
^ ise uuf mancherley Art befördert werden »

§ . s .
Ueberhaupt muß das Genie der Bürger bM

Zweck des Staats gemäß gebildet werden »

§ . Z »
Dieses wird hauptsächlich durch Exempel, Utt?

MzM Gerücht und Direction bewürbet »

! § . 4 .
Mittelst dieser dreyen Äinge kann der Charä »

tter einer Nation gar sehr verbessert , wenn gleich Nicht
völlig verändert werden , indem sich die Natuv

v > Nicht ausrotten laßt .
^ I - I- ' Lll>rii
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T .' Lltprir 6 es dlsrions , a la 1752 . II . co -
me 8. xr . 12 ; übersetzt : das Eigene der Völker¬

schaften Altenbmg 1754 . 8 .

§ . 5 -

Das jugendliche Alter ist am geschicktesten ,

eine neue Bildung anzunehmen .

§ . 6 .

Und daher so wohl , als weil Kinder überhaupt

die Pflanzschule des Staats sind , ist die Etnrich .

tung der Kinderzucht und das Erziehungöwesen

ein wichtiges , obgleich heute zu Tage fast uner¬

kanntes oder doch zu sehr vernachlässigtes Object

der Staatsklugheit .

§ - 7 -

Von der Erziehung der Kinder durch die El¬

tern , Vormünder und andre Privatlehrer und

Anführer .

§ > 8 .

Von dem Schulwesen überhaupt , und der ge¬

wöhnlichen schlechten Verfassung der niedern Dorf -

und Stadt - Schulen insbesondere .

§ - 9 .

Von dem Nutzen der Realschulen oder Werk¬

schulen ,

§ . lO .

wie auch derjenigen Schulen , worinnen junge

Leute zu besondern Profeßionen , Künsten und Lan¬

desdiensten angezogen werden .

§ . l l .

.'d

Ä Ll

h ilirihi
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§ . > l .

Die besondern Mittel , wodurch der Zweck des
Staats , das allgemeine Wohl aller einzelnen Mit.
kürzer mittelbar befördert wird , bestehet Hauptfach ,
lich in den Wissenschaften , den guten Sitten und
der Religion .

§ . 12 .
Die Wissenschaften im allgemeinem Verstände

genommen , haben einen sehr heilsamen Einfluß in
den Staat . In der Kette der gesammten Staats .
Verfassung ist kein Glied , welches seine schicklichere
und vollkommenere Einrichtung nicht einem oder
dem andern Theil der Gelehrsamkeit zu verdanken ,
oder davon zu erwarten hätte .

§ - 13 .
Je gemeinnütziger eine Wissenschaft ist , desto

vorzüglicher soll selbige befördert , und für deren
Ausbreitung und Erweiterung gesorgt werden .

§ . l4 .
Die Ausbreitung der Wissenschaften geschicht

hauptsächlich durch die Universitäten oder hoheSchu -
len , allwodie Haupttheile der Gelehrsamkeit von öf»
fentlichen Lehrern mündlich vorgetragen werden .

§ - 15 -
Zur Erweiterung der Wissenschaften dienen

vorzüglich die eigentlich so genannte Gesellschaften
der Wissenschaften , und besonders die öffentlichen ,

Ä 3 die
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die nehmlich mit behufigen Privilegien und Besol ,
Punzen versehen sind , Ihre Beschäfftigung ist
dahin gerichtet , in den Wissenschaften weitere Un¬
tersuchungen anzustellen , und solche mit neuenEr-
findungen zu bereichern .

§ . 16 .
Auch die schöne Wissenschaften und freyen

Künste verdienen die Aufmerksamkeit und Unter .
siüHung der Regierung , und die darauf verwandte
öffentliche Kosten dürfen nicht als überflüßig ange¬
sehen werden .

§ . i7 -

Ein anderer Grund der allgemeinen Wohlfahrt
liegt darinnen , daß ein Volk wohlgesittet ist .

§ - 18 .
Unter den Sitten einer Nation pflegt man sitz

das gewöhnliche ausserliche Betragen der mehresten
Bürger in ihrem Privatleben , oder die Grundsätze
und Lebensregeln , wornach die Bürger ihre Privat«
Handlungen gemeiniglich einzurichten pflegen , zu ge¬
denken .

§ . 19 .

Und dasjenige Volk ist wohlgesittet , welches
die natürlichen Pflichten der Menschenliebe und deS
Wohlstandes äusserlich zu beobachten gewohnt ist.

§. ao .
Es müssen aber nicht nur gute Sitten einge¬

führt , sondern solche such mit dem Zweck des
StaatS
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Staats vereinbaret , und also die Unterthanen so¬

wohl zu gesitteten Menschen , als auch zu guten

-»» Bürgern gemacht , mithin die bürgerlichen Tugen -

^ ii, dm möglichst befördert werden .

§ . 2l .

Und deswegen ist « 6 nöthig , dem Volk eine

^ ^ solche Denkungsart anzugewöhnen , und solche Ge -

sinnungen einzupflanzen , die nicht nur mit dem

Wohl des Staats überhaupt übereinstimmen , son -

dein auch der besondern Regierungsform desselben

angemessen sind ; als worauf ein wichtiger Theil

der innerlichen Sicherheit und Stärke deö StaatS

EG beruhe
Mij > § . 2 2 .

Endlich verdient auch das Religionswesen eine

^ " gliche Aufmerksamkeit .

üüwtzch § . sz .

Cö hat niemals einen Staat gegeben , dessen

Dolk schlechterdings ohne alle Religion gewesen .

iD », D Dieses macht eine starke Vermuthung , daß ohne

Religion kein Staat in die lange bestehen kann .

§ . 24 .

Eine jede Religion , deren Grundsätze dem ge¬

meinen Besten nicht entgegen stehen , kann , wenn

sich die Bürger dazu einmüthig bekennen , als das

festeste Band und die stärkeste Triebfeder des StaatS

angesehen werden .

2 4 § . 25 '
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§ . 25 .

Insbesondere ist die Christliche Religion den , ^
gemeinen Wesen so wenig schädlich , daß sie viel -
mehr unter allen andern bekannten Religionen die -
nützlichste für den Staat ist . !n ^

§ . 26 .
Dieses kann überzeugend erwiesen werden , in

so weit die Christliche Religion an sich selbst , nehm -
sich nach der heiligen Schrift und ohne Mischung
mit Menschensatzungen , betrachtet wird . j-nE

ick».
§ . - 7 -

Vorzug der Protestantischen Religion vor der
Mömisch -Catholischen . TA

Wenn man auch die Christliche Religion als qW « !Wenn man auch die Christliche Religion als qW «!
eine falsche Religion ansehen wollte , welches doch
schon an sich selbst unvernünftig ist ; so erfordert es
dennoch das Staats - Interesse , vielmehr dasChri - Eck
stenthum als den Unglauben zu befördern . schM

Albrechts von Haller Abhandlung von den ^
praktischen Folgen des Unglaubens . Ist die Vor - ^ ^
rede zur Uebersetzung des Formeyischen Auszugs vgl
aus dem Werk des Oe Ooul » ? der Secte , die an
allem zweifelt , Göttingen 1751 . 8 .

Es >st ein grosses Glück für einen Staat , dessen
Mitglieder sich alle zu einerley Religion bekennen . ^ ^

Z . 30 '
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8 - 3 ° .

) llsdenn ist nur dahin zu sehen , daß die Geist ,

lichkeit das Ansehen ihres heiligen Amts weder ver .

liehre , noch auch zum Nachtheil des StaatS und

der Majestät mißbrauche ,

§ . Zl .

und daß die Einigkeit in der Religion , soviel

möglich , beybehalten , mithin Spaltungen und Tren »

nungen , welche aus Religions Streitigkeiten nur

gar zu leicht entstehen können , sorgfältigst verhütet
werden .

§ . 32 .

Daß größte Unglück eines Staats in Ansehung

der Religion besteht darinnen , wenn zwo einander

gehaßige Religionen von gleicher Stärke in selbigem

angetroffen werden .

§ - 33 -

Es ist ein geringeres Uebel , wenn unter zwoew

solchen Religionen die eine das völlige Ueber gewicht

hat ; und ein noch geringeres , wenn neben der über - -

wiegendenReligion noch mehrere andere zugleich im

Staat vorhanden sind .

§ . 34 -

Es ist ausgemacht , daß der Religionszwang

und der Verfolgungsgeist anderer Religionen sehr

schädliche Folgen hat .

Ä 5 5 35 -

r. r .

5 - 35 -
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§ - 35 -

Es ist ferner gewiß , daß die Verstattung der
Gewissensfreyheit und selbst der Kirchenfreyheit ,
welche anderen Religionsverwandten unter gehör ,',
ger Einschränkung vergönnetwird , mit einem Wort
die Toleranz , nicht nur unschädlich ist , sondern
auch dem Staat sehr wichtige Vortheile verschaffen
kann .

§ - 36 .

Ob Atheisten im Staat zu dulden ?

§ . 37 -
Ob diejenigen Religionen , cheren Mitglieder

striche Glaubenssätze bekennen und auszubreiten sich
bemühen , welche dem Staat offenbar nachteilig
seyn , von der Toleranz ausgeschlossen werden sollen ?

§ - 38 .

Ob der Geistlichkeit der herrschenden Religion
hie Oberaufsicht und Gerjchtbarkeit über die ge .
duldete Kirchen und fremde Religionen anzuver¬
trauen ?

XI . Hauptstück .
Vorn Kriegswesen .

Der Solvar oder der Kriegsstand betrachtet als
« in Stand der Ehre , Leipz . und Franks. l ? 44 .

auch
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auch r ? zr . 8 . Die Urschrift ist Französisch unter
dem Tilel : I . s 8oIäsr ou I « mecisr äs Is 6uerrs

svec un etAi äe lilkliorkegue Mstirsirs , Rrancs .

l ? 43 8 . herausgekommen . Diese Uebersetznng
ist aus des Verfassers anderweitigen Aufsatzei ,
permchrt worden .

Reflexion ? b^ ilirsire ? er kolistgue ? rraäu -. ke »
äe I ' Lspsxnol äe XI . Ir Xssrg äe 8 ^ ecr ^ n
ste « a » cxi » aoo , psrXI äe Vnsav , LIs
O ?^ e 1739 - 1740 . X ! I . rome ? 3 .

^ rc äe la 6uerre par Principe ? ek par reales ,
ouvrsZe äs XI . sague ? kkran ^ ois äs EksUensr äo
kvv ? Lov « , Xlsrecksl äe k'rsncs , publitz par
le XI ? rg , ste ? vvsx « va 5on 61 ?, nouv . eäic it
III käave , 749 I I . psrtie ? sol . übersetzt von Ge .
Rud . Hasch , Leipz . 1753 . gr . 4 .

Xistri für I » 8cisnce äe la Ouerre on Recusil
äe ? ObtervLtion ? äs äisteren ? ^ uceurs sur 1e ?
woz/ en ? äe Is perfscUonner , p . XI . Is üsron
ä ' ? ? 4 cr « Lc , a la slsxe ( karis ) 175z , III . ro ^
wes 3 .

Xlemsire ? sur I ' ^ rräe 6uerre äe Xstz v » rc «
Eoiure OL 8LXL , nouv . eäir . conkorme ü
I ' Orißin » ! er sgMenitzs äu Drairtz ätz ? s -e ^ ion «
ginst gue äs gueigue » lekcre ? äe cer iUulire Ea -
pirsine sur ses operacions milicsires , Oresäs
- 757 . M . 8 .

Des Graf LUkorty von Sachsen Einfälle über
die Kriegskunst herausgegeben von v Bsnneville ,
übersetzt von G . X - Hasch Leipz . und Franks.
1757 . fol .

Ge . Rud . Häschen » Kriegs -Jngenieur - Artillerie

und See - Lexicon , Dreßden 1738 . gr . ' s . Oft
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DMonnLirs Mistsirs p . v
( Bukett VL I. ^ LuewLVL ) , csrri ^ eksu ^
msmö p . M ( LccrLLS ) , Orssäs i7zl .
II . wmes gr , 8 . ( l . eclit . ? sris 1742 . )

§ . ' .
Alle diejenigen Einrichtungen , weiche unter

dem Justiß - Nahrungs - Schul , und Kirchen - We .
sen begriffen werden , haben zur Hauptabfichk , den
Wohlstand der einzelnen Bürger und Familien zu
befördern . Es erfordert aber das gemeine Beste
noch andere Austasten , welche mehr den Staat im
ganzen als dessen einzelne Bürger angehen , und
welche theils die allgemeine Sicherheit , theils den
Flor und die Glückseligkeit des gcsammten Volks
betreffen .

§ . s .
Die Sicherheit des Staats gegen auswärtige

Anfälle und Beleidigungen erfordert eine wohlein -
gerichtete Kriegsmacht , und die Sicherheit der
grossen Handels -Nationen und Seestaaten erheischet
noch insbesondere , das nebst der Landmacht auch
die Seemacht wohl eingerichtet sey .

§ . 3 -

Einfluß des Kriegswesen in die ganze Staats -
Verfassung . *

§ - 4 -

Zu dem Kriegswesen gehören Soldaten , Kriegs¬
bedürfnisse und Festungen .

§ - 5 «

>!i»

zihilNM ,
««chzilir



§ - 5 -

Der Kriegsdienst ist in den Europäischen

XI . H . Von , Rriegswesen . , 4 ,

^ i -Staacen , seit Einführung der beständigen Kriegs »
Heere und der heutigen Kriegskunst , als eine beson¬
dere Profeßion anzusehen , und der Kriegsstand ist
allezeit als ein vorzüglicher Ehrenstand betrachtet
worden .

'Eillkn jl, O .
W 'D Der Soldat muß zum Kriegsdienst tauglich ,

Waffen und übrigen Kriegsbewegungen
V , Ä wohl geübt , und an eine strenge Mannszucht ge -

wohnt seyn , dabey gehörig ausgerüstet und wohl
EM verpfleget werden .

Die Truppen müssen in kleinere und grössere

Das ganze Kriegsherr aber muß mit allem
Kriegsbedürfnissen und zubehörigen Personen der .
gestalt versehen seyn , daß es beständig zum Feldzuge

Es ist ein Vorzug einer Armee , deren Mann .
schaff aus Landeskindern besteht und schon des Krie .
ges gewohnt ist, deren Officiers mit der Erfahrung

schicklich eingetheilet seyn , und von tüchtigen
>«! Hü «- Mern höhern Officiers commandiert werden .
-Will ^ "

§ . 8 .

fertig stehe .

auch
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auch die Wissenschaft der Kriegskunst verbinden ,

und welche endlich von einem Oberhaupt cvmman .

diret wird , der die Liebe und das Vertrauen sei .

ner Kriegsvölker besitzt .

§ . ra .

Au den Kriegsbedürfnissen gehört die ganze

Mondirung und Rüstung der Truppen zu Fuß und

zu Pferde , der Proviant mit allen Lebensmitteln

für Menschen und Vieh , das Geschütz mit seinen »

Zubehör und die ganze Feldgerathschaft .

§ . 11 .

Es ist ein wichtiger VorkheildeS Staats , wenn

solches alles aus dem Lande selbst genommen wer¬

den kann , und nicht erst aus der Fremde darf aiu

geschafft werden .

§ . ! 2 »

Es sind daher öffentliche Anstalten Nöthig , iitN

die Kriegsbedürfnisse in genügsamer Quantität

herbey zu schaffen , die dazu gehörige Materialien

auö dem Lande zu gewinnen und darinnen zu bear¬

beiten , auch den gestimmten Kriegsvorrath an sichern

Orten verwahrlich aufzubehalten »

8 -

Nicht weniger müß dafür gesorgt werden , den

beständigen Abgang an Mannschaft mit tüchtigen

Aecruten und geschickten Officiers ersetzen zu können -

und folglich gute Truppen nachzuziehen ^

M »

dqiinülii
« k.' t tt !

ÄklgÄ ,
^ ilt>
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§ . » 4 -

Wie auch den Invaliden und Ausgedienten so
wohl , als den Witwen und Waysen der Geblieben
nen den nothdürftigen Unterhalt zu verschaffen .

!l.

7k!

lkchO '

§ . 15 .
Endlich ist auch Hiebey die übrige Vertheil) «,

gungsstarke des Staats in Augenmerk zu nehmen ,
um das Land gegen feindliche Einbrüche zu decken .
Es bestehet solche in Festungen und andern Schutz ,
wehren , Zumal an den Grenzen und denjenigen Pla .
Hen derselben , alwo solche nicht schon von Natur
hinlänglich verschlossen seyn .

§ . 16 .
Nothwendigkeit der Ingenieur , und Artillerie -

Kunst in Ansehung des ganzen Kriegswesens , und
besonders der Erbauung und Vertheidigung der
Festungen .

§ - i7 »
Das Kriegswesen ist durch viele Neue Etfim-

dungen dergestalt verbessert worden , daß es scheinet ,
dieKriegskunst könne , wenigstens in ihren betracht ,
liehen Theilen , nicht leicht auf eine viel höhere
Staffel der Vollkommenheit gebracht werden , als
diejenige ist , die sie ansetzt würklich erreichet hak .

§ . i8 .
Sollte die menschliche Erfindungskraft Noch ein

mehreres künftig hinzufügen ; so wäre zum aklgemei -
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nenWohl der Welt zu wünschen , daß solche Ver¬
theidigungsmittelerdacht würden , durch , deren Ge¬
brauch der schwächere kriegende Theil gegen den
Anfall des Starkem weniger überwinblich gemacht
werden könnte .

§ . 19 .

Was endlich die gehörige Grösse der Kriegs ,
macht anbetrist , so soll selbige dem Staat nach sei¬
ner natürlichen und zufälligen Beschaffenheit pro -
portionirt , mithin eines Theils nicht geringer seyn ,
als es die Sicherheit gegen die Nachbarn erfordert ,
aber auch andern Theils nicht stärker , als es die
Kräfte des Staats zulassen .

§ . 20 .

Vielfältiger Mißbrauch des Majestätsrechts
in Ansehung des Kriegswesens ,

§ . Ll -
und Einschränkungen desselben , die dagegen

in einigen Staaten festgestellet worden .

§ . 22 .

Die Seestaaten haben nebst der Kriegsmacht
zu Lande auch noch insbesondere für die Unterhab
rung einer wohleingerichteten Seemacht zu sorgen .

Llauäü Lsrkbvl . ^ loiri s o ri orbismancimi

tiue rerum in msri er Urroribus Zetbsrum Zenerr -

Us kilkoria , Oivione 1643 . toi .
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l^ gsl lurls Marine er l 'ur Is Oommerceporb ^l.

I ) * * ( OL 8 i ^ nons ) ovec gen Kemargues ki -
tkorigue « er criuguee lls I ' gureur > ^ mliercj »
1743 . 12 .

§ . 2 Z .
Vorzug der heutigen Einrichtung der See -

macht vor dem Kriegsseewesen der alten Zeiten .

§ . 24 .
Die Europäischen Seestaaten haben durch die

vorzügliche Vollkommenheit ihres Seewesens ein be¬
trächtliches Lleberqewicht in der Macht , und folg¬
lich auch im Seehandel über alle Staaten der
übrigen Welttheile erlanget .

§ . 25 .

Ueberhaupk läßt sich auch mit der Seemacht
weit mehr ausrichten als mit der Landmacht .

§ . 26 .

Allein es wird auch weit mehr dazu erfordert,
eine Seemacht zu errichten und gehörig zu unterhal .
ten , als zu einer Landkriegömacht erfordert wird .

§ . 27 .
Die Seemacht gründet sich auf die Seeschif¬

fahrt und auf den Reichthum einer Nation , vor¬
nehmlich denjenigen , der durch einen ausgebreiteten
Seehandel erworben wird .
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§ . - 8 .
Bey der Seemacht kominteS hauptsächlich an

auf tüchtige Boosleute , Seesoldacen , Steuermän .
nerundSeeofficiers ,

§ - 29 .
ferner auf gute Kriegsschiffe , nach allen ihren

verschiedenen Gattungen , als Kriegsschiffen von der
Linie , Fregatten , BranderS , Bombardierschiffen rc . ,
deren Bau , Ausrüstung und dazu erforderliche Ma -
terialien ;

§ - Zo .

weiter auf die Eintheilung und übrige Einrich¬
tung der Flotte und der Seetruppen in Ansehung
so wohl des Commando alöderOeconomje des gan¬
zen Seestaats ;

§ - Zl -

so denn auf die Sorge , um in den Arsenalen
einen hinlänglichen Vorrath an allen Erfordernissen
zur Seemacht bereit zu halten ,

§ . 5 - .
und tüchtige Seeleute in genügsamer Anzahl

beständig nachzuziehen ;

§ - 33 -

endlich auch , um die Seeküsten gegen feind¬
liche Landungen wohl zu verwahren ,
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§ . 34 .
und besonders auch die Flotte und Arsenale an

schern Orten , mithin in guten und wohlbefestig .
ten Seehäfen aufzubehalten .

XII . Hauptstück .
Von der Bevölkerung .

dlew oklervsrions nsrurrl , mors ! , civil , po -
lilicsl snci meclical on kill » ok morcslic ^ Hz ? l ' ko -

wss 8uonr XI . O . , I ^onäon 175s . Zr . 8 .

Benedict Franklyn ' s Betrachtung über die Ver¬
mehrung der Menschen , die Bevölkerung der Län¬
der rc . ist in , Hamburgischen Magazin B . XVII »
St . I . S . 1 . zu finden , und aus dem Lenrlem .
Klgß32in l>lov . 1755 . ? . 484 - entlehnt .

I ^ tLmi cleskommer ou 1 > sir6 6e ls kopulatioa

( p . lLIr . lc IVIsrguir cle XIiu ^ nL ^ v ) , 4M . eeclir .

Ilsmbourfl 1759 . III . romes 8 . auch eben daselbst
übersetzt unter dem Titel : der politische und oeco -

nomischeMenschenfreund , 77Z9 . III . Theile 8 .

Joh . Pct . Süfimilci ' s göttliche Ordnung in den
Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus

der Geburt , dem Tode und der Fortpflanzung dessel¬

ben erwiesen , zwote und ganz umgearbeitete Aus¬
gabe , Berlin II . Theile , , 761 . und 1762 . 8 . die erste

Ausgabe ist von 1741 . Berlin 8 . und diese Gött¬

liche Ordnung nachher in zweien Sendschreiben
K 2 an
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an Hrn . v . Jusii durch neue Bcweiöthämcr bestä¬
tiget, und gegen dessen Erinnerungen und Muth -
maffungcn gerettet worden , Berlin 175Ü . 4 .

§ . i .
Da das Wesen , das Leben und das erste und . / .

hauptsächlichste Grundvermögen des E- taatS in de .
nen Menschen besteht , die zu einem Staat gehören , ^
und also die Starke und Würksamkeit , mithin ein
wichtiger Theil der Glückseeligkeit eines Staats
vornehmlich auf der Menge seiner Mitglieder be -
ruht ; so wird es ein wesentliches Augenmerk der
Staatsklugheit , die Bevölkerung des Staats zu ^ .
befördern , mithin alles so einzurichten , daß eine
hinlängliche Anzahl von Menschen , so viel nehm - ^
lich , als der Staat ohne Nachtheil in sich fassen
kann , auch würklich darinnen vorhanden seyn möge . ^

§ « lser

Nachtheilige Folgen für einen Staat , die aus
dem Mangel an einer hinlänglichen Anzahl von Ein -
wohnern des Landes herfliessen .

§ . Z .
Vortheile eines volkreichen Staats in Anst -

hung der ganzen übrigen Verfassung desselben .
Äjni -tn

§ - 4 - ichchju ,
Die Bevölkerung in einem Staat wird gehin¬

dert , wenn weniger Menschen in einem Staat ge - ^
bohren werden , oder mehr Menschen darinnen früh - ^
zeitiger sterben , als natürlicher Weise geschehen ^
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könnte , oder wenn viele Einwohner aus dem lande
herausziehen , deren Abgang durch Ausländer
nicht wieder ersetzet wird .

§ - 5 -
Je mehr Menschen demnach in einem Staat

gebohren werden , je weniger eines frühzeitigen To¬
des sterben , je weniger Eingebohrne auswandern ,
je mehr Fremde sich darinnen niederlassen ; desto
mehr wird die Bevölkerung gefördert .

§ . 6 .
Die allgemeinen Mittel, die Bevölkerung zu

befördern , bestehen in einem blühenden Nahrungs¬
stande und einer gütigen Regierung .

^ 6Mr ».rion on rke kollovvinß lubjeöb : wdsc
caule8 Princips ! conrriduce ro renäera idisrion
popnlous ? snä wksr ellstv das rks populousnsls
of 2 idisiion on ics l 'rsäö ? William Liri - L ,
Lambriö ^ s 1756 . gr . 4 .

§ - 7 .
Der Landbau mit seinen vorcheilhaften Folgen,

den Handwerken und dem Handel , ist der natür¬
lichste Grund ein Land zu bevölkern , so ferne dadurch
vielen Leuten Gelegenheit verschaffet wird , sich be -
quemlich zu ernähren .

§ . 8 .
Dann dadurch werden die Menschen zumHey -

rathen , und auch Fremde zur Niederlassung im
Lande angereihet .

K 3 § . -
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lv .

§ . n .

§ . 12 .
nicht weniger für die körperliche Erziehung

oder Erwachsung der Kinder, besonders der Armen ,
der Waysen und der Findelkinder alle mögliche
Sorge zu kragen .

Irnitö 6s l ' Läuosrion corporeNs I^ nksos

en Ks8 sge , ou K .e6exion8 prsrigue8 kur 1er
moxen8 äs procurer une meilleure conKimrion

Lux Licoxens p . iVlr . Ollr - LssLkvL , ? »ri «
I7ZS .

§ . > 3

§ - 9 -

Die besondern und nähern Mittel der Bevöl
kerung sind vornehmlich in der Beförderung dez
Ehestandes und der Auferziehung der Kinder , j„
der Vorsorge für die Erhaltung des Lebens und der
Gesundheit der gesummten Einwohner , und in den
Anstalten zur Aufnahme der Fremden und Verhü .
tung der Auswanderung der Einheimischen zu se¬
tzen .

Es ist also erstlich der Ehestand , als das näch¬
ste und vernünftigste Mittel der Fortpflanzung und
Vermehrung des menschlichen Geschlechts , auf alle
Weise zu begünstigen ,

und das ganze Ehewesen diesem grossen Zweck
des Staats gemäß einzurichten ,

Asts »
» o Ai
M

OH w
WLü ,

Eill!» »oij
Äiüdi ,
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§ - rZ .

Der zweyte Punct , so bey der Bevölkerung

zu erwägen , besteht in der Vorsorge für die Erhal¬

tung des Lebens und der Gesundheit der Untertha¬
nen .

§ . 14 .

Verschiedene Unglücksfälle , gewisse Verbre¬

chen , wieauchLeib - undLebenS - Strasen sind Hiebey in

Betracht zu ziehen , und den beyden erster » möglichst

vorzubeugen ; mit den leßkern aber die Missethäter

nur sparsam und nicht ohne dringende Noth zu be¬

legen .

§ - ' 5 -

Der Krieg , als eine Hauptursache einer allge -

meinen Entvölkerung , muß äusserst vermieden
werden .

§ . 16 .

Vornehmlich aber gehört hierhin der Mangel

der Lebensbedürfnisse und Krankheiten , als welche

den Menschen vor der Zeit ins Grab bringen , und

zugleich unter gewissen Umständen die Auswande¬

rung der Einwohner zu veranlassen pflegen .

§ -

Es sind demnach erstens gewisse UnkerhaltS -

anstalten nöthig , damit die Lebensbedürfnisse , und

besonders die unentbehrlichere , beständig in genüg¬

samen Vorrath vorhanden , und in leidlichem Prei¬

se zu haben seyn mögen . K 4 § . > 8 .
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§ - ' 8 .

Vorzüglich muß die Brodtheurung und Hun
gerSnoth möglichst verhöret werden . Schon die
blosse Theurunq des Geltendes ist ein Uebel , wel¬
ches viele andere Uebel im Staat nach sich ziehet .

§ . ist -

Es sind zwenkens gewisse GestmdheikSanstal-
ten nöthig , um Krankheiten zu verhüten , und die
Mittel der Genesung zu befördern .

§ . 2 O .
Hierhin gehört die Vorsorge vor gesunde Luft

und gesunde Speise und Getränke ;

? !

,:d

§ . 2l .

Die Anstalten in Ansehung der Aerzte , Wund¬
ärzte und Apotheken ,

Air »

ld'il M jl

«lül-t! Ä

§ . 22 .
die Anstalten bey Pestzeiten und gegen anste¬

ckende Seuchen ,

§ - 2Z .
besonders die in den Seestädten gewöhnliche

Anstalt der Quarantäne .
§ . 24 .

Auch der Selbstmord kömmt hier »' » Betrach¬
tung . Da solcher aber mehr einer Krankheit des
Gemüths als des Leibes zuzuschreiben ist, so erfor¬

dert

in,
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bert er auch mehr den Gebrauch moralischer als

körperlicher Arzeneyen ,

§ - 25 .

Das dritte Mittel der Bevölkerung besteht in

der Aufnahme der Fremden und Verhütung der

Auswanderung der Landeseinwohner .

§ . 26 .

Durch blosse Verbothe und Zwangmittel der

Auswanderung vorzubeugen , ist ein unzulängliches

und öffrers gefährliches Mittel . Die hohen Ab -
zugSgelder sind daher ebenfalls nicht anzurathen .

Nur in so fern laßt sich Hiebey von Zwangmik -

teln ein füglicher Gebrauch machen , daß keine

fremde Werbung noch öffentliche oder heimliche

Anreihungen zum Auszuge der Unterthanen in an ,

dere Länder gedultet werden .

§ . 28 .

Die Kenntniß des menschlichen Herzens weiset

Hiebey schicklichere Mittel an . Jedermann pflegt

das Land , wo er gebohren und erzogen ist , zu lie¬

ben . Es müssen daher grosse Hindernisse vorhan ,

den seyn , daß diese angebohrne Neigung unterdrückt ,

und in eine Abneigung verwandelt werde . Diese

Hindernisse dürfen nur aus dem Wege geräumet

werden »

K 5 § ' 29 ,
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§ . 29 .

Eine böse Regierung , die Gewissenskrankung

und die Unmöglichkeit , sich bequem zu ernähren ,

sind die Haupthindernisse Hiebey . Eine gütige Re¬

gierung , die besonders auch für das Nahrungs -

wesen sorget , und der Gewissen schonet , kann die¬

ser Art der Entvölkerung am leichtesten vorbeugen .

§ . Zo .
In der übeleingerichteten Grundverfassung

kann auch eine Ursache der Auswanderung der

Menschen aus einem Staat liegen . Allein an und

für sich selbst betrachtet äußert solche in denen Staa -

ten , wo sie einmal Herkommens ist , eben keine

grosse Würkung .

§ . Zi .

Es ist weit schwerer , Fremde dergestalt ins

Land zu ziehen , daß sie sich darinnen haußlich nie .

verlassen . Denn eö muß ihnen eine vorzügliche

Zuneigung für unser Land eingeflössetwerden .

§ . 32 .

Es erfordert daher viele Bemühung , Ge -

schicklichkeit und selbst Kosten , seinen Zweck Hiebey

zu erreichen .

§ - 33 -

Es müßen den Fremdlingen nicht nur einerley

Gerechtsame und Freyheiten mit denen Eingebohr -

nenvergönnt , mithin die Naturalisation ertheilet ;

son -
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sondern selbige in vielen Fällen noch mit besondern
Vorzügen begnadiget werden .

§ . 34 -
Nicht weniger ist das , was ihnen einmahl

vergönnet und versprochen worden , beständig auf
das genaueste zu erfüllen . Sonst werden nicht nur
die Ankömmlinge bald wieder auSfliegen ; sondern
auch der weitere Zufluß von Fremden verstopfet
werden .

§ . 35 .
Und dennoch werden alle diese Anstalten nicht

leicht eher eine beträchtliche Wärkung haben , als biß
ein Staatöfehler der Machbaren solchen zu unserm
Gewinn den Nachdruck giebt .

§ . 36 .
Fremde , die in grosser Anzahl auf einmal ins

fand kommen , zumal wenn sie von einer andern
Sprache und Religion sind , können nicht anders
als mit Beobachtung einer gewissen Behutsamkeit
aufgenommen werden .

§ . 37 -
Es wird am besten seyn , solche Ankömmlinge

nach und nach mit dem Stammvolk in nähere Ge¬
meinschaft zu bringen , um wenigstens mitderZeit
eine völlige Vermischung und Einverleibung zu be -
werksielligen .

!,

§ . 38 .
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§ . 3 « .

Da dem Staat an der Bevölkerung so überaus
viel gelegen ist , so hat man auf unterschiedene Weise
Berechnungen angestellt , um die bestimmte An¬
zahl der Menschen , die im Lande vorhanden sind,
herauszudringen -

§ - 39 -

Vielfacher Nußen , der aus Berechnung der
Anzahl deö Volks zu erlangen steht , wenn solche
nach schicklichen Regeln eingerichtet ;

§ > 40 .

und , um über die Zu - oder Abnahme des Volks
urtheilen zu können , von Zeit zu Zeit wiederholet
wird .

§ - 4l -

Die genaueste Berechnung geschicht durchZäh -
lung aller einzelnen Kopse der Einwohner .

§ . 42 .
In deren Ermanglung kann man aus den

jährlichen Todten - GeburtS - und Heyraths - Listen
einen wahrscheinlichen Ueberschlag des ganzen Volks
herleiten .

Die beste Arten , aus den Todtenlisten die An¬
zahl der Lebendigen zu berechnen , sind von
1. n v , cls iVI o 1 vnL , Leersteboom und Säst -
milch gegeben worden .
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Siehe auch Lvk ? ore ' s allgemeine Historie der

Natur , I . Band , am Ende , gegen welchen doch

l^ cersseboom in XH . VIÜ . Bande der piriloso -
pk HauLLLtions seine Rechnungsart verthei «
diget .

bällöl für les probabilitös 6s la 6ur ^ e 6s Is vls

kuma ! ^ s ocompsAnd 6 ' un ^ ron6 nombre 6e tsbler

p . Xl . 1i ) L ? >ritciLvx , ? LÜ8 1746 . g .

§ . 43 .
Dergleichen Berechnungen treffen noch naher

zu , wenn aus mehrjährigen listen die Zahl der
miklern Verhältniß zum Grunde gelegt wird .

§ - 44 -

Man hat auch noch andere Angaben , wodurch
sich die Anzahl der Menschen muthmaaßlich her .
ausbringen läßt .

§ - 45 -

Ob die Bevölkerung eines Staats zu groß
werden könne , und folglich nur biß auf einen ge -
wissen Punct zu befördern sey , bey welchem man
stehen bleiben müsse , und die Bevölkerung , nicht
weiter zu treiben habe ?

Ott . Dietrich Lütkcns Untersuchung des Satzes ,

daß dix Glücksecligkeir eines Reichs in der Menge
des DolkS bestehe , oder daß ein Staat am stärk¬

sten blühe , wenn er eine zablrciche Menge von
Unterthanen habe . In den Oeconsmiichen Ge¬

danken , Theil V . ( Kopenhagenundlceipz . I7ZS -)

§ - 46 .
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§ . 46 .
Ob in alten Zeiten der Erdboden , wenigstens

diejenigen Theile davon , in welchen Staaten flori -
ret, starker bewohnet gewesen , als heute zu Tage ?

klar le nombre ö ' Imkimns psrmi guelguesdiz-
lions anclennss , OiL 'coars policigues äs lvlr .
II v « L no . X . x>. 180 .

lhillermnon on rdo Klumbrss ok iVksnkincl
in snriom ? n6 moäorn rimes , in wlriclr rks tu -
perior populoubnei 'b ok tZnriguirv ik mririrsinsl ,
veich an apvenciix conraining aä ^ icionsi Odler-
variong on rks käme sudjeöt sn6 lomo Komnrlcs '
on !V1r Ilume ' s ? oliriesl Uilcourseok rliL ? opu -
1ou8n ^ l !> ofancienc k^ scions ( b ^ W > 1. 0 ^ 0 « ) ,
Lklinbur ^ k I75Z . ^ r . 8 . Ucbersetzt Zranzvsisch :
Hai lur la Dill'c-renee , clu nowbrs äes Iloinmez
<1sn8 Iss rsms ancien8 er mo6srne8 rrs ^ uic p »r
IVl . 6e ^ 01» c 0 vna - , L I ^onäres ( ? 3N8 ) 1754 . 8 .

XIII . Haupt stück .
Von dem Finanz - oder Ca¬

mera ! - Wesen .

r ) Allgemeine stchmeralschriften :

^ cnephon ' s Buch von den Einkünften , über¬

setzt uno mit historisch - politischen Anmerkungen

versehen durch ich Georg Heinr . Finken , Wolfcn -
büttel und Leip ; . 1758 - 8 .

Theodor
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Theodor Ludwig Lau ' » Vorschlag von Einrich -
tung der Einkünfte der Souveränen und Untertha¬

nen , in welchem von Policey - Cammer - Nego -

cien - und Steuer -sachen gehandelt wird , Franks ,
am Mayn 1719 . VI . Theile 4 .

0 . Georg Heinrich Zinkens Anfangsgründe
der Cameral - Wissenschaft , worinnen dessen Grund¬

riß weiter ausgeführet und verbessert wird , Leipz .
1755 , II - Theile in IV . Banden 8 .

1 . H . Gottlobs von Justi Staatswirthschaft

oder systematische Abhandlung aller Oeconomischen

und Camera ! - Wissenschaften , die zur Regierung
eines Landes erfordert werden , Leipz . 1755 , auch
verbesserte Aufl . 1759 . II . Theilegr . 8 .

Financier psr iVle . ! s Llrevalier 6s

6e I ' ^ cs6emie 6er Keiles I . ettres 6e Oison , Am -

ster6 . 1757 , V . psrries gr . 12 .

Andr . Mart . Lipii Einleitung zur Finanz - Wis¬

senschaft überhaupt und der Schlesischen insbeson¬
dere , Brcßlau 1761 . gr . 8 .

r ) Unter den historischen Eameralfchriften sind vor¬

züglich zu gebrauchen :

^ lemoirer 6e lVlsximilian 6s Ijeikuns One 6s

8 u 1. ni Princips ! Älinistrs 6e hjenr ^ le 6rsn6
mir en Or6re svec 6es R -smarguss psr !VI . 1^ . O .

H .. O . I . . , I . on6res ( ? sris ) 1747 . III . lomesa .

Heckerckes ek Oonst6erstion8 snr le « s ' insn »

ce ; 6e krsnce 6epuis I ' snnss 1595 jurgu ' ä I ' sn -

nLe 1721 , ü 6 » , le 1758 . Il . romes sn Zr . 4 .
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Z ) Von allen Büchern Überhaupt , die in die Finanz
° Wissenschaft einschlagen , ist nachzusehen :

1°) Georg Heiur . Zmkcns Camcralistcn - Viblis -
thek , roorinncir nebst der 'Anleitung , die Canicwl -

Wissenschaft zu lehren und zu lernen , ein vollstän¬
digem Verzcichniß der Bücher und Schriften von
der drud - und Stadt - Oeeonomie , dem Police ^

Finanz - und Cameralwesen zu finden , Leipz . 1751 .
IV . Theile 8 .

§ . l .
Gleichwie überhaupt der Gebrauch der gesamm .

ten Kräfte des Staats das allgemeine Mittel ist ,
ohne welches der Zweck des Staatö nicht erreichet
werden kann ; also ist nach der heutigen Verfassung
der Europäischen Staaten der Auswand in Geld
insbesondere ein zu Besorgung des gemeinen Besten
unentbehrliches Mittel .

§ . 2 .

Aller Aufwand in Geld , oder Kosten , die zu
bestreiken sind , mit einem Wort Ausgaben erfor¬
dern Einkünfte .

§ - 3 -
Die Einkünfte und Ausgaben des Staats heis-

seN auch die öffentlichen Einkünfte und Ausgaben ,
und sind nicht nur von der Privat - Einnahme und
Ausgabe der einzelnen Personen im Staat , son¬
dern auch von den National - oder allgemeinen Ein¬
künften und Ausgaben des ganzen Volks zu unter¬
scheiden .

xiiV 's
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§ . 4i
Die Einrichtung in Ansehung der öffentlichen

Einkünfte und Ausgaben emes StaatS heißt das
Finanzwesen oder das Cameralwesen .

§ . 5 .

Und daher wird die Wissenschaft , wie die
Staatseinkünfte und Ausgaben klüglich einzurichten
sind , die Finanz , oder Cameral -Wissenschaft , auch
die Staatöwirthschaft im engern Verstände ( Seile
81 .) genannt .

§ . 6 .

Die öffentlichen Einkünfte des StaatS nebst
dem daraus in den öffentlichen Caffen zusammenge¬
brachten Vorrath von Geldsummen heißt das be¬
reiteste Vermögen des StaatS im genauern Ver¬
stände ( Seite 78 ) . Das bereiteste Vermögen
des Staats ist also der Hanptgegenstand der Fi¬
nanzwissenschaft , und sollen in selbiger die Mittel
gelehret werden , das bereiteste Vermögen des
StaatS zu gründen - zu erhalten , zu vermehren und
wohl anzuwenden .

8 - 7 -
In den mittlern Zeiten war das Finanzwesen

der Europäischen Staaten von der Einrichtung
einer adelichen Haushaltung noch wenig unter¬
schieden . Die gewöhnliche StaatSauögabcn wa¬
ren geringe , und die Einkünfte aus gewissen Ta -
selgütern und Regalien zu Bestreitung des ordent -

Z iichest
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lichen Aufwandes hinlänglich . Bey ausserordent .
lichen Fallen suchte der Landesherr einigen Beytrag
oder eine Steuer von seinem Volk , die aber alle¬
zeit nur für das Mal verwilligrt , mithin niemals
zu einer beständigen Einnahme gemacht wurde .

§ . 8 .
In den neuern Zeiten haben sich die Staats ,

ausgaben überall erstaunlich vermehret . Es muß¬
ten demnach die Einkünfte vermehret werden .
Man hat also alle mögliche Quellen dazu aufge .
sucht . Und seit dieser Zeit ist das Cameralwesen
eine sehr künstliche Einrichtung , und die Staats ,
wirthschaft eine weitlaufkige und schwere Wissen¬
schaft geworden .

§ . 9 .
Ohne Geld läßt sich heute zu Tage nichts , so

von einiger Beträchtlichst ist , im Staat ausrich .
ten , mit Gelde hergegen und dessen gehörigem Ge .
brauch fast alles , was der Staat zu seiner Sicher¬
heit , innerlichen Verbesserung und auswärtigem
Ansehen zu veranstalten für gut befindet .

§ . io .
Und demnach breiten sich die Vortheile eines

wohleingerichteten Cameralwesens über alle Theile
der Staatöverfassung aus ,

§ . n .
sowie aus einem übeleingerichteten Finanzwe¬

sen sich die schädlichsten Nachtheile über den ganzen
Staat ergießen .
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§ . 12 .

Das Finanzwesen soll zum möglichsten Besten
des Staats eingerichtet werden .

§ - iZ .
Es muß also dessen Einrichtung nach den ach .

ten Grundsätzen sowohl der Haushaltungskunstals
der StaatSklugheit bestimmet werden .

§ . , 4 .
Auf diese beyden Wissenschaften ist folglich die

Skaatswirthschast zu gründen . Aus der erster »
fliesten vornehmlich die Regeln , nach weichen das
Cammerwesen einzurichten , wenn man solches vor
sich allein betrachtet ; aus der andern aber diejeni¬
gen , welche zu beobachten sind , wenn man solches
im Zusammenhange mit den übrigen Theilen der
Staatsverfassung erwäget .

§ - i 5 -
Uebrigens beschäfftiget sich diese Wissenschaft

theils mit den Staatseinkünften oder mit Aufbrin¬
gung der zum Aufwand und Wohl des Staats er¬
forderlichen Kosten , theils mit den Staatsausga -
ben , theils endlich mit der Verwaltung des Finanz¬
wesens und der vielen dazu gehörigen Geschäffte
überhaupt .

§ . 16 .
Der Zweck der Cameral - Wissenschaft gehet

also dahin , zu untersuchen , woher die StaatSein -
L s künfte
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fünfte zu nehmen ? wozu solche zu verwenden ?
wie die Geschaffte der Einhebung einer jeden Art
von Einkünfte , und wie die Geschaffte des Auf.
wands in einer jeden Gattung von Ausgaben , und
wie endlich die ganze Verwaltung der Cameral -
Angelegenheitcnüberhaupt einzurichten sey ? In
Ansehung aller dieser Puncte muffen sowohl die
Haushaltungs - als die Staatsklugheitö - Regeln
beobachtet werden .

§ - ' 7 -
Wenn die Ausgaben grösser sind , als die Ein .

fünfte , ss entstehen Schulden .
§ . , 8 .

Wenn gegentheils die Einkünfte grösser sind
als die Ausgaben , und der Ueberschuß wird ver -
wahrlich beygelegt , so erwachset daraus bey Pr >.
vatpersonen ein Noth . und Ehrenpsennig , und in
Betracht des Staats ein Schatz .

§ . ry .
Die allgemeinen Haushaltungs - Regeln erfor¬

dern , daß Einnahme und Ausgabe also eingerichtet
werde , daß diese jene nicht übersteige , mithin man
in keine Schulden verfalle , und daß vielmehr , wo
möglich , alljährlich etwas erübriget , mithin ein
Noth - und Ehrenpsennig beygeleget, und also , was
den Staat betrifft , nach und nach ein Schatz gesam¬
melt werde «

Lsisst"
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§ . 20 ,
Es ist demnach bey dem Finanzwesen nöthig ,

die StaatSauSgaben nach der Grösse der Staats¬
einkünfte zu proporcioniren .

§ . 21 .

Um diese Proportion feststellen zu können , müs¬
sen Ausgaben und Einkünfte mit einander vergli¬
chen , und zu diesem Zweck ein allgemeiner Wirch -
schafcö - Etat entworfen werden .

§ - - 2 .

Die Einkünfte und Ausgaben find ferner , so
viel möglich , auf ein gewisses und beständiges zu
setzen ,

§ - 23 .
such beyderseits gehörig einzutheilen ,

§ . 24 .

und endlich die Art undWeise der Cinhebung
der Einkünfte sowohl , als derAuözahlung derAuS -
gaben so einzurichten , daß beydes in genauer Ord ,
» ung und mit pünktlicher Nichtigkeit vollzogen ,
mithin alle Weitläufigkeit und Langwierigkeit der
Finanzgefchaffte , die überstüßige Anzahl der Finanz -
Bedienten und alle » » nöthige EinhebungS - und
Zahlungskosten vermieden werden .

§ - 25 .

Was nun insbesondere die Staats - Einkünfte
und deren Einrichtung betrisk , so ist die allgemeine

L 3 Quelle
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Quelle derselben in dem blühenden Nahrungsweseneines volkreichen Staats zu suchen .

§ - - 6 .

Die besondere und nähere Quellen oder Fonds ,

woraus Einkünfte gehoben werden können , sind von

zweyerley Gattung . Einige sind beständige , andere

nur zufällige Quellen . Jene nehmlich sind so be¬

schaffen , daß sie alljährlich einige Einkünfte abwer¬

fen , aus diesen hingegen werden dergleichen nur

bißweilen und zufälliger Weise gehoben .

§ - 27 .

Zu den beständigen Quellen gehören nach der

heutigen Finanzverfaffung der mehresten Europäi¬

schen Staaten die eigentlichen Staats - oder so ge¬

nannte Cammer - Güter , die in den Monarchien

und Reichen auch Domänen und Tafelgütergenannt

werden ;

§ . 28 .

qkiknl

» md »l

NliiiS

ferner die nutzbaren Majestätsrechte , welche

in den Monarchien überhaupt mit dem Namen

der Regalien , im engern Verstände genommen ,

pflegen belegt zu werden ;

§ . 29 .

und endlich das Steuerrecht , oder das Maje¬

stätsrecht , von den Unterthanen einen Geldbeytrag

zum gemeinen Besten unmittelbar zu erheben .

§ - 3 ° '

Ami
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§ . 30 .

Zu den unbeständigen Quellen gehören alle

übrige MajestätS - Rechte , die nur zuweilen bey be -

sondern Fällen einige Einkünfte abwerfen , e6 mö¬

gen solche aus dem Lande selbst und von den eigenen

Unterthanen , oder von fremden Völkern und deren

Unterthanen gehoben werden .

§ . 3 - -

Alle Quellen von Einkünften sind zu Aufbrin¬

gung des bereitesten Vermögens des Staats zu nu¬

tzen , aus welchen solches auf eine dem Staat vor -

theilhafte , oder wenigstens unschädliche Art erho¬
ben werden kann .

§ - 32 .

Und aus einer jeden Quelle sollen so viele Ein¬

künfte gezogen werden , als aus einer jeglichen auf

eine vortheilhafte , oder doch unnachtheilige Weise

erhoben werden können .

§ . 33 .

Es werden aber Einkünfte aufeine dem Staat

nachtheilige Art aufgebracht , und sind folglich als

schädlich zu verwerfen , wodurch die Einnahme aufs

künftige vermindert , oder sonst das Finanzwesen un¬

vollkommener gemacht wird ;

§ . 34 .

folglich wodurch die Quelle zu künftigen Ein¬

künften verstopfet , und das Grundvermögen des

Staatö verletzet und verringert wird ;

L 4 § ' 35 -
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§ - 35 -
wobey die Unterthanen überhaupt oder doch

? in Theil derselben verarmen ;

§ . 36 .
wodurch das Nahrungswesen gehindert , die

Arbeitsamkeit in Gewerben oder andern nützlichen
Bescdafftigungen niedergeschlagen , der Credit ge .
schwächet , der ausländische Handel geschmälert ;

§ . 37 .
oder die Freyheit der Unterthanen ohne Noth

beenget wird,,

§ - 38 .

oder die sonst etwas allgemein verhaßtes an
sich haben,

§ . 39 .
Da das Grundvermögen nicht selbst durch die

Einkünfte verringert werden darf, so sind es eigent¬
lich die Nutzungen des Grundvermögens , die als
Einkünfte daraus gehoben werden dürfen ; sie mö¬
gen nun im Gelde bestehen , oder doch zu Geld ge¬
macht , und so gut als Geld zu Bestreitung de ?
Staatskosten gebraucht werden können .

IM !'

w't Ü>M

Mzgrs

§ . 4v . ^
Es sind Vortheilhafte Einkünfte , wodurch der "

Fond derselben nicht nur aufs künftige immer gleich ^ li
ergiebig erhalten , sondern auch noch verbessert und
einträglicher gemacht wird . ' ^
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§ . 4 ' -

Unter zween 2lrten von Einkünften wird die .
jenige vorzuziehen seyn , welche mit geringern Ein -
hebungskosten , weniger « Einnehmern und leichte¬
rer Vermeidung alles Unterschleifes erhoben wer ,
den kann .

8 - 42 .

Die Größe der Einkünfte überhaupt muß aus
der Grösse des erforderlichen Aufwandes und dessen ,
was auf eine dem Staat unschädliche Art zu erhe¬
ben stehet , bestimmet werden .

§ - 4Z ,
Die Staakswirthfchaft befchäfftiget sich auch

Mit Vermehrung der Einkünfte ,

§ - 44 .

Diese Vermehrung kann überhaupt durch
Wege des Glücks ^

§ . 45 -

so dann aber auch durch die Vorsorge der Re¬
gierung geschehen .

§ ' 46 ,

Das allgemeine und gewisseste Mittel der Ver¬
mehrung der öffentlichen Einkünfte besteht in der
Bevölkerung des Staats und in der Beteicheruiig
des gefammken Volks .

L 5 § - 4 ?-
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§ . 47 -
Denn bey einem wohleingerichteken Finanzwe .

sen kann es nicht fehlen , daß mittelst dieser Ver¬
größerung des Grundvermögens entweder die öffent¬
lichen Einkünfte sich von selbst vermehren ,

§ . 48 .

oder doch Gelegenheit verschaffet wird , grössere
Einkünfte auf eine unschädliche Art zu gründen .

§ . 4st .
Die besondern Mittel der Vermehrung der

Einkünfte , wenn man die Ersparuug in Betracht
der Ausgaben nicht mitrechnen will , können alle
unter zwey Hauptgattungen gebracht werden .

§ - S « .
Es werden entweder neue Arten von Einkünf¬

ten festgestellt ,
5 - 5l -

oder die bisher schon gewöhnlichen Einkünfte
werden erhöhet .

5 - 52
Es könen nach Beschaffenheit der Umstände

beyde Mittel zu Vermehrung der Einkünfte nütz¬
lich angewandt werden , so weit das gemeine Beste
darunter nicht leidet .

§ - 53 -
Was nnn zweytens die Staatsausgaben anbe¬

langt , so sind solche nach der heutigen Verfassung
Euro -
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EuropenS , und besonders der Europäischen Reiche ,
allerdings sehr mancherlei) und sehr beträchtlich .

§ . 54 -

Denn unsre heutige Staaten haben sehr viele
weitläufige und künstliche öffentliche Einrichtun¬
gen , davon fast keine ohne ansehnliche Kosten un¬
terhalten werden kann .

8 - Z5 -
Die beträchtlichste Ausgaben sind diejenigen ,

die auf den Kriegöstaat ( mit Inbegriff der See¬
macht in den Seestaaken , den Hof - und Finanz -
Staat , ferner die auf Besoldung der gesammren
Civilbedienken , zur Aufnahme des Landes und des
ganzen Nahrungswesens , auf Kirchen und Schu .
len , zu Beförderung der Wissenschaften und Künste
u . s. w - , öfters auch zu Bezahlung der Schulden
oder der Zinsen davon verwendet werden muffen .

§ . Z6 .

Ahne der außerordentlichen Ausgaben zu ge¬
denken , die bey allerley Vorfallenheitenund Un -
glücksfällen aufgewandt werden müssen .

8 57 -

Die Hauptfehler in Betracht der Ausgaben
bestehen darinnen , daß überhaupt entweder zu viel
oder zu wenig aufgewandt wird , mithin Verschwen¬
dung oder Geitz in dem Aufwand herrschet ,

§ . 58 .
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§ - 58 .

oder daß auf einige Sachen zu viel , auf andere

zu wenig verwendet wird ,

§ - 59 -

oder daß die Ausgaben zu unnützen auch wohl
schädlichen Dingen angewandt werden ,

§ . 60 .

oder daß gegentheils da , wo das Wohl des

Staats einen Aufwand erfordert , unzeitig ge ,

sparet wird ,

§ . 6r .

oder daß endlich die Art und Weise , wie die

Ausgaben geschehen , nichts tauget .

H . 62 .

Die Grösse der Ausgaben überhaupt muß nach

der Grösse des bereitesten und des allgemeinen

Grundvermögens dergestalt bestimmet werden , daß

alljährlich , wo möglich , von den Einkünften ein

Ileberschuß zurückbleibe , oder doch daß die ordent¬

lichen Ausgaben die ordentlichen Einkünfte wenig *

stenS nicht übersteigen .

- ' § - 6z .

Die Grösse einer jeden Ausgabe muß nach der

Grösse der Erforderniß und des daraus erwachsen¬

den Nutzens eingerichtet weichen .
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§ . 64 .

Es giebt nothwendige , nützliche und wohlan -
ständige Ausgaben .

§ - 65 .
Man muß alle drey Arten von Ausgaben zu

bestreiten suchen .

§ . 66 .
Jedoch nöthigen Falls die Ausgaben hi' ebey

also ordnen , daß die nothwendige vor den bloß
nützlichen , und diese vor den bloß wohlanständigen
vorzüglich bestritten werden .

§ . 67 .
Alle überstüßl' ge , und noch mehr alle würk-

lich schädliche Ausgaben müssen möglichst vermieden
werden .

8 - 68 .
Dahin gehört der Aufwand aus einer übelan¬

gebrachten Freygebigkeit ,
6y .

vder zu einem übertriebenen Pracht ,

§ - 7 ° -

ferner der Aufwand in Unnöthigen ausländi¬
schen Waaben und überhaupt ein solcher , dadurch
ohne dringende Ursache tzasGeld zum Lande heraus¬
geht ,

§ . ? i »
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§ .
nicht weniger ein Aufwand , wodurch die Ein¬

künfte auf beständig gemindert , oder die Ausgaben
auf beständig vermehret werden .

§ - 72 .

Es ist mithin ein äusserst schädlicher Aufwand ,
dadurch das Grundvermögen des Staats selbst ver¬
letzet und verbraucht wird .

§ - 7Z .
Im Gegentheil ist es ein nützlicher Aufwand ,

wodurch der Umlauf des Geldes im Lande vermehrt,
und das Gewerbe befördert,

§ - 74 -
wodurch die Einkünfte auf beständig vermehrt

oder fönst verbessert, oder auch die Ausgaben aufs
künftige vermindert,

§ . 75 -
und wodurch überhaupt das Grundvermögen

des Staats vergrössert , und die Quellen des bereu
testen Vermögens verstärket werden .

Miß »
Wick

§ - 76 . PlM
Man muß keinen neuen Aufwand ohne vor -

gangigen genauen Ueberfchlag machen ,
§ . 77 «

nest) mit Schulden anfangen ,
§ . ' 78 . Kirsch
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§ - 78 .

noch einen grossen Aufwand auf ein ungewisses

Spiel setzen , sondern des dadurch zu erreichenden

Zwecks , so viel möglich , zum voraus versichert

seyn ,

§ . 79 -

und mit einerley Kosten alles mögliche zu be¬

streiken suchen .

§ . 80 .

Es gehört ferner zu der Klugheit in Finanzsa .

chen , die Ausgaben , soviel ohne Nachtheil des ge .

meinen Besten geschehen kann , zu mindern .

§ . « l .

Mithin ist in den Ausgaben alle mögliche

Sparsamkeit zu beobachten . Denn erspart ist so

gut als gewonnen . Die Verminderung derAusga -

ben nehmlich würkt eben so viel als die Vermehrung

der Einkünfte .

§ . 82 .

Die Sparsamkeit kann , wie in allen Arten

von Ausgaben überhaupt , also besonders auch in

Rücksicht auf die HebungS - und Zahlungs - Kosten

öfters mit grossem Vortheil angebracht werden .

§ . 8g .

Was endlich drittens die Verwaltung der Fi¬

nanzen anbetrift , so ergiebt sich von selbst , daß da ,

zu sowohl verschiedene Cassen als verschiedene Per¬

sonen erforderlich seyn . § - 84 -
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§ . 84 .

Einkünfte müssen in gewissen Vorraths -Be .
hältnissen oder Cassen gesammelt werden . Aus
mehreren Untertassen fließt sodann das Geld in
eine Obertasse , und öfters , zumal in grossem Staa .
ten , aus mehreren Obertassen weiter in eine höhere
und allgemeine Casse zusammen . Diese verschie .
dene Stuften der Cassen haben verschiedene Be¬
nennungen , und können verschiedentlich eingerich .
tek werden .

§ - 85 .
Gleichwie Nun die Staatseinkünfte sich in eü

ner Generalcasse zu vereinigen pflegen - also fließen
hinwiederum die zu Bestreitung der Staatskosten
bestimmte Geldsummen aus selbiger in verschiedene
andere Cassen , auch wohl aus diesen Mittclcassen
noch weiter in andebe Untertassen ab , ehe solche zur
unmittelbaren Ausgabe würklich verwendet werden -

§ . 86 .
Man sieht hieraus leicht ein , daß die Finanz ,

cassen in Einnahme - und Auögabe - Cassen eingetheilt
werden können ;

» Wd «

§ . 87 .
daß Cassen , welche ihre eingenommene Sum¬

men an eine höhere odeb doch an eine einzige Cafte
abliefern , als blosse Einnahmecassen ; so wie Cassen ,
welche ihre Einnahme aus einer Obertasse bekom¬
men , als blosse Ausgabetagen anzusehen ;

§ . SS .
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§ . 88 .

daß eine Einnähmecasse ihre Einkünfte unmit¬
telbar oder mittelbar , nehmlich entweder auö den
Fonds selbst oder aus andern Cassen empfange ,
und eben so eine Ausgabecasse die Staatskosten un -
mittelbar oder mittelst andrer Cassen , an welche
die Gelder Übermacht werden , bestreite .

§ . 89 .
Zur Verwaltung der Finanzen werden ferner

Personen , die die Cameralgeschäfte besorgen , das
ist Finanzbedienten erfordert .

§ . 90 .

Bey den Untertassen kann öfters eine einzige
Person zur ganzen Verwaltung der Einhebung ,
Auszahlung und Rechnungsführung hinlänglich
seyn . Bey den Obercassen werden mehrere Per¬
sonen erfordert , unter welchen die Geschaffte vet .
schiebentlich vertheilet sind . Ordentlich findet man
dabey theils dirigirende theils subalterne OfficiaN -
ken , erstere mögen nun in einzelnen Personen oder
in ganzen Collegiiö bestehen .

§ . 9 l -
Die Finanzbedienten bey den Untercaffen such

gemeiniglich von den Vorgesetzten der Obertassen
in Ansehung der Aufsicht, Direktion und Gericht
darkeit abhängig »

§ . 92 .M
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§ . 92 .

Die Vollkommenheit des Finanzwesens besteht '
darinnen , daß solches sowohl in allen seinen Theilen W " '
untereinander , als auch mit der ganzen übrigen
Staatsverfassung in dem bestmöglichsten Zusam -
menhang stehe .

§ - 9Z -

Dazu ist aber eine solche Einrichtung nöthig ,
daß das ganze Finanzwesen nicht nur , vor sich be. U
trachtet , nach dem vielfachen Zusammenhange sei. HMüt
ner verschiedenen Theile , der Einkünfte , Ausgaben Mj«
und dabey erforderlichen Geschaffte und Personen ;
sondern auch in Rücksicht aufden gesummten Stau
nach dem vielfachen Zusammenhange mit allen übri¬
gen Theilen der Staatsverfassung beständig leicht Am
übersehen werden könne .

§ . 94 - IlMDM

Diese vollkommene Einrichtung kann am füg -
lichsten mittelst der Unitat oder Einheit in Betracht ^
sowohl der Casse als der dirigirenden Person erlan -
get werden .

§ . 95 .
Es soll also nicht mehr als eine einzige allge - ,

meine Finanzcasse seyn , in welche sich das bereiteste ?
Vermögen des Staats aus allen Duellen und Ein - EiziMg ,
nahmecassen vereinige , und daraus durch die ver -
schiedenen Canäle über den ganzen Staat wieder
verbreite .

§ . 96 .
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§ . 96 .

Alle andere Einnahmecasten sollen mithin nur
diejenigen Kosten selbst zu bestreiken haben , die zu
Einhebung ihrer Einkünfte und zur Erhaltung der -
selben erforderlich sind , übrigens aber den ganzen
Ueberschuß oder das gesammte reine Geld an die
Generalcaste einliefern .

§ . 97 .

Und eben so sollen alle übrige Ausgabecasten
nirgends anders als aus der allgemeinen Finanzcaste
die Geldsummen empfangen , die zu Bestreitung
der auf solche angewiesene Kosten erforderlich sind .

§ - 98 .

Wenn also Ausgaben wegen Entlegenheit des
Orts oder anderer Umstände halber füglicher durch
Anweisungen als durch Uebersendung des baaren
Geldes zu machen sind ; so geschieht solches bester
durch jedesmalige Anweisungen von der allgemei .
neu Casse an die nächste Einnahmecaste , als durch
eine für beständig festgestellte Aßignakion .

§ . 99 -
Die Unikat in Betracht der dirigirenden Per¬

son bey dem Finanzwesen kann sowohl durch ein
Collegium als durch eine einzelne Person erhalten
werden , und bestehet darinnen , daß einem solchen
Ober -Finanz -Collegio oder Ober - Schahmeister alle
übrigen Finanzbedienten subordinier seyn .

M -
§ . los .
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§ . roo .

Uebrigens kann diese allgemeine Verwaltung ,

des Finanzwesens dennoch durch mehrere Departe -

mentS geschehen , und ist dabey alsdenn auch beson .

Vers dahin zu sehen , daß das IustiH - Departement ^

in Betracht der Finanzstreitigkeiten und Finanz ,

verbrechen gehörig eingerichtet werde . ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ .

XIV . Haupt stück .

Von den verschiedenen Arcen
derSraatSkEinkünfte .

§ . r .
Die erste beständige Quelle der ordentlichen

Einkünfte besteht in den Cammergütern oder Do¬

mänen oder Domanial - Gütern , das ist in gewissen

Landgütern und Grundstücken , darüber der Staat

ein solches Eigenthumsrecht hat , wie ungefähr ei¬

ne jede Privatperson über ihre erbeigenthümliche

Grundstücke , und besonders der Adel über seine

Landgüter zu haben pflegt .

§ . 2 .

Zu der Einnahme aus den Cammergütern

rechnet man alle Einkünfte und Gefälle , die von

den Domänen abhängen und dazu geschlagen sind .

MÄirs
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§ - 3 .

Die Cammergüker sind die allerälteste )lrt von
Ouellen der öffentlichen Einkünfte . Ueberall wird
man wenigstens einige davon antreffen , die mit der
Stiftung des Staats zugleich errichtet worden .

§ - 4 °

Doch sind die Cammergüter in den Europäi¬
schen Reichen und Nepublicken bey mehrern Gele¬
genheiten ansehnlich) vermehret worden , so wie an¬
derer Seits verschiedene Domanial -Güter bey al¬
lerley Vorfallenheiten auch in andere Hände ab¬
gekommen sind .

§ - 5 -
Ob die Verpachtung der Domänen der eigenen

Verwaltung derselben vorzuziehen sey , ist sonst sehr
gezweifelt worden .

§ . 6 .
Heute zu Tage findet die Verpachtung fast

durchgängig statt .
§ . 7 .

Es kömmt hauptsächlich auf die schickliche Ein¬
richtung der Verpachtung an .

§ . 8 .
Jedoch bleibt es bedenklich , die auf den Cam -

mergütern haftende Gerichtbarkeit nebst dem Doma -
mal -Waldungen und Jagden zugleich zu verpachten .

M Z § . 9 '
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§ - 9 .
Der Erbpacht würde noch schädlicher seyn . H

5 - > c>-
Ob es rathsam , die Domänen käuflich zu ver .

aussern ?
Verwandlung der Domänen in Baurengüter

als das beste Mittel zur Bevölkerung , zur Macht KM,
und zum Reichthum eines Landes entworfen von
A . S . von 3 ' * * , Straßburg 1759 . 8 .

§ - ^ ^
Die Cammergüter ohne Maaß vermehren zu

wollen ist gewiß eine grundschädliche Maxiine . ' '

§ ' > 2 . fssMklDesto vernünftiger ist die Sorgfalt , die Ein -
fünfte aus den Domänen mittelst einer bessern
Haushaltung zu vermehren . ks ,M

D . Daniel Gottfried Schröders Abhandlung
von Cammergütcrn » ich Einkünften , deren Ver¬
pachtung und Administration , zweyte vermehrte <
Auflage, Leipz . 1754 . 4 .

§ - » 3 -
Die zweyte Quelle der ordentlichen Einkünfte

besteht gemeiniglich in gewissen nutzbaren Maje¬
stät - . oder Hoheits . Rechten und Regalien .

§ . l4 .
Der Cameralist hat wohl zu merken , daß die

Einkünfte aus den Regalien nicht, wie bey den Do¬
mänen
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Manen , der Hauptzweck , sondern nur ein Neben¬

zweck sind , und bey Ausübung der Regalien das

gemeine Beste allezeit der Hauptzweck bleiben

müsse .

^ § . 15 .

Zu den gewöhnlichen nutzbaren Regalien ge -

höret das Zollregal von ein - und ausgehenden

Waaren ,

§ - 16 .

nebst denen davon abhängenden Rechten ,

wMl « ,, Wege - , Brücken - Geld und dergleichen einzu -

das Bergwerks - und Salz - Regal ,

§ . 20 .

und endlich verschiedene Gattungen von Was -

des gesummten Wasserregals werden

Ile , Hasen - und Anker - Geld gehoben ,

jr » kjjm

§ . 17 .
ferner das Postregal ,

§ . ' 8 .

das Forst - und Jagd - Regal ,

serregalien .

M 4 § . 22 .
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8 - 22 .

der Gebrauch der Canäle , Schseusen , Fähren ,

Schiff - und fliegenden Brücken mit einer Abgabe
belegt ,

§ . 2Z .

nicht weniger das Mühlen - und Floß -Recht ,

§ - 24 .

wie auch das Fischrecht mit dem Regal über

den Perlenfang und andere Wasserproducte , über

hie Goldwäsche und s, w ,

§ . 25 .

und endlich auch das Strandrecht zur Came ,

ral - Nutzung ausgeübet ,

5 . 26 .

Ueberhaupt ist in den Europäischen Staaten

ein sehr grosser Unterschied sowohl in der Anzahl

der nutzbaren Regalien , als auch in der Art und

Weise , solche zu nutzen ,

xit ?'

W ».

Nist

jkEiu

H »,

§ ' 27 .

In einigen Reichen gehört das Eigenthum ge -

wisser Products und das Recht , gewisse Waaren zu

verkaufen , dem Landesherrn allein zu . Diese Pro .

ducke und Waaren werden sodann auch zu den Re¬

galien gerechnet , und sind im Grunde landesherr¬
liche Monopolia .

Ami

^ kinnn,

^ « 1
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§ . 28 .
Die Vermehrung der Einkünfte aus den nutz¬

baren Regalien darf nicht anders als mit vieler
Behutsamkeit unternommen werden .

§ . 29 .
Die beste Art , dergleichen Einnahme zu er .

höhen , ist diejenige , da die vffentlicke Anstalt , mit .
telst deren , kraft des Regals , eine Cameralnutzung
gezogen wird , zum bequemern Gebrauch des Pu -
blici verbessert wird , als wodurch sich die Einnahme
daraus von selbst vermehret .

§ . Zv .
Die dritte beständige Hauptquelle der ordentli «

chen Staatseinkünfte besteht in dem Steuerrecht .
Die Steuern sind eigentlich ein Theil der jährlichen
Einkünfte und des GewinnsteS der Unterthanen ,
welche zu Bestreitung der Kosten des gemeinen
Wesens von ihnen unmittelbar beygetragen werden
müssen ,

§ . 3 ' .

Es müssen also die Steuern überhaupt nicht
zu groß seyn , damit die Unterthanen dabey beste ?
hen können ,

Z . Z
Auf die Frage , der wie vielte Theil der Ein¬

künfte der Unterthanen alk eine Abgabe zu den öf¬
fentlichen Einkünften vernünftiger Weife , ohne

M § n - hm .
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nehmlich die Abgaben zu übertreiben , von ihnen
abgefordert werden kann ? laßt sich so viel antwor .
ten , daß solches , überhaupt zu reden , biß auf den
zehnten Theil gehen könne .

§ . 33 -
Doch dörfen deßwegen die Steuern nicht so

hoch getrieben werden , weil die mehresten Einkünf.
te aus den nutzbaren Regalien , wie auch viele ge .
nieine Lasten , die an gewisse Unterobrigketken be¬
zahlt , oder sonst zum Behuf allerley öffentlichen
Anstalten getragen werden , auch zu den Abgaben
der Unterthanen gerechnet werden müssen .

§ . 34 .
Die Staaten müssen ferner in gerechter Gleich ,

heit , oder eigentlicher in gehöriger Proportion den
gesammten Unterthanen , vornehmlich also nach
dem Verhältniß der jährlichen Einkünfte eines je -
den , auferleget werden .

§ - 35 -
Eigentlich soll also kein Stand , keine Classe der

Unterthanen von den Steuern ausgenommen seyn .
Doch kann der Reichere von seinem Ueberfluß etwas
mehrerö abgeben , so wie der Arme , dessen Ein¬
künfte nach Abzug seines nothdürftigen Unterhalts
wenig übrig lassen , weniger beschweret werden muß .

§ . 36 .

Die Steuern sollen auch nicht zu vielerlei) seyn ,
weil sonst die Einhebungsgeschäffke und Kosten un¬
nützer Weise vervielfältiget werden .

§ . Z7 -
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§ . 37 .

Sie sollen auch solchergestalt eingerichtet seyn ,
daß daben der Unrcrschleif , wie von Seiten der Ein¬
nehmer also auch von Seiten der steuerbaren Unter ,
thanen , am leichtesten vermieden werden ,

§ - 38 .
und die Steuern ohne grosse Beschwerlichkeit

von den Unterthanen entrichtet werden können ,
z . E . daß man die Abgaben zu kleinen Theilen und
bequemen Zeiten abtragen läßt .

§ . 39 -
Es ist ein Fehler der Steuern in Betracht des

Credits , besonders was den Handelsstand anbe .
trifft , wenn dadurch das Vermögen der Bürger
zu Jedermanns Wissenschaft kommt .

§ . 4° .
Oder , wenn jede Vermehrung der Arbeitsam¬

keit zugleich mit einer grossem Abgabe belästiget
ist , weil der Fleiß und die Arbeitsamkeit dadurch
unterdrückt wird .

§ - 4 ' .
Im Gegentheil ist es Vortheilhaft, die Steuern

und Abgaben also einzurichten , daß dadurch die
Arbeitsamkeit ermuntert,

§ > 42 .

oder auch ein moralisches Uebel des Staats
gehemmt wird . § - 43 »
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§ - 43 -

Kann man einer Abgabe eine solche Einrich¬
tung geben , daß sie von den Unterthanen freywil¬
lig und gerne abgetragen wird ; so hat man viel
gewonnen .

§ . 44 .
Es giebt gar mancherley Gattungen von

Steuern . Diese fe-stgestellke Einrichtung der
Steuern in Ansehung der Gegenstände , worauf
solche haften , und der Proportion , nach welcher
sie abgemessen sind , heißt der Steuer - oder Con .
lributionö - Fuß .

§ . 45 -
Da in Ansehung der Steuern auf die Einkünf¬

te der Unterthanen der Hauptbetracht zu nehmen ;
so ist zu wissen , daß selbige von ihren Renken oder
ihrem Verdienst und Arbeitsamkeit leben , nehmlich
daß sie ihre Einkünfte entweder aus gewissen Ren -
ten oder aus gewissen Beschäfftigungen oder aus
beyden zugleich ziehen .

§ . 46 .
Die Renten werden hauptsächlich aus Grund¬

stücken , Gerechtsamen , Capitalien und Gnaden -
pensionen gezogen .

§ . 47 .
Der Verdienst wird mittelst der Beschäfftigun -

gen entweder in einer Profession , es sey eine ge¬
lehrte oder ungelehrte Profession die man treibet ,
» der in einer öffentlichen Bedienung erworben .

§ - 48 .

z
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§ . 48 .

Aus allen diesen verschiedenen Arten der Ein -

fünfte kann ein Beytrag zu den öffentlichen Aus¬

gaben abgefordert , oder eine Steuer erhoben werden .

§ . 42 .

Man kann die Steuern auch nach einer noch

allgemeiner » Theorie also eintheilen , daß solche auf

Personen , auf ihr Vermögen oder auf ihre Ge -

schaffte gelegt werden .

8 - 5 « .

In unsern heutigen Staaten sind unter den

ordentlichen Steuern die gewöhnlichsten , erstlich

die Grundsteuer , da von den Grundstücken an Land ,

Häusern , Wohn - und andern Gebäuden nach ihrem

Wehrt oder dem Betrag ihrer Einkünfte etwas ge¬

wisses bezahlet wird .

8 - 5 i .

Ferner verschiedene Gattungen von Gewerbe¬

steuern , die entweder von dem Gewerbe selbst über -

Haupt , oder sonst nach einem gewissen Regulativ

entrichtet werden .

8 - 52 -

Hiernächst die Accife oder der Licenk oder die

Consumtionssteuer von allerley Sachen , die ver .

zehret oder sonst verbrauchet werden .

S - 53 -

Diese Steuer hat würklich ihre Vorzüge , wenn

sie gehörig eingerichtet ist ; aber eben dazu , daß ihre
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Einrichtung gehörig beschaffen sey , wird eine tiefere
Einsicht in den Zusammenhang dessen , was zum ge .
meinen Besten gereichet , erfordert , als man ge¬
meiniglich zu glauben pflegt .

' kemopbili entdeckte Goldgrube der Accise ( der
Verfasser ist derSteuerrath zuHalberstadt und nach -
herigcr Stadtsyndicuö zu Halle Tenzel ) Magde¬
burg 1719 - 4 >

Von dieser sowohl als denen dagegen hcrauöge -
kommcnen Schriften siehe Herrn Zinkens Leipziger
occouomischeSammlungen , im VIII . Bande, und
cbendeff. Cameralisten -Bibliothc>k S . 8 n .

§ - 54 -

So denn die Abgabe vom Stempelpapier , da
zu gewissen gerichtlichen und andern rechtlichen Auf¬
sähen gestempeltes Papier , welches um einen ge .
wissen Preist bezahlet wird , gebrauchetwerden muß.

8 - 55 -
Endlich auch die Personensteuer , die entweder

nach den Köpfen , oder den Familien , dem verschie -
denen Geschlecht , Alter , Stande und Range einge¬
richtet werden kann , und daher verschiedene beson¬
dere Benennungen erhalt .

§ - Zü .
Um den Unbequemlichkeiten , die aus den vie¬

lerlei) Steuern und übrigen Abgaben entstehen , ab¬
zuhelfen , hat man in Vorschlag gebracht , eine ein¬
zige allgemeine Steuer mit Abschaffung aller übri¬
gen einzuführen .

pro -
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§ - 57 .

Es scheinet aber verschiedener wichtiger Ursa .
chen wegen besser zu senn , mehrere besondere Steuern

als nur eine einzige allgemeineSteuer aufzulegen .

ick
lr ^n >

il
nntLilxiU
smomz »

Joh . Wilhelms von der Lieth politische Be¬

trachtungen über verschiedene Arten der Steuern ,
Brcßlau 1751 . 8 .

§ - 58 .

Eine Vermehrung der beständigen Einkünfte

mittelst der Steuern zu suchen , scheint deßwegen

nicht anzurathen zu seyn , weil solche in den mehre -

sten heutigen Staaten ohnehin eher zu hoch , als zu

niedrig bezahlet werden .

§ - 59 -

Endlich giebt eö unter den ordentlichen Staats¬

einkünften noch einige zufällige Einkünfte die aus

gewissen Majestätsrechten herfliessen , welche als

unbeständige Quellen nur bißweilen eine ungewisse

Einnahme abwerfen .

§ . 60 .

Zu diesen Majestätsrechten und Regalien , die

an sich selbst als beständig einträglich und nutzbar

nicht angesehen werden können noch sollen , gehört

hauptsächlich die höchste Gerichtbarkeit , und beson¬

ders das Strafrecht ,
§ . 61 .
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§ . 6i .
ferner das Majestatökecht in Gnadensachen

oder das Gnadenrecht ,

§ . 62 .
das Majestatörecht in Kirchensachen oder das

höchste Kirchenrecht,
§ - 6z .

nebst der Lehnöhoheit , wenigstens in verschie .
denen Reichen ,

§ . 64 .
und selbst das Kriegsrecht in Betracht der

auswärtigen Staaten .

§ « 6g .
Es giebt Falle , da der Staat einen außeror -

dentlichen Aufwand machen muß , entweder um sich
aus einer besondern Noth zu reisten , oder um einen
beträchtlichen Vortheil zu erlangen «

§ . 66 .
Wenn alsdenn die ordentlichen Staatseinkünfte

nicht hinreichen , und kein wchaß vorhanden ist ;
so muß man auf neue Mittel bedacht seyn , um die
zu solchem außerordentlichen Aufwande benöthigten
Geldsummen aufzubringen .

§ - 67 .
Das gewöhnlichste Mittel Hiebey bestehet dar¬

innen , daß man die Einkünfte mittelst der Abga¬
ben,

MMÜtH
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ben , nehmlich durch Erhöhung oder Vermehrung
derselben , zu vergrößern sucht .

§ . 68 .
Derjenige Weg , da die bißherige ordentliche

Abgaben erhöhet werden , wird gemeiniglich am
ersten eingeschlagen , sonderlich so fern man sich da .
bey des einmal festgestellten Contributions - Fusses
bedienen kann : weil die Repartition so dann die
wenigste Mühe macht .

Z . 69 .
Aber dieser Weg , als der leichteste , ist deswe .

gen nicht immer der beste , und , bey einem wohl .
eingerichteten Cammerwesen , wo die festgestellte Fi ,
nanzquellen ungefähr alles abwerfen , wag daraus
auf eine unschädliche Art gehoben werden kann ,
mehrentheils desto weniger anzurathen , weil die
Erhöhung desto eher ins Uebertriebene fallen würde .

§ . 7s .

Der neuen ausserordentlichen Auflagen hat man
eine grosse Menge erfunden . Es gehöret vornehm¬
lich dahin

§. 7 - -
die allgemeine Vermögensteuer nach dem Ver¬

hältniß entweder der gesammten Habseligkeit oder
der gesammten Einkünfte eines Jeden .

§ - 72 .

Um dergleichen Steuer nicht gar zu strenge
zu machen , wird sodann bißweilen die Schätzung

N des



, 94 II . Th . von der Landesregierung ,
de§ Vermögens oder der Einkünfte eines jeden Ge -

auch solche wohl überhaupt nur unter dem Na - ^ A
men einer freywilligen Gabe oder eines Üon 6 racmr
abgefordert . ^

schwerren Gütern , als den Lehen - , den adelichen ,
geistlichen und solchen Gütern ; die zu milden Stif.
tungen gehören .

t>! jlkklWeiter die Fahrnißsteuer von dem beweglichen
Vermögen entweder überhaupt ; oder doch einigen
nutzbaren Gattungen desselben , z , E . eine allgemei -
ne Viehschatzung , eine Capitaliensteuer von denen
ausZinö ausstehender Geldsummen und andernGeld -
renken ; oder von denjenigen Sachen , die zum Pracht ^
gehören , als von Kutsch - und Pferden , vom

Die Spanische Alcavale von allem , was ver .

wissen überlassen ,

§ - 73 -

§ - 74 .
Ferner gewisse besondere Grundsteuern vonpri -

vileqirten und in ordentlichen Zeiten wenigerbe -

Silbergerathe . ieijirro ,

§ . 76 .

kauft und vertauschet wird , dahin auch , was von
Auctionen bezahlet werden muß , gerechnet werden .
kann . » -!

Die Holländische Erbschaftssteuer ,
578 .



« chm»

>-^ iwhik

2 D >, K

^ K ^Ai »k'

i), )

XIV. H . von den Einkünften des Staats . 195
§ - 78 .

die Befoldungs . und Pensionensteuer ,
§ . 79 .

die AmtStaxe oder gar der Verkauf der Be¬
dienungen an den Meistbietenden ,

§ . 80 .
die ausserordentliche Capitakion oder Kopf¬

steuer , die nach gewissen Classen , Ständen und
Würden der Unterthanen bezahlet wird »

§ . 8r .
Dahin auch die Abgabe gerechnet werden kann,

die jeder Hausvater von den Köpfen seiner Hausbe -
dienten bezahlen muß , eine Art von Steuer , die
hauptsächlich den darunter getriebenen Pracht tref¬
fen soll .

§ . 82 .
Ueber dieß pflegt man auch zum Behuf eines

ausserordentlichenAufwands neue nutzbare Reg « '
lien hervorzufuchen und einzuführen ,

§ . 8z .
auch sonst andere Majestätsrechte durch einen

bißher noch ungewöhnlichen Gebrauch zu allerley
neuen zufälligen Einkünften zu nutzen . Diese Ein¬
künfte gehören mehrentheils ebenfalls zu den neuen
Auflagen .
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§ . 84 .

Zu den hieher gehörigen äussersten Mitteln ,
Geld aufzutreiben , die sich , sonderlich in einge .
schränkten Regierungsformen , nicht anders als aus
dem höchsten , oder dem der Majestät zustehenden
Nokhrecht entschuldigen lassen , sind zu zählen die
Ertheilung von allerley Monopolien an die Unter ,
thanen gegen eine Summe Geldes , oder auch die
Errichtung von Landesherrlichen Monopolien .

§ - 85 .
Weiter die Erhöhung der Münzen , sie geschehe

ohne oder mit Umprägung , auch wohl mit Uni¬
schmelzung der alten besserhaltigen Münzen .

§ . 86 .

Man hat die Münzerhöhung in dem Fall , da
sich überhaupt ein Geldmangel z » Aufbringung
der außerordentlichenStaatöausgaben geäuffett
hat , auch noch weiter getrieben , und die Untertha¬
nen genöthiqet , ihrSilber -und Gold - Geräths und
anders ungemünztes Gold und Silber einzuliefern ,
und dafür hiernächst das daraus geprägte gering¬
haltigere Geld mit Verlust von mehrern Procenten
anzunehmen .

§ - 87 .
Ein eben so schädliches Finanzmittel ist der

Verkauf gewisser Majestätsrechte .
8 . 83 .

Das stlernachtheiliase Mittel Hiebey aber be¬
steht darmnen , daß Domanialgüter , Städte oder

gar

Mk " §

Hm li,
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gar ganze Provinzen mit der völligen Souverani -

tät veräußert werden .

Ueberhaupt ist noä ) in Ansehung der ausseror -

bentlichen Auflagen anzumerken , daß verschiedene

davon nach und nach zu beständigen Quellen der

ordentlichen Einkünfte erwachsen sind . Denn da

eö gar öfters zu geschehen pflegt , daß , wenn die or »

deutlichen Einkünfte einmal nicht zureichen , solche

ins künftige eben so wenig , auch noch wohl weniger

zureichen wollen ; so hat man in Ermanglung an¬

drer Finanzmittel die außerordentlichen Abgaben

noch eine Zeitlang fortgesetzt , und endlich zu or -

dentlichen und beständigen machen müßen .

Z . 90 .

Wenn durch Abgaben ohne den Ruin der Un¬

terthanen die außerordentliche Kosten nicht aufzu .

treiben sind , so ist es überhaupt besser , Schulden

zu machen .

§ . 91 .

Auch dieses muß auf eine vernünstige Weise ,

solcher Gestalt nehmlich , geschehen , daß die Schul -

denlast dem Staat so wenig als möglich beschwer ,

lich falle .

5 - 92 .
Deßwegen ist bey Contrahirung der Staats¬

schulden sowohl die Bezahlung der Interessen als
die künftige Tilgung des Hauptstuhls zum voraus

N z sorg -

' O



! §8 n . Th . von der Landesregierung .

sorgfältig in Betracht zu ziehen , und in beyden
Puncten diejenige An und Weise zu erwählen , die
den Staat am wenigsten belästiget .

§ » 93 »

So lange von den Unterthanen Geld genug ge .
borget werden kann , soll keines von Fremden auf¬
genommen werden .

§ - 94 -

Wenn der Staat durch den gewöhnlichen Weg
von Darlehn oder aufgenommenen Capitalien
Schulden macht , so beruht der Hauptvortheil auf
den öffentlichen Credit.

§ » 95 -

Und dieser Credit wird so lange fortdauern ,
als die den Staatsgläubigern versprochene Bedin¬
gungen genau erfüllt , und

§ . 96 .
besonders die schuldige Zinsen jedesmal gehö¬

rig abgetragen werden .

§ - 97 »

Es ist wahr , daß es Staatsschulden giebt, die
dem Staat eher zum Vortheil als Schaden ge -
reichen : wenn die aufgenommene Geldsummen im
inländischen Umlauf bleiben , wenn die Untertha¬
nen die Gläubiger sind , und selbige ihre grosse Ca¬
pitalien sonst nicht würden unterbringen können ,

wenn
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wenn die Skaatsobligationen zugleich als baar

Geld circuliren , und überhaupt die Schuldenlast
nicht zu groß ist .

§ . 98 .

Aber es ist falsch , daß alle Staatsschulden
überhaupt und schlechterdings dem Staat Vortheil -
haft seyn .

§ . 99 -

Man hat künstlichere Darlehn erfunden , fon »

berlich zu dem Behuf , daß bey einheimischen Geld¬

mangel auch Ausländer zum leihen bewogen wer -

den möchten .

§ . 120 .

Dahin gehöret die Eirrichtung öffentlicher Leih -

banken ,

§ . IVl .

Leibrenten ,

§ . 102 .

Tontinen und

§ . log .

Lotterien ,

§ . 104 .

nicht weniger gewisse aus diesen zum Theil zu¬

sammengesetzte noch künstlichere Anstalten .

§ . 105 .

Man hak auch schon bey sich ereignendem Geld¬

mangel im Staat versucht , die Unterthanen zu er -

N 4 nem
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nem freywilligen Darlehn dadurch zu bewegen ,
daß man ihnen gegen annehmliche Bedingungen
den Vorschlag gethan , ihr ungemünztes Silber
und Gold zur AuSinünzung einzuliefern , und den
Wehrt davon dem Staat als eine zu verzinsende
Schuldforderung anzurechnen .

§ . 106 .
In gleicher Absicht werden in Frankreich neue

Aemter mit Besoldungen oder andern Einkünften
errichtet, und für einen gewissen Preis feil geboten .

§ . 107 .
Wenn die Einkünfte bloß nicht so geschwinde

einlaufen , als das Geld zum Aufwand gebraucht
wird , so pflegen einige Staaten sich gegen einenge ,
wissen Zins den benölhigten Vorschuß zahlen zu
lassen , der aus denen nach und nach einlaufenden
Staatseinkünften gewisser Fonds den Gläubigern
wieder ersetzet wird .

Z . 108 .

Wenn dergleichen Vorschuß nur auf das lau «
sende Jahr qeschichc , so ist mit dessen Endigung
die Schuld getilger ; geschickt selbiger auf mehrere
Jahre , so ist diese Art der Schuld bedenklicher .

§ - 109 .
Hierhin gehört auch die Verpfandung gewisser

Einkünfte , Majestatsrechte oder Domänen , um
daraus nicht nur die Interessen , sondern auch nach
und nach den Haupkstuhl zu tilgen .

Z . no .

sWjt »,

Nil

tttttn l»
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Z . na .

Ferner dieVeräusserung derselben auf Wieder ,
kauf , oder biß das dafür bezahlte Capital wieder
erstattet werde ;

§ - in .

es mag dergleichen Verpfändung und wieder ,
käufliche Veräußerung an die eigenen Unterthanen ,
oder an Fremde , und besonders an auswärtige
Potenzen , geschehen .

§ . r '

Wenn die Schulden sich sehr anhäufen , und es
treten außerordentliche Fälle ein , daß die Zinsen
eine Zeitlang nicht bezahlet werden können ; so sind
Exempel vorhanden , daß der WegdesAnakocismi
erwählet , und die aufgelaufene Zinsen zum Capital
geschlagen worden . Eine sehr beschwerliche Art
von Schulden , weil Zinsen von Zinsen bezahlet
werden .

§ . " 3 -
Eine andere Art , Schulden zu machen , be >

steht in dem Gebrauch des höchsten NothrechkS , da
daöEigenthum einigerUnterthanen oder dasStaatS .
Eigenthum auf eine Weise angegriffen wird , die
ausser dem äussersten Nothfall nicht stattfinden kann .

§ . " 4 .

Dahin gehören die abgenöthigten Darlehen /
die Angreifung der baaren Summen von Gesellschaf .

N z ten.
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ten , Gemeinden , Städten , Provinzen ; der Pu .
Pillen - und gerichtlich deponnten Gelder ; der
Kirchenschahe , der Ausbeute von Bergwerken ,
die keine Domänen sind rc .

§ - n 5 «

Ferner die Zurückhaltung der Besoldungen,
Pensionen und andrer schuldigen Summen , »M «

§ . n6 .
oder daß man solche in Zetteln und Verschrei - Mt

bungen bezahlt , welche künftig mit baarem Gelde
und einem gewissen Zinse eingelöset werden sollen ,

§ . 117 .
auch endlich die in Frankreich gewöhnliche Auf. ^

dringung einer Besoldungözulage gegen Bezahlung
grosser Geldsummen .

XV . Haupt stück.
Von den verschiedenen Arren der Wjins

Gtaars - Ausgaben .

§ . i . -Hchi

Nach der heutigen Verfassung der grossem Eu¬
ropäischen Staaten gehören zu denen Gegenständen , ^
worauf alljährlich grosse Kosten zu verwenden sind , ,

vor «
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vornehmlich erstlich der Kriegsstaak, welcher in ei -
nigen Reichen biß auf die Halste , ja biß über zwey
Drittel der gestimmten Staatsauögaben beträgt .

§ . s .
Und haben die Seemächte noch einen besondern

beträchtlichen Aufwand in Ansehung der Marine
oder des See - Kriegsstaats zu machen .

§ - 3 -
Weiter der eigentliche Civilstaat, wohin Haupt ,

sächlich die Besoldungen der NegierungSund Iu -
stiH -Bedienten zu zählen .

§ - 4 -
Sodann der Finanzstaat , wohin die gesamm .

ten Kosten des Cameralwesens gehören .

§ - 5 -
Ferner der Schul - und Kirchen . Staat .

§ . 6 .
Nicht weniger was zur Beförderung des Nah -

rüngöwesens und übrigen Aufnahme des Landes,
§ . 7 .

auch auf das Landbauwesen und andere gerin¬
gere Vorfallenheiten ,

§ . 8 .
und endlich auf Gesandschaften und aus

wattige Correspondenz , überhaupt auf die auswar
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wärtigen Staatsangelegenheiten alljährlich auf .
gewandt werden muß

§ - 9 .
In Reichen und Fürstenthümern kommt noch

der Hofstaat , ein weitläuftiger Ausgaben - Artikel ,

§ . 10 .

nebst gewissen alljährlichen Zierlichkeiten bey E "
Hofe ,

§ ' t i .

und den Chatoul - Ausgaben , oder besser den Pri - WM
vatausgaben des Herrn in Betracht . « udn«

§ . I » . ^

So wie in Republicken und eingeschränkten
Reichen die Grundverfassung oder die besondere ian > , .
desverfassung in Ansehung der Reichstäge und sonst " ""
ebenfalls ihre eigene Kosten erfordert . ^ ^

§ - iZ -

Ueber diese ordentliche und beständige Ausga -
ben giebt es aber auch verschiedene Arten eine «
außerordentlichen Aufwands .

§ » 14 »

Wohin hauptsächlich die Ausführung neuer
grossen Veranstaltungen zur LandeSwohlfahrt ,

§ - 15 .

oder gewisser Staatöabstchten zur Vergröße¬
rung , z . r6 .

«G »
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§ . 16 .

schwere Unglücksfälle,

der Krieg ,
§ . 18 .

auch , in Reichen insbesondere , allerley Verän -
derungen und Vorfall« bey Hose gehören .

§ . iy .

Aus dem zurückgelegten Ueberschuß der öffent.
lichen Einkünfte entsteht ein Schaß . Es ist nicht
nur überaus nützlich , sondern aus mehrern Ursachen
auch nothwendig , einen Schaß zu sammeln ;

§ . L » .
besonders um erforderlichen Falls einen ausser ,

ordentlichen Aufwand so gleich bestreiken zu können ,
Z . Ll .

auch um in dergleichen Umstanden keine Schul ,
den machen zu dürfen . Denn , wenn es gleich bes¬
ser ist , Schulden zu machen , als den Unterthan
mit Auflagen zu ruiniren , so sind dennoch , über «
Haupt zu reden , Schulden äusserst zu vermeiden ;
weil sie einen Theil der Staatseinnahme auss künf.
tige, und so lange sie fortdauern , beständig verzeh .
ren , und , wenn sie einmahl einreisten, mehrentheil »
je länger je weiter um sich greifen .

Z . 22 .
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§ - -22 .

Diese Schahsammlung ist so wichtig , daß die

Zwey größten Europäischen Reiche zu unsern Zei .

ten den Grundsatz angenommen haben , daß so gar ,

wenn Staatsschulden vorhanden seyn , dennoch die

Sammlung eines Schatzes nicht gehindert , son¬

dern etwas alljährlich zurückgeleget werden soll .

§ . - Z .
Es soll daher von den ordentlichen Einkünften

alljährlich ein gewisserTheilzu dem Schatze , gleich ,

sam als zu einer nothwendigen Ausgabe , unabän -

derlich bestimmt seyn .

§ . 24 .

und dieser Staatö - und Krön - Schatz , als ein

unangreifliches Heiligthum , bloß zum Gebrauchin

Nothfällen aufgehoben werden .

§ . - 5 -

Doch darf der Schatz nicht so groß werben ,

daß dadurch die zum innerlichen Gerwerbe und

Nahrungswesen erforderliche Cirkulation merklich

gehindert und geschwächet werde .

§ . 26 .

Es ist solchen Falls bester , einen Theil des

Schatzes wieder in den Umlauf zu bringen ; jedoch

dergestalt , daß solcher allemal leicht wieder in die

Schatzcaste zurückgezogen werden kann .

5 '̂
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§ . 27 .

Der Schaß ist demnach als eine auf gewisse
Fälle einer ausserordentltchen Ausgabe aufgesparte
Nothquelle anzusehen , und besteht eigentlich in Geld
und den edlen Metallen , Gold und Silber .

§ . 28 .

Zu den Schahen eines Staats pflegt man je -
doch auch allerley Kostbarkeiten , Kleinodien und
Juwelen ,

§ . 29 .

nicht weniger reichhaltige Gange in Bergwer .
ken , gewisse Waldungen ,

§ . Zv .
auch den überflüßigen Reichthum gewisser Per -,

sonen , Gemeinden , Handelsgesellschaften , Klöster
und Kirchen zu rechnen .

§ . Zi .
Alles dieses sind Nothquellen , und können als

ein Schah angesehen werden , so fern solche in or¬
dentlichen Zeiten unangetastet bleiben , um bey aus-
serordentlichen Fällen desto grössere Einkünfte auf
einmal daraus ziehen zu können . Aber man darf
den Schah in dergleichen Mitteln , die nur langsam ,
und bißweilen gar nicht würken , nicht allein suchen .
Das baare Gold und Silber behauptet in dringen¬
den Fällen seinen unstreitigen Vorzug .

§ . gS '
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§ - 32 . ^Wenn einmal Schulden vorhanden sind , so
erfordert es gemeiniglich schwere Ueberlegungen ,
um die vortheilhastesien , oder doch die am wenig -
sten nachtheiligen Mittel zu deren Tilgung ausfim
dig zu machen .

§ . 33 .
Die Geschichte zeigt , daß die Schuldenlast

bißweilen den Umsturz der ganzen Staatsverfassung ÄW '
veranlasset hat . d ;Eu7>

§ . 34 .
Da die Tilgung der Schulden natürlicherWei -

se neue Kosten und Ausgaben erfordert , mithin als
ein ausserordentlicher Aufwand anzusehen ist ; so kön« A
nen die oberwehnten Mittel , wodurch die zum aus- EijM
serordenklichen Aufwand des StaatS erforderliche
Geldsummen aufzubringen sind , auch als Mittel
zu Tilgung der Staatsschulden gebraucht werden :
« S mögen solche nun in Vermehrung der Einkünfte j>j,G §
oder in Ersparung gewisser Aufgaben bestehen ; sie
mögen völlig rechtmäßig seyn , oder sich nur durch
das Nothrecht entschuldigen lassen . ^

§ - 35 -
Insbesondere pflegt alsdenn an dem Kriegs «

staat , als einer Haupkausgabe , durch Verabscheu M dal
düng eines Theils der KriegSvölker , auch auf an -
dere Weise ; ferner am Hofstaat und andern bloß
nützlichen oder nur wohlanständigen Ausgaben , »« «
nigstens auf eine Zeitlang , etwas abgebrochen zu
« erden . § . z6 .
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§ . 36 .

Zu den Mitteln , durch Vermehrung der Ein .

fünfte die Schulden zu tilgen , gehört besonders auch

die Einziehung oder Reduction der veräußerten Do .
manial - Güter ,

§ . 3 ^

auch wohl der weitere Verkauf solcher Domä¬

nen , die schon sonst wiederkäiiflich veräußert worden ,

an diejenigen , welche mehr , als von den bißheri -

gen Eigenthümern dafür bezahlet worden , bieten
wollen .

§ . 38 .

Bey einem wohlgegründeken Credit laßen sich

mehrerley Mittel gedenken , wodurch die Tilgung

der Schulden erleichtert , oder doch die Schuldenlast

erträglicher gemacht wird .

tz . 32 -

Hierhin ist zu rechnen die AUfnehmuUg treuer

Capitalien gegen leidlichere Bedingungen , um mit

solchen die bißherige beschwerlichere Schulden abzm

tragen .

§ . 40 .

Oder baß man in dem Zutrauen , Geld auf

bessere Bedingungen borgen zu können , die bißher

aufgenommene Capitalien aufkündiget , wofern die

Staatsgläubiger nicht mit geriizgern Zinsen zu¬

frieden seyn wollen .

§ . 4N
O
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§ . 41 .

Oder daß man grosse Handlungsgesellschaften §
und reiche Gemeinden dahin bringt , die Staats -
schulden über sich zu nehmen , indem man diesen
neuen Gläubigern , gegen Verstatkung gewisser Rech .
re und Freyheiten , auf eine minder lästige Art ver -
bindlich wird , oder auch mit Abkürzung der Schuld
eine geringere Summe schuldig bleibt , ^ ^

§ ' 42 .
und dergleichen ? lrken von ungezwungener Der -

Wandlung einer Schuld in die andere mehr .

§ - 43 - gir
Man hat aber auch die Schulden des Staats »k zufM

als Geldbriese in den Umlauf gebracht , -Miw
Z . 4 ^ .

auch auS den gesammten StaatSschuldbriefen
eine Banco errichtet .

§ - 45 -

Wenn nun die Bedingungen , zu welchen sich
der Staat in Betracht dieser öffentlichen Schuld -
zettel anheischig gemacht , nicht erfüllet worden , und
selbige dadurch im Preise gefallen ; so ist so gar dieser
Fall des Wehrts der Staatsobligationen zurVcr -
Minderung der Staatsschulden angewandt worden .

§ - 46 .
Und eben so ist auch die Münzerhvhung auf

mehrerley Art zum Tilgungömittel der Schulden
gebraucht , oder vielmehr gemißbrauchet worden .

§ - 47 >
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§ . 47 .

Es sind als Mittel der Verzweifelung anzuse¬

hen , wenn den Staatsgläubigern die Bedingungen

ihrer Schuldforderungen , es sey in Ansehung dee

Bezahlung der Capitalien oder der Zinsen oder an¬

derer Nebenclauseln , nicht gehalten ;

§ . 48 .

wenn ihnen geringere Zinsen , nachtheiligere

Bedingungen , Verwandelung der Schuldforderung

u . s. w . aufgedrungen ;

§ . 42 .
oder gar durch landesherrliche Machksprüche

ihre zu fordern habende Zinsen , auch wohl selbst

die Capitalien , auf ein oder andere Weise vernich¬
tet werden .

§ . 5 ->.

Man hat geglaubt , daß , wenn der Staat in

eine übergroße Schuldenlast gerathen , und dadurch

ein Theil der Unterthanen in gleiches Unglück gö -

stürzet worden , alödenn die Münzerhöhung ein treff¬

liches Mittel wäre , dem allgemeinen Elende abzu¬

helfen , und besonders den ersiorbenen Umlauf wie¬

der lebendig zu machen ; und es überhaupt besser

wäre , in solcher dringenden Noth die Schuldner ,

worunter der Staat selbst mitzuzählen ist , als die

Gläubiger vorzüglich zu begünstigen .

§ . Zl -

Allein nach genauerer Untersuchung ist der

Irrthum dieses Scheingrundes entdeckt und befun .
O 2 den
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. . ^den worden , daß die Gerechtigkeit , welche einem
jeden das Seinige zuspricht , auch den Vortheil
des Staats , welchen die Staatsklugheit suchet,

aus ihrer Seiten habe . ^

R ,e6exions policigues lar las ^ inances er le

Sommerce spar lVIr ov 'roa ' ) . nouv . eclic . it Ir M jÄ »

174z . il . comen 12 . Diese Schrift ist gc - ^
gen iVl e 1. 0 8 Meinung gerichtet , welche zwar ^
nachher in einem andern Werk vertheidiget , aber ^
dennoch nicht erwiesen worden . Diese Vcrtheidi - M , ^

gung führet den Titel :

Examen 6u Divre inrirulö : Ide6exion8 cer ,

ü la käs ^ e >749 . II . romes n .

§ . 53 -

Und deßwegen ist nach den Regeln der Staaks -
klugheit dafür zu halten , daß der Gebrauch des höch¬
sten Nothrechtö , wenigstens auf die Vernichtigung
der Schuldforderung , sich gar in keinem Falle er-
strecken könne .

S 54 -

Aus eben dieser Ursache ist auch der Gebrauch
gewisser strengen Rechtsregeln , wodurch den StaatS -

glau -

§ . 52 .

Es bleibt überhaupt eine ewige Wahrheit , daß
eö rathsamer ist , die Schuldenlast zu tragen , als auf
eine unrechtmäßige Weise zu tilgen ; hauptsächlich
weil andern Falls der öffentliche Credit , eine der
größten StüHen und Triebfedern des Staats , zu
Grunde gerichtet wird .

tzilchm ,
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gläubiger « ihre Forderungen auf allerley Art ange¬
fochten und abgesprochen werden können , nicht an -
zurathen .

§ - 55 -
Wenn demnach Schulden vorhanden sind , so

lsküberhaupt nöthig , einen richtigen Etat sowohl der
Schulden selbst als auch der Interessen zu entwer¬
fen , die liquiden Forderungen von den illiquiden
gehörig abzusondern , die lehtern bald möglichst zu
liquidsten , und in dem jährlichen Wirthschastsetat
sowohl zu Bezahlung derZinsen als auch zuallmäh -
liger Tilgung der Capitalien eine jährliche Summe
auszuwerfen , und damit so lange unabänderlich
fortzufahren , bist dre Entledigung der gesummten
Schuldenlast vollendet ist .

5 - 56 .
Die Einrichtung einer Tilgungs -Casse oder so -

genannten k' onc cst amorcillemenc , von gewissen
ersparten Ausgaben oder besondernEinkünften , kann
Hiebey als ein wichtiges Mittel , diese Abzahlung
der Schulden zu erleichtern und zu beschleinigen ,
mitgrossem Vortheil zugleich gebrauchet werden .

Der häufige und erschreckliche Mißbrauch des
MajestätörechtS in Finanzfachen , und besonders
was die Abgaben und Schulden betrifft , hat veran .
lasset , daß in verschiedenen Staaten diesem Maje -
stätsrecht allerley geringere oder grössere Schranken
Ästhet fvorden .

Og §58 .
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§ - 58 -
Und daher kommt es auch unter andern , daß

in eingeschränkten Reichen nicht nur Cammer . oder
Landesherrliche , sondern zugleich auch besondere '
Landschaftliche Einkünfte , Lassen , Ausgaben ,
Schatze , Schulden und Finanzbedienten angetrof- ^
fen werden .

XVI . Haupt stück .
Von den übrigen Einrichtungen

einer wohlv erfaßten Lan¬
desregierung . ««5 Ä

§ . i .
Ausser den bißher angezeigten Mitteln , das

gemeine Beste zu befördern , giebt es noch viele an¬
dere , welche theils das Wohl der einzelnen Mit¬
glieder oder des gesummten Volks insgemein betref¬
fen , theils besonders zur guten Verfassung und Er¬
leichterung der Regierung dienen .

s .

§ . 3 .

EsisE
Alftüikn

ÄMn »

Werg ,!

Ueberhaupt muß nicht nur dem gegenwärtigen
Uebel der einzelnen Unterthanen und des gesammten
Volks abgeholfen , sondern auch den zu befürchten¬
den Uebeln möglichst vorgebeuget werden .

IN
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§ - 3 -
Es ist also durch schickliche Anstalten , so viel

thunlich , zu verhüten , daß niemand in Unsicherheit
und Unruhe gesetzek , mithin weder in seinem äußer ,
lichen Ruhestand gestöhret , noch in seiner Gemüths ,
ruhe und Zufriedenheit gekränket ;

§ . 4 -
noch auch durch allerley Zufälle , durch fremde

oder auch eigene Schuld , durch Gewaltthätigkeit
oder Betrüglichkeit , in Unglück gestürzet oder in
Schaden gebracht ;

§ . 5 -
noch absonderlich in seinen Geschafften , Ge¬

rechtsamen , Freyheiten beunruhiget , oder an seinem
guten Namen oder bürgerlichen Ehre gekränket
werde .

§ . 6 .

Es ist also auch dahin zu sehen , daß nicht nur
die entstandene Zänkereyen geschlichtet , und die be¬
gangene Verbrechen gestrafet ; sondern auch den
Zänkereyen und Missethaten aufs künftige , so viel
möglich vorgebeuget werde .

§ > 7 -
Nicht weniger sind die benöthigke Veranstal¬

tungen zu treffe » , daß solche Personen , die wegen
Gemüths - oder Leibes Krankheiten oder andrer Um¬
stände und Hindernisse halber für sich selbst zu sorgen ,

O 4 oder
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oder sich die Nochdurftzu verschaffen , ausser Stande
sind , eine öffentliche Vorsorge , Unterhalt und Pfle ,
ge zu gemessen haben mögen ;

§ - 8 ,
und das überhaupt , so viel sich thun laßt , Nie ,

mand im Staat elend und unglücklich leben möge .

§ . 9 ,
Es sollen ferner die behörige Maaßregeln ge .

nommen werden , um eines Theils zu verhüten , daß
die gemeine Sicherheit und der öffentliche Ruhestand
auf keinerley Weise unterbrochen werde , wohin die
Anstalten gegen Feuersbrünste , Wassersnoth , Aus,
lauf und Empörungeu zu rechnen sind ;

§ . io .
und um andern Theils alles dasjenige , wodurch

der öffentliche Wohlstand auf irgendeine Art beför¬
dert werden kann , werkstellig zu machen .

§ . " ,

Es ist daher nicht nur für die nothwendigen
Bedürfnisse , sondern auch für die allgemeine Be¬
quemlichkeiten und Annehmlichkeitendes Lebens
zu sorgen .

§ .
Es sind ferner die Unterthanen , so viel mög¬

lich in Beschaffkigung zu setzen , um von ihnen zu
Beförderung des gemeinen Wohls den vortheilhaf«
testen Gebrauch zu machen .

§. l Z -

^ kl'
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§ . ' 3 .
Aus diesem Grunde muß dem Müßiggänge

gesteuret , das Betteln abgeschafft , diejenigen Nah .
rungsaeten die dem Staat mehr zur Last als zum
Vortheil gereichen , eingeschränkt , und solche Er -
werbungsmirtel , die dem Staat ganz und gar schad
lich sind , nicht gedrückt werden .

§ . i 4 .
Es gehöret auch hierhin , daß solche Leute , die

durch ihre persönlichen Umstände dem gesellschaftli¬
chen Leben zum Abscheu oder zur Hinderniß gerei¬
chen , auf eine anständige Art davon abgesondert
werden ,

§ . 15 .
Da es unmöglich ist , daß die ganze Regie¬

rung über das gesummte Volk und ganze Land von
einer einzigen Person oder einem einzigen Collegio
geführet werden kann : so ist eö daher nothwendig ,
Abtheilungen desVolkö , des Landes , der RegierungS -
geschäffte und der dazu erforderlichen Landeöbedien -
ken zu machen .

§ . 16 .
Von den verschiedenen Elasten der Einwohner

eines Staats .

§ . i7 -

Von den verschiedenen Eintheilungen deszuin
Staat gehörigen Landes , und von denen dazu nö -
thigen Einrichtungen .

O 5 § - * 8 .
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§ . 18 .

Von Dörfern , Städten und Provinzen .

§ . 19 .

Insbesondere von der Stadtverfassung . Eine
jede Stadt kann als ein Staat im kleinen angesehen
werden , und erfordert eine gewisse Grundverfassung
und Regierungsverfassung .

§ - 20 .

Zur Regierungsverfassung einer Stadt gehört
also ihr Justitz -Religions - undCameral -Wesenoder
die Stadt -Cämmerey , nebst allen übrigen zum ge¬
meinen Skadtbesten errichteten Anstalten . Den In -
begrif aller dieser übrigen öffentlichen Anstalten
pflegt man mit dem Namen der Policey oder des
Policeywesens im besondern Verstände , oder ei¬
gentlicher der Stadtpoliccy zu belegen .

§ - 21 .
Man gedenket sich also unter der Policey einer

Stadt glle diejenigen Anstalten , die zur Beförde¬
rung des Nahrungsstandes und der Bevölkerung ,
zu Verschaffung eines beständigen Ueberflusses und
wohlfeilen Preises aller Lebensbedürfnisse , zu Er¬
haltung guter Zucht und Ordnung ; ferner die Anstal -
ten so gegen allerley Unsicherheit und Unglücköfälle ,
oder zu mehrerer Bequemlichkeit der Einwohner ,
besonders auch zur Reinlichkeit und Zierlichkeiteiner

Stadt darinnen angetroffen werden «
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§ . 22 .

Und da die Stadtobrigkeit die Regierung der
Stadt führt , mithin die Sorge für das gemeine
Stadtbeste aufsich hat ; so muß ihr auch das Recht
zustehen , diedahin gehörigen Anstalten anzuordnen ,
darüber sowohl beständige Gesetze zu mache » , als
auch nach den jedesmaligen Umstanden neue Ver¬
fügungen zu treffe » , solche zur Vollstreckung zu
bringen , und einebestandigeAufsicht undDirection
über alles , was zur Aufnahme der Stadt gereichet ,
zuführet ; soweit solches alles dem allgemeinen Be¬
sten des ganzen Skaars nicht entgegen stehet . Und
dieses Recht einerStadtobrigkeit istdasPoliceyrecht .

§ . - Z -
Uebrigens wird das Work Policey in mehre -

rem und so weitlauftigem Verstände genommen ,
daß öfters die ganze Regierungs - auch wohl die
Grund -Verfassung einer Stadt oder einer Provinz ,
und bißweilen so gar die gesammte Verfassung der
Landesregierung e nes ganzen Staats darunter be .
griffen wird -

Drsirö äe la Police psr Xkr . oe U .

eöik . suLman ' ge , ? twstorclsm 1729 . lV . rom . kol .

Die erste Puflage war in II . romes , ?. Paris 1705 .
ec 1710 . kol .

( loäe 6e la Police ou ^ nsl ^ ls äesLeglemsns

ste Police öivilä en Xll . kirres par ^ 4 r . O * *
( vv 6uir8ivL >, Paris 1752 . 12 . Ist einAnsZUgaus dem Werk des Os la lVIare .

Ioh .
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Job . Friede . Vetters deutlicher Unterricht von
der Police » , Wetzlar 175z . 8 . Ist eine vermehrte

Ausgabe seines Werks : unvorgreifiiche Gedanken
von der Einrichtung und Verbesserung der Poli¬
ce » , 1736 .

Versuch von den Grundsahen derPolice » als ei¬

ne Einleitung zur Abhandlung von derPoliccvver -

fassung in der Mark BrandenburgsvonLismann ,

Königl . Preuss . Kriegs - und Domänen - Rath ) ,
^ 756 . 4 .

Joh . Heinr . Gottlob v . Iusti Grundsätze der Po¬

lice » - Wissenschaft , ate stark vermehrte Auflage ,
Göttingen 1759 . 8 . ( erste Ausgabe 1756 . )

Eben desselben Grundfeste zu der Macht und

Glnckseeligkeit der Staaten oder ausführliche Vor¬

stellung dergesammten Policen - Wissenschaft , tl .

Bände , Kvnigöb . u . Leipz . 1760 . und 17dl . 4 .

.solr , 11sv ici sn 011 inina luris Uoliriae 6er -
MLnorum dlorimb 1758 . 8 .

I . P . wlllebrand ' s Gedanken von den wesentli¬

chen Pflichten und Beschäfftigungcn der Police » ,
Altona , fol .

§ . 24 .

Endlich erfordert auch die Regierung selbst ,

wegen der Menge und Weitläuftigkeit der Geschaff¬

te , eine Menqevon Personen , durch welche solche ver¬

waltet und ausgeführet , und weßwegen mithin meh¬

ret ley Abtheilungen gemacht werden müssen .
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§ . -- 5 -

Daher einstehen die viele Staatsbedlenten

und Staatsbeamten , die viele Classen derselben ,

und die viele Subordinationen in einer jeden Classe

derselben .

§ . 26 .

Die Abtheilung der beständigen Staatsbeam¬

ten insbesondere kann aus verschiedenen Gründen

hergenommen werden , nachdem selbige entweder

einer gewissen Art von Geschafften , oder einer gewis¬

sen Classe von Personen , oder einem gewissen Strich

Landes vorgesehet werden .

§ - 27 .

Wenn man in der Subordinationskette der

StaatSbedienten und Beamten biß auf diejenigen

heraufsteigt , welche eine gewisse Art von Regiernngs -

geschäfften unmittelbar unter der obersten Gewalt

zu verwalten haben ; so entsteht daraus der Begriff

der hohen Staatsbeamten und hohen StaatS - oder

LandeS - Collegiorum .

§ - 28 .

Diesen ist also die Ausübung der MajestakS -

rechte und ein Theil der Staatöregierung dergestalt

anvertrauet , daß sie in so fern von der obersten

Gewalt , oder allenfalls auch von derjenigen Person

oder demjenigen Collegio , welches die ganze Regie¬

rung verwaltet , allein , und sonst von keiner andern

Mittelsperson abhängig sind , und daß sie andrer
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Seits Namens der obersten Gewalt über viele an¬

dere Unterthanen zu gebieten haben .

§ . 29 .

Ob die hohen Staatsämter besser durch einzelne

Personen oder durch ganze Collegia zu verwalten

seyn ?

§ . Zv -

Was für hohe Staatöämter hauptsächlich er¬

richtet werden müssen ?

§. Zl -

Wie zu verhüten , daß die Unabhängigkeit der

hohen Staatöämter von einander dem gemeinen

Wesen nicht zum Nachtheil gereiche , und wie daher

ein allgemeiner Zusammenhang dergesamnitcn Re -

gierungsgeschäffte zu dem einigen allgemeinen Zweck

des Staats mittelst einer allgemeinen Direction zu
bewürken ?

§ - 32 .

Es giebt besondere Beschaffenheiten einzelner

Staaten , theils beständige und sortdaurende , theils

unbeständige , die nur eine Zeitlang währen , um de¬

ren Willen , z » Erhaltung des Staats oder dessen

festgestellterVerfassung , gewisse .Regeln beobachtet

werden müssen , die von den allgemeinen Staats -

klugheits - Regeln abweichen . Diese Regeln pflegt

man arcanaimperü , srcana rerumpublicarum oder

geheime Staatöregeln zu nennen .

§ - 33 -
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§ - 33 -

Und alsdenn heißt die besondere Beschaffenheit

eines Staats , weßwegen eine solche geheime Staats ,

reqel festgestellt und angenommen wird , eine railon

ä ' Lcar , einStaatSgrund .

L ? iei /e « iv 8 äe areznis rerumpn -
blioarum illustrarus a lo . LoLviwo , - ccestic
Lkr . KL8OLVI cls eaäsiu wLteria ciiloursus ,
/ ^ msteräLM 1641 . 12 .

p' ra ^ weri ' n äe rarisne stiiius äiu äestäerala ,
1667 . 4 . besieht aus 24 . Dissertationen .

§ . 34 -

Es giebt ferner einzelne Falle , wo zu Erhal -

tung des Staats oder dessen Verfassung die or denk .

lichen Mittel nicht hinlänglich sind , und daher solche

außerordentliche Mittel ergriffen wei den , die sich

durch nichts als solchen äussersten Nothfall , zur Er .

rektung des StaatS oder zur Erhaltung dessen Ver¬

fassung , entschuldigen lassen . Diese außerordentli¬

chen Mittel werden coup ; ä ' Lcac , Staatsstreiche

genannt .

Loience ä « 8 princes ou cvr >st «,lsratIon -> poli' rl -
gues stur les Loups ä ' blmc par 6obrioIIstL VQä ,
avec les ldestoxions clo D . v . lVl . 1672 . 8 .

§ - 35 -

In Ansehung der Monarchien und Reiche ist

noch der besondern Staatsklugheit zu erwehnen ,

welche der Monarch und Landeöfürst zu beobach .

ken hak .

§ . 56 .
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§ - 36 .

Von der Einrichtung des Hofstaats ,

§ - 37 -

und des HosCeremonials .

Fridr . Carls von Möser Teutsches Hofrccht ,
II . Bände , Franks . u . Lcipz . 1754 . und 1755 . 4 .

§ . 38 .
Von der Landesregierung , so fern solche von

dem Regenten persönlich geführet wird ,

Herr und Diener geschildert mit patriotischer

Freydeit svon Friedrich Carl v . Maser , Frankfurt

am Map » 1759 . 8 . ist inchrmalenaufgelegt , auch

Französisch übersezt : l . s iVlairre er le lerviceurou
Is8 Devons remprogues ci ' un 8ouvernin er cl»; ton
lVlirnlch ' 6 rrastuirs par le Lcstonel LdevaUer cis

( luLmoivriv . IlsmbourZ 1760 . Zr . 8 .
§ . 39 .

welches gemeiniglich mit Zuziehung eines ge¬
heimen Raehs -Collegii geschieht , deren Mitglieder
eigentlich Smatö - Minister , oder Conferenz - und
Cabinckö -Rathe genannt werden .

§ . 40 .

Von Ministrissimis und Premiers - Ministern ,
welchen der Landesherr die ganze Regierung zu ver¬
walten anvertrauet hat ; auch von Favoriten oder
Lieblingen und von Mairrefsen .

IliKorie sty ? gvoris psr k . O . ? . ( ova I^ oycia rüüo . iz .
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Z . 41 .

Ueberdas kommt in Erdreichen noch absonder¬
lich zu erwägen , was für Maaßregeln zu beobach¬
ten sind , damit der regierende Stamm nicht erlö -
sche , und sich beständig aufdem Thron erhalte , auch
allezeit tüchtige Thronfolger nachgezogen werden .

§ . 42 .

Auch gehören hierhin die Fragen von der Hey -
rath eines Regenten ,

§ - 43 -

von der Erziehung deö Erbprinzen ,

res lui- I ' eöucsrion cles P , ince8 psr ^ lr . l »
lüomrs cle karis 1754 .

§ . 44 .

von dem standesmäßigen Unterhalt der Prin¬
zen und Pnuzeßittneu vvm Geblüthe ;

§ - 45 -

und den übrigen in Ansehung der gestimmten
königlichen Familie zu beobachtenden Klugheitsre¬
geln .

l ' "

4 . 4. 4 . 4
4 ch4. 4.
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III . Theil .
Von der

Regierung eines Staats
i n a u ö w arri g c n

Staats - Angelegenhei ten
oder

von auswärtigen Staatöge .
schafften .

l!^ u

I . Hauptstück .
Von denr Betragen eines Staars ßWN

gegen andere Staaren über » mim «
Haupt . " Äai

- » > . . - > » » Ä^ lrjP
I^ Oomo 6i Lovsrno krsrrsri 6ue 6i dliccolo

ooriLro , Verona 1753 . ^ . 4 .

I ^ klprir 6es ^ laximes polirigues pour lervir
äo luire ä I ' Llp » ic cles I . oix 6u ? rd66encllel ^lon -
resquieu par V̂lr . ksccrvLr , ^ . e ^ 6e 1758 . II .
romes xr . 12 .

§ . t .
Fremde Staaten können dem unsrigen auf

mehrerley Art so wohl schädlich als nützlich seyn .
§ . s .

Der Zweck des Staats erfordert also auch , daß
ein Augenmerk auf fremde Staaten genommen

wer -

Nnh
ÄLIM
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' NWch
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chliDo !
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werde , um nehmlich die allgemeine Glückseeligkeit
auch in dieser Rücksicht bestens zu befördern .

§ - 3 -

Und da der obersten Gewalt die Regierung
des StaatS zu dem Ende überlassen worden , um
das allgemeine Beste auf alle mögliche Weise zu
besorgen : so kommt eö der obersten Gewalt zu , die
Staatsregierung auch in Betracht der andern
Staaten auf eine schickliche und kluge Art einzurich .
ten .

§ . 4 .
Aus dieser Betrachtung des Staats in Ver .

haltniß mit andern Staaten entsteh » die Begriffe
von dem auswärtigen Skaatöl' nkeresse , denauswär »
tigen Staatsangelegenheiten und den auswärtigen
Sraatsgeschäfften .

§ « 5 «

Ueberhaupt ist ein solches Betragen gegen an¬
dere Staaten zu beobachten , mittelst dessen aller von
selbigen zu befürchtende Nachtheil abgewandt , und
aller von ihnen zu hoffende Nutzen von dem Staate
würklich erhalten werden kann .

§ . 6 .

Es ist also entweder die Freundschaft der frem -
den Staaten zu suchen , um sie zu Beförderung
unsers Wohls bereitwillig zu machen ; oder , wenn
solche nicht zu erlangen steht , muß sich der Staat
wenigstens in Hochachtung und Ansehen bey andern

P 2 Staa »
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Staatcn zu sehen suchen , damit sie sich scheuen , ihm
Uebels zuzufügen .

§ . 7 -
Dazu ist aber erforderlich , daß man selbst an .

dern Staaten so vieleGefälligkeiten erweise , als mit
unserm Staatsintereffe bestehen kann , und daß ma »
selbst alle Achtung gegen sie bezeige , die sie vernüns.
tiger Weise von uns fordern können ,

§ . 8 -
auch daß man überhaupt ein anständiges , ge¬

rechtes und billiges Betragen gegen sie beobachte .
§ - 2 .

Kurz ein grosser Theil derjenigen Regeln , wel -
che die Privaiklugheit in Ansehung des Umganges
mit andern vorschreibt , lasten sich auch auf das Be -
tragen der Völker gegen einander anwenden , und
müssen als allgemeine Vorschriften der Staatsklug -
heit von einem Staat gegen andere Staaten beob¬
achtet werden .

§ . « o .
Die nähern Regeln aber deö klugen Betragens

gegen andere Staaten werden aus dem Staatsin - .
teresse hergeleitet , lind dieses gründet sich hauptsäch¬
lich auf die verschiedenen Verhältnisse eines StaalS
gegen andere .

§ . n .
Hierhin gehöret das Verhältniß in Ansehung

der Grund - und Regierungs - Verfassung , der ge -
stimm -

,s , ker ^

UiichV
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summten innerlichen Stärke , des Handels , derNe -

ligion , der Nachbarschaft oder Entlegenheit , der

Sraarsverträge , der Staatsabsichten ; in Monar .

chien noch besonders das Verhältniß in Betracht

der regier enden Familie , der Eigenschaften des re¬

gierenden Herrn , seines Ministern u . s. w .

§ . > 2 .

Ueberhaupt giebt eö natürliche und beständige

so wob !, als zufällige und zeitige Verhältniße , wo -

raus denn auch der Unterschied des auswärtigen

Staatsinkeresses entsteht , daß solches in ein nakür -

licheö und wesentliches , oder bloß zufälliges undzei -

tigcsStaatsinreresse eingetheilet werden kann . Und

eben diese Eitttheilung findet auch in Betracht des

einheimischen oder innern Staatsinteresses statt ,

welche aus den inneren , entweder natürlichen oder

zufälligen Beschaffenheiten einesStaatSentspringet .

8 - 13 .
Nachdem nun die StaatSittkeressen zweyer

Potenzen vermöge dieser verschiedenenVerhalmissen

miteinanderübereinstimmen , oder gegen einander

streiten ; nach dem soll auch das Betragen eines

StaatS gegen andere auf verschiedene Art daraus

bestimmt werden .

14 .

Einige Staaten sollen daher in einer natürli -

chen Zuneigung und gewissen gesellschaftlichen Ver -

bindungen , so wie andere in einer natürlichen Ab -

P z nei -
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Neigung und gewissen Widerstrebungen gegen ein .
ander stehen Daher pflegt man die politische
Freundschaft der Staaten in eine natürliche und er .
künstelte , die auch bißweilen eine erzwungene
oder unnatürliche genannt werden kann , einzutheilen .

§ - 15 -

Um nun diese besondere Regeln eines staatsklu -
gen Betragens gegen fremde Staaten feststellen zu
können , ist es nothwendig , daß diejenigen , welche
das Ruder der Regierung führen , sich eine genaue
Kenntniß der auswärtigen Staaten in Betracht ih .
rer ganzen innerlichen Verfassung , Stärke ,Schwä .
che , wie auch ihrer Verhältniß sowohl mit unserm
als andern Staaten , ihres ganzen Interesses , Ab.
sichten rc . zu erwerben suchen .

§ - 16 .
Insbesondere erfordert dasjenige StaatSin -

teresse , welches natürlich und beständig ist , daß
die daraus hergeleitete Regeln des Betragens ge .
gen fremde Machten auf immer festgestellt , undal .
lezeit standhaft befolget werden , ohne sich , ausser
einem dringenden Nothfall , jemals davon zu ent¬
fernen .

§ - ' 7 -

Und in so ferne begreift man die Staatsmaxi «
me : ein jederStaat soll sein Betragen gegen Aus -
wärtig « nach einem gewissen System einrichten , und
nicht bloß nach Verschiedenheit der Umstände bald
w , bald anders handeln .

Z . > 8 .
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§ . ' 8 .

Da es aber auch mehrere zufällige StaatS -
interessen giebt ; so ist es nicht weniger wahr , daß
in so ferne ein Staat sich in seinen Maaßregeln und
seinem Betragen gegen Auswärtige zugleich nach den
jedesmaligen Umständen richten muß .

§ - iy .

Das allgemeine und höchste Interesse aller
Staaten gegen einander beruht in der Selbsterhal¬
tung , mithin in der ungekrankten Behauptung ih¬
rer Grundverfaffung , Freyheit und Gerechtsamen .

§ . 2S .

Die Mittel der Selbsterhaltung sind aber , wie
nach den unterschiedlichen Verhältnissen überhaupt ,
also vornehmlich auch nach dem Unterschiede der
Macht der Staaten verschieden .

§ . 21 .

Es giebt mehrerley Gattungen und Staffeln
der Macht eines Staats .

§ . 22 .

In Rücksicht auf die innerliche Macht lassen
sich die Staaten in kleine , mittlere und grosse Staa .
ten eintheilen . Jede Classe dieser Staaten hat zu
ihrer Selbsterhalkung besondere Regeln zu beobach¬
ten .

§ . 2Z .

Ueberhaupt müssen kleine Staaten in Ansehung
der grössernden Frieden beyzubehalten , und auf den

P 4 Fall
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Fall eines Krieges durch Verbindung mit mehrern
sich zu erhalten suchen . Daraus fließt das System
der Vereinigung gegen einen Uebermächligen .

§ - 24 .

Kleine Staaten können auch durch den Schuh
eines Grossen ihre Freyheit gegen mittlere oder an .
dere grosse Staaten behaupten , und mithin auch
ihrer Unterdrückung dadurch vorbeugen . Hieraus
fließt das System der Anhänglichkeit an einen
grossen Staat .

§ . 25 .

Mittlere Staaten müssen ihre Unabhängigkeit
gegen die Grossen durch Verbindungen behaupten ,
und zu mehrerer Sicherheit den weiteren Anwachs
der grossen Staaten zu verhindern suchen . Daraus
fließt das System des politischen Gleichgewichts .

§ . 26 .

Hierhin gehört auch der Entwurf einer allge .
meinen Christlichen Republick oder eines allgemei¬
nen Europäischen Staatensystems .

Die allgemeine Christliche Republick nach den
Entwürfen Heinrichs dcs l V . des Abts von St .
Pierre und anderer , Göttingcn 1751 . 8 .

§ - 27 .

Ein grosser Staat hat zu seiner Selbsterhal .
tung gegen kleine und mittlere Staaten und selbst
gegen einen andern grossen Staat gemeiniglich hin -

läng -
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längliche Mittel in Händen . Zu mehrerer Sicher -
heit erfordert sein Interesse , kleine Staa ' eu in sei¬
nen Schuhzu nehmen , unter den mittlern dasGleich .
gewicht zu behaupten und grosse Verbindungen zu
verhüten , übrigens aber zu verhindern , das? ein an¬
derer grosser Staat , sein Nebenbuhler , sich nicht
vergrössere , und ihm dadurch überlegen werde .

§ . - 8 .
Hieraus ist ersichtlich , daß sich kleinere Staa -

ten durch dasentgegengeseßteInceressederGrössern
erhalten können , wie die Grösser » sich durch ihre ei¬
gene Macht erhalten . Aber es ist für erstere den .
noch bedenklich , sich auf diesen Grundsatz der frem -
den Interessen schlechterdings zu verlasse » .

§ . - 9 -

Das zweyte allgemeine Interesse aller Staa -
ten beruht auf der Beförderung des Flors und der
Glückseeligkeit in Absicht auf andere Staaten , das
ist auf der Vergrößerung , wie man solche in wei .
term Verstände nennen kann .

§ . 3° .

Auch diese ist allen Staaten gemein , so ferne
die innerliche Verbesserungen zu Beförderung des
allgemeinen Wohls und die Vermehrung der in .
nerlichen Starke darunter mit verstanden wird .
Und hierinnen besteht eigentlich die innerliche Ver .
grösserung eines Staats , die so beschaffen ist , daß
der Staat zunimmt , ohne daß andern Staaten da¬
durch etwas abgenommen und entzogen wird .

P5 § - 3l -
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§ - 3 ' .

Es giebt aber auch eine äußerliche Vergrösse .
rung , die theils in der Vermehrung des auswarti .
gen Ansehens , theils und vornehmlich in der Er¬
weiterung der Grenzen des Staats und Vergrösse .
rung an jand und leuten , auch in der Ausbreitung
der Oberherrschaft über andere Staaten besieht .

§ . 32 .
Wenn ein Staat diese beyden letzteren Arten

der äußerlichen Vergrößerung zu seiner Hauptab¬
sicht nimmt , so entsteht daraus das eigentliche
Vergrösserungs . System .

§ . 33 -
Das Vergrösserungs - System kann von Mo -

narchen leichter , von eingeschränkten Fürsten und
von Republicken schwerer ausgefü hrer werden . Mit -
lere Republicken und alle kleine Staaten stehen sich
bey diesem System am gefährlichsten .

§ . 34 -
Die Regeln des Erhaltungs - Systems können

öfters auch zuBesörderungdesVergrösserungs . Sy .
stems angewandt werden .

§ - 35 -
Wenn ein grosser Staatseinem Vergrösserungs .

System keine Grenzen setzt , so strebt er nach der
Universal - Monarchie .

§ . 36 .
Wenn ein Staat seine Vergrößerung Haupt,

sachlich durch den Weg der Waffen sucht, so entstehtdaraus

l!«
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daraus das kriegerische System . Dergleichen Staat
ist ein kriegerischer Staat , und das Ansehen , das
« in solcher Staat , wenn er groß ist , dadurch bey
schwächer » Nachbaren erlangt , ist fürchterlich und
schrecklich , mithin verhaßt .

§ - 37 -

Dem kriegerischen System ist das friedliche und
friedliebende System entgegen gesetzt . Dieses letz¬
tere ist nicht nur das natürliche System kleinerer
Staaten zu ihrer Selbsterhalcung gegen größere ;
sondern es kann auch von großem und selbst den
eigentlich grossen Staaten nicht bloß zur Selbster -
Haltung , sondern auch zu beyden Gattungen der Ver -
grösserung mit vielem Vortheil gebraucht werden .

§ - 38 .

Das friedliebende System erfordert , daß ein
Staat in seinem Betragen gegen Auswärtige be¬
ständig Billigkeit und Mäßigung äussere , und daß ,
um mittelst dieses Betragens die abgezielt «: Ver¬
größerung zu erreichen , ein solcher Staat sich zum
Schutzgott der schwachem gegen stärkere Staaten
mache , und durch den Weg der Unterhandlun¬
gen der allgemeine Vermittler fremder Streitig¬
keiten und der Schiedsrichter kleiner Staaten zu
werden suche .

§ - 39 -

Wenn ein grosser Staat dieses friedliebende
System befolgt , so erwirbt er sich ein Ansehen ,

wel -
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welches ihn überhaupt achtungswürdig , verehelich
itnd beliebt macht . Wenn aber dieses System bloß
zum Schein öffentlich angenommen wird , so ist es
für andere Staaten noch gefährlicher als das krie¬
gerische .

§ . 4v .
Endlich ist noch das Handlungssystem anzu¬

führen , welches die Ausbreitung des auswärtigen
Handels zur Hauptabsichk hat . Ein wohlgegrün -
detes System , so fern dadurch die innerliche Ver¬
stärkung mit der äusserlichen Vergrößerung zu glei¬
chen Schritten befördert wird . Dieses ist das Sy¬
stem der heutigen Seestaaten .

Des Principes 6es dileZocisricms pour st-rvir
6 ' lncro6uökion rm 6roic Public 6s I ' klurope prr
^ 4 r . I ' sbbä 6s lVI /cor . v , ^ mlisrci - m 1757 . 8 ;
au6 ) nebst dessen läroic Public 6e I ' ILurope zu¬
sammengedruckt , ^ mlker6 . 1760 ll romes 8 .
übersetzt : Grundsätze von Staatsunterhandlungen
Leipz . 1757 . 8 .

II . Hauptstück .
Von SraatsverrraAen und

Bündnisse n .

§ - - -

Da die heutige Europäische Staaten so man¬
cherley Geschaffte und so vielen Umgang miteinan¬

der
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der haben , so kann eö nicht fehlen , daß nicht hau .
sige StaatSverträge , Conrracten und Bündnisse
unter ihnen geschloffen werden sollten .

§ . 2 .

Wenn dergleichen bey einem Staate in Vor -
schlag kömmt , und nach geschehener Ueberlegung
die Fragen ob ? und wie ? einseitig festgestellt wo »
den ; psiegt man eine Punctation oder eine » arti »
culirren Entwurf davon zu Papier zu bringen ,
über selbigen sodann mit dem andern Staat durch
gewisse Bevollmächtigten in Unterhandlung zu
trete » , und hiernachst über diejenigen Arrickel ,
worinnen man übereingekommen , einen förmlichen
Aussah auszufertigen . Worauf mittelst der Unter¬
schrift der Bevollmächtigten beyder paoiscirenden
Theile der Vertrag geschloffen , und endlich durch
die Ratisication beyder vertragschließenden Sou¬
veränen und deren Auswechselung zu seiner voll¬
ständigen Gültigkeit gebracht wird .

§ - 3 .

Ueberhaupt müssen die Staatsverträge treulich
und heilig erfüllet werden , als welches nicht nur
Recht und Gerechtigkeit , sondern auch das Staatö -
intereffe und die Klugheit erfordert .

§ - 4 -
Denn Treue und Glaube sind ein unentbehr¬

liches Mittel der Wohlfahrt und der Erhaltung des
Staats , und der Mangel des Credits macht alle¬
zeit eine Schwäche deü Staats .

§ 5 - -
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§ - 5 -

Wenn also ein Vertrag dem Staat zum Nach .
theil gereichet , so ist es besser , diese Last mit Ge -
dult zu ertragen , biß sich eine Gelegenheit zeiget ,
solchen auf eine rechtmäßige Art abzuändern , als
davon ungerechter Weise abzuspringen .

§ . 6 .
Folglich ist bey Schliessung eines Vertrags ,

in Betracht der einzugehenden Verbindlichkeit , das
StaakSinteresse genau abzuwägen .

§ . 7 .
Wird nun in dieser Rücksicht kein Fehler be -

gangen , und steht vielmehr mittelst des Vertrags
ein wahrer Staatövorkheil zu erlangen ; so ist alle
nöthige Vorsicht zu gebrauchen , damit solcher von
dem andernTheil auch würklich erfüllet werden möge .

§ . 8 .

Dahin gehöret überhaupt, daß man den an¬
dern Theil zu Erfüllung seines Versprechens durch
sein eigenes Interesse zu binden suche , und sich dar -
über alle Versicherungen , die man haben kann ,
geben lasse .

§ . 9 .
Insbesondere wird es je langer je nothwendi¬

ger , alle mögliche Behutsamkeit bey Schliessung
der Skaatsvertrage , sowohl in Betracht des In¬

halts
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Halts als auch der dabey herkömmlichen Form und
Zierlichkeiten , zu beobachten .

§ . io .

Das letztere ist erforderlich , damit der Tractat
überhaupt für rechtskräftig gehalten werden müsse ,
und aller Grund oder Vorwand , solchen als ungültig
anzusehen , dem andern Theil benommen werde .

§ . ir .
Hauptsächlich verdienet hiebe » die Vollmacht

und dieRalification einevorzüglicheÄufmerksamkeit .

§ . 12 .

Das erstere ist erforderlich , damit der wahre
Verstand der im Vertrage gebrauchten Worte und
Ausdrücke , mithin die eigentliche Bestimmungen
der darinnen festgestellten Verbindlichkeiten und Ge »
rechtfame daraus klar und deutlich erkannt , und
also wegen angeblicher Dunkelheit oder Zweydeutig .
keit nicht abgeleugnet , oder wenigstens in Zweifel
gezogen werden können , und folglich aller ungleichen
Erklärung und streitigen Auslegung dadurch mög .
lichster Maassen vorgebeuget werde .

§ . iZ -
Vornehmlich da nun einmahl der Grundsatz in

StaatSvertragen angenommen worden , vermöge
dessen ein paciicirender Staat sich weiter nicht , als
nach dem Buchstaben des Tractakö , und nur zu
denen mindest beschwerlichen Bedingungen , die
ausdrücklich festgestellet worden , schuldig achtet .

Z . 14 .
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§ . i4 .

Es m » ß demnach ein jeder Artickcl und eine
jede Elausel des Vertrags so deutlich und so be .
stimmt ausgedrückt werden als möglich ist . Und
hieraus begreift man die Absicht und Nutzbarkeit
der sonst so übe , flüßig schemenden synonymischen
und tavtologischen Ausdrücke der heutigen Staats -
vertrüge -

§ - ' 5 -
Der Gegenstand der Staatsverträge ist gar

mannigfaltig . Daher bekommen die Staatsver -
trage verschiedene Benennungen , als Freund¬
schafts > Grenz - Handels . Erbfolge - Garantie - Sub -
schien - Barriere - Definitiv - Tractaten rc .

§ » 16 .
Vorzüglich verdienen die Bündnisse noch ein

besonders Augenmerk , als wodurch Staaten in ei¬
ne Gesellschaft zusammen treten , mithin sich in einem
engern Bande gegenseitiger Hülssleistungen , vor .
nehmlich der Kriegöhülfe , niit einander vereinigen .

§ . 17 -

Nach der heutigen Verfassung von Europa ist
es nicht nur nützlich , sondern auch nothwendig , daß
ein Staat unter den übrigen Europäischen Staa¬
ten wenigstens ein und andern zu seinem Bundes¬
genossen auf den Fall eines Krieges habe .

§ - i8 .
Die Bundesgenossen sind mit Sorgfalt zu

wählen , und daher bey einer vorseyenden Allianz
wohl
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wohl zu untersuchen , ob der künftige BundeSge -

nosse auf den Fall des Krieges helfen könne und

helfen wolle , und in diesem Willen auch beständig

beharren werde ?

§ - ly .

Die natürlichen Freunde eines Staats schicken

sich also am besten zu Bundesverwandten .

§ . so .

Bey einem Bündnisse selbst ist dahin zu sehen ,

daß alles gehörig bestimmt werde in Ansehung

der Hülfe , was für eine zu leisten ? und wie groß

solche seyn soll ?

§ . 2l .

ferner in Ansehung des Zwecks , wozu ? gegen
wen ?

§ . 2 s .

der Zeit , wenn ? wre bald ? wie lange ?

§ . 2Z .

der Bedingungen , unter welche » ? und der

übrigen ganzen Art und Weise , wis -die versproche¬

ne Hülfe geleistet werden soll ?

§ . 24 .

Es giebt Schutzbündnisse , Trutzbündnisse ,

Theilungsbündnisse , Geldbündnisse ; oder Defen¬

siv - Offensiv - Partage - Subsidien - Allianzen . Diese

gehören alle ordentlich zu den Kriegsbündnissen .

Q § - - 5 .
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§ . - 5 -
Es giebt ferner zeitige und ewige , gleiche und

ungleiche Bündnisse .
§ . 26 .

Die Truh - und Theilungö » Bündnisse sind
überhaupt bedenklich .

§ - V -
Die Subsidienbündnisse und andere Subsidien '

tractaten sind cö sonderlich von Seiten des Gebers ;
§ . 28 .

die ungleichen und ewigen , wie auch die gros¬
sen Bündnisse sind es sonderlich von Seiten der
kleinern Potenzen .

§ . 29 .

In Betracht aller dieser Allianzen wird also
erfordert , daß bey deren Eingehung eine vorzüg¬
liche Behutsamkeit angewandt werde .

m . Hauptstück.
Von Gesandsckafren .
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De prefair ^ mbsllrcleur pur Don / tnronioös

Vic « ^ ec cle Lunni§r ( D . ^ uan ^ nron . cie Vera
v -biLueros nachhcriger Loncie 6 s t^ oca mit dem
Zunamen Luniks ) , crastuir en ssi-an ^ ois , Dez^cie
- 70 i) . II . romes X. Die Spanische Urschrift soll
den Titel führen : Ll ^ mbaxLäor .

Iranä polingue roucksnr les -Lmbgsssstes ,
^ ues er les Orclres miliiaires st ' Llps ^ ne psrle 8 r .
( ? . I^ eräinAnö ) äs 6 äl . ä « ül , OolvAne lüüü . 12 ,

er les fonälions par Abralrsm
äe Wietzver - oa -r , nouv . eäir . gu ^ mencpe cle
czuslques aucres ouvrazss , ^ mlier ^ . 1730 . jt .
1746 . II romes 4 .

' ? raird stes ^ mdsllsstes er lies ^ mbastscieurs ^
Locrerärim 172 Ü. gr . 8 .

Del » maniers äsne ^ ocierp . ^ ir . 6 eL » i. i. ir -
ass , ? aris 1717 . 12 ; nouv . estic . conll ^ ersble -
rvenc au ^ menröe » 1757 . II . parriez 10 . Die erste
Ausgabe ist übersetzt : der staatScrfahrne Abge¬
sandte, Leipzig 1717 . l 2 .

/ .e / >» /- / »<: 6sNr les Louis 6tr3nZere «j
les fonLtions er les prerozacives psr le 8r . 1 0 a
i . L 8 /rnn ^ L c>v k ' a ^ rrtzvaskiLr , k ? » ris
1731 . gr . 12 .

De I ' ^ rr 6 s ne ^ ocier svec Isr 8 oüver » ms psr
VIr . ? a <2 VL 'r , L la l62 ) e 1738 . 8 .

§ . l .
Uni andere Staaten dahin zu bringen , daß sie

unserm Staatsinteressebeförderlich werden oder we -
j uigstens nicht hinderlich fallen , giebt e6 zwey Haupt -
^ Q s Mittel :
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Mittel : Zwang und Ucberredung , oder Krieg und .
Unterhandlungen .

§ - 2 .

Der Weg der Unterhandlungen ist überhaupt ,
als ein gelinderes und weniger beschwerliches Mit¬
tel , so lange man seinen Zweck dadurch zu erreichen
noch hoffen kann , dem Kriege und allen gewaltsa .
men Mitteln vorzuziehen .

§ - 3 -

Die Unterhandlungen eines Staats mit einem
andern können bloß schriftlich , oder auch mündlich
geschehen .

5 . 4 -

Mündliche und persönliche Unterhandlungen
sind dazu , daß man mit einem andern ein Ueber ,
einkommen treffe , überhaupt ein bequemeres und
besseres Mittel als bloß schriftliche Unterhandlungen
oder als ein blosser Brief - und Schriftwechsel .

§ . 5 -

Die mündliche Unterhandlungen zweyer Staa .
ten erfordern eine ZusammenkunftvonPersonen bey -
der Theilen ; es sey nun daß diejenigen , welche die
oberste Gewalt im tLtaat haben , in eigener Per¬
son , oder durch ihrer Repräsentanten zusammen
kommen .

Em
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§ . 6 .

Daß zwey Republickcn incorpors miteinan .

der persönliche Unterhandlungen pflegen wollen , ist

am wenigsten thunlich .

§ - 7 .

Und fast eben so viel Anstand würde sich bey

persönlichen , sonderlich fvrtdaurenden Unterhandlun¬

gen eines Fürsten mit einem Aristokratischen , und

noch mehr einem Democratischen Staat oder Staa -

tensystem finden .

§ . 8 .

Eine persönliche Unterredung zweyer Fürsten ist

leichter zu bewerkstelligen . Aber erstlich hat über¬

haupt alle persönliche Zusammenkunft zweyer Für -

sten , sonderlich zu Unterhandlungen über Staaks -

geschaffte , ihre Bedenklichkeiten ;

§ . 9 -

und zweytenS sind hauptsächlich langwührkge

Unterhandlungen in Sachen , wo die beyderseitigc

Staatöinteressen mit einander streiten , sehr grossen

Schwierigkeiten unterworfen .

§ . 10 .

Wenn also ein Staat für nöthig findet , mit

einem andern in Unterhandlung zu treten , so ist das

schicklichste Mittel dazu , daß selbiger deßwegen ei¬

nen Repräsentanten an den andernStaat abschicke .

0. z
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§ . r l .
Und hieraus entsteht der Begriff eines Gesand -

ten , das ist einer Person , den ein Staat oder ein ^ "

Volk als seinen Staatsbeamten an einen andern

Staat abschickt , um in seinemNamen mitdeman . ,

dem Staat Unterhandlungen zu pflegen . ^
§ - 12 .

Es ist also öfters sehr nützlich , und bißweilen

Nothwendig , Gesandten an fremde Staaten ab -

zuschicken Und daher ist der Gebrauch der Gesandt .

schaffen so alt , als die Errichtung der Staaten jmÄE

selbst ist .

§ . - 3 - Vr ;
Das ist aber erst in neuern Zeiten unter den

Europäischen Staaten eingeführet worden , daß ein

seder grosser und mittlerer Staat bey allen übrigen tm Srn

grossen und mittlern Staaten beständig einen Ge - sy ",

sandten unterhält .

§ . 14 . MW

^ Der Französische Staatsminister , Cardinal

Nlichelieu , hat solches aufgebracht , nachdem er wahr - ^

genommen , was für wichtige Staatsvortheile da¬

durch zu erlangen stünden , wenn nicht nur mit den 2 ^

sechsten Nackbaren , sondern zugleich auch mit den ^ .

entfernten Staaten , und zwar nicht bloß bey ge - ^

rpiffen Vorfallenheiken , sondern auf beständig Un - ^ .

terhandlungen gepflogen ; und überhaupt zu Hesse - ^
M Besorgung des auswarstgen . Staaköinteresses m ^ ^
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allen übrigen Staaten , die irgend einiger Maassen
dabey in Betrachtung kommen können , beständige
Gesandten unterhalten würden .

§ . i§ -

Und seit dieser Zeit haben die andere Staaten
dem Französischen Hofe darinnen nachfolgen müssen ,
woraus denn nach und nach ein allgemeines Her »
kommen entstanden , daß jede Hauptstadt eines jeg .
lichen einiger Maassen beträchtlichen StaatS der
allgemeine Sammelplatz von Gesandten allerübri¬
gen Staaten geworden ist .

§ . 16 .
Der Zweck also , weßwegen Gesandten in aus .

wärtigen Reichen und Republicken gehalten werden ,
ist überhaupt , um das Staatsinteresse des abschicken ,
den Staats bey dem auswärtigen bestens zu be¬
sorgen ,

§. » 7 -
mithin um von allen dazu dienlichen Mitteln ,

zum Besten seines StaatS , bey jeder Gelegenheit
allen möglichen Gebrauch zu machen .

§ . > 8 .

Zu diesem Behuf muß also der Gesandte sich
unter andern auch vorzüglich dahin bemühen , eine
genaue Kenntniß desjenigen StaatS , an welchen
er abgeschicket wird , nach seiner ganzen dermaligen
Verfassung und allen darinnen sich ereignenden Ver¬
änderungen zu erlangen ;

Q 4 § - ' 9 .
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§ . 19 ,

auch seinem Staat beständig Bericht erstatten ,

sowohl von seinen gesandtschaftlichenBeschäfftigun -

gen , als auch von alle dem , an dessen Wissenschaft

selbigem einiger Maassen gelegen seyn kann .

§ . 20 .

Ausser diesem allgemeinen Zwecke aber , weß .

wegen Gesandten abgeschickt werden , giebt es sehr

viele besondere und unzählige einzelne Zwecke , de >

ren Besorgung den Gesandten besonders aufgetra¬

gen werden kann , und die aus der besondern Ver¬

fassung und Verhältniß mit dem fremden Staat ,

auch den jedesmaligen verschiedenen Umständen

des abschickenden Staats herzuleiten sind -

§ ,. 2U .

Nach der heutigen Einrichtung des Europäi¬

schen Gesandtschaftswesens arbeitet also ein jeder be¬

trächtlicher Staat unabläßig an Beförderung seines

Skaatsinteresses bey allen übrigen Staaten , ein je¬

der kennet die innere Verfassung der übrigen , ein

jeder wird durch die posttaglichen Gesandtschaftsbe¬

richte von allen Vorfallcnheiten der übrigen unter¬

richtet , und ein jeder sucht eine jegliche auswärtige

Skaatsbegebenheit seinem Interesse gemäß , soviel

möglich , zu benutzen .

§ - 22 .

Von den Eigenschaften , die zu einem tüchti¬

gen Gesandten erfordert werden .
§23 .
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§ . 23 -
Besonders ist dahin zu sehen , daß er dem Hofe ,

an welchen er geschickt wird , angenehm sey , oder

sich bey selbigem beliebt machen könne .

§ . 24 .

. Wie viel auf die Wahl eines tüchtigen Ge¬

sandten ankomme ?

§ . 25 .

Von den fehlerhaften Beschaffenheiten eines

Gesandten ,
§ . 26 .

und wie nachtheilig solche dem abschickenden

Staat werden können ?

8 > 27 .

Von der Instruktion eines Gesandten . Es

wird ihm öfters eine öffentliche und eine geheime

Instruktion ertheilet .

§ . 28 .

Von den benöthigten Passeports ,

8 - 2Y .

und dem Creditiv oder Beglaubigungsschrei¬

ben eines Gesandten .

8 » 30 ,

- Von der eigentlichen Bevollmächtigung eines

Gesandten .

Q 5 § « 3i .
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8 zi .

Von den Mitteln , deren sich Gesandten zu

bedienen pflegen , um geheime Nachrichten zu er .

langen .

§ - Z2 -

Von dem Briefwechsel des Gesandten mit sei -

nem Hofe , besonders dem geheimen Briefwechsel

durch Ziffern .

§ . 33 .

Von Uebersendung der gesandtschaftlichen

Depechen mit der Post , durch Staffeten und Cou .
riers .

§ . 34 .

Von den eigentlichen Unterhandlungen des

Gesandten mit demjenigen Staat , an welchen er

abgeschickt ist ,

§ - 35 -

sowohl den mündlichen , besonders in Confe .

renzen , theils den ordentlichen , theils den ausseror -

hentlichen Konferenzen ,

§ . 36 -

als auch den verschiedenen Arten der schriftli¬

chen Unterhandlungen .

§ . 37 -

Von der Abrufung und dem Recreditiv ei¬

nes Gesandten .

§ - 3 » .
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§ . 38 .

Es sind aber nicht nur in Ansehung der eige¬
nen Gesandten und deren Abschickung an auswärti¬
ge Höfe gewisse Vorschriften der Staatsklugheit zu
befolgen ; sondern es müssen auch gewisse Regeln in
Betracht der fremden Gesandten und deren Anrich¬
tn ung beobachtet werden .

§ . 39 '
Ueberhaupt können die obbemeldte allgemeine

Regeln des Betragens gegen fremde Staaten auch
guf derselben Gesandten als deren Repräsentanten
angewandt werden .

§ , 40 .

Die Annehmung eines fremden Gesandten
darf, wenn nicht sehr wichtige Ursachen das Ge¬
gentheil anrathen , nicht abgeschlagen werden .

§ . 4i° .
Man muß einem auswärtigen Gesandten eine

Vollständige Sicherheit in Ansehung seiner Person ,
seines Gefolges , seiner Sachen und seiner Wohnung
angedeyhen ; und ihn darneben aller herkömmlichen
Freyheiten , Vorzüge und Ehrenbezeigungen oder
Eeremonial -Rechte ungekränkt gemessen lassen .

§ . 42 .

E « ist sehr Vortheilhaft , die Freundschaft ei -
nes fremden Gesandten vor unsern Staat zu ge¬
winnen -

§ « 43 »
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§ - 43 -

Da aber fremde Gesandten mit dem Hofe , an
welchen sie accreditirek sind , auf eben die Art , wie
dieStaaten untereinander selbst , mehrenkheilsbloß
in einer politischen Freundschaft leben ; so ist eine
gewisse Behutsamkeit und Wachsamkeit gegen frem .
de Gesandten erforderlich ,

§ - 44 .
theils damit man selbst ihnen keine Gelegen¬

heit darbiete und eine Blosse zeige , um ihres
Souveräns Interesse zum Nachtheil des mistigen
zu befördern ;

§ . 45 -
theils damit man sorgfältig verhüte , daß sie sich

keine geheime Wege bahnen , unsere StaatSabsich -
ten zu erschweren oder gar zu vereiteln ,

§ . 46 .
und besonders auch unsre Staatsgeheimnisse

unzeitig zu entdecken .
§ . 47 -

Und dahek pflegt man bey gewissen Umständen
alle Tritte und Schritte der fremden Gesandten aufs
genaueste beobachten zu lassen .
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IV . Haupt stück .
Von Streitigkeiten .

§ . i .
Wenn unter Staaten Streitigkeiten entstehen ,

so ist der Krieg das gewöhnliche Mittel , wodurch
sie solche unter sich auszumachen , und ihre Gerecht¬
same gegen einander zu behaupten pflegen .

§ . 2 .

Es ist aber der Krieg überhaupt betrachtet ein
grosses Uebel des Staats , und allezeit ein zweifel¬
haftes und gefährliches Mittel .

§ - 3 -
Insbesondere sind bey der heutigen innern Ein¬

richtung der Europäischen Staaten , selbst diejeni¬
gen Kriege , welche glücklich geführet werden , zu .
mal , wenn sie einige Jahre hinter einander fort .
dauern , so beschaffen , daß der unermeßliche Scha¬
den , welcher dem Staate daraus erwächset , durch
die mittelst desselben erworbenen Vortheile , gar
selten ersehet werden .

§ - 4 .

Dieser Ursachen wegen sind nicht nur alle un -
gerechte Kriege überhaupt thöricht , sondern auch

ein
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ein rechtmäßiger Krieg darf niemals unternommen
werden , so lange ein anderes gelinderes Mittel ,
sein Recht zu behaupten , annoch übrig ist , und so
lange kein eben so grosser Nachtheil aus dem unter ,
lassenen Gebrauch der Waffen , als aus deren Er .
greifung zu befürchten stehet .

§ - 5 -
Weil also ein jeder Krieg , der vermieden wer .

den kann , vermieden werden muß ; so sind bey cnt.
stehenden Streitigkeiten alle möglichejgelindere Mit¬
tel zu versuchen , ehe man zum Kriege , als einem
nothwendigen Uebel, schreitet .

§ . 6 .
Und da Streitigkeiten der gewöhnlichste Zun -

der des Kriegs sind , so sind Streitigkeiten selbst mit
möglichster Sorgfalt zu vermeiden .

§ - 7 '
Ein allgemeines Mittel Hiebey besteht in einem

friedfertigen Betragen , ohne weder unbillige An .
forderungen an andere zu machen , noch ihnen ihre
billige Anforderungen abzuschlagen .

§ .

Oefters lassen sich Streitigkeiten Mit leichter
Mühe in der Geburt ersticken , die sonst, wenn sie
einmal zum Ausbruch gekommen , nicht anders als
mit Anwendung der äussersten Kräfte getilget wer -
den können .
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§ . 9 .
Bißweilen laßen sich künftige Streitigkeiten

bey ihrer Annäherung voraus sehen . Kann man
solchen alsdenn durch kluge Veranstaltungen aus¬
weichen , so ist es noch besser .

§ . 10 .

Ueberhaupk , wenn Streitigkeiten entstehen , so
muß man auf Mittel bedacht seyn , wie man , ohne
in einen Krieg verwickelt zu werden , sein Recht
behaupten , und den Streit tilgen könne . Alle diese
Mittel , so ferne sie nicht im Kriege selbst bestehen ,
und also die höchste Stoffel der Gewaltthätigkeiten
eines Staats gegen den andern nicht ausmachen ,
werden in Vergleich mit dem Kriege zu den gelin .
dern Mitteln , sein Recht zu behaupten , und einen
Streit abzuthun , gerechnet .

§ . n .
Die gelinderen Mittel sind wieder von man¬

cherley Gattungen und Graden . Ueberhaupk kann
man sie in bloß gütliche und in härtere oder stren -
gere Mittel eintheilen .

§ . is .

Die erstem sind so beschaffen , daß die Unter .
Haltung der bißherigen Freundschaft und des guten
Vernehmens zwischen den streitenden Staaten mit
deren Gebrauch noch bestehen kann .

§ . lZ .
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§ - - 3 - -KkB

Zu den lehkern gehören alle übrigen Mittel , -Kit "

sonderlich aber die Drohungen und Zwangmittel ,

so ferne solche nur » och weniger gewaltsam sind ,

als es der Krieg selber ist . Der !>

MB
> * 4 . DM

Die gütlichen Mittel und Wege , einen Streit ,ischn , ^

beyzulegen , bestehen überhaupt in Unterhandlungen , ^ ichoiAl
welche von den streitenden Machten entweder bloß MlW

unter sich selbst , oder mit Zuziehung eines dritten ; Hmet «

ferner entweder in der Stille oder öffentlich , und ^ eirsr

besonders auch auf Congreffen mit einander gcpfio - ßll.

gen werden .

Ehe man aber mir dem Gegentheil darüber in ,

Unterhandlungen zusammen tritt , oderauch während ^ ^

derselben , werden öfters von einer oder auch von bey . ' ^ ^
den Seiten allerley Handlungen zu Behauptung

des strittigen Rechts gegen einander vorgenommen .

§ . 16 . ^ Wlliche

Ueberhaupt kann diese Behauptung seines

Rechts theils werkchätig , theils wörtlich , es sey

schriftlich oder mündlich , geschehen .
Di - l>

§ . I ? . MhÄ

Besonders entsteht darüber gemeiniglich ein

Schriftwechsel , worinnen beyde Theile mit einander

streiten , wer von ihnen Recht oder Unrecht habe .Die -
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Dieser kann theils in der Stille , theils öffentlich

geführet werden .

§ . l8 .

Der stille Schriftwechsel erleichtert öfters di -

gütliche Beylegung der Streitigkeit . Hergegen wird

solche durch den öffentlichen Schriftwechsel in Ma¬

nifesten , Circularschreiben , Deductionen und der¬

gleichen Aufsahen nicht selten erschweret . Denn kei¬

ner will sich gerne vom Gegentheil eines bessern be¬

lehren oder überzeugen lassen , weil keiner leiden mag ,

daß er vor den Augen des Publici Unrecht behal¬

ten soll .

§ - » 9 -

WaS nun die Unterhandlungen zu gütlicher

Bevlegung einer obschwebenden Streitigkeit selbst

betrifft ; so sind dabey die allgemeine Maximen zu
merken : was man mit dem andern allein ausma¬

chen kann , dazu braucht man keinen Dritten ; und

was sich in der Stille füglich abthun läßt , dazu sind

öffentliche Unterhandlungen und viele Ceremonien

nicht nöthig .

§ . 20 .

Die Unterhandlung mit dem Gegentheil allein ,

kann theils schriftlich , theils durch den ordentlichen

Gesandten , theils auch durch eine besonders dazu ab -

geschickte vertraute Person ; und dieses alles dreyeS

sowohl in der Stille , als auch öffentlich geschehen .

Z . si »R
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§ - 21 .

Wenn die Streitsache von besonderer Wich¬
tigkeit , und dem einen Staat an deren gütlichen
Deylegung viel gelegen ist , pflegt das letztere Mit¬
tel , nehmlich durch eine vertraute , genugsam u » .
terrichtete und bevollmächtigte Person , unter der
Hand mit dem andern Staat gütliche Unterhand¬
lungen zu pflegen , das bequemste zu seyn .

§ . 22 .
Man kann sich noch andere hierhin gehörige

Mittel , Streitigkeiten auszumachen , als das LooS
und dergleichen gedenken . Aber man ist nicht mehr
gewohnt , die Entscheidung einer StaatSangelegen .
heit mit Fleiß einem blossen Glücksspiel zu über¬
lasten , eö müßten denn offenbare Kleinigkeiten seyn .

8 - 2 Z .

Wenn Staaten eins werden , ihren Streit mit
Zuziehung eines Dritten in der Güte auszumachen ;
so geschieht solches hauptsächlich dergestalt , daß ein
dritter Staat , oder auch wohl mehrere Staatenzu -
gleich , zu Schiedsrichtern oder zu Vermittlern an¬
genommen werden .

§ - 24 .

Sich dem schiedsrichterlichen Spruch eines
Dritten zu unterwerfen ist gefährlich , und geschieht
daher heute zu Tage gar selten .

§ . 25 .
Hergegen sind dieVermittelungen dritter Mach¬

ten sehr gewöhnlich . § . » 6.
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§ . 26 .

Ein Vermittler wird von den streitenden Par .
theyen als eine unparcheyische Person und als ein
gemeinschaftlicher Freund beyder Theile angesehen .

§ . 27 .

Darnach hat der vermittelnde Staat sein Be -
tragen in dem VermittelungSgeschaffte und wahrend
seiner Vermittelung einzurichten und abzumessen .

§ . 28 .

Ein Vermittler hat Gelegenheit , sein eigenes
StaatSinteresse , in Betracht der streitenden Par .
theyen und der obschwebenden Streitigkeit , auf
mchrerley Art zu befördern .

§ . 29 .

Zugleich wird es für eine Ehre gehalten , in
Streitigkeiten andrer Staaten einen Vermittler
abzugeben .

§ . 30 .

Daher wird die Vermittelung öfters von drit¬
ten Staaten theils ingeheim , theils öffentlich mit
Eifer gesucht .

§ - Zl -

Es ist aber deßwegen auch von Seiten beyder
streitenden Theile eine gewisse Behutsamkeit in der
Wahl und Annehtnung eines Vermittlers nöthig .

R 2 § . 32 .
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§ - Z2 -

Uebrigens kann die Vermittelung sowohl in
der Stille als öffentlich geführet werden .

§ - 33 -

Die öffentliche Vermittelung pflegt öffentlich
und feyerlich erbeten , und eben so auch angenommen ,
und sodann auch öffentlich unter den sireitenden Par¬
theyen geführet zu werden .

8 - 34 .
Endlich gehören auch die Congresse zu denen

Mitteln , wodurch die unter Staaten obwaltende
Streitigkeiten gütlich ausgemachet werden können .
Man gedenkt sich unter dem Congreß eine öffentli¬
che lind feyerliche Zusammenkunft mehrerer Staa¬
ten oder deren Bevollmächtigten , um über StaatS -
geschaffte und besonders wegen Tilgung obschweben -
der Streitigkeiten Unterhandlungen zu pflegen .

5 - 35 -
Auf Congressen geschehen also die Unterhand¬

lungen öffentlich und mit einen gewissen Ceremonial ;

§ . ' 36 .

es mögen nun solche schriftlich oder mündlich ,
unmittelbar unter den streitenden Theilen oder mit
Zuziehung eines Vermittlers , auf eine mehr oder
minder feyerliche Weise , gepflogen werden .
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§ - 37 -

Allemal können nebst den öffentlichen Unter -
Handlungen die stillen zugleich Hiebey Plah finden .

§ - Z » .

Die Erfahrung hat gelehret , daß Congresse ,
sonderlich die mit vollständigen Feyerlichkeiten ge -
halten worden , grossen Unbequemlichkeiten unter¬
worfen sind . Verschiedene sind darüber fruchtlos
abgelaufen , und auf den übrigen haben sich wenig¬
stens die Unterhandlungen in die Länge gezogen .

8 - 39 -
Wenn gütliche Mittel vergeblich gebraucht

werden , oder bewandten Umständen nach für un¬
schicklich gehalten werden , um zu einer billigmäßi -
gen Auskunft zu gelangen ; so pflegt man zu här -
kern zu schreiten .

§ . 40 .

Dahin gehöret alles dasjenige Betragen und
Verfahren , wodurch man dem andern , ohne ihn zu
bekriegen , wehe thut , es mag solches wörtlich oder
thätlich geschehen .

§ . 4l .
Diese härteren Mittel und ernstlichere Maaß¬

regeln haben ordentlich zum nechsten Zweck die Be¬
hauptung des vom Gegentheil angefochtenen Rechts ,
und die Tilgung des Streits findet dabey nur als
eine entferntere Absicht statt .

R 3 § . 4 - .
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§ . 42 .

Ihre Wahl und ihr Gebrauch ist demnach so
einzurichten , daß dadurch , nach Beschaffenheit der
Umstände , das streitig gemachte Recht am sicher ,
sten behauptet , und zugleich , wo möglich , zu Til¬
gung des Streits der Weg gebahnet werde .

§ - 43 «
So bald sich die unter freundschaftlichen Staa -

ten gewöhnliche Sprache der Hochachtung und Höf¬
lichkeit im Wort - und Schrift . Wechsel verändert ,
und dürre , bittere , drohende , trohige Ausdrücke
gegen einander gebraucht werden ; so bald ist das
gute Vernehmen gestöhret , und die Mißhelligkei -
ten nehmen ihren Anfang .

§ - 44 «
k- Zu diesem härtern Betragen , so fern es in
mündlichen oder schriftlichen Erklärungen besteht ,
ist zu zählen , daß man den andern Staat wegen
seines Verfahrens oder seiner Absicht zu Rede stellt ,
oder ihn einer beleidigenden Thathandlung oder un¬
gerechten Absicht beschuldiget ,

§ « 45 «
oder daß man von selbigem Genugthuung we¬

gen des Vergangenen oder Sicherheit wegen des
Künftigen fordert .

§ . 46 .
Besonders , wenn man die Art und Weise , wie

eines oder das andere geschehen soll, als eine Schul ,
digkeit verlanget, Z . 47 ,
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§ - 47 .
oder die Zeit , innerhalb welcher der gegenthei -

lige Staat seine Erklärung darüber zu geben hat,
bestimmet ,

§ . 48 .
und ermangelnden Falls gewisse Drohungen

hinzufüget .
§ . 49 -

Ferner , wenn man dem Gegentheil diebißhe -
riqe Freundschaft oder gewisse Verträge und Bünd¬
nisse aufkündiget ,

§ - 50 .
oder sich auch dahin ausserk , daß , wenn die¬

ses oder jenes von dem andern Staat unternommen
werden sollte , dieses oder jenes alsdenn von unsrer
Seite erfolgen würde .

§ - 5 ' -
Weiter , wenn man grosse Beschwerden gegen

das Ministerium eines Staats vorbringt ,
§ . Z » .

auch seine Erklärungen oder Beschwerden drit¬
ten Staaten oder sonst öffentlich bekannt machet .

§ . 53 -
Zu dem härtern Betragen , so fern es in ge¬

wissen Thätlichkeiten besieht , ist zu rechnen , daß
man dem gegenteiligen Staat gewisse herkommli .
che Gefälligkeiten und Freundschaftöbezeig '-mgen oh .

R 4 «e
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ne sich durch gültige Gründe darüber zu entschuld »,
gen abschlägt,

§ . 54 -
oder gewisse eingegangene Verbindungen wei .

ter nicht leistet ,
§ - 55 -

die gütliche Unterhandlungen über die Ab -
thuung des obschwebenden Streits abbricht,

§ . 56 .
oder gar alle fernere Unterhandlungen über .

Haupt aufhebt ,
Z - 57 -

seinen Gesandten von dem andern Hofe,
§ . 58 .

oder auch seine Unterthanen , die sich in des
Gegentheils Lande befinden , abrufet ,

§ . 59 -
dem Gesandten des andern Hofes das weitere

Gehör versaget,
§ . 6o .

oder ihm gar , von Hofe und aus dem Staat
zu weichen , ankündiget .

§ . 6l .
Sodann , daß man seinen Gesandten allen Um -

gang mit den Gesandten des Gegentheils an dritten
Höfen ,

§ . 6s .
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§ . 62 .

oder auch wohl seinen Unterthanen überhaupt

allen Umgang und Briefwechsel mit allen Personen ,

die zum andern Staat gehöret , untersaget .

§ - 6z .

Weiter , daß man sich in außerordentliche

Kriegsverfaffung setzet ,

§ . 64 .

auch wohl ein Observations - Corps ins Feld

stellet , oder eine dergleichen Flotte in die See

schicket ,

§ - 65 .

und übrigens durch Bündnisse sich gegen den

andern zu verstärken , und dessen Absichten und Un¬

terhandlungen an dritten Höfen zu vereiteln suchet .

§ . 66 .

Ein höherer Grad der härtern Thätlichkeiten

bestehet in den Repressalien .
§ . 67 .

Hierhin gehöret , daß man die Unterthanen ,

die Bedienten oder den Gesandten des fremden

Staats , oder auch deren Sachen und Güter , auch

wohl die Effecten und Gefalle des Souveräns selbst

so lange mit Arrest belegt , biß die verlangte Genug -

thuung erfolget .

§ . 68 .

Ferner , daß man gegen die zum andern

Staat behänge Personen und Sachen sonst auf eine

R 5 Art
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Art verfahret , die an sich betrachtet , ohne vorgän -
gig beleidiget worden zu seyn , selbst als eine Be¬
leidigung angesehen werden kann .

§ . 69 .
Besonders auch , daß man einige Gewalttha .

tigkeiten ausüben , und z - E . die Schiffe des frem .
den Staats angreifen , und durch Freybeuter oder
sonst wegnehmen läßt .

§ . 7 » .
Ueberhaupt ist zu merken , daß diejenige Re¬

pressalien , bey welchen die Personen und Güter ,
woran solche ausgeübet werden , keine Gefahr laufen ,
leidlicher sind .

§ . 7l .
Endlich gehen die Repressalien auch wohl so

weit , daß man sich aus den weggenommenen Gütern
selbst Genugthuung und Bezahlung verschaffet ,

§ - 72 .

und daß man ganze Stücke Landes des andern
in Besitz nimmt , bis sich solcher zum Ziel leget .

8 - 73 -
Alle diese gewaltsamen Mittel können nur biß

auf einen gewissen Grad getrieben werden : sonst
verwandeln sie sich in einen Krieg , den man so
weit treibet , als man kann .

H . 74 -
Ob nun aber gleich die Repressalien von dem

Kriege noch sehr unterschieden sind , so werden sie
doch
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doch gemeiniglich ein Darböthe davon ; indem da -
durch mehrentheils Gegenrepressalien veranlasset ,
und die Mißhelligkeiten in solche Gährung und Hitze
gebracht werden , daß die streitende Partheyen
ohne öffentlichen Krieg nicht wohl mehr auseinan¬
der kommen können .

§ . 75 -
Sonst ist noch zu wissen , daß die härtere Arten

gegen einander zu verfahren , ohne einander mit Krieg
zu überziehen , bey dem genauern Umgänge und
den vielerley Verbindungen der heurigen Europäi¬
schen Staaten unter einander und dem daher ent¬
stehenden vielfachen Einflüsse des einen Staats in
das Interesse des andern , häufiger sind , als sie
sonst gewesen oder seyn können .

§ . 76 .

Ob zu Behauptung eines angefochtenenRechtS
zu härtern Maaßregeln zu schreiten , und welche
Gattung und Staffel derselben zu erwählen , und auf
welche Artsolcheanfüglichsten auszuüben ? das läßt
sich eigentlich nicht anders als aus den jedesmaligen
Umständen genauer bestimmen .

§ . 77 -

Überhaupt aber ist dabey vornehmlich in Er¬
wägung zu ziehen : ob man der stärkere oder schwä¬
chere Theil , oder von gleichen Kräften mit dem
andern sey ?

§ - 7 « .
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§ . 78 .
Sodann , wer von beyden im Besitz des stritti .

den Rechts sey , mithin im Vortheil sitze ?
§ , 79 -

und endlich , ob der Streit selbst von grösseren
oder geringerm Belange sey ?

§ . 80 .
Uebrigenskann der Gebrauch der härtern Mit¬

tel zuBehauptung seines Rechts mit derAnwendung
gütlicher Wege durch Unterhandlungen gar wohl
zugleich bestehen , und ist letzteres solchen Falls deß¬
wegen anzurathen , damit man sich den Weg , die
Streitigkeiten ohne Krieg zu endigen , mcht selbst
versperre .

§ . 8 r .
Endlich ist noch des ausserordentlichen Mittels ,

wodurch Streitigkeiten getilget werden können , zu
erwähnen , da sich eine dritte grössere Potenz oder
auch mehrere dritte Machten , kraft eines unter sich
errichteten Concerts , in den Streit anderer Staaten
von freyen Stücken einmischen : und zu dessen Til -
gung Vorschlage machen mit dem Anfügen , dem an .
nehmenden Theil gegen den weigernden Theil Bey¬
stand zu leisten , oder diesen wenigstens hülflos zu
lassen .

Ami
Mdll
Der ersier
Slaaiden
loch den i
geti der
nicht ech
sichin ein

weiterkei,
weil man
undohne
wen Vm
kann.

Viel,

' " AnsehuUeinety

V .
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V . Hauptstück .
Von dem Rriege .

§ - i .

Wenn der Krieg unvermeidlich ist, so ist er eS
entweder schlechterdings oder nur bedingter Weise .
Der erstere Fall ist alödenn vorhanden , wenn ein
Staat den andern würklich mit Krieg anfallt , oder
doch den festen Vorsah dazu bereits an den Tag le .
get ; der letztere Fall aber , wenn es wenigstens
nicht möglich ist , sein Recht zu behaupten , ohne
sich in einen Krieg einzulassen .

§ . s .
Bey einem wörtlichen feindlichen Angriff ist

weiter keine Frage davon , ob man Krieg führen soll ;
weil man ohne die Uebel des Kriegs zu empfinden
und ohne unterdrückt zu werden , sich der gewaltsa¬
men Vertheidigung seiner selbst nicht entbrechen
kann .

§ - 3 .

Vielleicht läßt sich Hiebey die einzige Ausnahme
in Ansehung eines Fürsten machen , der bey dem An -
fall einesMachtigern , da er zum Wiederstande viel zu
schwach ist , und doch seinem Recht nicht absagen
will , sich im Vertrauen auf den Beystand andereraus
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aus seinem Staat flüchtet , und den Feind ohne Wr -
dersetzlichkeit das ganze Land einnehmen läßt .

§ - 4 -
Bey dem sich offenbarenden Vorsah eines andern

Staats , den unsiigen mitKrieg zu überziehen , kömmt
besonders die Frage vor : ob es solchen Falls nicht
besser sey , dem andern darinnen zuvorzukommen und
zuerst loszuschlagen , als den feindlichen Angriff
allererst abzuwarten ?

§ . 5 .
Diese Frage läßt sich zwar nicht schlechterdings

verneinen , sondern muß vielmehr , überhaupt zu re -
den , alsdenn , wenn der feindliche Anfall mit Ge¬
wißheit zu befürchten , bejahet werden .

§ . 6 .
Jedoch bleibt solches in vielen Fällen sehr be¬

denklich , zumal , wenn man von den Gesinnungen
dritter Machten in Ansehung unserer nicht gesichert
ist , und da der Angriff und erste Ausschlag in den
Augen des Publici gemeiniglich etwas Verhaßtes
bey sich führet .

§ ' 7 -

Wenn man nun ohne Krieg sein Recht nicht
behaupten kann ; so ist vorläufig zu erwägen : ob man
hinlängliche Kräfte in gehöriger Bereitschaft habe ,
um den vorseyenden Krieg wahrscheinlicher Weise
glücklich ausführen zu können ?

§- s .



V . H . vom Rriege . » 7 »
§ . 8 .

Dieses erfordert eine genaue Untersuchung und
einen sorgfältigen Uebersch lag sehr vieler Gegen »
stände , und müssen dabey auch solche Unglücksfalle ,
die in Kriegen nicht ungewöhnlich sind , mit in Rech »
nung gebracht werden .

§ . 9 -

Findet man seine Kräfte zu einem so gefährli¬
chen Unternehmen nicht hinreichend , so ist es besser ,
seinen Anspruch biß auf eine gelegenere Zeit ruhen
zulassen , oder lieber gar aufzugeben , oder auch
sonst zu Vermeidung des Krieges alles mögliche
anzuwenden ; um mitUebernehmung eines kleinern
Uebels sich nicht der Gefahr eines weit grossem , und
selbst der Gefahr , alles zu vermehren , ohneNoth
auszusehen .

§ . ro .

Ist nun der Krieg beschlossen , so muß auch
die Art und Weise , solchen glücklich auszuführen ,
gehörig untersucht , und darüber ein genauer Ent -
wurf festgestellet werden .

5
Hiebey dienet zu einer Grundregel, die aus dem

Zweck und der Natur des Krieges fließt : man muß
solchen so geschwinde , als möglich , zu endigen suchen ,
folglich den Krieg mit Anwendung seiner ganzen
Macht führen .

§ , r » .
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Z . ! 2 >

Der KriegSplan selbst muß enthalten den be¬

stimmten Zweck , welcher auszuführen ; diedazu ge .

hörigen Mittel , und wie diese Mittel anzuwenden ,

und die enkgegenstehendenHindernisse wegzuräumen ;

was auf diese und jene Vorfälle anzufangen , und

besonders wie weit man auf den Fall eines günstigen

Glücks gehen wolle , und was gegentheils auf den

Fall eines wiedrjgen Glücks vorzunehmen , um alle¬

zeit noch ein Mittel der Rettung übrig zu haben , und

den Krieg mit Ehren und dem mindesten Nachtheil

endigen zu können .

§ - lZ -

Hauptsächlich aber ist auf den festgestellten

Zweck des Krieges , als das unveränderliche Ziel

desselben , wie im Kriegesplan , also auch in der

ganzen Ausführung des Krieges , ein beständiges

Augenmerk zu wenden , und alle Entwürfe und

Unternehmungen sind darnach einzurichten .

§ . 14 -

Und da der Antheil , welchen dritte Potenzen

an dem Kriege anderer Staaten nehmen , die Macht

des einen kriegenden Theils gar beträchtlich entweder

verstärken oder schwächen kann ; so müssen bey vor «

seyenden Kriege die Unterhandlungen bey dritten

Potenzen verdoppelt werden , um solche entweder

durch Bündnisse zur Kriegshülfe zu bewegen , oder

wenigstens von der Theilnehmung des Krieges ge «gen
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gen uns abzuhalten , und solchen Falls , wo mög¬

lich , zur Neutralität förmlich zu verbinden .

§ « > 5 .

Bey dem Ausbruch deö Krieges muß man die

ganze Welt , so weit sie uns angeht , sowohl von der

Rechtmäßigkeit unsrer Anforderung an den Gegen -

theil , als auch von der Unvermeidlichkeit des Krieges

zu überzeugen suchen : das ist theils davon , daß in

der obschwebenden Streitsache unser Recht gegrün -

bet und des Gegners Angeben nichtig sen , theils

davon , daß uns kein anders Mittel , als die Waffen /

zu dessen Behauptung übriggeblieben «

§ . l6 .

Denn dieses macht sowohl in Ansehung der eig¬

nen Unterthanen , als auch dritter Machten , undbiß -

weilen selbst in Betracht des feindlichen Staats sehr

vortheilhaste Eindrücke .

§ .

Und daher erhellet unter andern die Nothwen¬

digkeit der Kriegsmanifeste und Kriegserklärungen !«

§ . - 8 «
Und eben so muß der Krieg selbst auf eine ge¬

kochte und billige Art dergestalt gesührek werden , daß

man sich dagegen nichts zu Schulden kommen lasse «

§ - l9 .

ES ist ohnehin rathsamer , mit Verschonung des

Feindes die Hoffnung einet gleichen Verschonung auf

allen Fall übrig zu behalten , als durch Harte sicy und

Land und Leute einem gleichen Verfahren auszusehen «S § « 20 ,
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§ . 20 .

Daher ssll man im Kriege eine beständige Mäs-
sigung ohne feindseelige Leidenschaften , und eine un¬
veränderliche Bereitwilligkeit , billigen Friedensvor -
schlägen Platz zu geben , zeigen ; die Kriegsverträge
heilig erfüllen ; und die herkömmlicheSchränkendes
KriegörechtS und der Kriegsraison , wodurch die gros-
sen Drangsale dieser schrecklichen Landplage gemildert
werden , niemals überschreiten .

§ . 21 .

Wird von dem Feinde gegen Kriegsgebrauchzu
hark verfahren , so kann man sich darüber bey ihm und
allenfalls bey andern Staaten , auch öffentlich be¬
schweren ; und höchstens die Repressalien oder
das WiedervergeltungSrecht in einem einzigen Fall
deßwegen ausüben .

§ . 22 .

Sollte von unsrer Seite sich dergleichen ereig¬
nen , so ist es schicklich , öffentlich zu erklären , daß
dieses unsre Absicht nicht gewesen ; und allenfalls
auch dem Feinde Genugthuung zu geben .

§ . 2 g .
Man muß den Krieg so führen , daß man die

Thüre zum Frieden beständig offen halte , und daher
durch indirecte Wege eine Communication mit dem
Feinde zu unterhalten suchen .

§ . 24 .

Um einen Krieg glücklichzuführen , istesnoth -
wendig , eine genaue Kenntniß sowohl seiner eige -
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nen als der feindlichen Stärke und Schwäche zu ha¬
ben ,

§ . 25 .

und seine Absichten und Anschläge gegen den
Feind aufs äusserste zu verbergen ,

§ - 26 .

dagegen alles anzuwenden , um die Anschläge
des Feindes zeitig zu entdecken ,

§ - - 7 -

zugleich aber gegen falsch ausgesprengte Nach -
richten aus möglichster Huth zu seyn .

§ - 28 .

Die Kriegsunternehmungen sind übrigens mit
einer ohnübercilten Geschwindigkeit auszufüh¬
ren ;

§ . 29 .

Jedoch , daß bey dem Vorhaben , dem Feinde
Schaden zuzufügen , die eigene Sicherheit niemals
ausser Acht gelassen werde .

§ . ZD .

Es erfordert weit mehr Kunst und Klugheit ,
mit einer geringern Macht sich in seinem eigenen
Lande zu vertheidigen , als mit einer überlegenen
Macht auf feindlichem Boden Krieg zu führen .

§ - Zl -

Man muß seine Kräfte nicht zu viel vertheilen ,
mithin sich nicht zu weit ausbreiten ,

SS 2 § . Z2 .
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§ . Z - .

auch niemals seine ganze Macht auf einmal aufs

Spiel setzen ,
§ . 33 .

noch bey dem Vordringen den Rücken unsicher

lassen .

§ - 34 -

Und deßwegen ist es gefährlich , sich zu tief i »

des Feindes Land zu wagen .

§ - 35 -

Wenn der Krieg unglücklich lauft , muß man

den Muth nicht sinken lassen , vielweniger alles ver¬

jähren geben und verzagen .

§ . 3 6 .

Aber alsdenn soll man mit den abnehmenden

Kräften immer sparsamer umgehen , und die letzte »

niemals auf ein Ungewisses wagen .

§ - 37 -

Wenn der Krieg glücklich läuft , darf man eher

etwas wagen ,

§ - 38 .

aber deßwegen den schwacher » Feind niemals

verachten .
§ - 39 -

In Erfindung der Mittel , die nachtheilige »

Folgen einer Niederlage abzuwenden , und alle mög¬lichen
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lichen Früchte , des Sieges einzuerndten , zeigt sich

die Stärke der Kriegöklugheit .

§ . 40 .

Von den klugen Betragen gegen Kriegsge¬

fangene ,

§ , 4i '

gegen überwundene Feinde

§ . 42 .

und gegen neueroberke Lande und Provinzen .

§ . 43 .

Von dem klugen Betragen in Kriegszeiten ge -

' gen sein eigenes Volk und besonders seine Kriegs -

völker ,

§ . 44 -

gegen seine Bundesgenossen ,

§ - 45 -

gegen neutrale Staaten und

§ . 46 .

gegen des Feindes BundcSverwandten .

47 .

Was bey der Theilnehmung an einem fremden

Kriege überhaupt zu bedenken , und wie sich ein

Mieter Staat zu betragen ?
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, § - 48 .

Was gegenkheils bey der Neutralität über¬
haupt zu bedenken , und wie sich eine neutrale Po .
tenz zu bptragen ?

§ . 49 .
Der Krieg an sich selbst ist ordentlich kein Mit¬

tel den Streit zu tilgen , eö müßte denn die feind -
liche Nation gänzlich ausgerottet werden Aber der
Krieg bahnet den Weg dazu mittelst des Frieden .
schlnsseS .

§ . 5° .

Der Frisdenschluß ist als ein Staatöverkrag
zu betrachten . Denn der Fall , da sich der Krieg
durch einen Unkerwerfungsverkrag zwischen dem
überrvundeuenStaatuud dem Sieger , mithin durch
Unterdrückung des feindlichen Staats endigen sollte ,
ist unter den Europäischen Staaten in neuern Zei¬
ten sehr selten , und kann sonderlich in Betracht
derjenigen Staaten , die nicht zu den eigentlichen
Kleinen gehören , als eine politische Unmöglichkeit
angesehen werden .

§ . 5i .
Bey dem Friedensschluß ist hauptsächlich dahin

zu sehen , daß der Streit aus dem Grunde getilget,
der Zweck des bißher geführten Krieges erreichet,
und der Frieden dauerhaft gemacht werde .

§ - §2 .
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§ . 52 .

Das übrige kommt darauf an , ob der Frie »
den wegen beyderseiliger Entkräftung geschloffen ,

oder vom Ueberwinder dem Uebcrwundenen vorge¬

schrieben werde .

, § . ZZ .

Im ersten Fall ist es besser , einen Theil seines

Anspruchs auszugeben , als den Streit unauöge «

macht zu lassen .

§ . 54 -

Im letzten Fall muß freylich der unterliegende

Theil dem Willen des Siegers nachgeben , und

den Frieden so gut oder so schlecht schließen , als es

die Umstände leiden wolien .-

§ . 55 ^

Allein der Sieger darf nicht bloß auf die der -

maligen günstigen Umstände sehen . Es ist gefähr¬

lich , den unkerliegendenTheil aufs äusserste zu treiben «

§ . 56 .

Die Klugheit erfordert , sich mit solchen Vor¬

theilen zu begnügen , aus welchen die unpanheyi -

sche Welt erkennet , daß man seinem Feinde einen

billigen Frieden gegeben «
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§ . 57 -
Endlich ist noch überhaupt anzumerken > daß

^die innere Starke oder Schwache eines Staats
sich niemals deutlicher als im Kriege offenbaret ;

§ - 5 «? -

und daß nach einem unglücklichen Kriege sich
die innere Verbesserungen im Staat am leichtesten

Unternehmen und zu Stande bringen lassen «
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